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HANDELSGESETZ 

  

In Kraft ab dem 01.07.1991, Denomination vom 05.07.1999 ist eingeschlossen 

Erg. AB 48 vom 18. Juni 1991, geªnd. AB 25 vom 27. Mªrz 1992, geªnd. AB 61 vom 

16. Juli 1993, geªnd. AB 103 vom 7. Dezember 1993, erg. AB 63 vom 5. August 

1994, geªnd. AB 63 vom 14. Juli 1995, geªnd. AB 42 vom 15. Mai 1996, geªnd. AB 

59 vom 12. Juli 1996, geªnd. AB 83 vom 1. Oktober 1996, geªnd. AB 86 vom 11. 

Oktober 1996, geªnd. AB 104 vom 6. Dezember 1996, geªnd. AB 58 vom 21. Juli 

1997, geªnd. AB 100 vom 31. Oktober 1997, geªnd. AB 124 vom 23. Dezember 

1997, erg. AB 39 vom 7. April 1998, erg. AB 52 vom 8. Mai 1998, geªnd. AB 70 vom 

19. Juni 1998, geªnd. AB 33 vom 9. April 1999, erg. AB 42 vom 5. Mai 1999, geªnd. 

AB 64 vom 16. Juli 1999, geªnd. AB 81 vom 14. September 1999, geªnd. AB 90 vom 

15. Oktober 1999, geªnd. AB 103 vom 30. November 1999, geªnd. AB 114 vom 30. 

Dezember 1999, geªnd. AB 84 vom 13. Oktober 2000, geªnd. AB 28 vom 19. Mªrz 

2002, geªnd. AB 61 vom 21. Juni 2002, erg. AB 96 vom 11. Oktober 2002, geªnd. AB 

19 vom 28. Februar 2003, geªnd. AB 31 vom 4. April 2003, geªnd. AB 58 vom 27. 

Juni 2003, geªnd. AB 31 vom 8. April 2005, geªnd. AB 39 vom 10. Mai 2005, geªnd. 

AB 42 vom 17. Mai 2005, geªnd. AB 43 vom 20. Mai 2005, geªnd. AB 66 vom 12. 

August 2005, geªnd. AB 103 vom 23. Dezember 2005, geªnd. AB 105 vom 29. 

Dezember 2005, geªnd. AB 38 vom 9. Mai 2006, geªnd. AB 59 vom 21. Juli 2006, 

geªnd. AB 80 vom 3. Oktober 2006, geªnd. AB 105 vom 22. Dezember 2006, geªnd. 

AB 59 vom 20. Juli 2007, geªnd. AB 92 vom 13. November 2007, geªnd. AB 104 vom 

11. Dezember 2007, geªnd. AB 50 vom 30. Mai 2008, geªnd. AB 67 vom 29. Juli 

2008, geªnd. AB 70 vom 8. August 2008, geªnd. AB 100 vom 21. November 2008, 

geªnd. AB 108 vom 19. Dezember 2008, geªnd. AB 12 vom 13. Februar 2009, 

geªnd. AB 23 vom 27. Mªrz 2009, geªnd. AB 32 vom 28. April 2009, geªnd. AB 47 

vom 23. Juni 2009, geªnd. AB 82 vom 16. Oktober 2009, geªnd. AB 41 vom 1. Juni 

2010. 
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ERSTES BUCH 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

 

Erstes Kapitel 

Allgemeine Vorschriften 

Kaufmann 

Art.1. (1) (geªndert - AB 83 von 1996). Kaufmann im Sinne dieses Gesetzes ist jede 

nat¿rliche oder juristische Person, die gewerbemªÇig eine der nachstehend 

bezeichneten Arten von Geschªften tªtigt:  

1. Anschaffung und WeiterverªuÇerung von Waren in urspr¿nglichem, verarbeitetem 

oder bearbeitetem Zustand; 

2. (geªnd. ï AB 83 von 1996) Verkauf von Waren eigener Herstellung;  

3. (geªnd. ï AB 83 von 1996) Anschaffung und WeiterverªuÇerung von 

Wertpapieren;  

4. (geªnd. ï AB 83 von 1996) die Geschªfte der Handelsvertreter und der 

Handelsmakler;  

5. (geªnd. ï AB 83 von 1996) die Geschªfte der Kommissionªre, der Spediteure und 

der Frachtf¿hrer;  

6. (geªnd. ï AB 83 von 1996) die ¦bernahme von Versicherungen;  

7. (geªnd. ï AB 83 von 1996) die Bankier- und Geldwechselgeschªfte;  

8. (geªnd. ï AB 83 von 1996) die Wechsel-, Solawechsel- und Scheckgeschªfte;  

9. (geªnd. ï AB 83 von 1996) die Geschªfte der Lagerhalter;  

10. (geªnd. ï AB 83 von 1996) die Lizenzgeschªfte;  

11. (neu ï AB 83 von 1996) die ¦bernahme der Warenkontrolle;  

12. (neu ï AB 83 von 1996) die Geschªfte mit intellektuellem Eigentum;  

13. (neu ï AB 83 von 1996) Hotelgewerbe, Tourismus, Werbung, Informationsservice, 

Programmierung, Impresario-Dienstleistungen und andere; 

14. (neu ï AB 83 von 1996) Erwerb, Errichtung oder Ausstattung von Immobilien zum 

Zweck der WeiterverªuÇerung; 

15. (neu ï AB 83 von 1996) Leasing.  
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(2) Kaufleute sind: 

1. die Handelsgesellschaften;  

2. die Genossenschaften mit Ausnahme der Wohnungsbaugenossenschaften;  

(3) Als Kaufmann gilt auch jede Person, deren Gewerbebetrieb nach Art und Umfang 

einen in kaufmªnnischer Weise eingerichteten Geschªftsbetrieb erfordert, auch wenn 

die von ihnen ausge¿bte Tªtigkeit nicht im Abs.1 angegeben ist.  

  

Personen, die keine Kaufleute sind 

 

Art.2. Es gelten nicht als Kaufleute:  

1. die nat¿rlichen Personen, die Landwirtschaft betreiben;  

2. die Handwerker, die Personen, die Dienstleistungen durch persºnlich geleistete 

Arbeit erbringen bzw. die Freiberufler, es sei denn, dass die von ihnen ausge¿bte 

Tªtigkeit als Gewerbebetrieb im Sinne des Art.1, Abs.3 bezeichnet werden kann;  

3. die Personen, die Hotelierdienstleistungen durch Vermietung von Zimmern in den 

von ihnen bewohnten Wohnungen anbieten.  

  

Zweites Kapitel 

Handelsregister 

 (aufg. ï AB 38 von 2006, in Kraft vom 01.07.2007 ï geªnd. bez¿glich 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

 

F¿hrung des Handelsregisters 

Art.3. (Erg. ï AB 66 von 2005, aufgehoben ï AB 38 von 2006, in Kraft vom 

01.07.2007 ï geªnd. bez¿glich Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

 

Eintragungspflicht 

Art.4. (Geªnd. ï AB 66 von 2005, aufgehoben ï AB 38 von 2006, in Kraft vom 

01.07.2007 ï geªnd. bez¿glich Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 
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Wirkung der Eintragung 

Art. 4a (Geªnd. ï AB 66 von 2005, aufgehoben ï AB 38 von 2006, in Kraft vom 

01.07.2007 ï geªnd. bez¿glich Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

  

¥ffentlichkeit des Handelsregisters 

Art.5. (Aufgehobenï AB 38 von 2006, in Kraft vom 01.07.2007 ï geªnd. bez¿glich 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

 

Bekanntmachung der Eintragung 

Art.6. (Aufgehobenï AB 38 von 2006, in Kraft vom 01.07.2007 ï geªnd. bez¿glich 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

 

Drittes Kapitel 

Handelsfirma und Firmensitz 

  

Begriffsbestimmung 

Art.7.(1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er im Handel seine 

Geschªfte betreibt und die Unterschrift leistet.  

(2) (geªndert ï AB 103 von 1993) Jede Firma kann auÇer dem gesetzlich 

vorgeschriebenen Inhalt auch eine Bezeichnung des Gegenstands, der beteiligten 

Personen sowie einen frei gewªhlten Zusatz enthalten. Die Firma muss 

wahrheitsgetreu sein, sie darf keine Tªuschung herbeif¿hren und die ºffentliche 

Ordnung und die Sittlichkeit nicht verletzen.  

(3) (Neu - AB 103 von 1993) Die Transliteration der Firma ist f¿r den Kaufmann 

obligatorisch. Zusªtzlich kann er sie in einer Fremdsprache ausschreiben. 

  

Firma und Zweigniederlassung 

Art.8. Die Firma der Zweigniederlassung enthªlt die Firma des Kaufmanns und den  

Zusatz ñZweigniederlassungò.  
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Firma bei Abwicklung 

Art.9. (2) (Ergªnzt ï AB 63 von 1994) Bei Beginn einer Abwicklung des Kaufmanns 

hat die Firma den Zusatz ñin Abwicklungò und bei einer Insolvenzanmeldung den 

Zusatz ñinsolventò zu enthalten.  

  

 nderung der Firma 

Art.10.(1) Die Firma kann auf Antrag des Kaufmanns, der ihre Eintragung veranlasst 

hat, geªndert werden.  

(2) Enthªlt die Firma den Namen eines ausscheidenden Gesellschafters, darf sie nur 

mit seiner Einwilligung gef¿hrt werden. 

 

AusschlieÇliches Recht 

Art.11.(1) Die Firma kann ausschlieÇlich vom Kaufmann, der sie eintragen lassen  

hat, gebraucht werden.  

(2) Bei Gebrauch einer fremden Firma, sind die betroffenen Personen berechtigt die 

Einstellung des weiteren Gebrauchs zu beantragen und haben Anspruch auf 

Schadensersatz. 

 

Sitz und Adresse 

Art.12.(1) Sitz der Gesellschaft ist der Ort, an dem sich die Geschªftsf¿hrung 

befindet. (2) Adresse des Kaufmanns ist die Adresse des Hauptsitzes.  

  

Obligatorische Angaben 

Art.13. (1) (Fr¿herer Art.13 ï AB 84 von 2000, erg. ï AB 66 von 2005, geªnd. und 

erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) Der Kaufmann hat auf seinen Geschªftsbriefen und auf 

seiner Internetseite, falls vorhanden, Folgendes anzugeben: Firmenname; Sitz und 

Geschªftsadresse; einheitlichen Identifizierungscode (EIK) und Bankkonto. Der 

Kaufmann kann auch eine Zustellungsadresse angeben. Wird die Hºhe des 

Gesellschaftskapitals angegeben, muss das eingezahlte Kapital aufgewiesen werden.  

(2) (Neu ï AB 84 von 2000, geªnd. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 - 
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geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) In den Geschªftsbriefen der 

Zweigniederlassung sind die Angaben des Kaufmanns laut Abs. 1 anzugeben. 

 

Sitzverlegung 

Art.14. (geªndert ï AB 58 von 2003) (1) geªnd. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 

01.07.2007 - geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) Die Verlegung 

der Geschªftsf¿hrung auf einen anderen Standort ist zur Eintragung in das 

Handelsregister zu beantragen. 

(2) (Aufgeh. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 - geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) 

(3) (Aufgeh. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 - geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) 

(4) (Aufgeh. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 - geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) 

 

Viertes Kapitel  

Unternehmen und Geschªfte mit ihnen 

  

Geschªfte mit Unternehmen 

Art.15.(1) Als eine Gesamtheit von Rechten, Pflichten und tatsªchliche Beziehungen 

kann das Unternehmen durch ein Geschªft ¿bertragen werden, das f¿r seine 

Wirksamkeit der Schriftform und der notariellen Beglaubigung der Unterschriften 

bedarf. Der VerªuÇerer hat die Glªubiger und die Schuldner von der erfolgten 

¦bertragung in Kenntnis zu setzen.  

 (2) (neu ï AB 58 von 2003) Wird das gesamte Geschªft einer Handelsgesellschaft 

¿bertragen, bedarf es f¿r die ¦bertragung eines nach der Ordnung des Art. 262o 

gefassten Beschlusses.  

(3) (vorheriger Abs.2; ergªnzt ï AB 58 von 2003) Bei der ¦bertragung eines 

Unternehmens haftet der VerªuÇerer, falls mit den Glªubigern nicht anders 

vereinbart, solidarisch mit dem Rechtsnachfolger bis zur Hºhe der erhaltenen Rechte. 

Die Glªubiger mit offenen Forderungen haben sich zunªchst an den VerªuÇerer zu 

wenden.  
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Eintragung 

Art.16 (1) (geªndert ï AB 58 von 2003, geªnd. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 

01.07.2007 - geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) Die 

Unternehmens¿bertragung ist sowohl in der Firmensache des VerªuÇerers als auch 

des Rechtsnachfolgers in das Handelsregister einzutragen.  

(2) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 - 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006)  

(3) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 - 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006)  

(4) (Geªndert ï AB 104 von 1996; vorheriger Abs.2 ï AB 58 von 2003) Werden mit 

dem Vertrag eine Immobilie oder ein Sachenrecht darauf ¿bertragen, ist der Vertrag 

beim Eintragungsamt einzutragen. 

 

Sicherheit f¿r die Glªubiger 

Art.16a (Neu ï ɸB 42 von 1999; geªndert in Nr. 58 von 2003) (1) (geªnd. - AB 38 von 

2006, in Kraft seit 01.07.2007 - geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 

2006) Innerhalb von 6 Monaten nach Eintragung der ¦bertragung f¿hrt der 

Rechtsnachfolger das ihm ¿bertragene Unternehmen getrennt.  

(2) (geªnd. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 - geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) Innerhalb der Frist nach Abs. 1 kann jeder Glªubiger 

des VerªuÇerers oder Rechtsnachfolgers, dessen Forderung nicht abgesichert und 

vor dem Tag der jeweiligen Eintragung der ¦bertragung entstanden ist, nach 

MaÇgabe seiner Rechte den Vollzug bzw. die Leistung einer Sicherheit verlangen. 

Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so steht dem Glªubiger eine vorzugsweise 

Befriedigung aus den Rechten seines Schuldners zu.  

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsgremiums des Rechtsnachfolgers haften vor den 

Glªubigern solidarisch f¿r die getrennte Geschªftsf¿hrung.  
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F¿nftes Kapitel 

Zweigniederlassungen 

 

Zweigniederlassung 

 Art.17.(1) Jeder Kaufmann kann eine Zweigniederlassung auÇerhalb des Orts seiner 

Hauptniederlassung errichten.  

(2) (geªndert ï AB 58 von 2003, geªnd. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 - 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) Die Zweigniederlassung ist 

durch schriftlichen Antrag im Handelsregister mit folgenden Inhalt einzutragen:  

1. Sitz und Unternehmensgegenstand der Zweigniederlassung;  

2. Angaben zur geschªftsf¿hrenden Person der Zweigniederlassung und Umfang 

seiner Vertretungsmacht.  

(3) (geªndert ï AB 58 von 2003) Dem Antrag nach Abs. 2 ist die notariell beglaubigte 

Zustimmung mit Unterschriftsprobe der geschªftsf¿hrenden Person der 

Zweigniederlassung beizulegen.  

(4) (geªndert ï AB 58 von 2003, erg. ï AB 66 von 2005, aufg. - AB 38 von 2006, in 

Kraft seit 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006)  

(5) (geªndert ï AB 58 von 2003, aufg. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 ï 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006)  

(6) (neu ï AB 58 von 2003, aufg. - AB 38 von 2006, in Kraft seit 01.07.2007 ï geªnd. 

in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006)  

(7) (neu ï AB 58 von 2003, aufg. - AB 66 von 2005)  

 

Zweigniederlassung auslªndischer Unternehmen 

Art. 17a (neu ï AB 66 von 2005) (1) (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft seit 

01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, Nr. 80 von 2006) Die 

Zweigniederlassung eines nach den Gesetzten des Herkunftslandes berechtigtes 

Unternehmen wird im Handelsregister eingetragen. 

(2) AuÇer den Angaben gem. Art. 17, Abs. 2 enthªlt der Eintragungsantrag auch 

folgende Angaben: 

1. Rechtsform und Firmenname oder Bezeichnung des auslªndischen Unternehmens 
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sowie bei unterschiedlichen Bezeichnungen auch den Firmennamen der 

Zweigniederlassung; 

2. Register und Nummer der Eintragung des auslªndischen Unternehmens, falls das 

angewandte Recht es vorsieht; 

3. bei Nicht-EU-Staaten wird das Recht des entsprechenden Landes angewandt, 

zustªndig f¿r das auslªndische Unternehmen; 

4. Personen, die dem Eintragungsregister nach, falls ein solcher vorhanden ist, das 

auslªndische Unternehmen vertreten - Vertretungsform, sowie Abwickler und 

Insolvenzverwalter und ihre Zustªndigkeit; 

(3) Im Register wird Folgendes eingetragen: 

1. Angaben gem. Abs. 2, ihre  nderungen, einschlieÇlich Auflºsung der 

Zweigniederlassung; 

2. Angaben ¿ber die Auflºsung des auslªndischen Unternehmens - Einleitung eines 

Insolvenzverfahrens, Fortf¿hrung der Tªtigkeit, Abbruch und Abschluss des 

Insolvenzverfahrens; 

3. Angaben aus allen Urteilen des Insolvenzgerichts, die im Register eingetragen 

werden, in welchem das auslªndische Unternehmen gef¿hrt wird, sowie Urteile gem. 

Art. 759, Abs. 1 und Art. 760, Abs. 3, falls vorhanden; 

4. bez¿glich der Lºschung des auslªndischen Unternehmens. 

(4) Im Register werden folgende Abschriften eingereicht: 

1. Gr¿ndungserklªrung, Vertrag oder Satzung des auslªndischen Unternehmens, in 

welchem alle  nderungen und Ergªnzungen, einschlieÇlich die Eintragung der 

Zweigniederlassung enthalten sind; 

2. Jahresabschluss des auslªndischen Unternehmens f¿r jedes Jahr der Eintragung 

oder gemªÇ der Gesetzgebung im Land seiner Eintragung. 

  

Verlegung einer Zweigniederlassung 

 Art.18. F¿r den Sitz, der Geschªftsadresse und der Verlegung der 

Zweigniederlassung gelten sinngemªÇ die f¿r den Kaufmann geltenden Vorschriften.  
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Handelsb¿cher der Zweigniederlassung 

Art.19. Die Zweigniederlassung f¿hrt die B¿cher eines selbststªndigen Kaufmanns, 

ohne eine separate Bilanz zu erstellen. Die Zweigniederlassungen juristischer 

Personen, die keine Kaufleute im Sinne dieses Gesetzes sind, und die 

Zweigniederlassungen der auslªndischen Personen haben auch eine Bilanz zu 

erstellen.  

  

Gerichtsbarkeit 

 Art.20. Die Anspr¿che in Verbindung mit Streitigkeiten, die sich aus direkten 

Beziehungen mit einer Zweigniederlassung ergeben haben, kºnnen gegen¿ber dem 

Kaufmann wie auch der Zweigniederlassung geltend gemacht werden.  

  

Sechstes Kapitel 

Handelsvertretung 

  

Abschnitt I 

Handelsbevollmªchtigter 

Prokurist (Geschªftsf¿hrer) 

  

Art.21.(1) (Geªndert ï AB 70 von 1998) Der Prokurist ist eine nat¿rliche Person, die 

vom Geschªftsinhaber beauftragt und ermªchtigt wurde, sein Unternehmen gegen 

Verg¿tung zu f¿hren. Es kºnnen mehrere Personen, getrennt voneinander oder 

zusammen, bevollmªchtigt werden. Die Bevollmªchtigung des Prokuristen (Prokura) 

erfolgt unter notarieller Beglaubigung der Unterschriften und wird zur Eintragung im 

Handelsregister seitens des Kaufmanns mit Unterschriftsmuster des Prokuristen 

beantragt.  

(2) Der Prokurist leistet seine Unterschrift, indem er zur Firmenbezeichnung seinen 

Namen und den Zusatz der Prokura angibt. 

 

Befugnisse des Prokuristen 

 Art.22.(1) Der Prokurist ist zu allen Geschªften und Rechtshandlungen, die der 
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Betrieb des Handelsgewerbes mit sich bringt, ermªchtigt, sowie den Kaufmann zu 

vertreten, Dritte zur Vornahme bestimmter Handlungen zu ermªchtigen. Er kann 

seine Rechte laut Gesetz nicht auf Dritte ¿bertragen.  

(2) Zur VerªuÇerung und Belastung von Grundst¿cken des Geschªftsinhabers ist der 

Prokurist nur mit ausdr¿cklich erteilter Befugnis ermªchtigt. Die Prokura kann auf den 

Betrieb nur einer Niederlassungen beschrªnkt werden. Dar¿ber hinaus kann die 

Prokura Dritten gegen¿ber nicht wirksam eingeschrªnkt werden.  

  

Verhªltnis zwischen Geschªftsinhaber und Prokurist 

 Art.23. Das Verhªltnis zwischen Geschªftsinhaber und Prokuristen wird vertraglich 

geregelt. 

  

Wirksamkeit der Prokura Dritten gegen¿ber 

 Art.24. Die Prokura ist nur nach Eintragung in das Handelsregister Dritten gegen¿ber 

wirksam. 

  

Erlºschen der Prokura 

Art.25.(1) Die Prokura erlischt mit ihrem Widerruf durch den Geschªftsinhabers und 

nach Eintragung des Widerrufs in das Handelsregister.  

(2) Die Prokura erlischt nicht durch den Tod oder bei Ingewahrsamnahme des 

Geschªftsinhabers 

  

Handlungsbevollmªchtigter 

Art.26.(1) Der Handlungsbevollmªchtigte ist eine Person, die vom Geschªftsinhaber 

zur Vornahme bestimmter Art von Geschªften gegen Verg¿tung bevollmªchtigt wird. 

In Ermangelung weiterer Hinweise ist der Handlungsbevollmªchtigte zu allen 

Geschªften und Rechtshandlungen, die der Betrieb des Handelsgewerbes 

gewºhnlich mit sich bringt, ermªchtigt. Die Handlungsvollmacht erfolgt schriftlich und 

bedarf notarieller Beglaubigung der Unterschrift.  

(2) Zur VerªuÇerung oder Belastung von Grundst¿cken, zur Eingehung von 

Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Prozessf¿hrung 

bedarf der Handlungsbevollmªchtigte einer Spezialvollmacht. Die Beschrªnkung 
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gegen¿ber Dritten ist ung¿ltig, wenn diese sie nicht kennen mussten.  

(3) Ohne Zustimmung des Geschªftsinhabers kann der Handlungsbevollmªchtigte 

seine Handlungsvollmacht nicht auf Dritte ¿bertragen. 

(4) Der Handlungsbevollmªchtigte zeichnet in der Regel neben Firmenbezeichnung 

mit seinen Namen und dem Zusatz des Handlungsbevollmªchtigten. 

 

Verhªltnis zwischen Geschªftsinhaber und Handlungsbevollmªchtigter 

Art.27. Das Verhªltnis zwischen Geschªftsinhaber und Handlungsbevollmªchtigter 

wird vertraglich geregelt. 

  

Erlºschen der Handlungsvollmacht 

 Art.28. Die Handlungsvollmacht erlischt in ¦bereinstimmung mit den Vorschriften der 

Zivilgesetzordnung.  

  

Beschrªnkungen und Verantwortlichkeit 

 Art.29.(1) Der Prokurist und der Handlungsbevollmªchtigte kºnnen 

Handelsgesellschaften f¿r eigene oder fremde Rechnung nur im Rahmen der ihnen 

erteilten Befugnis des Geschªftsinhabers abschlieÇen. Ist dem Geschªftsinhaber bei 

Bevollmªchtigung die Aus¿bung solcher Geschªfte bekannt und deren ausdr¿cklicher 

Unterlassung nicht geregelt, gelten diese als von ihm zugestimmt. 

(2) Bei Verletzung der Vorschriften des vorangehenden Absatzes, kann der 

Geschªftsinhaber Schadensersatz fordern oder erklªren, dass die von den 

bevollmªchtigten Personen getªtigten Geschªfte f¿r seine Rechnung abgeschlossen 

sind. Die Erklªrung ist schriftlich innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden des 

Geschªfts, jedoch nicht ¿ber 1 Jahr nach Abschluss zu tªtigen und an den 

Prokuristen oder den Handlungsbevollmªchtigten und der Dritten zu richten. 

(3) Die Anspr¿che nach Abs.2 verjªhren in f¿nf Jahren ab Tªtigung der Geschªfte.  

  

Handlungsgehilfe 

 Art.30.(1) Das Dienstverhªltnis zwischen Prinzipal und Handlungsgehilfen wird 

vertraglich geregelt. 
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(2) Der Handlungsgehilfe ist zu keinen Geschªften f¿r Rechnung des Prinzipals 

berechtigt. Ist der Handlungsgehilfe an einer ºffentlich zugªnglichen Geschªftsstelle 

beschªftigt, ist er zur daf¿r ¿blichen Geschªftsaus¿bung befugt. 

  

Beschrªnkungen 

 Art.31. Der Handlungsgehilfe darf ohne ausdr¿ckliches Einverstªndnis seines 

Arbeitgebers keine konkurrierende Nebentªtigkeit f¿r eigene oder fremde Rechnung 

aus¿ben. 

  

Abschnitt II 

Handelsvertreter 

 

Begriffsbestimmung 

Art.32.(1) Handelsvertreter ist, wer als selbststªndiger Gewerbetreibender mit einem 

anderen Unternehmer bei dem Betreiben seines Handelsgeschªfts 

zusammenarbeitet. Er kann stªndig damit betraut werden, im Namen des 

Unternehmers oder im eigenen Namen jedoch f¿r seine Rechnung Geschªfte 

abzuschlieÇen.  

(2) Der Vertrag zwischen dem Unternehmer und dem Handelsvertreter bedarf der 

Schriftform. Der Unternehmer darf gegen den Handelsvertreter keine Abmachungen, 

die von den Vorschriften des Art. 33, 34 und 36, Abs. 4 und 5 und Abs. 40 abweichen 

und nicht zugunsten des Vertreters sind, geltend machen. 

  

Pflichten des Handelsvertreters 

 Art.33. (Geªndert - AB 83 von 1996, Vortext des Art. 33 ï AB 38 von 2006) Der 

Handelsvertreter hat sich um die Vermittlung oder den Abschluss der Geschªfte mit 

der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu bem¿hen; er hat hierbei das Interesse 

des Unternehmers wahrzunehmen. Er ist verpflichtet den Unternehmer ¿ber jeden 

Geschªftsabschluss in Kenntnis zu setzten. 

(2) (Neu ï AB 38 von 2006) Der Handelsvertreter ist verpflichtet, den Anweisungen 

des Unternehmers nachzukommen und die ihm verf¿gbare, vollstªndige Information 

¿ber die Tªtigkeit zu geben.  
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Pflichten des Unternehmers 

 Art.34.(1) (Geªnd. ï AB 38 von 2006) Der Unternehmer hat dem Handelsvertreter die 

zum Abschluss und zur Erf¿llung des Vertrags erforderlichen Ausk¿nfte zur 

Verf¿gung zu stellen.  

(2) (Erg. ï AB 38 von 2006) Der Unternehmer hat dem Handelsvertreter unverz¿glich 

die Annahme eines von ihm ohne Vertretungsmacht abgeschlossenen Geschªfts, 

sowie den Abschluss eines von ihm vorbereiteten Geschªfts, mitzuteilen. 

(3) (Neu ï AB 38 von 2006) Der Unternehmer ist verpflichtet dem Handelsvertreter 

die zur Aus¿bung seiner Tªtigkeit notwendigen Information zur Verf¿gung zu stellen, 

einschlieÇlich ¿ber erwartete Volumensenkung der abgewickelten Geschªfte im 

Vergleich mit den Geplanten. 

  

Delkredereprovision 

 Art.35. Verpflichtet sich ein Handelsvertreter, f¿r die Erf¿llung der Verbindlichkeiten 

aus abgeschlossenen Geschªften einzustehen, so kann er eine besondere Verg¿tung 

beanspruchen, die schriftlich zu vereinbaren ist. Der Anspruch kann nicht im Voraus 

ausgeschlossen werden.  

  

Verg¿tungsanspruch 

 Art.36.(1) (Geªnd. und erg. ï AB 38 von 2006) Der Handelsvertreter hat 

Verg¿tungsanspruch f¿r alle wªhrend des Vertragsverhªltnisses vermittelte 

Geschªfte oder f¿r entsprechende Geschªfte mit von ihm akquirierten Kunden. Die 

Verg¿tung ist auch f¿r von ihm vorbereitete und noch nicht abgeschlossene 

Geschªfte fªllig, auÇer der Grund daf¿r ist nicht vom Unternehmer zu verschulden. 

(2) Ist dem Handelsvertreter ein bestimmter Bezirk oder ein bestimmter Kundenkreis 

zugewiesen, so hat er Anspruch auf Provision auch f¿r die Geschªfte, die ohne seine 

Mitwirkung mit Personen seines Bezirks oder seines Kundenkreises abgeschlossen 

sind.  

(3) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Inkassoprovision f¿r die von ihm 

auftragsgemªÇ eingezogenen Betrªge.  

(4) (Neu ï AB 38 von 2006) Der Unternehmer ist verpflichtet, dem Handelsvertreter 

die zur Abrechnung seiner Verg¿tung notwendigen Information innerhalb der in Art. 
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38 vorgesehenen Frist zu Verf¿gung zu stellen.  

(5) (fr¿herer Art. 4, erg. ï AB 38 von 2006) Jede Vertragspartei kann von der anderen 

Partei Ausz¿ge aus den Handelsb¿chern betreffend der im Rahmen des Vertrags 

¿ber die Handelsvertretung abgeschlossenen Geschªfte verlangen, einschlieÇlich die 

zur ¦berpr¿fung der bestimmten Verg¿tung erforderlichen Ausz¿ge.  

  

Provisionshºhe 

 Art.37. (Erg. ï AB 38 von 2006) Ist die Hºhe der Provision nicht bestimmt, so ist der 

¿bliche Satz als vereinbart anzusehen. Kann der ¿bliche Satz nicht bestimmt werden, 

wird die Verg¿tung vom Gericht angemessen zu bestimmen. 

  

Zahlungsfrist der Provision 

 Art.38. (Geªnd. und erg. ï AB 38 von 2006) Die Verg¿tung ist dem Handelsvertreter 

monatlich auszuzahlen. Vertraglich kann eine abweichende Zahlungsfrist bestimmt 

werden, die hºchstens bis zu Monatsende folgend dem Quartal, in dem das 

entsprechende Geschªft abgeschlossen wurde oder worden wªre, andauert. 

 

Ersatz der Aufwendungen 

Art.39. Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Ersatz der im regelmªÇigen 

Handelsbetrieb entstandenen handels¿blichen Aufwendungen, soweit im Vertrag 

nicht ein anderes bestimmt ist.  

 

Abfindung und Ausgleichsanspruch (geªnd. ¦berschrift ï AB 38 von 2006) 

 Art.40.(1) (Geªnd. und erg. ï AB 38 von 2006) Der Handelsvertreter, bzw. seine 

Erben ï im Todesfall, hat nach Beendigung des Vertragsverhªltnisses Anspruch auf 

einmaligen Ausgleich, wenn der Unternehmer aus der Geschªftsverbindung mit der 

vom Handelsvertreter geworbenen Kundschaft weiterhin Vorteile hat oder der Letzte 

hat das Geschªftsvolumen mit dieser Kundschaft erheblich erhºht. 

(2) Der Ausgleich betrªgt hºchstens eine nach dem Durchschnitt der letzten f¿nf 

Jahre der Tªtigkeit des Handelsvertreters berechnete Jahresprovision. 

(3) Der Anspruch nach vorstehendem Absatz besteht nicht, wenn: 

1. bereits ein Jahr nach Vertragsk¿ndigung abgelaufen ist und der Handelsvertreter 
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die Abfindung vor dem Unternehmer nicht schriftlich beantragt hat. 

2. der Vertrag durch Verschulden des Handelsvertreters oder vom Handelsvertreter 

einseitig gem. Art. 47, Abs. 1 und 2 gek¿ndigt wurde, auÇer in Fªllen der dauerhaften 

Erwerbsunfªhigkeit oder seines Alters wegen; 

3. der Handelsvertreter das Vertragsverhªltnis auf einer anderen Person ¿bertragen 

hat, einschlieÇlich mit Zustimmung des Unternehmers. 

 (4) Nach Beendigung des Vertragsverhªltnisses hat der Handelsvertreter Anspruch 

auf Ausgleich f¿r bereits abgeschlossene oder k¿nftig zustande kommende 

Geschªfte.  

(5) Der Handelsvertreter hat kein Anspruch auf Provision gem. Art. 36, wenn und 

soweit die Provision nach Abs. 4 dem ausgeschiedenen Handelsvertreter zusteht, 

auÇer in Fªllen der Teilung zwischen den Beiden. 

  

Beschrªnkungen nach Beendigung des Vertragsverhªltnisses 

 Art.41.(1) Die Beschrªnkung der gewerblichen Tªtigkeit des Handelsvertreters nach 

Beendigung des Vertragsverhªltnisses bedarf der Schriftform.  

(2) Die Beschrªnkung darf sich nur auf den dem Handelsvertreter zugewiesenen 

Bezirk und die Waren- oder Dienstleistungsarten, die Gegenstand des 

Vertragsverhªltnisses sind, erstrecken. Die Abrede kann nur f¿r hºchstens zwei Jahre 

von der Beendigung des Vertragsverhªltnisses getroffen werden. F¿r die Dauer der 

Beschrªnkung ist dem Handelsvertreter eine angemessene Entschªdigung zu zahlen.  

(3) K¿ndigt der Handelsvertreter das Handelsverhªltnis wegen schuldhaftes Verhalten 

des Unternehmers, so kann er sich durch schriftliche Erklªrung binnen einem Monat 

nach der K¿ndigung von der Abrede lossagen.  

  

Wirksamkeit der Beschrªnkung 

 Art.42. Ein Handelsvertreter gilt, auch wenn ihm keine Vollmacht zum Abschluss von 

Geschªften erteilt ist, als ermªchtigt, Handlungen, durch die ein Dritter seine Rechte 

aus mangelhafter Leistung geltend macht, entgegenzunehmen. Der Handelsvertreter 

kann die dem Unternehmer zustehenden Rechte auf Sicherung des Beweises geltend 

machen. Eine Beschrªnkung dieser Rechte braucht ein Dritter gegen sich nur gelten 

zu lassen, wenn er sie kannte oder kennen musste.  
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Genehmigung des Vertrags 

 Art.43 Hat ein Handelsvertreter, der nur mit der Vermittlung von Geschªften betraut 

ist, ein Geschªft im Namen des Unternehmers abgeschlossen, und war dem Dritten 

der Mangel an Vertretungsmacht nicht bekannt, so gilt das Geschªft als von dem 

Unternehmer genehmigt, wenn dieser nicht unverz¿glich, nachdem er von dem 

Handelsvertreter oder dem Dritten ¿ber Abschluss und wesentlichen Inhalt 

benachrichtigt worden ist, dem Dritten gegen¿ber das Geschªft ablehnt.  

 

Vertretungsverbot 

 Art.44. Der Handelsvertreter kann weitere Unternehmer nur vertreten, wenn sie nicht  

in Wettbewerbsverhªltnis zueinanderstehen. Er kann mit dem Unternehmer auch 

vereinbaren, ausschlieÇlich ihn zu vertreten.  

  

Umfang der Vertretungsmacht 

 Art.45. Der Vertrag ¿ber die Handelsvertretung setzt den Gegenstand und den Bezirk 

der Tªtigkeit des Handelsvertreters fest.  

  

Verhªltnis zwischen Unternehmer und Handelsvertreter 

 Art.46.(1) Die internen Beziehungen zwischen dem Handelsvertreter und dem 

Unternehmer sind im Vertrag zu regeln. In Ermangelung einer anderslautenden 

Vereinbarung hat der Handelsvertreter seinen Dienstraum selbststªndig einzurichten. 

Ist im Vertrag die Verg¿tung nicht festgelegt, so wird als Verg¿tung der 

handels¿bliche Betrag angenommen.  

(2) Mit der Vertretung nach vorstehendem Absatz kann keiner weiteren Person im 

selben Bezirk betraut werden.  

(3) Der Handelsvertreter ist verpflichtet, in allen von ihm ausgegebenen Dokumenten 

sowie im gef¿hrten Handelsschriftwechsel die Angaben nach Art.13 zu vermerken.  

  

K¿ndigung der Handelsvertretung 

 Art.47.(1) (Neu ï AB 103 von 1993, geªnd. ï AB 38 von 2006) Ist das 

Vertragsverhªltnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, so kann es in im ersten Jahr 

der Vertragsdauer mit einer Frist von einem Monat, im zweiten Jahr ï mit einer Frist 
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von zwei Monaten und nach dem zweiten Jahr ï mit einer Frist von drei Monaten 

durch jede der Parteien gek¿ndigt werden, wobei die Parteien zur Vereinbarung von 

k¿rzeren Fristen nicht berechtigt sind. Ist eine lªngere K¿ndigungsfrist vereinbart, 

muss diese f¿r beide Parteien gleich sein. Falls nichts anderes vereinbart wurde, gilt 

die K¿ndigung zum Ende des Kalendermonats, in welchen die K¿ndigungsfrist 

abgelaufen ist.  

(2) (Neu ï AB 103 von 1993) Wird ein f¿r eine bestimmte Zeit eingegangenes 

Vertragsverhªltnis vor Ablauf der Vertragsdauer gek¿ndigt, ist die Partei, die es 

k¿ndigt, zum Ersatz des durch die Aufhebung des Vertragsverhªltnisses 

entstehenden  

Schadens verpflichtet.  

(3) (Neu ï AB 103 von 1993) Die Rechte des Handelsvertreters nach Art.40 bleiben 

von der K¿ndigung des Vertragsverhªltnisses nach Abs.1 und 2 unber¿hrt.  

(4) (Neu ï AB 38 von 2006) F¿hren die Parteien ihre vertraglichen Verpflichtungen 

auch nach Fristablauf des Vertragsverhªltnisses weiter, ist er auf unbestimmte Zeit 

verlªngert. In diesem Fall wird bei Bestimmung der K¿ndigungsfrist nach Abs. 1 der 

die Vertragsdauer bis zum Ablauf ber¿cksichtigt. 

(5) (vorh. Abs. 1 ï AB 103 von 1993, vorh. Abs. 4, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft 

ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Ein 

Handelsvertreter, der seine Tªtigkeit aufgegeben hat, ist verpflichtet, binnen der Frist 

nach Art.4 bei dem Gericht die Lºschung der Eintragung im Handelsregister zu 

beantragen.  

(6) (vorh. Abs. 2 ï AB 103 von 1993, vorh. Abs. 5, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft 

ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Wird die 

Handelsvertretung durch den Tod des Handelsvertreters oder durch den Ausspruch 

ihm gegen¿ber einer Untersagung aufgehoben, so sind den Erben bzw. dem 

Vormund und bei Insolvenzerºffnung ï vom zustªndigen Gericht verpflichtet die 

Lºschung im Handelsregister zu beantragen.  

(6) (vorh. Abs. 3 ï AB 103 von 1993, augeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 

01.07.2007) 

  

Anwendbarkeit 

 Art.48. Die Vorschriften der Absªtze 32-47 finden keine Anwendung f¿r Personen, 

die als Vertreter oder Makler bei Bºrsenoperationen oder als Vertreter jener, die 
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Operationen im Rahmen von Ausschreibungen ausf¿hren, tªtig sind.  

  

Abschnitt III 

Handelsmakler 

 

Begriffsbestimmung 

 Art.49.(1) Handelsmakler ist, wer gewerbsmªÇig die Vermittlung von Geschªften 

¿bernimmt.  

(2) (geªndert ï AB 86 von 1996) Auf die Vermittlung von Geschªften ¿ber 

Befºrderung auf dem Seeweg sowie Bºrsengeschªften finden, auch wenn die 

Vermittlung durch einen Handelsmakler erfolgt, die Vorschriften f¿r die jeweiligen 

Tªtigkeiten Anwendung.  

  

Tagebuch des Handelsmaklers 

 Art.50.(1) Der Handelsvertreter ist verpflichtet, ein Tagebuch zu f¿hren und in dieses 

alle abgeschlossenen Geschªfte tªglich einzutragen. Das Eingetragene ist von dem 

Handelsmakler mit Datum zu versehen und zu unterzeichnen.  

(2) Die Eintragungen sind nach der Zeitfolge zu bewirken; sie haben die Namen der 

Parteien, das Abschlussdatum des Vertrags und die wesentlichen Vereinbarungen zu 

enthalten.  

(3) Der Handelsmakler ist verpflichtet, den Parteien jederzeit auf Verlangen Ausz¿ge 

aus dem Tagebuch zu geben, die alles enthalten, was von ihm in Ansehung des 

vermittelten Geschªfts eingetragen ist.  

  

Maklerlohn 

 Art.51. Der Handelsmakler hat Anspruch auf Maklerlohn, der je nach Vereinbarung 

von der einen oder von beiden Parteien zu entrichten ist. Ist unter den Parteien nichts 

dar¿ber vereinbart, wer den Maklerlohn bezahlen soll, so ist er in der handels¿blichen 

Hºhe von jeder Partei zur Hªlfte zu entrichten.  
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Abschnitt IV 

Handelsgeheimnisse 

(Neue ¦berschrift ï AB 103 von 1993) 

Schweigepflicht (¦berschrift geªndert ï AB 103 von 1993)  

  

Art.52. Bei der Aus¿bung ihrer Tªtigkeit haben der Prokurist, der 

Handelsbevollmªchtigte, der Handelsgehilfe, der Handelsvertreter und der 

Handelsmakler ¿ber die Betriebsgeheimnisse der Personen, die sie mit der Aus¿bung 

einer bestimmten Tªtigkeit betraut haben, Schweigen zu bewahren sowie das 

Handelsansehen dieser Personen zu wahren.  

  

Siebtes Kapitel 

Handelsb¿cher 

  

Buchf¿hrungspflicht 

 Art.53.(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, B¿cher zu f¿hren und in diesen die Lage  

seines Betriebsvermºgens ersichtlich zu machen. Die Geschªftsvorfªlle sind in 

chronologischer Reihenfolge zu erfassen.  

(2) Der Kaufmann ist verpflichtet, in den Fristen laut Vorschriften des 

Buchf¿hrungsgesetzes die Elemente der Aktiva und Passiva des Betriebsvermºgens 

durch kºrperliche Bestandsaufnahme mengen- und wertmªÇig festzustellen.  

(3) (geªnd. und erg. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 67 von 2008) Der Kaufmann ist 

verpflichtet, die Ergebnisse seiner Handelstªtigkeit aufgrund der in den 

Handelsb¿chern gemachten Eintragungen und der durchgef¿hrten 

Bestandsaufnahme zusammenzufassen, indem er einen Jahresabschluss und je 

nach Erfordernis Buchf¿hrungsinformationen erstellt. Der Jahresabschluss ist in den 

gesetzlich vorgesehenen Fªllen vom vereidigten Buchpr¿fer zu beglaubigen.  

  

Entsprechung zwischen Schluss- und Erºffnungsbilanz 

 Art.54. Die Erºffnungsbilanz f¿r das jeweilige Geschªftsjahr hat der Schlussbilanz f¿r  

das Vorjahr zu entsprechen. Bei Stilllegung seines Handelsgewerbes hat der 
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Unternehmer ebenfalls eine Bilanz aufzustellen.  

  

Beweiskraft 

 Art.55.(1) Die ordnungsmªÇig gef¿hrten Handelsb¿cher und die darin gemachten 

Eintragungen haben Beweiskraft f¿r die Feststellung der unter Kaufleuten 

abgeschlossenen Handelsgeschªfte.  

(2) Die Handelsb¿cher, die in Verletzung der Vorschriften dieses Gesetzes und des 

Buchf¿hrungsgesetzes gef¿hrt werden, haben keine Beweiskraft zugunsten jener, die 

zu ihrer F¿hrung verpflichtet sind.  

 

   

ZWEITES BUCH 

Unternehmer 

 

ERSTER TEIL 

Einzelunternehmer 

  

Achtes Kapitel 

Unternehmer ï nat¿rliche Person 

  

Begriffsbestimmung 

 Art.56. Als Einzelunternehmer kann jede handlungsfªhige nat¿rliche Person, die 

ihren  

Wohnort im Land hat, eingetragen werden.  

  

Beschrªnkungen 

 Art.57. Einzelunternehmer kann nicht eine Person sein,  

1. f¿r die ein Insolvenzverfahren erºffnet wurde,  

2. (Geªndert ï AB 63 von 1994) die ein zahlungsunfªhiger Kaufmann ist, dessen 
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Rechte nicht wiederhergestellt sind;  

3. (Neu ï AB 63 von 1994) die wegen Bankrott verurteilt worden ist.  

  

Eintragung 

 Art.58.(1) Die Eintragung des Einzelkaufmanns erfolgt aufgrund eines Antrags mit 

folgenden Angaben:  

1. Name, Wohnsitz, Adresse und Personenkennzahl der Person;  

2. Firma, unter der die Tªtigkeit ausge¿bt wird;  

3. Sitz und Geschªftsadresse;  

4. Gegenstand der Tªtigkeit.  

(2) Dem Antrag ist ein Unterschriftsmuster des Unternehmers und eine Erklªrung 

dar¿ber, dass der Person die Aus¿bung einer Handelstªtigkeit nicht untersagt wurde, 

beizuf¿gen.  

(3) (Neu ï AB 124 von 1997) Die Angaben nach Abs.1 sind in das Register 

einzutragen.  

(4) (Vorheriger Abs.3 ï AB 124 von 1997) Jede Person kann nur eine Firma als 

Einzelkaufmann eintragen lassen.  

  

Firma des Einzelunternehmers 

 Art.59. Die Firma des Einzelkaufmanns hat den ausgeschriebenen Vor- und Nach- 

oder auch den Vatersnamen, mit dem er in der ¥ffentlichkeit bekannt ist, zu 

enthalten.  

  

¦bertragung der Firma 

 Art.60.(1) Die Firma des Einzelkaufmanns ist nur zusammen mit seinem 

Handelsgeschªft auf einen Dritten ¿bertragbar. Die Einwilligung f¿r die ¦bertragung 

der Firma ist unter Beachtung der Vorschriften des Art.15, Abs.1 zu geben.  

(2) Die Erben des Einzelkaufmanns, die das Handelsgeschªft ¿bernehmen, d¿rfen 

seine Firma weiterf¿hren.  

(3) In den Fªllen nach vorstehendem Absatz ist der Firma der Name des neuen 

Inhabers beizuf¿gen.  
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(4) (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf 

das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die ¦bertragung ist in das Handelsregister 

einzutragen.  

  

Lºschung der Eintragung 

Art.60a (Neu ï AB 84 von 2000) Die Eintragung des Einzelunternehmers wird in 

folgenden Fªllen gelºscht:  

1. (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) bei Auflºsung seiner Tªtigkeit bzw. bei Verlegung 

seines stªndigen Wohnsitzes ins Ausland ï auf sein Antrag;  

2. (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) im Todesfall ï auf schriftlichen Antrag seiner Erben;  

3. (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) bei Ausspruch ihm gegen¿ber einer Untersagung ï 

auf schriftlichen Antrag des Vormunds.  

 

ZWEITER TEIL 

Staatliche und kommunale Unternehmen 

 

Neuntes Kapitel 

Unternehmer ï ºffentliches Unternehmen 

 

Status 

 Art.61. Das staatseigene oder kommunale Unternehmen kann eine 

Einmanngesellschaft mit beschrªnkter Haftung oder eine Einzelaktiengesellschaft 

sein. Die staatseigenen und kommunalen Unternehmen kºnnen weitere 

Handelsgesellschaften oder Vereinigungen von Handelsgesellschaften errichten.  

  

Errichtung 

Art.62.(1) Die Errichtung und die Umwandlung staatseigener Unternehmen in 

Einmanngesellschaften mit beschrªnkter Haftung oder Einzelaktiengesellschaften 
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erfolgen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.  

(2) Die Errichtung und die Umwandlung staatseigener Unternehmen in 

Einmanngesellschaften mit beschrªnkter Haftung oder Einzelaktiengesellschaften 

erfolgen durch Beschluss des jeweiligen Gemeinderats.  

(3) Durch Gesetz kºnnen staatseigene Unternehmen errichtet werden, die keine 

Handelsgesellschaften sind.  

 

 

DRITTER TEIL 

Handelsgesellschaften 

  

Zehntes Kapitel 

Allgemeine Vorschriften 

 

Begriffsbestimmung 

 Art.63.(1) Die Handelsgesellschaft ist eine Vereinigung von zwei oder mehreren 

Personen zum Betrieb von Handelsgeschªften mit gemeinsamen Mitteln.  

(2) In einigen durch Gesetz bestimmten Fªllen kann auch eine Einzelperson eine 

Gesellschaft errichten.  

(3) Die Handelsgesellschaften sind juristische Personen.  

  

Arten von Handelsgesellschaften 

 Art.64.(1) Handelsgesellschaften sind:  

1. die offene Handelsgesellschaft;  

2. die Kommanditgesellschaft;  

3. die Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung;  

4. die Aktiengesellschaft;  

5. die Kommanditgesellschaft auf Aktien.  

(2) Nur die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Handelsgesellschaften kºnnen 
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errichtet werden.  

(3) (neu ï AB 58 von 2003) Die Handelsgesellschaften nach Abs.1 Ziff.1 und 2 sind 

Personengesellschaften und jene nach Ziff.3 ï 5 sind Kapitalgesellschaften.  

(4) (vorheriger Abs.2, geªndert ï AB 58 von 2003) Durch Gesetz kann vorgesehen 

werden, dass eine bestimmte Tªtigkeit ausschlieÇlich von einer bestimmten Art von 

Handelsgesellschaften ausge¿bt werden kann.  

  

Gesellschaftsbeteiligte 

 Art.65.(1) Die Gr¿nder der Gesellschaft haben handlungsfªhige bulgarische 

Staatsb¿rger oder auslªndische nat¿rliche oder juristische Personen zu sein.  

(2) Insofern vom Gesetz nicht verboten, darf sich jede Person an mehreren 

Gesellschaften beteiligen. 

(3) (Neu ï AB 84 von 2000) Ist eine Handelsgesellschaft an einer anderen 

Gesellschaft beteiligt, werden die ihr als Mitgesellschafter bzw. Alleininhaber 

zustehenden Rechte vom Vertretungsberechtigten oder einer daf¿r ausdr¿cklich 

bevollmªchtigten Person ausge¿bt. 

  

Entwurf der Gr¿ndungsurkunde 

Art.66. Die Personen, welche die Gesellschaftsgr¿ndung beabsichtigen, kºnnen die 

zur Vorbereitung der Gesellschaftsgr¿ndung dienenden Handlungen vereinbaren. Bei 

Nichterf¿llung der vertraglichen Verpflichtungen haften die Parteien ausschlieÇlich f¿r 

zugef¿gten Schªden.  

Entstehung der Gesellschaft 

Art.67. Ab dem Tage ihrer Eintragung in das Handelsregister gilt die Gesellschaft als 

errichtet. Die Anmeldung zur Eintragung ist durch das gewªhlte Leitungsorgan zu 

bewirken.  

  

Auslegung der Satzung 

 Art.68. Bei der Auslegung der Satzung ist der Wille der Parteien wie das Ziel der 

auszulegenden Vorschrift zu suchen.  
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Haftung f¿r Handlungen 

im Namen der Vorgr¿ndungsgesellschaft 

 Art.69.(1) Die Handlungen der Gr¿nder im Namen der Gesellschaft vor der 

Eintragung rufen Rechte und Pflichten f¿r die Personen, die sie bewirkt haben, 

hervor. Bei Abwicklung der Geschªfte ist unbedingt anzugeben, dass die Gesellschaft 

im Gr¿ndungsprozess ist. Die Personen, die die Geschªfte abgeschlossen haben, 

haften als Gesamtschuldner f¿r die ¿bernommenen Verpflichtungen.  

(2) Wurde das Geschªft durch die Gr¿nder oder eine von ihnen bevollmªchtigte 

Person abgeschlossen, so gehen die Rechte und Pflichten daraus auf die errichtete 

Gesellschaft ¿ber.  

  

Unwirksamkeit der errichteten Gesellschaft 

 Art.70.(1) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Die Errichtung der Gesellschaft ist 

unwirksam, wenn einer der nachstehend aufgef¿hrten VerstºÇe vorliegt:  

1. kein Gr¿ndungsvertrag vorhanden ist oder ein solcher in einer der gesetzlich 

vorgesehenen Form abweichend aufgestellt;  

2. die Vorschriften der Art.159 und 163 wurden bei Aktiengesellschaften bzw. die 

Kommanditgesellschaften auf Aktien nicht beachtet;  

3. (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf 

das Inkrafttreten, AB 80 von 2006)  

4. der Gegenstand des Unternehmens dem Gesetz bzw. den guten Sitten 

zuwiderlªuft;  

5. im Gr¿ndungsvertrag oder in der Satzung sind keine Angaben ¿ber die Firma, den 

Gegenstand des Unternehmens oder die Hºhe der Einlagen sowie das Kapital, wenn 

es das Gesetz vorschreibt, enthalten;  

6. das Kapital nicht in der vom Gesetz vorgeschriebenen Hºhe eingebracht ist;  

7. an der Gr¿ndung der Gesellschaft haben sich weniger handlungsfªhige Personen 

beteiligt, als im Gesetz vorgeschrieben ist.  

(2) (geªndert und ergªnzt ï AB 84 von 2000; ergªnzt in AB 58 von 2003, geªndert ï 

AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Jeder davon Betroffene wie auch der Staatsanwalt 

kann bei dem Bezirksgericht nach Eintragung der Gesellschaft die Erklªrung der 
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Unwirksamkeit der Gesellschaft innerhalb von einem Jahr nach Errichtung der 

Gesellschaft oder, wenn die Errichtung der Bekanntmachung unterlag, nach erfolgter 

Bekanntmachung, beantragen. In den Fªllen nach Abs.1 Nr. 3, 4, 5 und 6 erklªrt das 

Gericht die Unwirksamkeit der Gesellschaft, nur wenn die Verletzung nicht inzwischen 

behoben wurde bzw. nicht in einer angemessenen Frist, die vom Gericht durch Erlass 

einer Bestimmung angesetzt wird, behoben wird.  

(3) (Erg. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï 

geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Der Gerichtsbeschluss ¿ber 

die Erklªrung der Gesellschaft f¿r unwirksam erlangt Rechtswirkung ab Datum seines 

Inkrafttretens. Ab diesem Zeitpunkt gilt die Gesellschaft als aufgelºst, wobei dieser 

Umstand vom Amts wegen in das Handelsregister einzutragen ist, nachdem die 

Abwicklung durch einen seitens der zustªndigen Eintragungsagentur bestellten 

Abwickler zu erfolgen hat.  

(4) (neu ï AB 58 von 2003, aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï 

geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006)  

(5) (vorheriger Abs.4 ï AB 58 von 2003) Wurden Handlungen im Namen der f¿r 

unwirksam erklªrten Gesellschaft unternommen, so haften die Gr¿nder unbeschrªnkt 

als Gesamtschuldner.  

(6) (Neu ï AB 84 von 2000, vorheriger Abs.5 ï AB 58 von 2003, geªndert ï AB 59 

von 2007, in Kraft ab 01.03.2008, geªndert ï AB 50 von 2008, in Kraft ab 01.03.2008) 

Die Vorschrift des Art.604 der Zivilprozessordnung findet f¿r die Errichtung einer 

Handelsgesellschaft keine Anwendung.  

  

Schutz der Gesellschaftsbeteiligung 

 Art.71. Jeder Gesellschafter kann durch eine bei dem Bezirksgericht nach Sitz der 

Gesellschaft eingereichte Forderungsklage seine Beteiligung sowie die einzelnen aus 

der Beteiligung hervorgehenden Rechte sch¿tzen, sollten sie durch die Organe der 

Gesellschaft verletzt worden sein.  

  

Sacheinlagen 

 Art.72.(1) Bringt ein Gesellschafter bzw. Aktionªr Sacheinlagen ein, so hat der 

Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung den Namen des Einzahlers, den Gegenstand 

der geleisteten Sacheinlage, ihren Geldwert sowie die Begr¿ndung seiner Rechte zu 

enthalten.  
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(2) (Ergªnzt - AB 103 von 1993; geªndert und ergªnzt ï AB 84 von 2000, erg. ï AB 

66 von 2005, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªndert in 

Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Die Sacheinlage in einer Gesellschaft 

mit beschrªnkter Haftung, eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft 

auf Aktien ist auf Antrag des Einlagezahlers durch 3 Gutachter zu bewerten, die von 

der zustªndigen Eintragungsagentur, bestellt werden. Die Beurteilung der Gutachter 

hat eine vollstªndige Beschreibung der Sacheinlage, Angaben ¿ber die 

Bewertungsmethode, den Wert selbst und eine Bestªtigung der ¦bereinstimmung der 

eingebrachten Sacheinlage mit dem Kapitalanteil bzw. der Anzahl, dem Nenn- und 

dem Emissionswert der vom Einzahler gezeichneten Aktien zu enthalten. Die 

Beurteilung wird durch Antrag in das Handelsregister eingetragen. 

(3) (Neu ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï 

geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Der im Gesellschaftsvertrag 

bzw. in der Satzung angegebene Wert der Einlage darf nicht ¿ber die Bewertung der 

Gutachter liegen.  

(4) (Vorheriger Abs.3 ï AB 84 von 2000) Ist der Einzahler mit der Bewertung nicht 

einverstanden, kann er sich an der Gesellschaft durch Leistung einer Geldeinlage 

beteiligen oder die Beteiligung gar verweigern.  

(5) (Vorheriger Abs.4 ï AB 84 von 2000) Der Gegenstand der Einlage kann keine 

k¿nftig zu erbringenden Arbeits- oder Dienstleistungen enthalten.  

  

Einbringen der Sacheinlagen 

 Art.73.(1) Die Einlage, die in ein Recht besteht, f¿r dessen Herstellung oder 

¦bertragung es der notariellen Form bedarf, erfolgt mit dem Gesellschaftsvertrag. Bei 

der Leistung der Einlage in eine Aktiengesellschaft sind der Satzung die schriftliche 

Zustimmung des Einzahlers samt Beschreibung des Gegenstands der Einlage und 

die notarielle Beglaubigung seiner Unterschrift beizuf¿gen.  

(2) Die Einlage, die in anderen Rechten besteht, hat in der durch Gesetz 

vorgeschriebenen Form hinsichtlich ihrer Herstellung oder ¦bertragung zu erfolgen.  

(3) (Ergªnzt ï AB 84 von 2000) Die Einlage, die in einer Forderung besteht, erfolgt mit 

dem Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung, indem die leistende Person, den Beweis 

zu erbringen hat, dass er dem Schuldner die ¦bertragung der Forderung mitgeteilt 

hat. Es besteht keine Mitteilungspflicht, wenn die jeweilige Forderung gegen die 

Gesellschaft selbst lautet.  
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(4) Das Recht an der Einlage wird ab dem Zeitpunkt der Errichtung der Gesellschaft 

erworben.  

(5) (Geªndert ï AB 104 von 1996) Besteht der Gegenstand der Einlage in 

Immobiliarsachenrecht, so hat das zustªndige Gesellschaftsorgan nach Errichtung 

beim Eintragungsamt einen notariell beglaubigten Auszug aus dem 

Gesellschaftsvertrag zur Eintragung und je nach Erfordernis die Einwilligung der 

Person, die die Einlage einbringt, vorzulegen. Das Organ hat einen notariell 

beglaubigten Auszug aus der Satzung und die Einwilligung der Person, die die 

Einlage einbringt, vorzulegen. Bei der Eintragung pr¿ft der f¿r die Eintragungen 

zustªndige Richter die Rechte der die Einlage einbringenden Person.  

  

Erlass- und Abzugsverbot 

Art.73a (Neu ï AB 84 von 2000) Die Verpflichtung der Gesellschafter in der 

Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung und der Aktionªre, Einlagen auf das 

Stammkapital zu leisten, darf weder erlassen, es sei denn, dass es herabgesetzt wird, 

noch davon abgezogen werden.  

  

Verdeckte Sacheinlage 

Art.73b (Neu ï AB 84 von 2000) (1) Erwirbt eine Aktiengesellschaft innerhalb von 2 

Jahren ab deren Errichtung Rechte zu einem Preis, der 10 v. H. des Kapitals 

¿bersteigt, von einer Person, die bei der Errichtung der Gesellschaft Aktien 

gezeichnet hat, so hat die Hauptversammlung der Aktionªre dar¿ber zu beschlieÇen; 

f¿r die ¿bertragenen Rechte findet die Vorschrift des Art.72 Abs.2 Anwendung.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf 

das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Das Geschªft wird erst nach Eintragung des 

Beschlusses der Hauptversammlung in das Handelsregister wirksam.  

(3) Die Vorschriften der Abs.1 und 2 finden keine Anwendung f¿r Rechte, die im Zuge 

der ¿blichen Tªtigkeit der Gesellschaft, an der Bºrse bzw. unter Aufsicht eines 

Verwaltungs- bzw. Gerichtsorgans erworben wurden.  

  

Leistungen der Gesellschafter und Aktionªre 

Art.73c (neu ï AB 58 von 2003) Leistungen der Gesellschafter und Aktionªre, die sich 

aus Anteilen oder Aktien einer Handelsgesellschaft ergeben, die verpfªndet oder 
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gesperrt sind, kºnnen nur stattfinden, wenn der Glªubiger innerhalb von einem Monat 

nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung sich dem nicht durch Pfandbestellung oder 

Sperrung widersetzt. Im Falle einer Widersetzung wird der geschuldete Betrag bei 

einer Bank als Sicherheit f¿r den Glªubiger hinterlegt.  

  

Aufhebung eines Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft 

 Art.74.(1) Jeder Gesellschafter oder Aktionªr kann bei dem Bezirksgericht des Sitzes 

der Gesellschaft die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung verlangen, 

wenn er den zwingenden gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes oder des 

Gr¿ndungsvertrags bzw. der Satzung der Gesellschaft zuwiderlªuft. Die 

Aufhebungsklage ist gegen die Gesellschaft einzureichen.  

(2) Die Klageschrift ist binnen vierzehn Tagen ab dem Datum der Versammlung, 

wenn der Klªger daran teilgenommen hat oder ordnungsgemªÇ eingeladen wurde, 

und in den ¿brigen Fªllen binnen vierzehn Tagen ab Kenntnisnahme jedoch 

spªtestens drei Monate nach Hauptversammlungstag einzureichen.  

(3) Jeder Gesellschafter oder Aktionªr kann in das Verfahren unter Beachtung der 

Vorschriften der Zivilprozessordnung eintreten. Er kann die Klage auch dann 

weiterverfolgen, auch wenn der Klªger sich lossagt oder die Klage zur¿ckzieht.  

(4) (Neu ï AB 59 von 2007, in Kraft ab 01.03.2008) Wird ein Beschluss der 

Hauptversammlung der Aktiengesellschaft mit ausgestellten Inhaberaktien oder einer 

offenen Investitionsgesellschaft angefochten, wir die Klageschrift wird den 

Bestimmungen des dreiunddreiÇigsten Kapitels ĂSammelklagenverfahrenò der 

Zivilprozessordnung behandelt. 

 

Unwirksamkeit bei Wiederholung  

des aufgehobenen Beschlusses 

 Art.75.(1) Die gerichtlichen Hinweise bei Aufhebung der Beschl¿sse der 

Hauptversammlung hinsichtlich der Auslegung der Gesetze, des Gr¿ndungsvertrags 

und der Satzung sind f¿r die Hauptversammlung bei wiederholter Behandlung 

derselben Angelegenheit verbindlich.  

(2) Beschl¿sse oder Handlungen der geschªftsf¿hrenden Organe der Gesellschaft, 

die einem in Kraft getretenen Gerichtsbeschluss zuwiderlaufen, sind nichtig. Jeder 

Gesellschafter oder Aktionªr kann sich jederzeit auf die Nichtigkeit berufen und bei 
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dem Gericht verlangen, dass sie bekannt gemacht wird.  

  

Elftes Kapitel 

Offene Handelsgesellschaft 

  

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

 

Begriffsbestimmung 

 Art.76. Die offene Handelsgesellschaft ist eine von zwei oder mehreren Personen 

errichtete Gesellschaft, deren Zweck in dem Betrieb eines Handelsgewerbes unter 

gemeinschaftlicher Firma besteht. Die Gesellschafter haften als Gesamtschuldner 

und unbeschrªnkt. 

  

Firma 

 Art.77. Die Firma der offenen Handelsgesellschaft muss die Namen oder Firmen 

eines oder mehreren Gesellschaftern mit der Bezeichnung Ăoffene 

Handelsgesellschaftñ oder ĂGesellschaftñ (ĂGes.ñ) enthalten.  

 

Inhalt des Gr¿ndungsvertrags 

 Art.78. Der Gr¿ndungsvertrag der offenen Handelsgesellschaft bedarf der Schriftform 

und der notariellen Beglaubigung der Unterschriften der Gesellschafter und hat 

folgende Angaben zu enthalten:  

1. (geªnd. und erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf 

das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Name und Wohnsitz bzw. Firma, Sitz und 

einheitlicher Identifizierungscode sowie Adresse der Gesellschafter;  

2. (Geªndert ï AB 103 von 1993; ergªnzt ï Nr. 84 von 1997) Firma, Sitz, 

Geschªftsadresse und Gegenstand der Gesellschaft;  

3. Art und Hºhe der von jedem Gesellschafter geleisteten Einlagen sowie deren 

Bewertung;  

4. Gewinn -und verlustverteilung unter die Gesellschafter;  
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5. (Geªndert ï AB 103 von 1993) Form der Geschªftsf¿hrung und der Vertretung der 

Gesellschaft.  

  

Eintragung der offenen Handelsgesellschaft 

 Art.79.(1) Die Anmeldung zur Eintragung der offenen Gesellschaft in das 

Handelsregister ist von sªmtlichen Gesellschaftern zu unterzeichnen. Ihr ist der 

Gesellschaftsvertrag beizuf¿gen.  

(2) In das Register sind die Angaben nach Nr.1, 2 und 5 des vorstehenden Absatzes 

einzutragen.  

(3) Die Personen, die kraft Gr¿ndungsvertrags die Gesellschaft vertreten sollen, 

haben ihre Namensunterschrift vorzulegen.  

  

Abschnitt II 

Rechtsverhªltnis der Gesellschafter untereinander 

 

MaÇgeblichkeit des Gesellschaftsvertrags 

 Art.80. Das Rechtsverhªltnis der Gesellschafter untereinander richten sich zunªchst 

nach den Bestimmungen dieses Abschnitts, insoweit durch den Gesellschaftsvertrag 

ein anderes bestimmt ist und mit Ausnahme der Vorschriften des Art. 87. 

  

Ersatz f¿r Aufwendungen und Verluste 

Art.81.(1) F¿r die mit den Gesellschaftsangelegenheiten verbundenen Aufwendungen 

und damit zusammenhªngenden Verluste ist die Gesellschaft dem Gesellschafter 

zum Ersatz verpflichtet. 

(2) Auf die gemachten Aufwendungen und die erlittenen Verluste ist die Gesellschaft 

dem Gesellschafter gegen¿ber zur Zahlung von Zinsen verpflichtet.  

  

Pflicht zur Zahlung von Zinsen 

 Art.82. Lªsst ein Gesellschafter Zahlungsverzug der Geldeinlagen zu oder empfªngt, 

bzw. eignet sich unbefugt Gesellschaftsmittel an, ist zur R¿ckzahlung des Betrags 

samt gesetzlichen Zinsen verpflichtet. Hat die Gesellschaft grºÇere Verluste erlitten, 
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kann sie einen Anspruch auf die Differenz geltend machen.  

  

Wettbewerbsverbot 

 Art.83.(1) (ergªnzt - AB 103 von 1993) Der Gesellschafter darf sich ohne Einwilligung 

der anderen Gesellschafter weder an einer anderen Handelsgesellschaft beteiligen 

noch Geschªfte f¿r eigene oder fremde Rechnung tªtigen, wenn diese in irgendeiner 

Weise den Gegenstand der Gesellschaft betreffen.  

(2) (Geªndert - AB 103 von 1993) Verletzt ein Gesellschafter die ihm nach Abs.1 

obliegende Verpflichtung, so kann die Gesellschaft Schadensersatz fordern oder 

erklªren, dass sie die aus den abgeschlossenen Geschªften hervorgehenden Rechte 

und Pflichten antritt. Die Erklªrung ist schriftlich binnen einem Monat, nachdem das 

Geschªft bekannt geworden ist, jedoch spªtestens ein Jahr ab Geschªftsabschluss 

dem Gesellschafter und dem Dritten gegen¿ber abzugeben.  

(3) Die Anspr¿che nach vorstehendem Absatz verjªhren in drei Monaten von dem 

Zeitpunkt an, in welchem die ¿brigen Gesellschafter von den erfolgten 

Rechtshandlungen Kenntnis erlangen; sie verjªhren ohne R¿cksicht auf diese 

Kenntnis in drei Jahren von ihrer Entstehung an.  

  

Geschªftsf¿hrung  

Art.84.(1) Grundsªtzlich ist jeder Gesellschafter zur Geschªftsf¿hrung berechtigt, es 

sei denn, dass im Gesellschaftsvertrag die Geschªftsf¿hrung einem oder mehreren 

Gesellschafter oder einem Dritten ¿bertragen ist.  

(2) Zum Erwerb von und zur Verf¿gung mit Immobiliarsachenrechte, zur Bestellung 

eines Geschªftsf¿hrers, der kein Gesellschafter ist, zum Abschluss eines Vertrags 

¿ber die Aufnahme eines Darlehens, dessen Hºhe ¿ber der im Gesellschaftsvertrag 

bestimmten Hºhe hinausgeht, bedarf es der Zustimmung sªmtlicher Gesellschafter.  

 

Entzug der Geschªftsf¿hrungsbefugnis 

 Art.85. (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die Befugnis zur Geschªftsf¿hrung kann einem 

Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern auf Antrag der ¿brigen Gesellschafter 

durch Entscheidung des Bezirksgerichts des Gesellschaftssitzes, wenn 

Pflichtverletzung sowie andere Gr¿nde laut Gesellschaftsvertrag vorliegen, entzogen 
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werden. Die gerichtliche Entscheidung wird von Amts wegen an der 

Eintragungsagentur zur Eintragung in das Handelsregister gesendet.  

  

¦berwachungsrecht der Gesellschafter 

 Art.86. Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der Geschªftsf¿hrung 

ausgeschlossen ist, sich von den Angelegenheiten er Gesellschaft persºnlich 

unterrichten, die Handelsb¿cher und Papiere der Gesellschaft einsehen und von den 

Geschªftsf¿hrern Aufklªrungen verlangen.  

  

Gesellschafterbeschl¿sse 

 Art.87. Werden die Beschl¿sse der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag mit 

Mehrheit getroffen, steht jedem Gesellschafter eine Stimme zu. Die Beschl¿sse sind 

ins Protokollbuch einzutragen.  

  

Abschnitt III 

Rechtsverhªltnis der Gesellschafter zu Dritten 

 

Haftung der offenen Handelsgesellschaft 

 Art.88. (Geªndert - AB 103 von 1993) Aus einer gegen die Gesellschaft gerichteten 

Klageschrift kann der Klªger einen oder mehrere Gesellschafter verklagen. Die 

Zwangsvollstreckung ist zunªchst gegen die Gesellschaft und, sollte die Befriedigung 

unmºglich sein, gegen die Gesellschafter zu richten.  

  

Vertretung 

Art.89.(1) Zur Vertretung der Gesellschaft ist jeder Gesellschafter ermªchtigt, sofern 

im Gesellschaftsvertrag nicht ein anderes bestimmt ist.  

(2) Die Beschrªnkung der Vertretungsmacht eines Gesellschafters ist gutglªubigen 

Dritten gegen¿ber unwirksam, wenn sie nicht im Handelsregister eingetragen ist.  

  

Entzug der Vertretungsmacht 

 Art.90. Die Vertretungsmacht eines Gesellschafters kann in Beachtung der 
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Vorschriften des Art.85 entzogen werden.  

 

Einwendungen der Gesellschafter 

Art.91. Nebst den Einwendungen der Gesellschaft kann ein Gesellschafter den 

Glªubigern gegen¿ber auch Einwendungen, die in seiner Person begr¿ndet sind, 

geltend machen.  

  

Haftung bei Eintritt in eine bestehende Gesellschaft 

 Art.92. Bei Neueintritt in eine bereits bestehende Gesellschaft, haftet der 

Gesellschafter als Gesamtschuldner f¿r alle bestehende Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft.  

  

Abschnitt IV 

Auflºsung der Gesellschaft und Ausscheiden von Gesellschaftern 

 

Auflºsungsgr¿nde der oHG 

 Art.93. Die offene Handelsgesellschaft wird aufgelºst:  

1. (Ergªnzt ï AB 103 von 1993) durch den Ablauf der Zeit, f¿r welche sie 

eingegangen ist oder auch in weiteren im Gesellschaftsvertrag festgelegten Fªllen;  

2. durch Auflºsungsbeschluss der Gesellschafter;  

3. durch die Erºffnung der Insolvenz ¿ber das Vermºgen der Gesellschaft;  

4. durch den Tod, Volluntersagung oder eines Gesellschafters ï eine juristische 

Person, sofern nicht ein anderes bestimmt ist; 

5. (Geªndert ï AB 63 von 1994) auf Antrag des Insolvenzverwalters bei Insolvenz 

eines Gesellschafters;  

6. durch K¿ndigung seitens eines Gesellschafters;  

7. durch gerichtliche Entscheidung in den durch Gesetz vorgeschriebenen Fªllen.  

  

K¿ndigung eines Gesellschafters 

 Art.94. Die K¿ndigung eines Gesellschafters kann, wenn die Gesellschaft f¿r 
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unbestimmte Zeit eingegangen ist, durch schriftliche Mitteilung an allen 

Gesellschaftern unter Beachtung einer K¿ndigungsfrist von mindestens sechs 

Monaten erfolgen, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht ein anderes bestimmt.  

 

Auflºsung der OHG durch gerichtliche Entscheidung 

Ausschluss eines Gesellschafters 

 Art.95.(1) Auf Antrag eines Gesellschafters kann das Bezirksgericht die Auflºsung 

der Gesellschaft aussprechen, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem 

Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsªtzlich oder aus 

grober Fahrlªssigkeit verletzt oder wenn die Erf¿llung einer solchen Verpflichtung 

unmºglich wird. Diese Vorschrift findet auch dann Anwendung, wenn ein 

Gesellschafter gegen die Interessen der Gesellschaft handelt. 

(2) Auf Antrag eines Gesellschafters kann das Gericht anstatt der Auflºsung der 

Gesellschaft den Ausschluss des schuldigen Gesellschafters aus der Gesellschaft 

aussprechen.  

  

K¿ndigung der OHG durch Privatglªubiger eines Gesellschafters 

  

Art.96.(1) Hat ein Privatglªubiger eines Gesellschafters, nachdem innerhalb der 

letzten sechs Monate eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermºgen des 

Gesellschafters ohne Erfolg versucht ist, so kann er die Pfªndung des Anspruchs auf 

den Liquidationsanteil des Schuldners erwirken und die Gesellschaft unter Einhaltung 

einer K¿ndigungsfrist und Beachtung der Vorschriften des Art.94 k¿ndigen.  

(2) Wird die Schuld durch die Gesellschaft oder die ¿brigen Gesellschafter nach der 

Erwirkung der Pfªndung nach vorstehendem Absatz beglichen, wird die Gesellschaft 

nicht aufgelºst. Bei einem solchen Falle wird lediglich der jeweilige Gesellschafter von 

der Gesellschaft ausgeschlossen, sofern die Gesellschafter nicht ein anderes 

beschlieÇen.  

  

Fortf¿hrung der Gesellschaft 

 Art.97.(1) Im Gesellschaftsvertrag kann bestimmt werden, dass beim Ausscheiden 

eines Gesellschafters die Gesellschaft fortgef¿hrt wird. In diesem Falle haben die 

¿brigen Gesellschafter den Anteil am Gesellschaftsvermºgen des ausgeschiedenen 
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Gesellschafters zu bezahlen und im Falle des Todes eines Gesellschafters treten an 

seiner Stelle in der Gesellschaft seine Erben an. Die Erben haben innerhalb einer 

Frist von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in welchem sie von dem Anfall der 

Erbschaft Kenntnis erlangt haben, ihren Eintritt in die Gesellschaft zu beantragen.  

(2) Verzichten die Erben auf Eintritt als Gesellschafter sowie bei Ausscheiden von 

Gesellschafter, bezahlt die Gesellschaft den Anteilswert des Erblassers und bei 

ausscheidenden Gesellschafter - den ihm zukommenden Gewinnanteil f¿r den 

Zeitraum bis zur K¿ndigung seiner Mitgliedschaft. 

 

Verjªhrung 

 Art.98. (1) Die Anspr¿che gegen einen Gesellschafter aus Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft verjªhren in f¿nf Jahren, sofern nicht der Anspruch gegen die 

Gesellschaft einer k¿rzeren Verjªhrung unterliegt.  

(2) (Erg. ï AB 58 von 2003) Die Verjªhrung lªuft ab des Tages, an welchem die 

Auflºsung oder die Umwandlung der Gesellschaft oder das Ausscheiden des 

Gesellschafters in das Handelsregister eingetragen wird.  

(3) Die Unterbrechung der Verjªhrung gegen¿ber der aufgelºsten Gesellschaft wirkt 

auch gegen¿ber den Gesellschaftern, welche der Gesellschaft zur Zeit der Auflºsung 

angehºrt haben.  

 

Zwºlftes Kapitel 

Kommanditgesellschaft 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

 

Begriffsbestimmung 

 Art.99.(1) Eine aufgrund eines Vertrags errichtete Gesellschaft, deren Zweck auf den 

Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine 

Kommanditgesellschaft, wenn einer oder mehrere Gesellschafter f¿r die 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft als Gesamtschuldner und unbeschrªnkt haften, 

wªhrend bei den ¦brigen die Haftung auf den Betrag einer bestimmten 
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Vermºgenseinlage beschrªnkt ist.  

(2) (Abs.2 aufgehoben, bisheriger Abs.3 ï AB 103 von 1993) Soweit nicht in diesem 

Kapitel ein anderes vorgeschrieben ist, finden auf die Kommanditgesellschaft die f¿r 

die offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften Anwendung.  

  

Form 

 Art.100. Der Gesellschaftsvertrag bedarf der Schriftform und der notariellen 

Beglaubigung der Unterschriften der Gesellschafter.  

  

Firma 

 Art.101.(1) Die Firma einer Kommanditgesellschaft hat den Namen wenigstens eines 

persºnlich haftenden Gesellschafters mit dem Zusatz ñKommanditgesellschaftò oder 

ñKGò zu enthalten  

(2) Der Name eines beschrªnkt haftenden Gesellschafters darf in die Firma einer 

Kommanditgesellschaft nicht aufgenommen werden, ist das aber geschehen, so gilt 

er gegen¿ber den Gesellschaftsglªubigern als persºnlich haftender Gesellschafter.  

  

Vertragsinhalt 

 Art.102. Der Gr¿ndungsvertrag der Kommanditgesellschaft hat folgende Angaben zu  

enthalten:  

1. Firma der Gesellschaft;  

2. Sitz und Adresse;  

3. Unternehmensgegenstand;  

4. (erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Name bzw. Firma, einheitlichen Identifizierungscode, 

Adressen der Gesellschafter und Umfang ihrer Haftung;  

5. (Aufgehoben ï AB 84 von 2000);  

6. Art und Betrag der Einlagen der Gesellschafter;  

7. Beteiligung an Gewinn und Verlust;  

8. Geschªftsf¿hrung und Vertretung der Gesellschaft.  
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Eintragung 

 Art.103. (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf 

das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Die Kommanditgesellschaft wird von den 

unbeschrªnkt haftenden Gesellschafter unter Vorlegung des Gr¿ndungsvertrags und 

Unterschriftsmuster ins Handelsregister eingetragen. 

  

Abschnitt II 

Rechtsverhªltnis der Gesellschafter untereinander 

 

MaÇgeblichkeit des Gesellschaftsvertrags 

Art.104. Das Rechtsverhªltnis der Gesellschafter untereinander richtet sich nach 

diesem Abschnitt, sofern nicht durch den Gesellschaftsvertrag ein anderes bestimmt 

ist.  

  

Geschªftsf¿hrung 

 Art.105. Mit der F¿hrung der Gesellschaft kºnnen ausschlieÇlich die persºnlich 

haftenden Gesellschafter betraut werden. Die Kommanditisten sind von der F¿hrung 

der Geschªfte der Gesellschaft ausgeschossen; sie kºnnen einer Handlung der 

persºnlich haftenden Gesellschafter nicht widersprechen.  

  

Handlungen eines Kommanditisten 

 Art.106. SchlieÇt ein Kommanditist, ohne Geschªftsf¿hrer oder Bevollmªchtigter der 

Gesellschaft zu sein, Geschªfte im Namen und f¿r Rechnung der Gesellschaft ab, so 

haftet er persºnlich, es sei denn, dass die Gesellschaft das Geschªft bestªtigt.  

  

Wettbewerbsverbot 

f¿r den persºnlich haftenden Gesellschafter 

 Art.107. Auf die persºnlich haftenden Gesellschafter findet Art.83 Anwendung.  
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Rechte des Kommanditisten 

Art.108. (Geªnd. ï AB 66 von 2005) Der Kommanditist ist berechtigt, Einsicht in die 

Handelsb¿cher der Gesellschaft und eine abschriftliche Mitteilung des 

Jahresabschlusses zu verlangen. Bei Verweigerung kann das Bezirksgericht auf 

Antrag des Kommanditisten die Vorlegung der B¿cher sowie die Mitteilung des 

Jahresabschlusses anordnen.  

  

Beteiligung an Gewinn und Verlust des Kommanditisten 

 Art.109.(1) Hat der Kommanditist die bedungene Einlage nicht vollstªndig geleistet, 

wird von dem ihm zustehenden Gewinnanteil der Betrag der r¿ckstªndigen Einlage in 

Abzug gebracht.  

(2) An dem Verlust nimmt der Kommanditist nur bis zum Betrage seiner bedungenen 

Einlage. Der Kommanditist ist nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn wegen 

spªterer Verluste zur¿ckzuzahlen.  

  

Verbot der Gewinnverteilung 

 Art.110. Wird beim Abschluss des Kalenderjahres ein Verlust ermittelt, der die 

geleisteten Einlagen betrifft, wird bis zur ihrer Auff¿llung kein Gewinn verteilt. 

 

Abschnitt III 

Rechtsverhªltnis der Gesellschafter zu Dritten 

 

Haftung des Kommanditisten 

 Art.111. Der Kommanditist haftet den Glªubigern der Gesellschaft bis zur Hºhe der  

bedungenen Einlage, auch wenn sie nicht vollstªndig geleistet worden ist.  

  

Haftung vor der Eintragung 

 Art.112. Der Kommanditist haftet persºnlich f¿r Geschªfte, die er im Namen der 

Gesellschaft vor oder nach ihrer Eintragung abgeschlossen hat, wenn seine 

Beteiligung als Kommanditist dem Glªubiger nicht bekannt war.  
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Dreizehntes Kapitel 

Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

 

Begriffsbestimmung 

 Art.113. Die Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung kann von einer oder mehreren 

Personen errichtet werden, die f¿r die Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit ihrer 

Einlage am Kapital der Gesellschaft haftet bzw. haften.  

  

Form des Gesellschaftsvertrags 

Art.114.(1) (Neu ï AB 103 von 1993) Der Gesellschaftsvertrag bedarf der Schriftform.  

(2) (Neu ï AB 103 von 1993) Jeder Gesellschafter kann von einem Bevollmªchtigten 

kraft einer Vollmachtsurkunde mit notariell beglaubigter Unterschrift vertreten werden.  

(3) (Neu ï AB 103 von 1993) Wenn die Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung von 

einer Person errichtet wird, ist anstelle des Gesellschaftsvertrags eine 

Gr¿ndungsurkunde zusammenzustellen.  

  

Inhalt des Gesellschaftsvertrags 

Art.115. Der Gesellschaftsvertrag hat wie folgt zu enthalten:  

1. (Geªndert und ergªnzt ï AB 124 von 1997) Firma, Sitz und Geschªftsadresse der 

Gesellschaft;  

2. Unternehmensgegenstand und Laufzeit des Vertrags;  

3. (erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB von 2006) Name bzw. Firmenname der Gesellschafter;  

4. (Ergªnzt ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 82 von 2009) Betrag des Stammkapitals; 

5. Hºhe der Stammeinlage jedes Gesellschafters;  

6. Geschªftsf¿hrung und Vertretung;  
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7. Vorzugsrechte der Gesellschafter sollten solche vereinbart worden sein;  

8. sonstige Rechte und Pflichten der Gesellschafter.  

  

Firma 

Art.116.(1) Die Firma der Gesellschaft muss die zusªtzliche Bezeichnung 

ñGesellschaft mit beschrªnkter Haftungò oder die Abk¿rzung ñGmbHò enthalten.  

(2) Ist der Besitzer des Stammkapitals nur eine Person, muss die Firma die 

Bezeichnung ñEinmann-GmbHò enthalten.  

  

Stammkapital und Stammeinlagen 

Art.117.(1) (Geªndert ï AB 100 von 1997, geªnd. ï AB 82 von 2009) Das 

Stammkapital der Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung betrªgt mindestens 2 Leva. 

Es besteht aus den Stammeinlagen der Gesellschafter, die mindestens 1 Leva 

betragen m¿ssen.  

(2) (geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 82 von 2009) Die Summe der Einlagen 

muss dem Kapital gleich sein, wobei der Wert jeder Einlage durch 1 teilbar zu sein 

hat.  

(3) Die Einlagen kºnnen f¿r die einzelnen Gesellschafter wertmªÇig unterschiedlich 

sein.  

(4) Eine Stammeinlage kann von mehreren Gesellschaftern gemeinsam ¿bernommen 

werden.  

 

Verantwortlichkeit der Gr¿ndungsgesellschafter 

Art.118.(1) Die Gr¿ndungsgesellschafter sind der Gesellschaft als Gesamtschuldner 

verantwortlich f¿r die Schªden, die sie ihr bei der Errichtung zugef¿gt haben, sollten 

sie nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns verfahren haben.  

(2) Die Gr¿ndungsgesellschafter haben kein Anspruch auf Verg¿tung aus Mitteln des 

Gr¿ndungskapitals der Gesellschaft.  

  

Eintragung 

Art.119.(1) Zur Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ist Folgendes 
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erforderlich:  

1. den Gesellschaftsvertrag vorzulegen;  

2. einen oder mehrere Geschªftsf¿hrer der Gesellschaft bestellt zu haben;  

3. (Geªndert ï AB 84 von 2000, aufgeh. ï AB 82 von 2009)  

4. (geªnd. ï AB 100 von 2008, geªnd. ï AB von 2009) das gesetzlich vorgesehene 

Mindestkapital muss eingezahlt werden. 

(2) (geªnd. ï AB 50 von 2008, in Kraft ab dem 30.05.2008) In das Register werden 

die Angaben gem. Nr.1, 2, 3, 4 (nur Kapitalhºhe) und Nr.6 des Art.115, eingetragen 

und verºffentlicht. 

(3) (Neu ï AB 114 von 1999, in Kraft seit dem 31.01.2000, geªnd. ï AB 39 von 2005) 

Zum Zwecke der Eintragung in das Handelsregister einer Investitionsvermittlung und 

weitere durch andere Gesetze genehmigungspflichtige Tªtigkeiten, muss auch die 

entsprechende Lizenz oder Genehmigung vorgelegt werden.  

(4) (Neu ï AB 84 von 2000) Im Falle der Abªnderung bzw. Ergªnzung des 

Gesellschaftsvertrags ist bei dem Handelsregister eine Abschrift davon vorzulegen, 

die alle  nderungen und Ergªnzungen enthªlt, bestªtigt vom zur 

Gesellschaftsvertretung bevollmªchtigten Organ. 

  

Abschnitt II 

Rechte und Pflichten der Gesellschafter 

 

Stammeinlagen 

Art.120.(1) Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, seine Einlage nach den 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags einzuzahlen bzw. einzubringen.  

(2) (Aufgehoben ï AB 84 von 2000)  

  

Folgen bei Nichteinzahlung oder Nichteinbringen der Stammeinlage 

Art.121.(1) Die Nichtzahlung oder das Nichteinbringen der Stammeinlage ist ein 

Grund f¿r den Ausschluss eines Gesellschafters aus der Gesellschaft. Ein 

Gesellschafter, der seine Einlage nicht in der festgesetzten Frist geleistet hat, ist zur 

Leistung der gesetzlichen Zinsen und eines Schadensersatzes f¿r die sie 
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¿bersteigenden Schªden verpflichtet.  

(2) Kann die Einlage nicht vom jeweiligen Gesellschafter eingezahlt bzw. eingebracht 

werden, und besteht keine Mºglichkeit, ihn einem Dritten zu verªuÇern, so sind die 

anderen Gesellschafter verpflichtet, fehlenden Betrag im Verhªltnis ihrer 

Gesellschaftsanteile aufzubringen oder das Gesellschaftskapital um dessen Hºhe 

ordnungsgemªÇ herabzusetzen.  

  

Aufnahme eines neuen Gesellschafters 

Art.122. Ein neuer Gesellschafter wird von der Hauptversammlung auf seinen 

schriftlichen Antrag, in dem er zu erklªren hat, dass er die Festlegungen im 

Gesellschaftsvertrag akzeptiert, aufgenommen. Der Aufnahmebeschluss ist in das 

Handelsregister einzutragen.  

  

Rechte des Gesellschafters 

Art.123. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, an der Geschªftsf¿hrung, 

Gewinnverteilung teilzunehmen, ¿ber den Verlauf der Gesellschaftstªtigkeit informiert 

zu werden, Einsicht in die B¿cher der Gesellschaft zu bekommen sowie das Recht 

auf Liquidationsanteil.  

 

Obliegenheiten des Gesellschafters 

Art.124. Der Gesellschafter ist verpflichtet, seine Stammeinlage einzuzahlen bzw. 

einzubringen, sich an der Verwaltung der Gesellschaft zu beteiligen, Unterst¿tzung 

bei der Aus¿bung der Tªtigkeit zu leisten sowie die Beschl¿sse der 

Hauptversammlung zu erf¿llen.  

  

Ausscheiden aus der Gesellschaft 

Art.125.(1) Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft ist fªllig:  

1. bei Ableben oder Volluntersagung des Gesellschafters;  

2. bei Ausschluss;  

3. bei Auflºsung mit Liquidation - f¿r juristische Personen;  

4. bei Insolvenzanmeldung.  
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(2) Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft durch schriftliche WillensªuÇerung 

unter Einhaltung einer K¿ndigungsfrist von drei Monaten ausscheiden.  

(3) Die Vermºgensfolgen werden aufgrund der Bilanz zum Monatsende vom Eintreten 

der Ausscheidung geregelt. 

  

Ausschluss eines Gesellschafters 

Art.126.(1) (geªndert ï AB 58 von 2003) Der Gesellschafter, der seine Einlage nicht 

in der ihm von der Hauptversammlung eingerªumten zusªtzlichen Leistungsfrist, die 

nicht unter 1 Monat liegen darf, eingezahlt bzw. eingebracht hat, gilt f¿r 

ausgeschlossen. F¿r die Bestimmung der zusªtzlichen Leistungsfrist bedarf es einer 

qualifizierten Mehrheit. Der Geschªftsf¿hrer hat den Gesellschafter ¿ber den 

Beschluss der Hauptversammlung schriftlich zu benachrichtigen und des 

Ausschlusses zu verwarnen.  

(2) Im Falle gem. Abs.1 verliert der Gesellschafter das Recht auf die bereits 

geleisteten Einlagen.  

(3) Der Gesellschafter kann nach schriftlicher Mahnung von der Hauptversammlung 

ausgeschlossen werden, wenn:  

1. er seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Unterst¿tzungsleistung bei der Aus¿bung 

der Tªtigkeit der Gesellschaft nicht nachgeht;  

2. er die Beschl¿sse der Hauptversammlung nicht erf¿llt;  

3. er gegen die Interessen der Gesellschaft handelt. 

(4) (Neu ï AB 84 von 2000; geªndert in Nr. 58 von 2003) bei Nichtleistung einer 

Nachschusszahlung, vorausgesetzt, dass der Gesellschafter seinem Austrittsrecht 

nach Art.134, Abs.2 nicht ausge¿bt hat.  

  

Geschªftsanteil 

Art.127. Der Geschªftsanteil jedes Gesellschafters bestimmt sich nach dem Betrage 

der von ihm ¿bernommenen Stammeinlage, sofern nichts anderes vereinbart ist.  

  

Beteiligungsurkunde 

Art.128. Die den Gesellschaftern f¿r ihre Gesellschaftsbeteiligung ausgestellte 

Urkunde ist kein Wertpapier.  
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¦bertragung von Geschªftsanteilen 

Art.129.(1) Die Geschªftsanteile sind ¿bertragbar und vererblich. Die ¦bertragung 

des Geschªftsanteils von einem auf einen anderen Gesellschafter kann frei, und an 

Dritten - nur unter Einhaltung der Anforderungen f¿r die Aufnahme eines neuen 

Gesellschafters erfolgen.  

(2) Die ¦bertragung des Geschªftsanteils bedarf der notariellen Beglaubigung der 

Unterschriften und der Eintragung in das Handelsregister.  

 

Haftung bei der ¦bertragung 

Art.130. Der Rechtsnachfolger haftet solidarisch mit dem VerªuÇerer in Bezug auf die  

zum Zeitpunkt der ¦bertragung zu leistenden Einlagen gegen den Anteil am Kapital.  

  

Teilung eines Geschªftsanteils 

Art.131. Die Teilung eines Geschªftsanteils ist nur mit Zustimmung der Gesellschafter 

zulªssig, soweit nicht anders vereinbart ist.  

  

Mitberechtigung mehrerer am Geschªftsanteil 

Art.132. Steht ein Geschªftsanteil mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so kºnnen 

sie die Rechte aus demselben nur gemeinschaftlich aus¿ben. F¿r die auf den 

Geschªftsanteil zu bewirkenden Leistungen haften sie der Gesellschaft solidarisch. 

Die Mitberechtigten an einem Geschªftsanteil bestimmen eine Person, die sie vor der 

Gesellschaft gemeinsam vertritt.  

  

Gewinne und Zahlungen 

Art.133. (1) Die Gesellschafter sind nicht berechtigt, solange die Gesellschaft besteht, 

die von ihnen geleisteten Einlagen einzufordern. Sie haben das Recht lediglich auf 

einen Gewinnanteil nach MaÇgabe der von ihnen geleisteten Einlagen, sofern nichts 

anderes vereinbart ist. 

(2) Die Vereinbarung von Zinsen auf die Einlagen der Gesellschafter ist unzulªssig.  
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Nachschusspflicht der Gesellschafter 

Art.134. (1) Auf Beschluss der Hauptversammlung ¿ber die Deckung von Verlusten 

oder bei vor¿bergehendem Bedarf an Zahlungsmitteln kann bestimmt werden, dass 

die Gesellschafter f¿r eine bestimmte Zeit zu Nachschusszahlungen verpflichtet 

werden. Die Einzahlung der Nachsch¿sse hat im Verhªltnis der Geschªftsanteile zu 

erfolgen, wenn nicht ein anderes vereinbart wurde.  

(2) (geªndert ï AB 58 von 2003) Ein Gesellschafter, der ¿ber den Beschluss nach 

Abs.1 nicht abgestimmt hat, ist berechtigt, seine Beteiligung an der Gesellschaft nach 

der Vorschrift des Art.125 Abs. 2 und 3 aufzulºsen. Dieses Recht kann innerhalb von 

einem Monat von Abhaltung der Hauptversammlung ï f¿r die Gesellschafter, die 

daran teilgenommen haben oder ordnungsgemªÇ eingeladen waren, bzw. vom Tag 

der Mitteilung ï f¿r alle ¿brigen Gesellschafter, ausge¿bt werden.  

(3) (ergªnzt - AB 58 von 2003) Die eingezahlten Nachsch¿sse gehºren nicht zum 

Kapital der Gesellschaft. F¿r sie kºnnen Zinsenzahlungen vereinbart werden. F¿r die 

R¿ckzahlung der geleisteten Nachsch¿sse findet die Vorschrift des Art.73c keine 

Anwendung.  

 

Abschnitt III 

Geschªftsf¿hrung 

 

Organe 

Art.135.(1) Organe der Gesellschaft sind:  

1. die Hauptversammlung;  

2. der (die) Geschªftsf¿hrer;  

(2) Der Geschªftsf¿hrer muss kein Gesellschafter sein.  

  

Gesellschafterversammlung 

Art.136.(1) Die Hauptversammlung besteht aus den Gesellschaftern.  

(2) Der Geschªftsf¿hrer der Gesellschaft nimmt mit beratender Stimme an den 

Sitzungen der Gesellschafterversammlung teil, wenn er kein Gesellschafter ist.  

(3) Wenn die in der Gesellschaft beschªftigten Personen ¿ber 50 sind, werden sie an 
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der Hauptversammlung mit beratender Stimme vertreten.  

  

Zustªndigkeit der Gesellschafterversammlung 

Art.137.(1) Die Gesellschafterversammlung:  

1. ªndert ab und ergªnzt den Gesellschaftsvertrag;  

2. (Geªndert ï AB 103 von 1993) nimmt auf und schlieÇt Gesellschafter aus, 

genehmigt die ¦bertragung eines Geschªftsanteils auf ein neues Mitglied;  

3. billigt den Jahresbericht und die Bilanz, verteilt und entscheidet ¿ber die 

Auszahlung des Gewinns;  

4. beschlieÇt ¿ber Kapitalherabsetzung und -erhºhung;  

5. bestellt den Geschªftsf¿hrer, legt seine Verg¿tung fest und entlastet ihn;  

6. beschlieÇt die Erºffnung und SchlieÇung von Zweigniederlassungen sowie die 

Beteiligungen an anderen Gesellschaften;  

7. beschlieÇt den Erwerb und VerªuÇerung von unbeweglichem Vermºgen und 

Sachenrechte darauf;  

8. beschlieÇt die Klageerhebung der Gesellschaft gegen den Geschªftsf¿hrer bzw. 

den Kontrolleur und benennt einen Bevollmªchtigten zur Verfahrensf¿hrung;  

9. beschlieÇt ¿ber die Nachschusspflicht.  

(2) Jeder Gesellschafter hat in der Gesellschafterversammlung so viele Stimmen, wie 

ihm Gesellschaftsanteile zustehen, sofern nichts anderes vereinbart.  

(3) (Geªndert ï AB 103 von 1993, AB 84 von 2000; ergªnzt in AB 58 von 2003) Die 

Beschl¿sse gem. Abs.1, Nr.1, 2 und 9 bed¿rfen der Stimmen von mindestens drei 

Vierteln des Kapitals und die Beschl¿sse nach Nr.4 bed¿rfen der Einstimmigkeit aller 

Gesellschafter, wobei im Gesellschaftsvertrag auch eine grºÇere Stimmenmehrheit 

vorgesehen werden darf. Der auszuschlieÇende Gesellschafter stimmt nicht ab und 

sein Anteil wird bei der Ermittlung der Stimmenmehrheit vom Kapital abgezogen. Alle 

anderen Beschl¿sse bed¿rfen einer Mehrheit von ¿ber 1/2 des Kapitals, sofern im 

Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist.  

(4) Die Gesellschafter kºnnen ihr Stimmrecht durch einen Vertreter nur kraft einer 

schriftlichen ausdr¿cklichen Vollmacht aus¿ben, mit Ausnahme der Abstimmungen 

¿ber Gesellschafter - juristische Personen und gesetzliche Vertreter.  

(5) Die Gesellschafterversammlung beschlieÇt arbeitsrechtliche und soziale 
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Angelegenheiten erst nach Einholung der Stellungnahme des Vertreters der 

Belegschaft der Gesellschaft.  

  

Einberufung der Gesellschafterversammlung 

Art.138.(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch den Geschªftsf¿hrer 

mindestens einmal im Jahr einberufen.  

(2) Der Geschªftsf¿hrer ist verpflichtet, die Gesellschafterversammlung auch auf 

schriftliches Verlangen der Gesellschafter, deren Geschªftsanteile mindestens dem 

zehnten Teil des Stammkapitals entsprechen, einzuberufen. Wird dem Verlangen 

nicht innerhalb von zwei Wochen entsprochen, so sind die o. g. Gesellschafter 

berechtigt, die Berufung selbst zu bewirken.  

(3) (ergªnzt ï AB 58 von 2003) Sollten sich die Verluste der Gesellschaft auf ¿ber 1/4 

des Kapitals belaufen, ist der Geschªftsf¿hrer verpflichtet, die 

Gesellschafterversammlung unverz¿glich zu berufen, wie auch dann, wenn der 

Reinwert des Vermºgens der Gesellschaft nach Art. 247a, Abs.2 unter das AusmaÇ 

des eingetragenen Kapitals fªllt. 

  

Einladung zur Gesellschafterversammlung 

Art.139.(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch schriftliche Einladung an jeden 

Gesellschafter, eingegangen mindestens sieben Tage vor dem Sitzungsdatum, 

einberufen, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart. In der 

Einladung ist auch die Tagesordnung bekannt zu geben.  

(2) Die Beschl¿sse der Gesellschafterversammlung kºnnen auch ohne 

Gesellschafterversammlung gefasst werden, wenn sich die Gesellschafter mit dem 

Beschluss schriftlich einverstanden erklªren. 

 

Eintragung der Beschl¿sse 

Art.140.(1) Die Beschl¿sse der Gesellschafterversammlung, die sich auf die 

Eintragungen gem. Art.119, Abs.2 beziehen, bed¿rfen der Eintragung in das 

Handelsregister.  

(2) F¿r die Beschl¿sse eines Gesellschafters bei Einmann-Gesellschaften, findet die 

Bestimmung unter Abs.1 Anwendung.  
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(3) (neu ï AB 84 von 2000; geªndert in AB 58 von 2003) Die Beschl¿sse ¿ber die 

Abªnderung und die Ergªnzung des Gesellschaftsvertrags und die Auflºsung der 

Gesellschaft erlangen Rechtskraft erst nach erfolgter Eintragung in das 

Handelsregister.  

(4) (neu ï AB 58 von 2003) Die Kapitalerhºhungen und -herabsetzungen, die 

Aufnahmen und Ausschl¿sse von Gesellschaftern, die Umwandlung der Gesellschaft, 

die Bestellung und die Entlassung des Geschªftsf¿hrers sowie die Bestellung eines 

Abwicklers werden erst durch deren Eintragung in das Handelsregister wirksam.  

  

Geschªftsf¿hrung und Vertretung 

Art.141.(1) Der Geschªftsf¿hrer organisiert und leitet die Tªtigkeit der Gesellschaft 

unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und der Beschl¿sse der 

Gesellschafterversammlung.  

(2) (Ergªnzt ï AB 84 von 2000) Die Gesellschaft wird vom Geschªftsf¿hrer vertreten. 

Bei mehreren Geschªftsf¿hrern ist jeder von ihnen zur selbststªndigen Handlung 

berechtigt, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorgesehen ist. Andere 

Beschrªnkungen der Vertretungsmacht sind Dritten gegen¿ber unwirksam.  

(3) (Geªndert ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï 

geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) In das Handelsregister ist 

der Name des Geschªftsf¿hrers einzutragen, der seine notariell beglaubigte 

Zustimmung mit Unterschriftsmuster vorzulegen hat.  

(4) (neu ï AB 58 von 2003) Die Ermªchtigung des Geschªftsf¿hrers kann jederzeit 

entzogen und sein Name kann im Handelsregister gelºscht werden.  

(5) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï 

geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Der Geschªftsf¿hrer kann 

durch eine schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft verlangen, im Handelsregister 

gelºscht zu werden. Innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung hat die 

Gesellschaft die Eintragung der erfolgten Entlassung in das Handelsregister zu 

bewirken. Unterlªsst die Gesellschaft diese Pflicht, so kann der Geschªftsf¿hrer die 

Eintragung dieses Umstandes selbststªndig beantragen und wird ohne R¿cksicht 

darauf, ob an seiner Stelle eine andere Person bestellt wurde oder nicht, eingetragen. 

(6) (neu ï AB 66 von 2005) Die Ermªchtigung und seine Lºschung ist gegen¿ber 

gewissenhafte Dritte nach Eintragung wirksam. 

(7) (neu ï AB 58 von 2003, vorh. Abs. 6, AB 66 von 2005) Die Verhªltnisse zwischen 
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der Gesellschaft und dem Geschªftsf¿hrer werden aufgrund eines 

Geschªftsf¿hrungsvertrags geregelt. Der Vertrag bedarf der Schriftform und wird im 

Namen der Gesellschaft von einer Person abgeschlossen, die von der 

Gesellschafterversammlung oder dem Alleininhaber dazu ermªchtigt wurde.  

  

Wettbewerbsverbot 

Art.142. (1) Ohne Zustimmung der Gesellschaft ist der Geschªftsf¿hrer nicht 

berechtigt:  

1. in eigenem oder eines Dritten Namen Handelsgeschªfte zu tªtigen;  

2. sich an offenen und Kommanditgesellschaften sowie Gesellschaften mit 

beschrªnkter Haftung zu beteiligen;  

3. Mitglied der Verwaltungsorgane anderer Gesellschaften zu sein.  

(2) Die Beschrªnkungen unter Abs.1 kommen dann zur Anwendung, wenn eine mit 

jener der Gesellschaft vergleichbare Tªtigkeit ausge¿bt wird.  

(3) (geªndert ï AB 58 von 2003) Bei Verletzung der Verpflichtungen nach Abs.1 ist 

der Geschªftsf¿hrer zum Schadensersatz f¿r die der Gesellschaft zugef¿gten 

Schªden verpflichtet.  

 

Gesellschaftsb¿cher 

Art.143.(1) Die Gesellschaft f¿hrt ein Buch der Geschªftsanteile und ein 

Protokollbuch.  

(2) Im Buch der Geschªftsanteile werden die Hºhe des Geschªftsanteils jeden 

Gesellschafters, die geleisteten Einlagen und alle  nderungen darin eingetragen.  

(3) Der Geschªftsf¿hrer ist f¿r die ordnungsgemªÇe F¿hrung der B¿cher der 

Gesellschaft verantwortlich.  

  

 Pr¿fer  

Art.144.(1) Im Gesellschaftsvertrag kann die Wahl eines oder mehrerer vorgesehen 

werden, der die Einhaltung der Festlegungen des Gesellschaftsvertrags und die 

Erhaltung des Gesellschaftsvermºgens kontrolliert und der 

Gesellschafterversammlung dar¿ber Bericht erstattet.  
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(2) Folgende Personen kºnnen nicht die Funktion eines Kontrolleurs bekleiden:  

1. die Geschªftsf¿hrer, ihre Stellvertreter und die in der Gesellschaft beschªftigten 

Personen;  

2. der Gatte bzw. die Gattin, die Verwandten in gerader Linie und bis 3. Grades in der 

Seitenlinie der Personen nach vorstehender Nummer;  

3. die Personen, die kraft eines Gerichtsurteils des Rechts enthoben sind, eine mit 

materieller Haftung verbundene Funktion auszu¿ben.  

(3) In der Alleingesellschaft wird der Pr¿fer vom Geschªftsinhaber bestellt. 

  

Haftung des Geschªftsleiters und des Pr¿fers 

Art.145. Der Geschªftsf¿hrer und der Pr¿fer haben eine Vermºgenshaftpflicht f¿r der 

Gesellschaft zugef¿gte Schªden.  

  

Abschlusspr¿fer  

Art.146.(1) (geªnd. ï AB 66 von 2005, erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 

ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006, geªnd. ï AB 67 von 2008) 

Der Jahresabschlussbericht der Gesellschaft ist von einem oder mehreren 

Abschlusspr¿fer ï vereidigter Buchpr¿fer ï bei vom Gesetz vorgesehene Fªlle zu 

pr¿fen. 

(2) (Geªnd. ï AB 66 von 2005) Diese Pr¿fung ist Bedingung f¿r die Annahme des 

Jahresabschlussberichts.  

(3) Die Abschlusspr¿fer werden von der Gesellschafterversammlung vor Ablauf des 

Kalenderjahrs gewªhlt. Sie haften f¿r die gewissenhafte und unvoreingenommene 

Pr¿fung und Geheimhaltung.  

(4) (Neu ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 66 von 2005, erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft 

ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Der gebilligte 

Jahresabschluss wird in das Handelsregister eingetragen. 

 

Geschªftsf¿hrung der Einmann-GmbH 

Art.147.(1) Der Alleininhaber des Kapitals leitet und vertritt die Gesellschaft persºnlich 

oder durch einen von ihm bestellten Geschªftsf¿hrer. Sollte der Inhaber eine 

juristische Person sein, so wird die Gesellschaft durch ihren Vorstand oder eine von 
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ihm bestimmte Person geleitet.  

(2) (Ergªnzt ïAB 84 von 2000) Der Alleininhaber beschlieÇt die Zustªndigkeitsfragen 

der Gesellschafterversammlung, wor¿ber Protokoll in der f¿r die Beschl¿sse der 

Hauptversammlung vorgeschriebenen Form zu f¿hren ist.  

(3) (Neu ï AB 84 von 2000) Die Vertrªge zwischen dem Alleininhaber und der 

Gesellschaft, wenn sie von ihm vertreten wird, bed¿rfen der Schriftform.  

  

Abschnitt IV 

 nderung des Gesellschaftsvertrages 

 

Kapitalerhºhung 

Art.148.(1) Die Kapitalerhºhung erfolgt durch:  

1. Erhºhung der Stammeinlagen;  

2. Zeichnung neuer Stammeinlagen;  

3. Aufnahme neuer Gesellschafter.  

(2) Die Gesellschafter kºnnen ihre Stammeinlagen ihrer bisherigen Einlagen 

anteilsmªÇig erhºhen, wenn im Gesellschaftsvertrag oder im Beschluss der 

Gesellschafterversammlung nichts anderes vereinbart wurde.  

  

Kapitalherabsetzung 

Art.149. (1) (Geªndert ï AB 70 von 1998, geªnd. - AB 84 von 2000) Mit Beschluss auf  

Abªnderung des Gesellschaftsvertrags und unter Beachtung der Bestimmungen der 

Art.150 und 151 kann das Kapital bis auf das im Gesetz bezeichneten 

MindestausmaÇ herabgesetzt werden. In diesem Falle kann gleichzeitig eine 

Kapitalherabsetzung bzw. ïerhºhung nach der Vorschrift des Art.203 vorgenommen 

werden.  

 (2) Im Beschluss sind das Ziel, das AusmaÇ und die Art und Weise, in der die 

Herabsetzung erfolgen wird, festzuhalten.  

(3) Die Herabsetzung erfolgt durch:  

1. Wertminderung des Geschªftsanteils;  
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2. Erstattung der Stammeinlage des ausgeschiedenen Gesellschafters;  

3. Befreiung von der Pflicht zur Einzahlung des ungezahlten Teils der 

Stammeinlagen.  

  

Benachrichtigung der Glªubiger 

Art.150.(1) (Erg. ï AB 60 von 2005, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 

ï geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Der Beschluss ¿ber die 

Herabsetzung des Kapitals ist in das Handelsregister einzutragen und zu 

verºffentlichen. Die Verºffentlichung gilt auch als Bereitschaftserklªrung der 

Gesellschaft die bestehenden Forderungen abzusichern oder die mit der 

Kapitalherabsetzung nicht einverstandenen Glªubigern zum Zeitpunkt der 

Verºffentlichung zu verg¿ten. 

(2) (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Bringen die Glªubiger bis zum Ablauf einer Frist von 

drei Monaten ab Bekanntmachung ihr Nichteinverstªndnis nicht schriftlich zum 

Ausdruck, so wird ihr Einverstªndnis mit der Herabsetzung vermutet.  

(3) (Aufgehoben ï AB 84 von 2000)  

  

Eintragung der Kapitalherabsetzung 

Art.151.(1) Die  nderung des Gesellschaftsvertrags, mit der das Kapital herabgesetzt 

wird, ist nach Ablauf der Frist nach dem vorstehenden Artikel eintragen zu lassen.  

(2) Zum Antrag auf Eintragung sind Nachweise ¿ber das Einhalten der Bestimmungen 

des Art.150 und eine schriftliche Erklªrung des Geschªftsf¿hrers dar¿ber, dass den 

Glªubigern, die sich mit der Herabsetzung nicht einverstanden erklªrt haben, 

Sicherheiten gegeben oder die Schuld beglichen wurde, vorzulegen.  

  

Glªubigerschutz (¦berschrift geªndert ï Ab 104 von 2007) 

Art.152. (1) (vorh. Text von Art. 152 ï AB 104 von 2007) Sollten die vom 

Geschªftsf¿hrer anlªsslich der Eintragung der Herabsetzung gemachten Angaben 

falsch sein, haftet er f¿r die den Glªubigern zugef¿gten Schªden bis auf die Hºhe, in 

der sie von der Gesellschaft nicht befriedigt werden konnten. Wird die Gesellschaft 

von mehreren Geschªftsf¿hrern geleitet, so haften sie solidarisch.  
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(2) (neu ï AB 104 von 2007) Glªubiger laut Art. 150, Abs. 1, der seine Einwªnde laut 

Art. 150, Abs. 2 fristgemªÇ geªuÇert hat und dessen Forderungen in dieser Frist nicht 

beglichen oder unausreichend sichergestellt wurden, kann vom Gericht nach dem 

Klageverfahren die ordnungsgemªÇe Sicherstellung seiner Forderungen durch 

Pfªndung oder Untersagung beantragen. 

  

Zahlungen infolge der Herabsetzung 

Art.153. (Ergªnzt ï AB 84 von 2000) Zahlungen an den Gesellschaftern infolge der 

Kapitalherabsetzung kºnnen nur nach erfolgter Eintragung der Herabsetzung in das 

Handelsregister und nachdem die Glªubiger, die der Herabsetzung widersprochen 

haben, eine Abfindung bzw. Zahlung erhalten haben, geleistet werden.  

  

Abschnitt IV 

Auflºsung und Liquidation der Gesellschaft 

 

Auflºsung der Gesellschaft 

Art.154.(1) Die Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung wird aufgelºst:  

1. mit Ablauf der im Gesellschaftsvertrag bestimmten Zeit;  

2. (Geªndert ï AB 84 von 2000) auf Gesellschafterbeschluss, gefasst mit einer 

Mehrheit von Ĳ des Kapitals, sofern im Gesellschaftervertrag keine grºÇere Mehrheit 

vorgesehen wird; 

3. durch Fusion in einer Aktiengesellschaft oder eine andere Gesellschaft mit 

beschrªnkter Haftung;  

4. bei Insolvenzanmeldung;  

5. durch gerichtliches Urteil in den daf¿r in diesem Gesetz bestimmten Fªllen.  

(2) Im Gesellschaftsvertrag kºnnen auch weitere Gr¿nde f¿r die Auflºsung der 

Gesellschaft bestimmt werden.  

  

 

Auflºsung durch Urteil 

Art.155. (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf 
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das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Durch Urteil des Bezirksgerichts nach 

Gesellschaftssitz kann die Gesellschaft in folgenden Fªllen aufgelºst werden: 

1. auf Auflºsungsklage der Gesellschafter, sollten gewichtige Gr¿nde daf¿r vorliegen. 

Die Auflºsungsklage ist gegen die Gesellschaft zu richten, wenn die Geschªftsanteile 

der Klªger zusammen mindestens dem f¿nften Teil des Stammkapitals entsprechen;  

2. (Geªndert ï AB 84 von 2000) auf Antrag der Staatsanwaltschaft, wenn die Tªtigkeit 

der Gesellschaft dem Gesetz zuwiderlªuft.  

3. (neu ï AB 58 von 2003) auf Antrag der Staatsanwaltschaft, wenn die Gesellschaft 

im Laufe von drei Monaten keinen eingetragenen Geschªftsf¿hrer hat.  

  

Liquidation der Gesellschaft 

Art.156.(1) In den Fªllen der Auflºsung aufgrund des Art.154, Nr.1, 2 und 5 und 

Art.155 wird ein Liquidationsverfahren eingeleitet.  

(2) Zum Liquidator der Gesellschaft wird der Geschªftsf¿hrer bestellt, sofern im 

Gesellschaftsvertrag oder durch Gesellschafterversammlungbeschluss keine andere 

Person bestimmt wurde.  

(3) Auf Antrag des Pr¿fers oder der Gesellschafter, die mindestens 1/10 des Kapitals 

besitzen, kann das Gericht andere Liquidatoren bestellen. 

(4) Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach der Vorschrift des siebzehnten 

Kapitels.  

 

Auflºsung einer Einmann-GmbH 

Art.157.(1) Die Gesellschaft, deren Kapital sich in der Hand einer nat¿rlichen Person 

befindet, wird mit dem Ableben derselben aufgelºst, sofern nichts anderes bestimmt 

wurde oder die Erben die Fortf¿hrung der Tªtigkeit beantragen. 

(2) Wenn sich das Kapital in der Hand einer juristischen Person befindet, ist mit ihrer 

Auflºsung auch die Gesellschaft aufzulºsen.  
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Vierzehntes Kapitel 

Aktiengesellschaft 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

 

Begriffsbestimmung 

Art.158.(1) Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft, deren Grundkapital in Aktien  

zerlegt ist. Die Gesellschaft haftet den Glªubigern gegen¿ber mit dem 

Gesellschaftsvermºgen. 

(2) Die Firma der Aktiengesellschaft muss die Bezeichnung ñAktiengesellschaftò oder 

die Abk¿rzung ñAGò enthalten.  

  

Gr¿nderzahl 

Art.159. (Geªndert ï AB 84 von 2000) (1) Die Aktiengesellschaft kann durch eine 

oder mehrere nat¿rliche oder juristische Personen gegr¿ndet werden. 

(2) Wird eine Aktiengesellschaft von einer Person errichtet, so ist mit der 

Gr¿ndungsurkunde die Satzung festzustellen und der erste Aufsichtsrat und Vorstand 

bestellt.  

(3) Die Gr¿ndungsurkunde bedarf der Schriftform.  

  

Gr¿nder 

Art.160.(1) (Geªndert ï AB von 2000) Gr¿nder sind jene Personen, die anlªsslich der 

Hauptversammlung Aktien gezeichnet haben.  

(2) Gr¿nder kºnnen keine Personen sein, die Insolvenz angemeldet haben.  

  

Grundkapital und Aktien 

Art.161.(1) Das Grundkapital und die Aktien m¿ssen auf einen Nennbetrag in 

bulgarischen Lewa lauten.  

(2) (Geªndert ï AB 100 von 1997, geªnd. ï AB 84 von 2000) Der Mindestbetrag des 
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Grundkapitals ist 50 000 Leva.  

(3) (Geªndert im AB 25 von 1992, AB 70 von 1998) Der Mindestbetrag des 

Grundkapitals bei Aus¿bung von Bank- oder Versicherungsgeschªften oder 

Tªtigkeiten der freiwilligen Krankenversicherung, wird im gesonderten Gesetz 

festgelegt.  

(4) (Geªndert ï AB 84 von 2000, erg. ï AB 66 von 2005) Das Grundkapital hat 

vollstªndig gezeichnet zu sein. Die Gesellschaft darf Aktien vom eigenen Kapital nicht 

zeichnen. Wird bei der Errichtung der Gesellschaft gegen dieses Verbot verstoÇen, so 

sind die Gr¿nder zur Leistung der Einlagen gegen die gezeichneten Aktien solidarisch 

verpflichtet. Zeichnet eine Person Aktien im eigenen Namen und auf Rechnung der 

Gesellschaft, gelten sie als auf Rechnung dieser Person erworben. 

  

Mindestnennbetrag einer Aktie 

Art.162. (Geªndert ï AB 84 von 2000) Der Mindestnennbetrag einer Aktie ist 1 Leva.  

Hºhere Aktiennennbetrªge m¿ssen auf volle Leva lauten.  

  

Abschnitt II 

Errichtung 

 

Gr¿ndungsversammlung 

Art.163. (Geªndert im AB 63 von 1995; Nr.84 von 2000) (1) Die Errichtung einer 

Aktiengesellschaft erfolgt in einer Gr¿ndungsversammlung, der alle Personen, die 

Aktien zeichnen, beiwohnen. Ein Gr¿nder kann von einem Bevollmªchtigten aufgrund 

einer besonderen Vollmacht mit notariell beglaubigter Unterschrift vertreten werden.  

(2) Die Aktien werden in der Gr¿ndungsversammlung gezeichnet.  

(3) Die Gr¿ndungsversammlung:  

1. beschlieÇt die Errichtung der Gesellschaft;  

2. billigt die Satzung;  

3. stellt die Hºhe der Gr¿ndungsaufwendungen fest;  

4. bestellt Vorstand und Aufsichtsrat.  

(4) Die Beschl¿sse nach Abs.3 Ziffer 1 und 2 bed¿rfen der Einstimmigkeit, wor¿ber 
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ein Protokoll unter Beachtung der Vorschrift des Art.232 aufzustellen ist.  

(5) Wir die Aktiengesellschaft von einer Person errichtet, so ist eine 

Gr¿ndungsurkunde zusammenzustellen.  

 

Inhalt des Vorschlags 

Art.164. (aufgehoben - AB 63 von 1995)  

  

Inhalt der Satzung 

Art.165. (Geªnd. ï AB 84 von 2000) Die Satzung hat folgende Angaben zu enthalten:  

1. Firma, Sitz und Geschªftsadresse der Gesellschaft;  

2. Unternehmensgegenstand und Dauer, sofern eine festgelegt ist;  

3. (erg. ï AB 66 von 2006) Kapitalhºhe sowie der bei Gr¿ndung der Gesellschaft 

einzuzahlende Anteil, Gattung und Anzahl der Aktien, Rechte aus den 

Aktiengattungen, besondere Bedingungen f¿r deren ¦bertragung, sofern solche 

definiert sind, Nennwert der Aktie;  

4. Gesellschaftsorgane, deren Amtszeit und Anzahl ihrer Mitglieder;  

5. Art und Wert der Sacheinlagen, wenn solche eingebracht wurden, die Personen, 

die sie eingebracht haben, Anzahl und Nennwert der Aktien, die sie dagegen erhalten 

werden;  

6. die Vorteile, die den Gr¿ndern namentlich vorbehalten bleiben, wenn solche 

vorgesehen sind;  

7. die Bedingungen und die Ordnung f¿r die Emission von Aktien, die dem R¿ckkauf 

unterliegen, wenn ein solcher vorgesehen ist;  

8. Art und Weise der Gewinnverteilung;  

9. Verfahren zur Einberufung der Hauptversammlung;  

10. weitere Bedingungen in Verbindung mit der Errichtung, dem Betrieb und der 

Auflºsung der Gesellschaft.  

  

Einlagen 

Art.166.(1) (Geªndert ï Nr.84 von 2000) Die Bareinlagen sind auf ein Bankkonto, das 
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vom Verwaltungsrat, bzw. Vorstand auf den Namen der Gesellschaft erºffnet wurde, 

unter Angabe des Einzahlers zu leisten, wobei ¿ber diese Betrªge auf einstimmig 

gefassten Beschluss dieses Organs verf¿gt wird.  

(2) F¿r die Sacheinlagen gelten sinngemªÇ die Vorschriften der Art.72 und 73.  

(3) (Neu ï AB 84 von 2000) Hat der Verwaltungsrat, bzw. Vorstand vor der Bank nicht 

innerhalb von 3 Monaten den Nachweis erbracht, dass die Gesellschaft zur 

Eintragung angemeldet wurde, sind die Einzahler berechtigt, die von ihnen geleisteten 

Einlagen in vollem Umfang abzuheben. Die Mitglieder des jeweiligen Rats haften 

solidarisch f¿r die R¿ckzahlung der Einlagen.  

  

Interimsscheine (Zwischenscheine) 

Art.167.(1) (Geªndert ï Nr.84 von 2000) F¿r die eingebrachten Sacheinlagen werden 

den Aktionªren auf Rechnung der gezeichneten Aktien Interimsscheine 

(Zwischenscheine), die von einem bevollmªchtigten Mitglied des Verwaltungsrats 

bzw. des Vorstands gezeichnet zu sein haben, ausgegeben.  

(2) Die Aktien werden den Aktionªren gegen Vorlage des Interimsscheins 

ausgegeben.  

  

Gr¿ndungsversammlung 

Art.168. (Aufgehoben ï AB 84 von 2000)  

  

Errichtung durch Zeichnung 

Art.169 (geªndert ï AB 58 von 2003) Eine Aktiengesellschaft kann auch durch eine 

Zeichnung zur Kapitalbeschaffung nur errichtet werden, wenn die Bedingungen und 

die Ordnung daf¿r ausdr¿cklich in einem Gesetz vorgesehen sind.  

  

Aufgaben der Gr¿ndungsversammlung 

Art.170. (Aufgehoben ï AB 84 von 2000)  

  

Errichtung einer Gesellschaft mit gezeichnetem Kapital 

 Art.171. (Aufgehoben ï AB 84 von 2000)  
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Inhalt der Satzung 

Art.172. (Aufgehoben ï AB 84 von 2000) 

  

Verantwortlichkeit der Gr¿nder 

Art.173. (Aufgehoben ï Nr.84 von 2000)  

  

Bedingungen f¿r die Eintragung der Gesellschaft 

Art.174.(1) F¿r die Eintragung der Aktiengesellschaft in das Handelsregister ist es 

erforderlich, dass:  

1. die Satzung festgestellt ist;  

2. das Kapital vollstªndig subskribiert ist;  

3. (Geªndert ï AB 84 von 2000) der in der Satzung vorgesehene Bruchteil des Werts 

jeder Aktie, jedoch mindestens 25% des Nennwerts bzw. des in der Satzung 

festgesetzten Emissionswerts jeder Aktie eingezahlt sind;  

4. (ergªnzt ï AB 58 von 2003) der Vorstand, bzw. Aufsichtsrat und Verwaltungsrat 

bestellt sind;  

5. die ¿brigen Vorschriften des Gesetzes beachtet sind.  

(2) (Geªndert ï AB 84 von 2000, AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft 

ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) In das 

Handelsregister sind die Angaben nach Art.165, Ziffern 1-4, 5 (nur Art und Wert der  

eingebrachten Sacheinlage) und 10 sowie die Namen der Mitglieder des Vorstands 

bzw. des Aufsichtsrats und des Verwaltungsrats einzutragen und die Eintragung ist 

bekannt zu machen. Zum Eintragungsantrag werden die Gr¿ndungsurkunde und die 

Liste der Personen, die Aktien anlªsslich der Gr¿ndung gezeichnet haben, beglaubigt 

vom Verwaltungsrat, bzw. Vorstand, vorzulegen. Werden die Aktien nach Errichtung 

der Gesellschaft durch einer Person erworben, so ist in das Handelsregister der 

Name bzw. die Firma des Aktionªrs einzutragen.  

(3) (Neu ï AB 114 von 1999, in Kraft ab 31.01.2000, geªnd. ï AB 39 von 2005) 

Zwecks der Eintragung in das Handelsregister eines Bank- und 

Versicherungsgeschªfts, Effektenbºrse, Investitionsvermittlung, 

Investitionsgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft sowie weiterer Tªtigkeiten, f¿r deren 
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Aus¿bung kraft separaten Gesetzes die Genehmigung eines Staatsorgans zur 

Bedingung gemacht wurde, ist auch die jeweilige Genehmigung vorzulegen.  

(4) (Neu ï AB 84 von 2000) Bei erfolgter Abªnderung bzw. Ergªnzung der Satzung ist 

bei dem Handelsregister eine Abschrift der Satzung mit den  nderungen zum 

jeweiligen Tag vorzulegen, die von der Person bzw. den Personen, die die 

Gesellschaft vertreten, beglaubigt zu sein hat.  

  

Abschnitt III 

Aktien 

 

Nennwert der Aktien. St¿ckelungen 

Art.175.(1) Die Aktie ist ein Wertpapier, das den Anteil des Inhabers am Grundkapital 

in Hºhe ihres Nennwertes verkºrpert.  

(2) Die Aktiengesellschaft kann nicht Aktien mit verschiedenem Nennwert ausgeben.  

(3) Die Aktien kºnnen in St¿ckelungen von 1, 5, 10 oder auf 10 lautenden 

St¿ckelungen ausgeben.  

  

Emissionswert 

Art.176.(1) Als Emissionswert wird der Wert bezeichnet, zu dem die Aktien von den 

Gr¿ndern bzw. den Personen, die an der Zeichnung zum Zweck der 

Kapitalbeschaffung teilnehmen, ¿bernommen werden. 

(2) Der Emissionswert kann nicht unter dem Nennwert liegen. Es kºnnen Aktien zu 

hºheren Nennbetrªgen gezeichnet werden.  

(3) Die Differenz zwischen dem Nenn- und dem Emissionswert ist in den 

R¿cklagenfonds der Gesellschaft einzustellen.  

  

Unteilbarkeit 

Art.177. Die Aktien sind unteilbar. Steht eine Aktie mehreren Mitberechtigten ungeteilt 

zu, ¿ben sie ihre Rechte darauf gemeinschaftlich, indem sie einen Bevollmªchtigten 

bestimmen. 
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Aktienarten 

Art.178.(1) Die Aktien kºnnen Namensaktien und Inhaberaktien sein. Es kºnnen auch 

Vorzugsaktien ausgegeben werden.  

(2) (Neu ï AB 84 von 2000) Die Aktiengesellschaft kann auch bargeldlose Aktien 

ausgeben. Die Ausgabe von und die Verf¿gung ¿ber bargeldlose Aktien erfolgen 

nach einer kraft Gesetzes festgelegten Ordnung.  

(3) (Vorheriger Abs.2 ï AB 84 von 2000) Die Inhaberaktien kºnnen nur nach Leistung 

ihres Nenn- bzw. Emissionswertes ausgegeben werden.  

(4) (Vorheriger Abs.3 ï AB 84 von 2000) Wenn die Namensaktien vor der Leistung 

ihres vollen Emissionswertes ausgegeben werden, ist darin die Hºhe der geleisteten 

Teilzahlungen anzugeben.  

  

Aktienbuch 

Art.179. Die Gesellschaft f¿hrt ein Aktienbuch, in das die Namensaktien unter 

Bezeichnung des Inhabers nach Namen und Wohnort mit Angabe der Art, des Nenn- 

und Emissionswertes, der Zahl und der Nummern der Aktien einzutragen sind. Das 

gleiche gilt auch f¿r die Zwischenscheine.  

  

Aktientausch 

Art.180. (Geªndert ï Nr.84 von 2000) Auf Wunsch des Aktionªrs kºnnen die 

Inhaberaktien nach vollstªndiger Leistung ihres Wertes gegen Namensaktien und 

umgekehrt getauscht werden, sofern die Satzung nichts anderes vorsieht.  

  

Rechte des Aktionªrs 

Art.181.(1) Die Aktie rªumt ein Stimmrecht in der Hauptversammlung der Aktionªre 

sowie das Recht auf Dividende und Liquidationsanteil nach Aktiennennbetrag ein.  

(2) Gibt die Gesellschaft Aktien aus, die Sonderrechte einrªumen, so hat dies in der 

Satzung festgesetzt und vorgesehen zu sein.  

(3) (Ergªnzt ï AB 84 von 2000) Aktien mit gleichen Rechten bilden eine Gattung. 

Jede Begrenzung der Rechte einzelner Aktionªre, die Aktien der gleichen Gattung 

haben, ist unzulªssig.  
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Vorzugsaktien 

Art.182.(1) (Ergªnzt ï AB 103 von 1993) Die Vorzugsaktien kºnnen eine 

Dividendengarantie oder zusªtzliche Dividende oder Anteil am 

Gesellschaftsvermºgen bei der Liquidation sowie weitere Rechte laut Festsetzungen 

in diesem Gesetz oder der Satzung gewªhren. Die Satzung kann Vorzugsaktien ohne 

Stimmrecht festsetzen, was in der Aktie anzugeben ist. 

(2) Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind in den Nennwert des Kapitals 

aufzunehmen.  

(3) (Neu ï AB 63 von 1995) Die Aktien ohne Stimmrecht kºnnen hºchstens eine 

Hªlfte der Gesamtzahl der Aktien sein.  

(4) (Vorheriger Abs.3 ï AB 63 von 1995) Wird der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht 

gezahlt und der R¿ckstand im nªchsten Jahr nicht neben dem vollen Vorzug dieses 

Jahres nachgezahlt, so haben die Vorzugsaktionªre das Stimmrecht, bis die 

R¿ckstªnde nachgezahlt sind. In diesem Fall sind die Vorzugsaktien auch bei der 

Berechnung des nach Gesetz oder Satzung erforderlichen Quorums und 

Kapitalmehrheit zu ber¿cksichtigen.  

(5) (Vorheriger Abs. 4 ï AB 63 von 1995) Ein Beschluss, durch den der Vorzug, den 

die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einrªumen, beschrªnkt wird, bedarf zu seiner 

Wirksamkeit die Zustimmung der Vorzugsaktionªre. ¦ber die Zustimmung 

beschlieÇen die Vorzugsaktionªre in einer gesonderten Versammlung, Die 

Versammlung ist beschlussfªhig, wenn darin mindestens 50% der Vorzugsaktien 

vertreten sind. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der 

vertretenen Aktien umfasst. Ist der Vorzug aufgehoben, so gewªhren die Aktien das 

Stimmrecht.  

  

Inhalt der Aktie 

Art.183.(1) Die Aktie enthªlt:  

1. Aktie f¿r die Einzelaktien und die jeweilige Aktienzahl f¿r St¿ckelungen mit 

mehreren Aktien;  

2. Aktienart;  

3. Nummer der St¿ckelung und laufende Nummern der darin enthaltenen Aktien;  

4. Firma und Sitz der Aktiengesellschaft;  



www.ruskov-law.eu 

 

5. Kapitalhºhe;  

6. Gesamtzahl der Aktien, Aktiennennwert und Struktur der St¿ckelungen;  

7. Coupons und Zahlungstermin;  

8. Unterschriften von zwei Personen, die die Gesellschaft verpflichten kºnnen, und 

Emissionsdatum.  

(2) (neu ï AB 63 von 1995) F¿r die Unterzeichnung von Aktien gen¿gt eine 

vervielfªltigte Unterschrift.  

(3) (Vorheriger Abs.2 ï AB 63 von 1995) Auf der Vorderseite der Namensaktie ist der 

Name des ersten Aktieninhabers anzugeben.  

  

Coupons 

Art.184.(1) Wurde in der Satzung nichts anderes bestimmt, so werden die Aktien mit  

Dividendencoupons f¿r 20 Jahre ausgegeben.  

(2) Die Coupons sind nur zusammen mit den Aktien ¿bertragbar.  

(3) Der Coupon hat die Bezeichnung Coupon, die Firma der Aktiengesellschaft, die 

Couponnummer, die Aktie, die St¿ckelung und das Jahr, f¿r das Dividende 

auszusch¿tten ist, zu enthalten.  

  

Verf¿gungshandlungen mit Aktien (¦berschrift geªndert ï AB 58 von 2003)  

Art.185.(1) (ergªnzt ï AB 58 von 2003) Die Inhaberaktien werden durch ihre 

¦bergabe ¿bertragen und verpfªndet.  

(2) Die Namensaktien werden durch Indossament ¿bertragen, das zu seiner 

Wirksamkeit gegen¿ber der Gesellschaft der Eintragung in das Aktienbuch bedarf. In 

der Satzung kºnnen auch andere Bedingungen f¿r die ¦bertragung von 

Namensaktien bestimmt werden.  

(3) (neu ï AB 58 von 2003) Inhaberaktien werden durch Indossament verpfªndet, 

wobei sie mit dem Vermerk Ăals Gewªhrleistungñ oder Ăals Pfandñ oder einem 

anderen Ausdruck, mit dem sie als Sicherheit gekennzeichnet werden, zu versehen 

sind. Das Stimmrecht nach den verpfªndeten Aktien wird von dem Aktionªr ausge¿bt, 

sofern im Pfandvertrag nichts anderes vorgesehen ist. Die Vorschrift des Art.473 

findet keine Anwendung.  
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Haftung des Namensaktien¿bertragenden 

Art.186. Der die Namensaktien ¦bertragende und der Erwerber der Aktien sind der 

Gesellschaft f¿r die nicht geleisteten Einlagen und die aus den Aktien 

hervorgehenden Verpflichtungen als Gesamtschuldner verantwortlich. Die 

Verantwortlichkeit der die Aktien ¿bertragenden Person erlischt nach Ablauf von zwei 

Jahren ab Tag der Eintragung des erfolgten ¦bergangs in das Aktienbuch.  

 

¦bertragung von Interimsscheinen 

Art.187.(1) Der Interimsschein kann vor Errichtung der Gesellschaft nicht ¿bertragen 

werden.  

(2) F¿r die ¦bertragung der Interimsscheine gelten die Vorschriften des Art.185, 

Abs.2.  

(3) (neu ï AB 104 von 2007, in Kraft seit 01.07.1991) Die ¦bertragung des 

Interimsscheins gilt als ¦bertragung der dadurch bescheinigten Aktien. 

  

Erwerb eigener Aktien 

Art.187a. (Neu ï AB 84 von 2000) (1) Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien nur 

in folgenden Fªllen erwerben:  

1. bei Kapitalherabsetzung nach der Vorschrift des Art. 200, Ziffer 2;  

2. (geªnd ï AB 66 von 2005) bei einer Gesamtrechtsnachfolge, auÇer bei 

Umwandlung; 

3. wenn der Erwerb unentgeltlich erfolgt;  

4. wenn sie gewerbemªÇig Geschªfte mit Wertpapieren tªtigt und die Aktien im 

Auftrage eines Dritten erwirbt;  

5. bei Ausschluss eines Aktionªrs aufgrund der Vorschrift des Art.189 Abs.2 und 3;  

6. infolge der Zwangsvollstreckung einer Verpflichtung eines Aktionªrs gegen¿ber der 

Gesellschaft;  

7. wenn sie als Vorzugsaktien speziell mit diesem Vorzug ausgegeben wurden;  

8. im Falle des R¿ckkaufs.  

(2) (geªnd. ï AB 66 von 2005) In den Fªllen nach Abs.1 Ziffern 3, 4, 6, 7 und 8 
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m¿ssen die Aktien vollstªndig bezahlt worden sein.  

(3) Die Gesellschaft stellt die Aus¿bung der aus den eigenen Aktien hervorgehenden 

Rechte bis zu ihrer nachfolgenden ¦bertragung ein.  

(4) (geªnd. ï AB 66 von 2005) Der Gesamtnennwert der eigenen Aktien, die nach der 

Vorschrift des Abs.1 mit Ausnahme jener nach Ziffern 1 erworben wurden, darf 

hºchstens 10% des Kapitals ausmachen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die diesen 

Satz ¿berschreitenden Aktien innerhalb von 3 Jahren zu ¿bertragen. 

(5) Werden die Aktien, die nach den Vorschriften des Abs.1, Ziffern 2 ï 8 erworben 

wurden, nicht in der unter Abs.4 bezeichneten Frist verªuÇert, so werden sie f¿r 

kraftlos erklªrt; f¿r sie findet dann die Vorschrift des Art.200 Ziffer 2 Anwendung;  

(6) (geªndert ï AB 58 von 2002) Die eigenen Aktien werden bei der Ermittlung des 

Reinwerts der Vermºgen der Gesellschaft nach Art.247a Abs.2 nicht in Betracht 

gezogen.  

 

R¿ckkauf von Aktien 

Art.187b (Neu ï AB 84 von 2000) (1) Die Gesellschaft kann den R¿ckkauf eigener 

Aktien auf Beschluss der Hauptversammlung vornehmen, die wie folgt zu bestimmen 

hat:  

1. die Hºchstzahl der Aktien, die dem R¿ckkauf unterliegen;  

2. (geªnd. ï AB 104 von 2007) die Bedingungen und die Ordnung, zu denen der 

Vorstand, bzw. Verwaltungsrat innerhalb der maximalen Frist von f¿nf Jahren den 

R¿ckkauf bestimmt;  

3. Mindest- und Hºchstpreis, zu dem der R¿ckkauf vorgenommen wird.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft von 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Der Beschluss nach Abs.1 bedarf der Mehrheit des 

vertretenen Kapitals und, ist der R¿ckkauf nicht ausdr¿cklich in der Satzung 

vorgesehen, einer Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Aktien. Der Beschluss 

ist ins Handelsregister zu verºffentlichen. 

(3) (Erg. ï AB 66 von 2005) F¿r den R¿ckkauf finden die Vorschriften des Art.247a 

Abs.1 und 2 entsprechende Anwendung. Der Gesamtnennwert der gekauften Aktien 

und der Aktien laut Art. 187a, Abs. 4 darf 10% des Kapitals nicht ¿bersteigen. F¿r die 

diesen Wert ¿berschreitenden R¿ckkaufaktien werden die Bestimmungen des Art. 

187d angewandt. 
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(4) (Neu ï AB 66 von 2005) Der Vorstand, bzw. Verwaltungsrat wickelt den R¿ckkauf 

unter Einhaltung der Bestimmungen von Art. 1 ï 3 ab. 

 

Aktien mit R¿ckkaufsvorzug 

Art.187c (neu ï AB 84 von 2000) (1) Die Satzung kann die Ausgabe von Aktien, die 

dem R¿ckkauf zu Bedingungen und nach einer darin festgelegten Ordnung 

unterliegen, vorsehen.  

(2) (Geªnd. ï AB 30 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die Gesellschaft legt bei dem Handelsregister den 

Vorschlag ¿ber den R¿ckkauf vor. 

(3) Der R¿ckkauf darf ausschlieÇlich aus Mitteln, die zur Verteilung nach der 

Vorschrift des Art.247a Abs.1, 2 und 3 bestimmt sind, erfolgen.  

(4) Die Gesellschaft ist verpflichtet, R¿cklagen in Hºhe des Nennwerts aller nach 

Abs.1 zur¿ckgekauften Aktien zu bilden. Diese R¿cklagen d¿rfen unter die Aktionªre 

nur bei Kapitalherabsetzung um den Wert der zur¿ckgekauften Aktien verteilt bzw. f¿r 

eine Kapitalerhºhung verwendet werden.  

 

Unzulªssigkeit des Erwerbs eigener Aktien 

Art.187d (Neu ï AB 84 von 2000) Hat die Gesellschaft eigene Aktien in Verletzung 

der Vorschriften der Art.187a bis 187c erworben, so sind diese innerhalb von einem 

Jahr ab Erwerb zu ¿bertragen. Im entgegengesetzten Fall werden die Aktien f¿r 

kraftlos erklªrt und f¿r sie findet die Vorschrift des Art.200, Ziffer 2 Anwendung.  

 

Ausweis von Informationen (¦berschrift geªndert ï AB 66 von 2005) 

Art.187e (Neu ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 105 von 

2006, in Kraft ab 01.01.2007) Der Jahresfinanzbericht der Gesellschaft hat zwingend 

Angaben zu enthalten ¿ber:  

1. die Anzahl und den Nennwert der im Laufe des Jahres erworbenen und 

¿bertragenen Aktien, ihren Kapitalanteil sowie der Erwerbs- oder ¦bertragungspreis;  

2. den Rechtsgrund f¿r den im Laufe des Jahres erfolgten Erwerb;  

3. die Anzahl und den Nennwert der im Eigenbesitz befindlichen Aktien und ihren 

Kapitalanteil.  
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Dem Eigenaktienerwerb gleichgestellte Fªlle 

Art.187f (Neu ï AB 84 von 2000) (1) Die Regeln unter Art.187a bis 187e finden auch 

dann Anwendung, wenn:  

1. Aktien der Gesellschaft von einer Person f¿r Rechnung der Gesellschaft erworben 

und gehalten werden;  

2. Aktien der Gesellschaft von einer anderen Gesellschaft erworben und gehalten 

werden, in der die erste Gesellschaft direkt oder indirekt eine Stimmenmehrheit hat 

bzw. auf die sie direkt oder indirekt einen wesentlichen Einfluss nehmen kann;  

3. die Gesellschaft eigene Aktien oder Aktien einer Gesellschaft gem. Ziffer 2 als 

Pfand annimmt.  

(2) (Geªnd. ï AB 66 von 2005) Im Falle, dass die Gesellschaft bei ihrer Gr¿ndung 

oder Kapitalerhºhung eigene Aktien gezeichnet hat, m¿ssen sie sofort ¿bertragen 

werden. Andernfalls werden die Aktien f¿r kraftlos erklªrt und die Bestimmungen von 

Art. 200, Ziff. 2 angewandt. F¿r diese Aktien finden Art. 187a, Abs. 3 und Art. 187e 

Anwendung. 

(3) erg. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des 

Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen 

Union) Zum Zwecke des Erwerbs ihrer Aktien darf die Gesellschaft einem Dritten 

weder Darlehen gewªhren noch Sicherheiten geben. Diese Begrenzung erstreckt sich 

nicht auf Geschªfte, die Banken oder Finanzinstitute bei der Aus¿bung ihrer ¿blichen 

Gewerbetªtigkeit tªtigen.  

  

 

Abschnitt IV 

Einlagen 

 

Leistungspflicht 

Art.188.(1) (Ergªnzt ï AB 84 von 2000) F¿r die gezeichneten Aktien sind die 

Aktionªre zur Leistung von Einlagen, die den in der Satzung bestimmten Teil des 

Aktienwertes decken, verpflichtet. Der Restbetrag ist in einer in der Satzung 

festgelegten Frist, jedoch innerhalb von hºchstens 2 Jahren ab Eintragung der 
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Gesellschaft bzw. der erfolgten Kapitalerhºhung zu leisten.  

(2) Die Teileinzahlungen kºnnen von den einzelnen Aktionªren im unterschiedlichen 

Verhªltnis geleistet werden, wenn das in der Satzung ausdr¿cklich vorgesehen ist.  

  

Folgen bei Zahlungsverzug der Einlagen 

Art.189.(1) Aktionªre, die den eingeforderten Betrag nicht rechtzeitig einzahlen, 

haben ihn zu verzinsen, sofern die Satzung keine Konventionalstrafe vorsieht. Bei 

Verzug einer Sacheinlage kann der effektive Schaden geltend gemacht werden.  

(2) (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf 

das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Sollten die sªumigen Aktionªre den eingeforderten 

Betrag nicht in der ihnen mit der schriftlichen Aufforderung gewªhrten Nachfrist von 

einem Monat einzahlen, gelten sie als ausgeschlossen. Die Nachfrist bedarf der 

Verºffentlichung in das Handelsregister, auÇer wenn die ¦bertragung der Aktien an 

die Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist.  

(3) Der ausgeschlossene Aktionªr wird seinen Aktien und der geleisteten 

Einzahlungen f¿r verlustig erklªrt. Die Aktien des ausgeschlossenen Aktionªrs 

werden f¿r kraftlos erklªrt und vernichtet. Anstelle der f¿r kraftlos erklªrten Aktien 

bietet die Gesellschaft neue Aktien zum Verkauf an. Die vom ausgeschlossenen 

Aktionªr geleisteten Einzahlungen sind in den R¿cklagenfonds der Gesellschaft 

einzustellen.  

  

Zinsen 

Art.190.(1) Den Aktionªren kºnnen keine Zinsen auf die geleisteten Einlagen 

ausgezahlt werden auÇer in den Fªllen, die in der Satzung bestimmt sind.  

(2) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Haben die Aktionªre Teilzahlungen im 

unterschiedlichen Verhªltnis geleistet, so wird die Mehrdifferenz verzinst, wenn das in 

der Satzung vorgesehen ist. Die Zinsen sind vom Gewinn vor Aussch¿ttung der 

Dividende nach Art.247a auszuzahlen und zwar ohne R¿cksicht auf den Beschluss 

der Hauptversammlung der Aktionªre ¿ber die Gewinnverteilung.  

(3) Die Fr¿chte der geleisteten Einlagen vor der Errichtung bleiben zugunsten der 

Gesellschaft, sofern in der Satzung nichts anderes vereinbart ist. 
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Sicherheit 

Art.191. In der Satzung kann bestimmt werden, dass f¿r den nicht eingezahlten Teil 

die Aktionªre eine Sicherheit hinterlegen m¿ssen.  

  

Abschnitt V 

Kapitalerhºhung 

 

Voraussetzungen 

Art.192.(1) Das Kapital kann durch Ausgabe neuer Aktien, durch Erhºhung des 

Nennwertes der bereits ausgegebenen Aktien oder durch Umwandlung von 

Obligationen in Aktien nach der Vorschrift des Art.215 erhºht werden.  

(2) Der Beschluss der Hauptversammlung ¿ber die Kapitalerhºhung bedarf einer 

Mehrheit von zwei Dritteln der darin vertretenen Aktien. Die Satzung kann eine 

grºÇere Kapitalmehrheit bestimmen sowie weitere Erfordernisse aufstellen.  

(3) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Sind mehrere Gattungen von Aktien vorhanden, so 

bedarf es des Beschlusses der Aktionªre jeder Gattung.  

(4) Sollen die neuen Aktien f¿r einen hºheren Betrag als den Nennbetrag 

ausgegeben werden, ist der Mindestkaufpreis mit Beschluss der Hauptversammlung 

zu bestimmen. 

(5) Eine Kapitalerhºhung ist nur zulªssig, nachdem der in der Satzung festgesetzte 

Betrag vollstªndig eingezahlt ist.  

(6) (Neu ï AB 84 von 2000, erg. ï AB 66 von 2005) Wird eine Kapitalerhºhung in 

Verletzung der Vorschrift des Art.161, Abs.4 vorgenommen, sind die Mitglieder des 

Verwaltungsrats bzw. des Vorstands f¿r die Leistung der Einlagen gegen die 

gezeichneten eigenen Aktien solidarisch verpflichtet. Zeichnet eine Person Aktien im 

eigenen Namen und auf Rechnung der Gesellschaft, gelten sie als alleinig auf seine 

Rechnung erworben. 

(7) (Neu ï AB 63 von 1995; vorheriger Abs.6, ergªnzt in AB 84 von 2000) F¿r die 

Kapitalerhºhung finden Anwendung die Vorschriften des vierzehnten Kapitels, 

Abschnitt II sinngemªÇ; die Kapitalerhºhung durch Zeichnung erfolgt zu Bedingungen 

und nach einer Ordnung, die in einem Gesetz festgesetzt sind.  

(8) (Neu ï AB 114 von 1999; vorheriger Abs.7 ï AB 84 von 2000) Zwecks Eintragung 
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der Kapitalerhºhung durch Zeichnung ist eine Prospekbestªtigung vorzulegen, auÇer 

in den gesetzlich ausgeschlossenen Fªllen. 

 

Anforderung zur Eintragung der Kapitalerhºhung  

Art.192a (Neu ï AB 84 von 2000) (1) F¿r die Eintragung einer Kapitalerhºhung in das 

Handelsregister m¿ssen folgende Bedingungen erf¿llt sein:  

1. die neuen Aktien m¿ssen gezeichnet sein;  

2. mindestens 25 v. H. des Nennwerts der gezeichneten neuen Aktien muss 

eingezahlt worden sein;  

3. der Unterschiedsbetrag zwischen Nenn- und Emissionswert der neuen Aktien muss 

eingezahlt worden sein.  

(2) Wurden die neuen Aktien nicht vollstªndig gezeichnet, so wird das Kapital nur um 

den Wert der gezeichneten Aktien erhºht, wenn der Beschluss der 

Hauptversammlung ¿ber die Erhºhung eine solche Mºglichkeit zulªsst.  

(3) Im Handelsregister ist eine Liste der Personen, die die neuen Aktien gezeichnet 

haben, vorzulegen, die vom Verwaltungsrat, bzw. Aufsichtsrat zu bestªtigen ist.  

  

Kapitalerhºhung mit Sacheinlagen 

Art.193. (1) (Vorh. Text von Art. 193 ï AB 66 von 2005) Erfolgt die Kapitalerhºhung 

mit Sacheinlagen, so ist im Beschluss der Hauptversammlung der Gegenstand, die 

Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, und der Nennbetrag der 

bei der Sacheinlage zu gewªhrenden Aktien festzusetzen.  

(2) (Neu ï AB 66 von 2005, geªnd. und erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 

ï geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Der 

Sachverstªndigenbericht laut Art. 72, Abs. 2 ist ein Teil der Unterlagen gem. Art. 224 

und wird zur Verºffentlichung in das Handelsregister zusammen mit dem 

Kapitalerhºhungsbeschluss vorzulegen. 

  

Vorrang der Aktionªre bei neuen Aktien  

(¦berschrift geªnd. ï AB 66 von 2005) 

Art.194.(1) (Geªndert AB 84 von 2000) Jedem Aktionªr muss auf sein Verlangen ein 

seinem Anteil an dem bisherigen Grundkapital entsprechender Teil der neuen Aktien 
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zugeteilt werden.  

(2) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Bei Aktien verschiedener Gattungen kann das Recht 

nach Abs.1 nur von den Aktionªren, die Aktien der entsprechenden Gattung halten, in 

Anspruch genommen werden. Die ¿brigen Aktionªre kºnnen ihren Vorteil erst nach 

den Aktionªren der jeweiligen Gattung, von der die neu ausgegebenen Aktien sind, 

geltend machen.  

(3) (Neu ï AB 84 von 2000, geªnd. - AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï 

geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Das Bezugsrecht der 

Aktionªre nach Abs.1 und 2 erlischt in einer von der Hauptversammlung festgesetzten 

Frist, jedoch mindestens nach einem Monat ab Verºffentlichung in das 

Handelsregister der Einladung zur Aktienzeichnung. Die Einladung zur Zeichnung neu 

emittierter Aktien wird mit dem Beschluss zur Kapitalerhºhung in das Handelregister 

verºffentlicht.  

(4) (Neu ï AB 84 von 2000, erg. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft 

ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Das 

Bezugsrecht der Aktionªre nach Abs.1 und 2 kann aufgrund eines Beschlusses der 

Hauptversammlung, der eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der vertretenen 

Aktien bedarf, beschrªnkt bzw. aufgehoben werden. Der Verwaltungsrat bzw. der 

Aufsichtsrat hat ¿ber die Gr¿nde f¿r die Aufhebung bzw. die Beschrªnkung der 

Vorteile zu berichten und den Emissionswert der neuen Aktien zu begr¿nden. Der 

Beschluss der Hauptversammlung ist in das Handelsregister zu verºffentlichen.  

  

Kapitalerhºhung unter Vorbehalt 

Art.195. Das Kapital kann unter dem Vorbehalt erhºht werden, dass die Aktien durch 

bestimmte Personen zu einem bestimmten Preis sowie gegen Obligationen der 

Gesellschaft gekauft werden.  

  

Kapitalerhºhung durch den Verwaltungsrat (Aufsichtsrat)  

Art.196. (1) (Vorheriger Text des Art.196; geªndert und ergªnzt ï AB 84 von 2000) 

Die Satzung kann den Verwaltungsrat bzw. den Aufsichtsrat f¿nf Jahre nach 

Eintragung der Gesellschaft ermªchtigen, das Grundkapital bis zu einem bestimmten 

Nennbetrag durch Ausgabe neuer Aktien zu erhºhen. Der Beschluss kann unter 

Beachtung der Vorschrift des Art.192 Abs.3 auch durch Satzungsªnderung f¿r 

hºchstens f¿nf Jahre nach Eintragung der Satzungsªnderung gefasst werden.  
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(2) (Neu ï AB 84 von 2000) Bei Kapitalerhºhung nach Abs.1 finden die 

Bestimmungen des Art.194 Abs.1 und 2 Anwendung.  

(3) (Neu ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 66 von 2005) Der Verwaltungsrat bzw. der 

Aufsichtsrat kann das Recht der Aktionªre nach Art.194 Abs.1 nur beschrªnken bzw. 

aufheben, wenn er daf¿r mit Beschluss der Hauptversammlung, getroffen durch 2/3 

Stimmmehrheit der Anwesenden, ermªchtigt wurde. Die Ermªchtigung kann nur f¿r 

eine Frist, die hºchstens die Frist nach Abs.1 betragen darf, erteilt werden. In diesem 

Falle kann die Kapitalerhºhung auch nach der Vorschrift der Art.193 und 195 

vorgenommen werden.  

  

Kapitalerhºhung aus Geschªftsmitteln 

Art.197.(1) (geªnd. ï AB 66 von 2005) Die Hauptversammlung kann eine Erhºhung 

des Grundkapitals durch Umwandlung eines Gewinnanteils in Grundkapital 

beschlieÇen. Die Erhºhung kann erst 3 Monate nach Feststellung des 

Jahresabschlusses f¿r das letzte vor der Beschlussfassung ¿ber die Kapitalerhºhung 

abgelaufene Geschªftsjahr beschlossen werden, wobei der Beschluss einer Mehrheit 

von drei Vierteln der in der Versammlung vertretenen Aktien bedarf.  

(2) (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) F¿r die Eintragung des Erhºhungsbeschlusses ist die 

Bilanz unter Angabe, dass die Erhºhung aus Geschªftsmitteln durchgef¿hrt wird, 

vorzulegen.  

(3) (Ergªnzt ï AB 84 von 2000) Die neuen Aktien stehen den Aktionªren, 

einschlieÇlich der Gesellschaft, wenn sie eigene Aktien besitzt, im Verhªltnis ihrer 

Anteile am bisherigen Kapital zu. Ein entgegenstehender Beschluss der 

Hauptversammlung ist unwirksam.  

  

Erhalt der Aktien 

Art.198.(1) Nach der Eintragung der Kapitalerhºhung nach vorstehendem Artikel hat 

der Verwaltungsrat bzw. der Aufsichtsrat unverz¿glich die Aktionªre aufzufordern, die 

neuen Aktien zu erhalten.  

(2) (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Nach Ablauf eines Jahres nach Verºffentlichung der 

Kapitalerhºhung in das Handelsregister sind die nicht abgeholten Inhaberaktien auf 

der Bºrse zu verªuÇern. Damit erlºschen die Rechte der Aktionªre und die 
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Verkaufserlºse sind im R¿cklagenfonds der Gesellschaft einzustellen.  

  

Abschnitt VI 

Kapitalherabsetzung 

 

Vereinfachte Kapitalherabsetzung 

Art.199.(1) Eine Kapitalherabsetzung wird von der Hauptversammlung beschlossen.  

(2) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Sind mehrere Gattungen von Aktien vorhanden, ist 

zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Aktionªre jeder Gattung erforderlich. 

(3) In diesem Beschluss ist festzusetzen, zu welchem Zweck und in welcher Weise 

die Herabsetzung stattfindet.  

 

Herabsetzungsverfahren 

Art.200. Das Grundkapital kann herabgesetzt werden:  

1. durch Herabsetzung des Nennbetrags der Aktien;  

2. durch Einziehung von Aktien.  

  

Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien 

Art.201.(1) Aktien kºnnen zwangsweise oder nach Erwerb durch die Gesellschaft 

kraftlos erklªrt werden.  

(2) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Eine Zwangseinziehung ist nur zulªssig, wenn sie in 

der Satzung festgesetzt war und die Aktien zu dieser Kondition gezeichnet wurden.  

(3) Die Voraussetzungen und die Einzelheiten der Durchf¿hrung der 

Zwangseinziehung sind in der Satzung zu bestimmen.  

  

Glªubigerschutz 

Art.202.(Geªndert ï AB 84 von 2000) (1) (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 

01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) F¿r Glªubiger, 

deren Forderungen vor Verºffentlichung des Beschlusses ¿ber die 

Kapitalherabsetzung in das Handelsregister begr¿ndet worden sind, finden die 
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Bestimmungen der Art.150 bis 153 Anwendung.  

(2) Die Vorschrift des Abs.1 findet keine Anwendung, wenn die Kapitalherabsetzung 

zum Zwecke der Verlustdeckung erfolgt ist. In diesem Falle werden die Aktionªre von 

der Pflicht, Einlagen zu leisten, nicht befreit.  

(3) Die Vorschrift des Abs.1 findet auch dann keine Anwendung, wenn die 

Herabsetzung des Grundkapitals aufgrund eigener Aktien erfolgt, die vollstªndig 

bezahlt sind und unentgeltlich bzw. aus Mitteln nach Art.247a Abs.1 ï 3 erworben 

wurden. In diesen Fªllen finden die Vorschrift des Art.187c Abs.4 Anwendung.  

 

Gleichzeitige Kapitalherabsetzung und ïerhºhung 

Art.203. (Geªndert ï AB 83 von 1996; geªnd. - 84 von 2000) (1) Das Kapital der 

Gesellschaft kann gleichzeitig herabgesetzt und erhºht werden, jedoch nur dann, 

wenn die Herabsetzung erst nach Durchf¿hrung der geplanten Kapitalerhºhung 

wirksam wird.  

(2) In den Fªllen nach Abs.1 kann das Kapital auch unter dem gesetzlichen 

Mindestbetrag herabgesetzt werden, wenn durch die Erhºhung zumindest das 

gesetzliche MindestausmaÇ erreicht wird.  

(3) Die Vorschrift des Art.202 Abs.1 findet keine Anwendung, wenn das AusmaÇ des 

Kapitals vor der Verªnderung infolge der Kapitalerhºhung erreicht bzw. ¿berstiegen 

wird.  

  

Abschnitt VII 

Obligationen 

 

Ausgabeverfahren der Obligationen 

 Art.204.(1) (Geªndert ï AB 114 von 1999, in Kraft ab 31.01.2000, geªnd. ï AB 58 

von 2003, geªnd. ï AB 66 von 2005) Obligationen kºnnen nur von einer 

Aktiengesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe von Obligationen durch 

ºffentliches Angebot kann fr¿hestens zwei Jahre nach Handelsregistereintragung der 

Gesellschaft und bei vorliegenden, von der Hauptversammlung festgestellten zwei 

Jahresabschl¿ssen stattfinden.  

(2) (Geªndert ï AB 114 von 1999, in Kraft ab 31.03.2000) Die Bestimmung nach 
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Abs.1 betrifft nicht die Obligationen, die von dem Staat oder von Banken garantiert 

werden.  

(3) (geªndert und ergªnzt ï AB 61 von 2002) Die Ausgabe von Obligationen wird von 

der Hauptversammlung beschlossen, die dazu den Aufsichtsrat bzw. den 

Verwaltungsrat nach der Vorschrift des Art.196 ermªchtigen kann.  

(4) Die Obligationen einer Emission bei gleichem Nennbetrag gewªhren ein gleiches 

Forderungsrecht.  

(5) (neu ï AB 63 von 1995; ergªnzt ï AB 61 von 2002) Man unterscheidet bare und 

bargeldlose Obligationen. F¿r die Ausgabe, die ¦bertragung und die Verpfªndung der 

baren und bargeldlosen Obligationen finden die f¿r die Aktien geltenden und in 

diesem Gesetz festgesetzten Regeln Anwendung, mit Ausnahme dieser nach Art.176 

Abs.2 und Art.184 Abs.2.  

  

Bedingungen und Verfahren der Ausgabe von Obligationen  

(¦berschrift geªnd. ï AB 61 von 2002) 

Art.205. (geªndert ï AB 61 von 2002) (1) Die Ausgabe von Obligationen durch 

Zeichnung und andere Formen des ºffentlichen Angebots erfolgt zu den gesetzlich 

bestimmten Bedingungen und Verfahren.  

(2) Bei der Ausgabe von Obligationen auÇer in den Fªllen nach Abs.1 erstellt die 

Gesellschaft ein Angebot f¿r die Zeichnung von Obligationen, das mindestens 

folgende Angaben zu enthalten hat:  

1. den Beschluss nach Art.204 Abs.3;  

2. (aufgehoben ï AB 58 von 2003);  

3. den Gesamtnenn- und ïemissionswert der Obliagtionsanleihe;  

4. Anzahl, Art, Nenn- und Emissionswert der angebotenen Obligationen sowie die 

vorgesehenen Beschrªnkungen f¿r deren ¦bertragung;  

5. bei zinsbringenden Obligationen ï die Frist bis zur Fªlligkeit der Obligationen, den 

Tilgungsplan der Obligationsanleihe einschlieÇlich der Schonfrist, wenn eine solche 

vorgesehen ist, die Zinsenzahlungen, das Berechnungsverfahren und die 

Zahlungsziele;  

6. bei Obligationen mit einer anderen Einkommensart ï Einkommensgestaltung und 

Fªlligkeit der Leistungen;  
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7. Art und Hºhe der geleisteten Sicherheit, sofern solche vorhanden;  

8. Zahlungsmodalitªten -und fristen von Zinsen und Hauptsumme;  

9. Anfangs- und Endtermin sowie Ort und Ordnung f¿r die Zeichnung der 

Obligationen;  

10. Bedingungen f¿r die Zeichnung von Obligationen;  

11. Mindest- und Hºchstbetrag der geleisteten Geldeinlagen, bei dem die Anleihe als 

abgeschlossen gelten wird.  

(3) Die Obligationen sind erst nach vollstªndiger Leistung ihres Emissionswerts 

auszugeben.  

(4) Im Beschluss nach Art.204 Abs.3 ¿ber die Ausgabe einer nicht ºffentlichen 

Emission von Obligationen kann die entsprechende Anwendung der Bestimmungen 

des Gesetzes hinsichtlich des Treuhªnders der Obligationªre und der Absicherung 

der ºffentlichen Emission von Obligationen vorgesehen werden.  

  

Durchf¿hrung der Zeichnung (¦berschrift geªndert ï AB 61 von 2002)  

Art.206. (1) (geªndert ï AB 61 von 2002) Die Aufnahme der Betrªge und die 

¦bergabe der Obligationen haben ¿ber eine Bank oder einen Investitionsvermittler zu 

erfolgen.  

(2) (geªndert ï AB 61 von 2002) Die Personen, die Obligationen gezeichnet haben, 

haben die Betrªge auf ein Sonderkonto bei einer von der Gesellschaft benannten 

Bank einzuzahlen. Die auf dieses Konto eingezahlten Betrªge kºnnen vor 

Bekanntmachung der Mitteilung nach Abs.6 nicht verwendet werden.  

(3) (geªndert ï AB 61 von 2002) Im Beschluss nach Art.204 Abs.3 werden die 

Bedingungen, zu denen die Anleihe als abgeschlossen gilt, bestimmt. Eine zwingende 

Bedingung ist die vollstªndige Einzahlung des Emissionswerts aller gezeichneten 

Obligationen.  

(4) (geªndert ï AB 61 von 2002) Innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der 

Zeichnung hat die Gesellschaft einen Vertrag mit einer Bank abzuschlieÇen, in dem 

die Ordnung und das Verfahren f¿r die Bedienung der Zahlungen nach der 

Obligationsanleihe bestimmt werden.  

(5) (geªndert ï AB 61 von 2002) Lªuft die Frist nach Art.205, Abs.2, Ziff.9 ab, ohne 

dass die f¿r den Abschluss der Anleihe festgesetzten Bedingungen erf¿llt worden 

sind, so sind die eingezahlten Betrªge den Obligationen gezeichneten Personen samt 
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Zins von der Bank, bei der sie eingezahlt wurden, zur¿ckzuerstatten.  

(6) (neu ï AB 61 von 2002, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Innerhalb eines Monats nach 

dem Endtermin f¿r die Zeichnung der Obligationen nach Art.205 Abs.2 Ziff.9 hat das 

Verwaltungsorgan der Gesellschaft eine Mitteilung ¿ber die abgeschlossene 

Obligationsanleihe in das Handelsregister eintragen zu lassen, in der wie folgt 

anzugeben sind:  

1. Hºhe der Anleihe;  

2. Datum, von dem die Frist bis zur Fªlligkeit zu laufen beginnt;  

3. Fªlligkeitsdatum ï f¿r Zinsen- und Hauptbetragszahlungen;  

4. die Bank nach Abs.4, die die Zahlungen nach der Obligationsanleihe bedient;  

5. Ort, Datum, Uhrzeit und Tagesordnung der ersten Hauptversammlung der 

Obligationªre.  

(7) (neu ï AB 61 von 2002, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die erste 

Hauptversammlung der Obligationªre darf auf einen Tag spªtestens 30 Tage nach 

Bekanntmachung der Mitteilung nach Abs. 6 angesetzt werden. Der Ort, wo die 

Versammlung abgehalten wird, darf sich vom Geschªftssitz der Gesellschaft nicht 

unterscheiden.  

(8) (neu ï AB 61 von 2002) Die Gesellschaft hat die Vertreter der Obligationªre nach 

Art.209 und die Bank, die die Zahlungen nach der Obligationsanleihe bedient, von 

allen  nderungen ihrer Geschªftstªtigkeit, die in irgendwelcher Weise ihre 

Verpflichtungen in Verbindung mit den ausgegebenen Obligationen betreffen, 

unverz¿glich zu unterrichten.  

  

Nichtigkeit eines Beschlusses ¿ber die Ausgabe von Obligationen  

(¦berschrift geªnd. ï AB 61 von 2002) 

 Art.207. (geªndert ï AB 61 von 2002) Nichtig ist jeder Beschluss der Gesellschaft 

¿ber:  

1. die  nderung der Bedingungen, zu denen die Obligationen gezeichnet wurden;  

2. die Ausgabe neuer Obligationen, die einen Vorzug bei der Auszahlung gewªhren, 

ohne die Zustimmung der Hauptversammlungen der Obligationªre aus 
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vorangehenden nicht ausgezahlten Emissionen.  

  

Erste Hauptversammlung der Obligationªre 

(Neue ¦berschrift - AB 103 von 1993) 

Art.208. (geªndert ï AB 61 von 2002) Die erste Hauptversammlung der Obligationªre 

ist rechtsg¿ltig, wenn darin mindestens die Hªlfte der gezeichneten Anleihe vertreten 

ist.  

  

Vertretung der Obligationªre 

Art.209.(1) Die Obligationªre einer Emission bilden eine Gruppe zum Schutz ihrer 

Interessen vor der Gesellschaft.  

(2) Die Gruppe wird von Vertretern, die von der Hauptversammlung der Obligationªre 

gewªhlt werden, vertreten. Die Vertreter kºnnen hºchstens drei sein.  

  

Persºnliche Voraussetzungen f¿r Vertreter 

Art.210.(1) Vertreter nach vorstehendem Artikel kºnnen nicht sein:  

1. die Schuldnergesellschaft;  

2. (geªndert ï AB 61 von 2002) Personen, die mit der Gesellschaft ï Schuldner 

verbunden sind;  

3. die Gesellschaften, die die ¿bernommenen Verpflichtungen vollstªndig oder auch 

teilweise gesichert haben;  

4. die Mitglieder des Aufsichtsrats, des Vorstands oder Verwaltungsrats sowie ihre 

Verwandten in gerader Linie und Ehegatten;  

5. die Personen, denen kraft Gesetzes die Teilnahme an den Verwaltungsorganen 

der Gesellschaft untersagt ist.  

(2) Mit Beschluss der Hauptversammlung der Obligationªre kºnnen die Vertreter von 

ihren Verpflichtungen befreit werden.  

  

Vollmachten der Vertreter 

Art.211. Die Vertreter sind befugt, Handlungen zum Schutz der Interessen der 
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Obligationªre in ¦bereinstimmung mit den Beschl¿ssen der Hauptversammlung der 

Obligationªre durchzuf¿hren.  

  

Teilnahme der Vertreter 

an der Hauptversammlung der Aktionªre 

Art.212.(1) Die Vertreter der Obligationªre kºnnen an der Hauptversammlung der 

Aktionªre ohne Stimmrecht teilnehmen. Sie haben Auskunftsrecht zu den gleichen 

Bedingungen wie die Aktionªre.  

(2) Werden Beschl¿sse, die die Erf¿llung der Verpflichtungen aus der 

Obligationsanleihe betreffen, gefasst, so hat sich die Hauptversammlung der 

Aktionªre den Standpunkt der Vertreter der Obligationªre anzuhºren.  

  

Verg¿tung der Vertreter 

Art.213.(1) Die Verg¿tung der Vertreter der Obligationªre wird von der Gesellschaft 

f¿r ihre Rechnung bestimmt. Sollte die Gesellschaft keine Verg¿tung festgesetzt 

haben, so beschlieÇt dar¿ber die Hauptversammlung der Obligationªre.  

(2) Sollte die Gesellschaft der somit festgesetzten Hºhe der Verg¿tung 

entgegentreten, so wird sie auf Antrag der Vertreter vom Bezirksgericht bestimmt.  

  

Hauptversammlung der Obligationªre 

Art.214.(1) (ergªnzt ï AB 61 von 2002, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 

01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die 

Hauptversammlung der Obligationªre wird von den Vertretern der Obligationªre durch 

Einladung, die im Handelsregister mindestens 10 Tage vor der Versammlung bekannt 

zu machen ist, einberufen.  

(2) (geªndert ï AB 61 von 2002) Die Hauptversammlung kann auch auf Wunsch der 

Obligationªre, die mindestens ein Zehntel der Obligationen der jeweiligen Emission 

vertreten, oder der Liquidatoren der Gesellschaft, wenn ein Liquidationsverfahren 

erºffnet worden ist, einberufen werden.  

(3) Die Vertreter der Obligationªre m¿ssen die Hauptversammlung der Obligationªre 

einberufen unter Benachrichtigung des Vorstands der Aktiengesellschaft ¿ber:  

1. den Vorschlag zur Abªnderung des Gegenstands, der Art der Gesellschaft oder zur 
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Umwandlung der Gesellschaft;  

2. (geªndert ï AB 61 von 2002) den Vorschlag f¿r die Ausgabe einer neuen Emission 

von Vorzugsobligationen.  

(4) F¿r jede neue Emission von Obligationen wird eine gesonderte 

Hauptversammlung gebildet.  

(5) F¿r die Hauptversammlung der Obligationªre finden die f¿r die 

Hauptversammlung der Aktionªre geltenden Regeln Anwendung.  

(6) Die Hauptversammlung der Aktionªre hat den Beschluss der Hauptversammlung 

der Obligationªre zu erºrtern.  

  

Abschnitt VIII 

Umwandlung von Obligationen in Aktien 

 

Beschluss ¿ber die Umwandlung von Obligationen in Aktien 

Art.215.(1) Die Hauptversammlung kann die Ausgabe von Obligationen, die in Aktien 

umgewandelt werden, beschlieÇen. Gesellschaften, an denen der Staat mit ¿ber 50% 

des Kapitals beteiligt ist, kºnnen diese Art von Obligationen nicht ausgeben. Die 

Aktionªre haben Vorzug bei der Zeichnung solcher Obligationen zu den Konditionen, 

zu denen Aktien neuer Emissionen gezeichnet werden.  

(2) Die Ordnung zur Umwandlung der Obligationen in Aktien ist im Beschluss der 

Hauptversammlung ¿ber die Ausgabe der Obligationen festzusetzen.  

(3) Die Hauptversammlung der Aktionªre kann die Bedingungen, zu denen die 

Obligationsinhaber, f¿r die es nicht vorgesehen ist, dass sie die geschuldeten Betrªge 

durch Umwandlung in Aktien begleichen werden, sie in solche umwandeln kºnnen, 

festlegen.  

(4) Der Emissionswert der umzuwandelnden Obligationen muss mindestens den 

Nennbetrag der Aktien, die die Obligationªre dagegen erworben hªtten, betragen.  

(5) Bei einer Kapitalherabsetzung, die dazu dienen soll, durch Einziehung von Aktien 

oder Minderung ihres Nennbetrags Verluste zu decken, werden die Rechte der 

Obligationªre auf Umwandlung der Obligationen in Aktien anteilmªÇig beschrªnkt.  
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Wirksamwerden des Beschlusses 

¿ber die Ausgabe neuer Obligationen 

Art.216. Der Beschluss ¿ber die Ausgabe neuer Obligationen, die in Aktien 

umgewandelt werden kºnnen, bedarf f¿r seine Wirksamkeit der Bestªtigung durch die 

Hauptversammlung der Obligationªre, die das Recht erworben haben, ihre 

Obligationen in Aktien umzuwandeln.  

  

Umwandlung bei Kapitalerhºhung 

Art.217. Nach Beschlussfassung ¿ber die Kapitalerhºhung hat der Vorstand bzw. der  

Verwaltungsrat eine Frist f¿r die Umwandlung der Obligationen in Aktien 

festzusetzen. Diese Frist kann hºchstens drei Monate betragen.  

  

Eintragung des erhºhten Kapitals (¦berschrift geªnd. ï AB 61 von 2002) 

Art.218. (geªndert ï AB 61 von 2002) Der Vorstand bzw. der Verwaltungsrat hat die 

Kapitalerhºhung infolge der Umwandlung von Obligationen in Aktien zur Eintragung 

anzumelden.  

 

Abschnitt IX 

Organe der Aktiengesellschaft 

  

Arten 

Art.219. (1) (Vorheriger Art.219 ï AB 84 von 2000) Organe der Aktiengesellschaft 

sind: 

1. die Hauptversammlung der Aktionªre;  

2. der Verwaltungsrat (Einstufensystem) oder der Aufsichtsrat und der Vorstand 

(Zweistufensystem)  

 (2) (Neu ï AB 84 von 2000) In der Alleinaktiengesellschaft beschlieÇt ¿ber 

Angelegenheiten, die in der Zustªndigkeit der Hauptversammlung stehen, der 

Alleininhaber des Kapitals.  
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Unterabschnitt I 

Hauptversammlung 

  

Zusammensetzung der Hauptversammlung 

Art.220.(1) (ergªnzt ï AB 58 von 2003) Die Hauptversammlung umfasst die 

stimmberechtigten Aktionªre. Sie nehmen an der Hauptversammlung persºnlich oder 

durch ihren Vertreter teil. Ein Mitglied des Verwaltungsrats bzw. des Aufsichtsrats 

oder des Vorstands darf keinen Aktionªr vertreten.  

(2) (geªndert ï AB 58 von 2003) Die Aktionªre mit Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 

sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. des Aufsichtsrats und des Vorstands 

nehmen an den Verhandlungen der Hauptversammlung ohne Stimmrecht teil, es sei 

denn, dass sie Aktionªre sind.  

(3) (neu ï AB 58 von 2003) Werden bei der Gesellschaft ¿ber 50 Personen 

beschªftigt, so werden sie in der Hauptversammlung durch eine Person mit 

beratender Stimme vertreten. Ihr Vertreter hat die Rechte nach Art.224.  

  

Zustªndigkeit 

Art.221. Die Hauptversammlung: 

1. ªndert und ergªnzt die Satzung der Gesellschaft;  

2. erhºht oder setzt das Kapital herab; 

3. entscheidet ¿ber die Umwandlung und die Auflºsung der Gesellschaft;  

4. (geªndert ï AB 58 von 2003) wªhlt und entlªsst der Mitglieder des Verwaltungsrats 

bzw. des Aufsichtsrats;  

5. (neu ï AB 58 von 2003) bestimmt die Hºhe der Verg¿tungen der Mitglieder des 

Aufsichtsrats bzw. der Mitglieder des Verwaltungsrats, die mit keinen Funktionen im 

Bereich der Geschªftsf¿hrung beauftragt werden, sowie ¿ber deren Beteiligung an 

der Gewinnverteilung und das Recht, Aktien und Obligationen der Gesellschaft zu 

erwerben;  

6. (bisherige Ziff.5 ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 67 von 2008) bestellt und entlªsst 

vereidigte Abschlusspr¿fer;  

7. (bisherige Ziff.6 ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 67 von 

2008) genehmigt den Jahresabschluss nach Bestªtigung durch den Abschlusspr¿fer, 
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beschlieÇt die Gewinnverteilung, die Ergªnzung des R¿cklagenfonds und die 

Dividendenzahlung: 

8. (bisherige Ziff.7 ï AB 58 von 2003) genehmigt die Ausgabe von Obligationen;  

9. (bisherige Ziff.8 ï AB 58 von 2003) bestellt Liquidatoren bei Auflºsung der 

Gesellschaft auÇer bei einer Zahlungsunfªhigkeit;  

10. (bisherige Ziff.9 ï AB 58 von 2003) entlastet der Mitglieder des Aufsichtsrats, des 

Vorstands und des Verwaltungsrats;  

11. (bisherige Ziff.10 ï AB 58 von 2003) entscheidet ¿ber weitere Angelegenheiten, 

die laut Gesetz und Satzung in ihrer Zustªndigkeit stehen.  

  

Abhaltung der Hauptversammlung 

Art.222. (1) (geªndert und ergªnzt ï AB 58 von 2003) Die Hauptversammlung hat 

mindestens einmal im Jahr in der Geschªftsstelle der Gesellschaft zu verhandeln, 

sofern in der Satzung daf¿r ein anderer Ort in der Republik Bulgarien vorgesehen ist.  

(2) (neu ï AB 58 von 2003) Die erste Hauptversammlung hat spªtestens 18 Monate 

nach Errichtung der Gesellschaft und die nachfolgenden ordentlichen 

Versammlungen ï spªtestens 6 Monate nach Ende des Berichtsjahrs stattfinden.  

(3) (neu ï AB 84 von 2000; vorheriger Abs.2 ï Nr. 58 von 2003) Sollten die Verluste 

die Hªlfte des Kapitals ¿bersteigen, ist eine Hauptversammlung innerhalb drei Monate 

ab Feststellung der Verluste abzuhalten.  

(4) (vorheriger Abs.2 ï AB 84 von 2000; vorheriger Abs.3 ï AB 58 von 2003) Setzt die 

Satzung der Gesellschaft nichts anderes fest, wªhlt die Hauptversammlung den 

Vorsitzenden und den Sekretªr der jeweiligen Verhandlung.  

  

Einberufung 

Art.223.(1) (geªndert ï AB 58 von 2003) Die Hauptversammlung wird durch den 

Verwaltungsrat bzw. den Vorstand einberufen. Sie kann auch durch den Aufsichtsrat 

sowie auf Verlangen der Aktionªre, die seit mindestens drei Monaten Aktien besitzen, 

deren Wert zusammen mindestens den f¿nften Teil des Grundkapitals erreichen, 

einberufen werden.  

(2) (Geªndert ï AB 33 von 1999; geªndert und ergªnzt in AB 58 von 2003) Wird dem 

Verlangen nach Abs.1 der Aktionªre, deren Aktien zusammen mindestens den f¿nften 



www.ruskov-law.eu 

 

Teil des Grundkapitals erreichen, binnen eines Monats nicht entsprochen, bzw. wird 

keine Hauptversammlung innerhalb von drei Monaten abgehalten, hat das 

Bezirksgericht die Hauptversammlung einzuberufen oder die Aktionªre, die das 

Verlangen gestellt haben, oder ihren Vertreter zu ermªchtigen, die 

Hauptversammlung einzuberufen. Den Umstand, dass sie die Aktien lªnger als drei 

Monate in ihrem Besitz gehabt haben, weisen die Aktionªre vor dem Gericht durch 

Vorlage einer notariell beglaubigten Erklªrung nach.  

(3) (Geªndert ï AB 100 von 1997, AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft 

ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die 

Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Einladung, die im Handelsregister 

bekannt zu machen ist. Wurden keine Inhaberaktien ausgegeben, kann die Satzung 

die Einberufung ausschlieÇlich aufgrund schriftlicher Einladungen bestimmen.  

(4) Die Einladung hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:  

1. Firma und Sitz der Gesellschaft;  

2. Ort, Datum und Uhrzeit f¿r die Abhaltung der Hauptversammlung;  

3. Art der Hauptversammlung;  

4. Mitteilung ¿ber die Formalitªten, die, wenn sie in der Satzung festgesetzt sind, in 

Verbindung mit der Teilnahme an der Hauptversammlung und der Aus¿bung des 

Stimmrechts beachtet werden m¿ssen;  

5. (geªndert ï AB 61 von 2002) Tagesordnung unter Angabe der 

Diskussionsgegenstªnde sowie die konkreten Vorschlªge zur Beschlussfassung.  

(5) (Geªndert ï AB 100 von 1997, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die Bekanntmachung in das 

Handelsregister der Einberufung der Hauptversammlung hat mindestens dreiÇig Tage 

vor dem Datum der Sitzung zu erfolgen.  

  

Aufnahme von Tagesordnungspunkte 

Art.223a (neu ï AB 58 von 2003) (1) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 

01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Aktionªre, die 

lªnger als drei Monate im Besitz von Aktien sind, deren Wert mindestens einen 

f¿nften Teil des Kapitals der Gesellschaft erreichen, kºnnen nach Bekanntmachung 

im Handelsregister oder Zusendung der Einladung weitere Tagesordnungspunkte f¿r 

die Hauptversammlung aufnehmen. 
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(2) (Geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Spªtestens 15 Tage vor der Erºffnung der 

Hauptversammlung haben die Personen nach Abs.1 bei dem Handelsregister eine 

Liste der Punkte, die sie in die Tagesordnung aufnehmen wollen, die Vorschlªge zu 

Beschlussfassung vorzulegen. Mit der Verºffentlichung in das Handelsregister sind 

die Tagesordnungspunkte rechtskrªftig. 

(3) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Der Besitz der Aktien ¿ber drei Monate wird durch 

Erklªrung nachgewiesen.  

(4) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Spªtestens am nªchsten Arbeitstag nach der 

Bekanntmachung haben die Aktionªre die Liste der Punkte, die Vorschlªge zu 

Beschlussfassung und die damit verbundenen Schriftst¿cke am Sitz und 

Geschªftsadresse der Gesellschaft vorzulegen. Entsprechende Anwendung findet die 

Vorschrift nach Art. 224.  

  

Auskunftsrecht 

Art.224. (1) (vorheriger Art.224; geªndert ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 

2006) Die mit der Tagesordnung der Hauptversammlung verbundenen Schriftst¿cke 

m¿ssen spªtestens bis zum Datum der Bekanntmachung oder der Zusendung der 

Einladungen zu Einberufung der Hauptversammlung den Aktionªren zur Verf¿gung 

gestellt werden.  

(2) (neu ï AB 58 von 2003) Ist in der Tagesordnung auch die Wahl der Mitglieder des 

Verwaltungsrats bzw. des Aufsichtsrats vorgesehen, haben die Schriftst¿cke nach 

Abs.1 auch die Namen, die Telefonnummern und die Angaben ¿ber die 

Berufsqualifikation der Personen, die zu Mitgliedern vorgeschlagen werden, zu 

enthalten. Diese Regelung findet auch dann Anwendung, wenn der Gegenstand in die 

Tagesordnung nach der Vorschrift nach Art. 223a aufgenommen worden ist.  

(3) (neu ï AB 58 von 2003) Auf Anforderung sind die Schriftst¿cke jedem Aktionªr 

unentgeltlich zur Verf¿gung zu stellen.  

  

Verzeichnis der Teilnehmer 

Art.225. In der Hauptversammlung ist ein Verzeichnis der erschienenen Aktionªre 
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oder ihrer Vertreter mit Angabe der Zahl der besessenen oder vertretenen Aktien 

aufzustellen. Die Aktionªre und die Vertreter bescheinigen ihre Anwesenheit durch 

Unterschriftslegung. Das Verzeichnis ist von dem Vorsitzenden und dem Sekretªr der 

Hauptversammlung zu unterzeichnen.  

  

Vertreter 

Art.226. Jeder Aktionªr ist berechtigt, eine Person zur Vertretung in der 

Hauptversammlung schriftlich zu ermªchtigen.  

  

Quorum 

Art.227. (1) (vorheriger Art.227; geªndert ï AB 58 von 2003) Die Satzung kann die 

Erfordernis des Quorums des Kapitals festsetzen.  

(2) (neu ï AB 58 von 2003) Die Beschl¿sse nach Art.221 Ziff. 1 ï 3 kºnnen nur 

gefasst werden, wenn in der Hauptversammlung mindestens die Hªlfte des Kapitals 

vertreten ist. Die Satzung kann ein hºheres Quorum vorsehen. 

(3) (neu ï AB 58 von 2003) Bei Ermangelung des Quorums kann in den Fªllen nach 

Abs.1 und 2 eine neue Hauptversammlung fr¿hestens nach 14 Tagen einberufen 

werden, die dann unabhªngig vom darin vertretenen Kapital beschlussfªhig ist. Das 

Datum der neuen Versammlung kann auch in der Einladung f¿r die erste Verhandlung 

festgesetzt werden.  

  

Stimmrecht 

Art.228.(1) Das Stimmrecht beginnt mit der vollstªndigen Leistung der Einlage, sofern 

die Satzung nichts anderes festsetzt.  

(2) (geªndert ï AB 58 von 2003) Betrifft ein Vorschlag zur Beschlussfassung die 

Rechte der Aktionªre einer Gattung, so hat die Abstimmung getrennt f¿r jede Gattung 

zu geschehen, wobei die Voraussetzungen hinsichtlich des Quorums und der 

Stimmenmehrheit f¿r jede Gattung einzeln Anwendung finden.  

  

 

Ausschluss des Stimmrechts 

Art.229. Kein Aktionªr darf persºnlich oder durch einen Vertreter das Stimmrecht 
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aus¿ben, wenn dar¿ber Beschluss gefasst wird, ob:  

1. die Gesellschaft gegen ihn einen Anspruch geltend macht;  

2. Handlungen zur Geltendmachung seiner Verantwortlichkeit gegen¿ber der 

Gesellschaft unternommen werden sollen.  

  

Stimmenmehrheit 

Art.230.(1) F¿r die Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf es der Mehrheit 

der darin vertretenen Aktien, sofern Gesetz oder Satzung nichts anderes festsetzten.  

(2) (geªndert ï AB 58 von 2003) F¿r die Beschlussfassung nach Art.221, Ziffern 1, 2 

und 3 (nur ¿ber die Auflºsung) bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln des 

vertretenen Kapitals. F¿r diese Fªlle kann die Satzung eine grºÇere Mehrheit 

bestimmen.  

(3) (neu ï AB 58 von 2003) In den Fªllen, in denen kraft Gesetzes oder Satzung 

vorgesehen ist, die Abstimmung nach Gattungen durchzuf¿hren, finden die Regeln f¿r 

Quorum und Mehrheit f¿r jede Gattung einzeln entsprechende Anwendung.   

                     

Minderheit 

1. Art.230a (Neu ï AB 84 von 2000; aufgehoben in AB 58 von 2003).  

  

Beschl¿sse 

Art.231.(1) (geªndert ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 

01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) ¦ber 

Gegenstªnde der Tagesordnung, die nicht ordnungsgemªÇ und unter Beachtung der 

Vorschrift des Art.223 und Art.223a bekannt gemacht sind, darf die 

Hauptversammlung nicht beschlieÇen, es sei denn, dass alle Aktionªre in der 

Verhandlung persºnlich anwesend oder vertreten sind und keiner von ihnen sich 

gegen die Behandlung der gestellten Fragen ªuÇert.  

(2) Die Beschl¿sse der Hauptversammlung treten sofort in Kraft, wenn ihr 

Wirksamwerden nicht aufgeschoben wird.  

(3) (geªndert ï AB 100 von 1997, geªnd. ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 58 von 

2003) Die Beschl¿sse ¿ber eine Satzungsªnderung bzw. -ergªnzung und die 

Auflºsung der Gesellschaft sind erst nach Eintragung ins Handelsregister wirksam.  
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 (4) (neu ï AB 58 von 2003) Die Beschl¿sse ¿be die Kapitalerhºhung und -

herabsetzung, Umwandlung der Gesellschaft, Wahl und Entlassung der 

Ratsmitglieder sowie Bestellung von Liquidatoren sind erst nach Eintragung ins 

Handelsregister wirksam. 

Protokoll 

Art.232.(1) ¦ber die Verhandlung ist in einem Sonderbuch ein Protokoll anzufertigen, 

in der anzugeben sind:  

1. der Ort und der Tag der Verhandlung;  

2. die Namen des Vorsitzenden und des Sekretªrs und bei einer Abstimmung auch 

die Namen der Personen, die die Stimmen gezªhlt haben;  

3. die Anwesenheit der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie von Personen, 

die keine Aktionªre sind;  

4. die gemachten Vorschlªge in Grundz¿gen;  

5. die durchgef¿hrten Abstimmungen und ihre Ergebnisse;  

6. die erhobenen Einwªnde.  

(2) Das Protokoll ist von dem Vorsitzenden und dem Sekretªr der Verhandlung sowie 

den Stimmzªhlern zu unterschreiben.  

(3) Dem Protokoll sind beizuf¿gen:  

1. das Verzeichnis der Teilnehmer;  

2. die Belege ¿ber die Einberufung der Hauptversammlung;  

(4) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 59 von 2008, in Kraft ab 01.03.2008) Auf 

Verlangen eines Aktionªrs oder Ratsmitglieds kann der Sitzung der 

Hauptversammlung ein Notar zur Aufstellung eines Feststellungsprotokolls nach 

Art.539 der Zivilprozessordnung beiwohnen. Eine Abschrift des 

Feststellungsprotokolls ist dem Protokoll der Hauptversammlung beizulegen.  

(5) (vorheriger Abs.4 ï AB 58 von 2003) Die Protokolle und die Anlagen sind 

mindestens f¿nf Jahre aufzubewahren. Auf Verlangen sind sie jedem Aktionªr 

vorzulegen.  

  

Beschl¿sse des Alleininhabers 

Art.232a (Neu ï AB 84 von 2000) ¦ber die Beschl¿sse des Alleininhabers des 
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Kapitals ist eine Niederschrift anzufertigen.  

 

Unterabschnitt II 

Allgemeine Regelungen f¿r beide Verwaltungssysteme 

 

Amtszeit 

Art.233.(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, des Aufsichtsrats und des Vorstands 

werden f¿r die Zeit von f¿nf Jahren gewªhlt, sofern die Satzung keine k¿rzere 

Amtszeit festsetzt.  

(2) Die Mitglieder des ersten Verwaltungs- bzw. Aufsichtsrats kºnnen hºchstens f¿r 

drei Jahre gewªhlt werden.  

(3) Die Ratsmitglieder kºnnen unbeschrªnkt wiedergewªhlt werden.  

(4) (Neu ï AB 84 von 2000; ergªnzt in Nr. 58 von 2003) Die Mitglieder des 

Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats kºnnen auch vor Ablauf der Amtszeit, f¿r die 

sie gewªhlt wurden, entlassen werden.  

(5) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Ein Ratsmitglied kann durch 

eine schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft verlangen, im Handelsregister gelºscht 

zu werden. Innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Mitteilung hat die 

Gesellschaft die Eintragung der erfolgten Entlassung in das Handelsregister zu 

bewirken. Unterlªsst die Gesellschaft diese Pflicht, so kann der betroffene 

Ratsmitglied die Eintragung dieses Umstandes selbststªndig beantragen und die 

Eintragung erfolgt ohne R¿cksicht darauf, ob an seiner Stelle eine andere Person 

bestellt wurde oder nicht.  

  

Zusammensetzung der Rªte 

Art.234.(1) Mitglied eines der Rªte kann eine nat¿rliche, geschªftsfªhige Person sein. 

Sollte es die Satzung zulassen, so kann auch eine juristische Person Ratsmitglied 

sein. In einem solchen Fall hat die juristische Person einen Vertreter zur Aus¿bung 

ihrer Funktionen als Ratsmitglied zu bestimmen. Die juristische Person ist zusammen 

mit den ¿brigen Ratsmitgliedern f¿r die Verpflichtungen, die aus den Handlungen 

ihres Vertreters hervorgehen, als Gesamtschuldner und unbeschrªnkt verantwortlich.  
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(2) Ratsmitglied kann nicht sein, wer: 

1. (geªndert ï AB 84 von 2000) Mitglied eines Verwaltungs- oder Kontrollorgans einer 

Gesellschaft gewesen ist, wenn sie in den letzten zwei Jahren wegen 

Zahlungsunfªhigkeit aufgelºst wurde und unbefriedigte Glªubiger verblieben sind;  

2. (aufgehoben ï AB 84 von 2000);  

3. anderen Erfordernissen laut Satzung nicht entspricht.  

(3) (neu ï AB 58 von 2003) Die Ratsmitglieder werden ins Handelsregister 

eingetragen, bei dem sie ihre notariell beglaubigte Zustimmung sowie eine Erklªrung 

¿ber das Fehlen der Hindernisse nach Abs.2 vorzulegen haben.  

  

Vertretungsmacht 

Art.235.(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. des Vorstands vertreten die 

Gesellschaft gemeinsam, sofern in der Satzung nichts anderes festgesetzt ist.  

(2) Der Verwaltungsrat bzw. der Vorstand kann nach Bewilligung des Aufsichtsrats 

einen oder mehrere Ratsmitglieder zur Vertretung der Gesellschaft ermªchtigen. Die 

Vollmacht kann jederzeit entzogen werden.  

(3) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die Namen der Personen, die zur Vertretung der 

Gesellschaft ermªchtigt wurden, sind in das Handelsregister einzutragen. F¿r die 

Eintragung sind notariell beglaubigte Unterschriftsmuster vorzulegen.  

(4) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Die Einschrªnkungen der Vertretungsmacht des 

Verwaltungsrats, des Vorstands und der von ihnen ermªchtigten Personen nach 

Abs.2 sind in Bezug auf Dritte unwirksam.  

(5) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Die Ermªchtigung und der Vollmachtsentzug sind 

gegen¿ber gutglªubigen Dritten erst nach Eintragung wirksam.  

  

Vertrªge des Alleininhabers 

Art.235a (neu ï AB 84 von 2000) Der Abschluss von Vertrªgen zwischen dem 

Alleininhaber des Kapitals und der Gesellschaft, wenn sie von ihm vertreten wird, 

bed¿rfen der Schriftform  
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Sonderregelungen f¿r den Geschªftsabschluss  

Art.236.(1) (geªndert und ergªnzt ï AB 58 von 2003) (1) Die Satzung der 

Gesellschaft kann vorsehen, dass bestimmte Geschªfte nur mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats oder mit einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats abgeschlossen 

werden d¿rfen. Solche Beschrªnkungen kºnnen auch vom Aufsichtsrat bzw. dem 

Verwaltungsrat beschlossen werden.  

(2) Folgende Geschªfte kºnnen nur auf Beschluss der Hauptversammlung der 

Aktionªre abgeschlossen werden:  

1. ¦bertragung oder ¦berlassung zur Nutzung des gesamten Handelsunternehmens;  

2. (geªnd. ï AB 66 von 2005) Verf¿gungshandlungen mit Aktiva, deren Gesamtwert 

im laufenden Jahr die Hªlfte des Werts der Aktiva der Gesellschaft nach dem letzten 

beglaubigten Jahresfinanzbericht ¿bersteigt;  

3. (geªnd. ï AB 66 von 2005) ¦bernahme von Verpflichtungen oder Gewªhrung von 

Sicherheiten an eine Person oder verbundene Personen, deren AusmaÇ im laufenden 

Jahr die Hªlfte des Werts der Aktiva der Gesellschaft nach dem letzten beglaubigten 

Jahresfinanzbericht ¿bersteigt.  

(3) In der Satzung der Gesellschaft kann ausdr¿cklich vorgesehen werden, dass die 

Geschªfte nach Abs.2 nur auf Beschluss des Verwaltungsrats bzw. des Vorstands 

abgeschlossen werden kºnnen. In diesem Falle bedarf es des einstimmig gefassten 

Beschlusses des Verwaltungsrats bzw. der vorab eingeholten Zustimmung des 

Aufsichtsrats.  

(4) Ein Geschªft, das nur in Verletzung der Vorschriften der Absªtze 1 ï 3 

abgeschlossen wurde, ist wirksam, die Person jedoch, die es abgeschlossen hat, 

haftet vor der Gesellschaft f¿r die ihr zugef¿gten Schªden.  

  

Rechte und Pflichten 

 

Art.237. (ergªnzt ï AB 58 von 2003) (1) Die Ratsmitglieder haben gleiche Rechte und 

Pflichten, unabhªngig von der internen Funktionsaufteilung und der Einrªumung des 

Verwaltungs- und Vertretungsrechts einigen von ihnen. 

(2) Die Ratsmitglieder haben ihren Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns und im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionªre nachzugehen.  

(3) Jede Person, die zum Ratsmitglied vorgeschlagen wird, ist verpflichtet, die 
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Hauptversammlung der Aktionªre bzw. den Aufsichtsrat vor seiner Bestellung ¿ber 

seine Beteiligung an Handelsgesellschaften als persºnlich haftender Gesellschafter, 

den Besitz von ¿ber 25 v. H. des Kapitals einer anderen Gesellschaft sowie seine 

Teilnahme an der Geschªftsf¿hrung anderer Gesellschaften oder Genossenschaften 

als  

Prokurist, Geschªftsf¿hrer oder Ratsmitglied zu informieren.  

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands sind nicht berechtigt, im 

eigenen oder eines fremden Namens Handelsgeschªfte zu tªtigen, sich an 

Handelsgesellschaften als persºnlich haftende Gesellschaft zu beteiligen, sowie 

Funktionen als Prokuristen, Geschªftsf¿hrer oder Ratsmitglieder anderer 

Gesellschaften oder Genossenschaften wahrzunehmen, wenn diese eine 

Wettbewerbstªtigkeit aus¿ben. Diese Beschrªnkung findet keine Anwendung, wenn 

dies in der Satzung ausdr¿cklich zugelassen ist oder das Organ, das die 

Ratsmitglieder bestellt, seine ausdr¿ckliche Zustimmung daf¿r gegeben hat.  

(5) Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, ¿ber die Informationen, die ihnen bei der 

Wahrnehmung ihrer Funktionen bekannt wurden, Stillschweigen zu bewahren, wenn 

durch die Verlautbarung dieser die Tªtigkeit und die Weiterentwicklung der 

Gesellschaft beeintrªchtigt werden kºnnten, einschlieÇlich nach dem sie ihre Mitarbeit 

als Ratsmitglieder beendet haben. Diese Pflicht betrifft nicht die Informationen, die 

Dritten kraft Gesetzes zugªnglich ist oder von der Gesellschaft bereits bekannt 

gemacht wurde.  

(6) Die Vorschriften nach Abs. 1 ï 5 finden Anwendung f¿r nat¿rliche Personen, die 

juristische Personen ï Ratsmitglieder nach Art.234 Abs.1 vertreten.  

  

Quorum und Mehrheit 

Art.238.(1) Die Rªte sind beschlussfªhig, wenn in der Sitzung mindestens die Hªlfte 

ihrer Mitglieder persºnlich oder durch ein anderes Ratsmitglied vertreten sind. 

Niemand der anwesenden Mitglieder kann mehr als ein abwesenden Mitglied 

vertreten.  

(2) F¿r die Beschlussfassung bedarf es der einfachen Mehrheit der Stimmen, sofern 

die Satzung nichts anderes bestimmt.  

(3) In der Satzung kann bestimmt werden, dass es der Abhaltung einer Sitzung nicht 

bedarf, wenn sich sªmtliche Mitglieder schriftlich mit der zu treffenden Bestimmung 

einverstanden erklªrt haben.  
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(4) (neu ï AB 58 von 2003) Ist ein Ratsmitglied oder eine ihm verbundene Person an 

einer zur Diskussion gestellten Frage interessiert, so hat er den Vorsitzenden 

spªtestens vor Erºffnung der Sitzung schriftlich dar¿ber zu informieren und darf an 

der Beschlussfassung nicht teilnehmen.  

  

Protokolle 

Art.239. (ergªnzt ï AB 58 von 2003) Die Beschl¿sse des Vorstands, des Aufsichts- 

und des Verwaltungsrats sind durch Protokoll zu beurkunden, die von allen 

anwesenden Mitgliedern des jeweiligen Rats zu unterschreiben sind, wobei darin zu 

vermerken ist, wie jeder von ihnen ¿ber die behandelten Gegenstªnde abgestimmt 

hat.  

  

Haftung 

Art.240.(1) Die Aufsichtsrats-, Verwaltungsrats- und Vorstandsmitglieder haben f¿r 

ihre geschªftsf¿hrende Tªtigkeit zwingend eine Sicherheit zu hinterlegen in einer 

Hºhe, die von der Hauptversammlung zu bestimmen ist, jedoch mindestens von drei 

Monatsverg¿tungen. Die Sicherheit kann auch in Form von deponierten Aktien oder 

Obligationen der Gesellschaft bestehen.  

(2) Die Ratsmitglieder sind f¿r Schªden, die sie vorsªtzlich der Gesellschaft zugef¿gt 

haben, als Gesamtschuldner verantwortlich.  

(3) Jedes Ratsmitglied kann entlastet werden, sollte nachgewiesen werden, dass er 

keine Schuld f¿r die zugef¿gten Schªden trªgt.  

  

Haftung auf Verlangen der Aktionªre 

Art.240a (neu ï AB 58 von 2003) Aktionªre, die mindestens einen zehnten Teil des 

Kapitals der Gesellschaft besitzen, kºnnen f¿r der Gesellschaft zugef¿gte Schªden 

eine Klage auf Verantwortungsziehung der Mitglieder des Direktorenrats bzw. des 

Aufsichtsrats und des Vorstands erheben.  

  

Vertrªge mit Ratsmitgliedern und mit ihnen verbundenen Personen 

Art.240b (neu ï AB 58 von 2003) (1) Die Ratsmitglieder haben den Verwaltungsrat 

bzw. den Vorstand schriftlich zu informieren, wenn sie oder mit ihnen verbundene 
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Personen Vertrªge mit der Gesellschaft, die aus ihrer gewºhnlichen Tªtigkeit 

hinausgehen oder sich von den Marktbedingungen erheblich unterscheiden, 

abschlieÇen.  

(2) Die Vertrªge nach Abs.1 werden aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats 

bzw. des Vorstands abgeschlossen.  

(3) Ein Geschªft, das nur in Verletzung der Vorschrift nach Abs.2 abgeschlossen 

wurde, ist nichtig und die Person, die es abgeschlossen hat, indem sie es gewusst hat 

oder es erfahren kºnnte, dass ein solcher Beschluss nicht vorliegt, haftet vor der 

Gesellschaft f¿r die dadurch zugef¿gten Schªden.  

 

Unterabschnitt III 

Zweistufensystem 

 

Vorstand 

Art.241.(1) Die Aktiengesellschaft wird vom Vorstand, der seine Tªtigkeit unter der 

¦berwachung des Aufsichtsrats aus¿bt, geleitet und vertreten.  

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt, der auch ihre Verg¿tung 

bestimmt und sie jederzeit auswechseln kann.  

(3) Ein Aufsichtsratsmitglied kann nicht zugleich Vorstandsmitglied sein.  

(4) (geªndert ï AB 58 von 2003) Die Zahl der Vorstandsmitglieder ist in der Satzung 

zu bestimmen und liegt bei 3 ï 9 Personen.  

(5) Die innere Ordnung des Vorstands ist vom Aufsichtsrat zu bestªtigen.  

(6) (neu ï AB 58 von 2003) Die Verhªltnisse zwischen der Gesellschaft und einem 

Vorstandsmitglied werden aufgrund eines Geschªftsbesorgungsvertrags geregelt. Der 

Vertrag bedarf der Schriftform und wird im Namen der Gesellschaft vom Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats oder einem von ihm dazu ermªchtigten Ratsmitglied 

abgeschlossen.  

  

Aufsichtsrat 

Art.242.(1) Der Aufsichtsrat kann nicht an der Geschªftsf¿hrung der Gesellschaft 

teilnehmen. Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft lediglich Vorstandsmitgliedern 

gegen¿ber.  
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(2) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der 

Hauptversammlung gewªhlt. Der Aufsichtsrat kann aus drei bis sieben Mitgliedern 

bestehen.  

(3) Der Aufsichtsrat setzt seine interne Ordnung fest und wªhlt aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und seinen Stellvertreter.  

(4) (neu ï AB Nr. 58 von 2003) Der Aufsichtsrat f¿hrt eine ordentliche Sitzung 

mindestens einmal im Quartal durch.  

(5) (vorheriger Abs.4 ï AB 58 von 2003) Die Einberufung des Aufsichtsrats liegt in der 

Entscheidung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, kann jedoch auf Verlangen der 

Aufsichtsrats- sowie der Vorstandsmitglieder erfolgen.  

(6) (neu ï AB 58 von 2003) Die Verhªltnisse zwischen der Gesellschaft und einem 

Aufsichtsratsmitglied werden aufgrund eines Vertrages geregelt. Der Vertrag wird im 

Namen der Gesellschaft durch eine von der Hauptversammlung der Aktionªre oder 

dem Alleingeschªftsinhaber bevollmªchtigte Person abgeschlossen.  

  

Berichte und Aufsicht 

Art.243.(1) (ergªnzt ï AB 58 von 2003) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat der 

Gesellschaft ¿ber seine Tªtigkeit mindestens einmal im Quartal zu berichten. Der 

Bericht hat entsprechend auch die Angaben nach Art. 247 Abs.2 und 3 zu enthalten.  

(2) Der Vorstand hat dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus sonstigen wichtigen 

Anlªssen unverz¿glich zu berichten.  

(3) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit Ausk¿nfte oder einen Bericht ¿ber 

jede die Gesellschaft betreffende Angelegenheit verlangen.  

(4) (ergªnzt ï AB 58 von 2003) Der Aufsichtsrat kann zur Erf¿llung seiner Pflichten 

die erforderlichen Nachpr¿fungen einleiten, wobei die Ratsmitglieder Zugang zu der 

gesamten erforderlichen Information und den Unterlagen haben. Im Zusammenhang 

damit kann er die Leistungen von Sachverstªndigen beziehen.  
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Unterabschnitt IV 

Einstufensystem 

 

Verwaltungsrat 

Art.244. (1) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Die Gesellschaft wird von einem 

Verwaltungsrat geleitet und vertreten. Er hat mindestens aus drei und hºchstens aus 

neun Mitgliedern zu bestehen.  

(2) Der Verwaltungsrat setzt die innere Ordnung f¿r seine Tªtigkeit fest und wªhlt aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter.  

(3) Der Verwaltungsrat hªlt seine ordentliche Sitzungen mindestens einmal alle drei 

Monate ab, um die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft zu erºrtern.  

(4) (geªndert ï AB 58 von 2003) Der Verwaltungsrat beauftragt mit der 

Geschªftsf¿hrung der Gesellschaft ein odere mehrere geschªftsf¿hrende Mitglieder, 

die er aus der Mitte seiner Mitglieder gewªhlt hat, und setzt ihre Verg¿tungen fest. Die 

geschªftsf¿hrenden Mitglieder sind zahlenmªÇig weniger als die ¿brigen 

Ratsmitglieder.  

(5) Jedes geschªftsf¿hrende Mitglied hat dem Ratsvorsitzenden ¿ber Umstªnde, die 

von erheblichem Einfluss f¿r die Gesellschaft sein kºnnen, unverz¿glich zu berichten.  

(6) Jedes Ratsmitglied kann vom Vorsitzenden die Einberufung des Verwaltungsrats 

f¿r die Besprechung einzelner Angelegenheiten verlangen.  

(7) (neu ï AB 58 von 2003) Die Verhªltnisse zwischen der Gesellschaft und einem 

geschªftsf¿hrenden Ratsmitglied werden aufgrund eines Geschªftsf¿hrungsvertrags 

geregelt, der der Schriftform bedarf und im Namen der Gesellschaft vom 

Vorsitzenden des Verwaltungsrats abgeschlossen wird. Die Verhªltnisse mit den 

¿brigen Ratsmitgliedern kºnnen aufgrund eines Vertrages geregelt werden, der im 

Namen der Gesellschaft durch eine von der Hauptversammlung der Aktionªre oder 

dem Alleingeschªftsinhaber dazu ermªchtigten Person abgeschlossen wird.  
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Abschnitt X 

Jahresabschluss und Gewinnverteilung 

 

Unterlagen f¿r den Jahresabschluss 

Art.245. (Geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 105 von 2006, in Kraft ab 

01.01.2007, geªnd. ï AB 67 von 2008) Der Verwaltungsrat, bzw. Vorstand erstellt 

jªhrlich bis zum 31. Mªrz den Jahres- und Lagebericht ¿ber die Tªtigkeit im 

abgelaufenen Geschªftsjahren und legt diese der von der Hauptversammlung 

bestimmten vereidigten Abschlusspr¿fer vor. 

  

R¿cklagenfonds 

Art.246.(1) Die Gesellschaft hat R¿cklagen zu bilden.  

(2) Quellen f¿r die Bildung der R¿cklage:  

1. mindestens 1/10 des Gewinns, der abgeleitet wird, bis die R¿cklagemittel 1/10 

betragen oder einen hºheren Teil des Kapitals, bestimmt laut Satzung; 

2. die Betrªge, die den Nennwert der Aktien und der Obligationen bei ihrer Ausgabe 

¿bersteigen;  

3. der Betrag der Nachschusszahlungen, die die Aktionªre gegen die ihnen f¿r die 

Aktien gewªhrten Vorz¿ge leisten;  

4. weitere Quellen, die in der Satzung oder in einem Beschluss der 

Hauptversammlung bestimmt sind.  

(3) Die R¿cklage darf verwendet werden ausschlieÇlich zum:  

1. Ausgleich des Jahresverlusts;  

2. Ausgleich des Verlustvortrags aus dem Vorjahr.  

(4) ¦bersteigt die gesetzliche R¿cklage 1/10 oder laut Satzung bestimmten hºheren 

Teil des Grundkapitals, darf der ¿bersteigende Betrag zur Kapitalerhºhung verwendet 

werden.  

  

Inhalt des Lageberichts 

Art.247. (vorheriger Art. 247 ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï 

AB 105 von 2006, in Kraft ab 01.01.2007) (1) Der Lagebericht hat den Verlauf der 
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Tªtigkeit und die Lage der Gesellschaft sowie Erlªuterungen zum Jahresabschluss zu 

enthalten.  

(2) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 105 von 2006, in Kraft ab 01.01.2007) Im 

Lagebericht sind zwingend anzugeben:  

1. die Verg¿tungen, die die Ratsmitglieder im Laufe des Jahres insgesamt erhalten 

haben;  

2. die im Laufe des Jahres von den Ratsmitgliedern erworbenen, besessenen und 

¿bertragenen Aktien und Obligationen der Gesellschaft;  

3. die Rechte der Ratsmitglieder auf Erwerb von Aktien und Obligationen der 

Gesellschaft;  

4. die Beteiligungen der Ratsmitgliedern an Handelsgesellschaften als persºnlich 

haftende Gesellschafter, den Besitz von ¿ber 25 v. H. des Kapitals einer anderen 

Gesellschaft sowie ihre Beteiligung an der Geschªftsf¿hrung anderer Gesellschaften 

oder Genossenschaften als Prokuristen, Geschªftsf¿hrer oder Ratsmitglieder;  

5. die Vertrªge nach Art. 240b, die im Rahmen des Jahres abgeschlossen wurden.  

(3) (neu ï AB 58 von 2003) Im Bericht sind auch die f¿r das nachfolgende Jahr 

geplante Geschªftspolitik, darunter die voraussichtlichen Investitionen und 

Personalentwicklungen sowie die anstehenden Geschªfte, die f¿r die Tªtigkeit der 

Gesellschaft von Bedeutung sind, anzugeben.  

  

Dividenden- und Zinsenzahlung 

Art.247a (Neu ï AB 84 von 2000) (1) (geªndert ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 66 

von 2005) Dividende und Zinsen nach Art.190 Abs.2 kºnnen nur ausgezahlt werden, 

wenn laut unter Beachtung der Vorschriften des XI. Abschnitts gepr¿ftem und 

genehmigtem Finanzbericht f¿r das jeweilige Jahr der Reinwert des Vermºgens, 

herabgesetzt um die der Aussch¿ttung unterliegende Dividende und die Zinsen, 

mindestens den Betrag des Kapitals der Gesellschaft, der R¿cklagen und der in den 

¿brigen Fonds, die die Gesellschaft kraft Gesetzes oder Satzung zu bilden hat, 

eingestellten Mittel erreicht.  

(2) (geªndert ï AB 58 von 2003) Im Sinne des Art.1 ist unter Reinwert des 

Vermºgens der Unterschiedsbetrag zwischen den Werten der Rechte und der 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft laut Bilanz zu verstehen.  

(3) Die Zahlungen nach Abs.1 erfolgen bis auf das AusmaÇ des Gewinns vom 
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jeweiligen Jahr, des unverteilten Gewinns aus Vorjahren, des Teils der R¿cklagen 

und der ¿brigen Fonds, das den im Gesetz bzw. der Satzung festgesetzten 

Mindestbetrag, herabgesetzt um den Betrag des ungedeckten Verlusts aus Vorjahren 

und die Betrªge, die die Gesellschaft kraft Gesetzes oder Satzung in die R¿cklage 

bzw. die ¿brigen Fonds einstellen muss, nicht ¿bersteigen darf.  

(4) Wurden Zahlungen vorgenommen, ohne dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 

bis 3 vorliegen, sind die Aktionªre nicht verpflichtet, die entgegengenommenen 

Betrªge zur¿ckzuzahlen, es sei denn, dass die Gesellschaft den Beweis erbringt, 

dass dieser Umstand ihnen bekannt war bzw. bekannt werden konnte.  

(5) (neu ï AB 58 von 2003) Die Gesellschaft hat die von der Hauptversammlung 

beschlossene Dividende innerhalb von drei Monaten nach der Verhandlung 

auszusch¿tten, es sei denn, dass in der Satzung eine lªngere Frist vorgesehen ist.  

  

Abschnitt XI 

Pr¿fung des Jahresabschlusses 

 

Gegenstand und Umfang der Pr¿fung 

Art.248.(1) (Geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 67 von 2008) Der 

Jahresabschluss ist durch die von der Hauptversammlung bestellten 

Abschlusspr¿fern zu pr¿fen.  

(2) Die Pr¿fung hat zum Ziel, die Beachtung der Erfordernisse des 

Buchf¿hrungsgesetzes und der Satzung in Bezug auf die Aufstellung des 

Jahresabschlusses festzustellen.  

  

Bestellung und Verantwortlichkeit der Abschlusspr¿fer 

Art.249.(1) (geªnd. ï AB 50 von 2008, in Kraft ab dem 30.05.2008, geªnd. ï AB 67 

von 2008) Hat die Hauptversammlung bis zum Ende des Kalenderjahrs die 

Abschlusspr¿fer nicht bestellt, so werden sie auf Antrag des Verwaltungsrats bzw. 

des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder eines einzelnen Aktionªrs durch den 

Beamten der zustªndigen Eintragungsagentur bestellt.  

(2) (Geªnd. ï AB 67 von 2008) Die Abschlusspr¿fer sind zur gewissenhaften und 

unparteiischen Pr¿fung sowie der Verschwiegenheit verpflichtet. 



www.ruskov-law.eu 

 

  

Bericht der Abschlusspr¿fer 

Art.250. (Geªnd ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 105 von 2006, in Kraft ab dem 

01.01.2007 ï geªnd. ï AB 67 von 2008) Nach Eingang des Berichts der 

Abschlusspr¿fer hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss, den 

Lagebericht und den Bericht der Abschlusspr¿fer vorzulegen. Der Vorstand legt auch 

den Vorschlag f¿r die Gewinnverteilung, den er wªhrend der Hauptversammlung 

unterbreiten wird, vor.  

  

Billigung des Jahresabschlusses 

Art.251.(1) (Geªnd. ï AB 66 von 2005) Der Aufsichtsrat pr¿ft den Jahresabschluss, 

den Lagebericht und den Vorschlag f¿r die Gewinnverwendung und nach ihrer 

Billigung beschlieÇt er ¿ber die Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung.  

(2) Bei dem Einstufensystem der Verwaltung ist der Vorschlag ¿ber die 

Gewinnverwendung vom Verwaltungsrat zu unterbreiten, der auch die 

Hauptversammlung einberuft.  

(3) (ergªnzt ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 67 von 2008) 

Ist der Jahresabschluss durch eingetragene Abschlusspr¿fer nicht gepr¿ft worden, so 

kann er von der Hauptversammlung nicht genehmigt werden. Der eingetragene 

Abschlusspr¿fer nimmt an der Sitzung des Aufsichtsrats bzw. des Verwaltungsrats 

nach Abs.1 und 2 teil.  

(4) (Geªndert ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. und erg. ï AB 38 

von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªndert in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 

80 von 2006) Der gepr¿fte und genehmigte Jahresabschluss ist bei dem 

Handelregister zur Verºffentlichung vorzulegen. 

  

Pr¿fung auf Verlangen der Aktionªre 

Art.251a (neu ï AB 58 von 2003) (1) (geªnd. ï AB von 2005) Aktionªre, die 

mindestens einen zehnten Teil des Kapitals der Gesellschaft besitzen, kºnnen die 

Hauptversammlung auffordern, einen Pr¿fer, der den Jahresfinanzbericht pr¿ft, zu 

bestellen.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) F¿r den Fall, dass die Hauptversammlung ¿ber die 
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Bestellung eines Kontrolleurs (Pr¿fers) nicht beschlieÇt, sind die Aktionªre nach 

Abs.1 berechtigt, seine Bestellung durch den Beamten an der zustªndigen 

Eintragungsagentur zu beantragen.  

(3) Der bestellte Kontrolleur (Pr¿fer) erstellt einen Bericht ¿ber die von ihm 

gemachten Feststellungen, der der jeweils nªchsten Hauptversammlung vorgelegt 

wird.  

(4) Die Kosten der Pr¿fung werden von der Gesellschaft getragen.  

  

Abschnitt XII 

Auflºsung 

 

Auflºsungsgr¿nde 

Art.252. (1) (vorheriger Art.252 ï AB 58 von 2003) Die Aktiengesellschaft wird 

aufgelºst: 

1. durch Beschluss der Hauptversammlung;  

2. durch Ablauf der bestimmten Zeit, f¿r die sie errichtet wurde. Die 

Hauptversammlung kann vor Ablauf dieser Zeit ihre Verlªngerung beschlieÇen; 

3. durch die Insolvenzanmeldung;  

4. (geªnd. ïAB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) durch Beschluss des Registergerichts auf Klage des 

Staatsanwalts, wenn die Gesellschaft gesetzwidrige Ziele verfolgt;  

5. (geªndert ï AB 58 von 2003) wenn der Reinwert des Vermºgens der Gesellschaft 

nach Art. 247a Abs.2 unter das AusmaÇ des eingetragenen Kapitals fªllt; beschlieÇt 

die Hauptversammlung nicht innerhalb eines Jahres ¿ber die Kapitalherabsetzung, 

die Umwandlung oder die Auflºsung, so wird die Gesellschaft nach der Ordnung des 

Ziffer 4 aufgelºst;  

6. (neu ï AB 58 von 2003) bleibt die Anzahl der Mitglieder eines der Rªte der 

Gesellschaft im Laufe von 6 Monaten unter der im Gesetz bestimmten Mindestanzahl, 

so kann sie nach der Vorschrift der Ziff.4 aufgelºst werden;  

7. (vorherige Ziff. 6 ï AB 58 von 2003) bei Vorliegen der in der Satzung der 

Gesellschaft festgesetzten Gr¿nde.  

(2) (neu ï AB 58 von 2003) Eine Einzelaktiengesellschaft wird durch den Tod oder die 
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Auflºsung des Alleininhabers des Kapitals nicht aufgelºst. 

   

F¿nfzehntes Kapitel 

Kommanditgesellschaft auf Aktien 

 

Begriffsbestimmung 

Art.253.(1) Die Kommanditgesellschaft auf Aktien wird kraft eines Vertrags errichtet, 

indem f¿r die von den beschrªnkt haftenden Gesellschaftern geleisteten Einlagen 

Aktien ausgegeben werden. Die Zahl der Kommanditaktionªre kann nicht unter drei 

liegen.  

(2) F¿r die Kommanditgesellschaft auf Aktien gelten, soweit sich aus den Vorschriften 

dieses Kapitels nichts anderes ergibt, die Vorschriften ¿ber die Aktiengesellschaft 

sinngemªÇ.  

(3) Die Firma der Gesellschaft muss die Bezeichnung ñKommanditgesellschaft auf 

Aktienò oder die Abk¿rzung ñKGaAò enthalten.  

 

Gr¿nder 

Art.254.(1) Die Kommanditgesellschaft auf Aktien wird durch die persºnlich haftenden 

Gesellschafter errichtet. Sie sind berechtigt, die Aktionªre aus der Mitte der an der 

Zeichnung Beteiligten auswªhlen.  

(2) Die persºnlich haftenden Gesellschafter stellen die Satzung der Gesellschaft fest 

und berufen die Gr¿ndungsversammlung ein.  

  

Einlagen 

Art.255. (1) Die Hºhe der eingeforderten Einlagen ist in der Satzung festzusetzen.  

 (2) (Aufgehoben ï AB 103 von 1993)  

  

Organe der Gesellschaft 

Art.256. Verwaltungsorgane der Kommanditgesellschaft auf Aktien sind die in diesem 

Gesetz festgesetzten Verwaltungsorgane der Aktiengesellschaft nach dem 

Einstufensystem.  
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Hauptversammlung 

Art.257.(1) Ein Stimmrecht in der Hauptversammlung haben ausschlieÇlich die 

Kommanditaktionªre. Die persºnlich haftenden Gesellschafter, auch wenn sie 

Aktieninhaber sind, nehmen an der Hauptversammlung nur mit einer beratenden 

Stimme teil.  

(2) Die Zustªndigkeit der Hauptversammlung ist in der Satzung festzusetzen.  

(3) Die Hauptversammlung erºrtert und beschlieÇt ¿ber die von den 

Kommanditaktionªren gestellten Antrªge auf Pr¿fung der Tªtigkeit der Gesellschaft.  

  

Verwaltungsrat 

Art.258. Der Verwaltungsrat setzt sich aus persºnlich haftenden Gesellschaftern 

zusammen.  

  

Festsetzung und  nderung der Satzung 

Art.259. (1) F¿r die Feststellung und Abªnderung der Satzung sowie die Auflºsung 

der Gesellschaft bedarf es der Zustimmung der persºnlich haftenden Gesellschafter.  

(2) Die Gesellschaft wird mit dem Ableben oder durch die Erºffnung eines 

Insolvenzverfahrens eines Kommanditaktionªrs nicht aufgelºst, sofern die Satzung 

nichts anderes bestimmt.  

  

Liquidationsanteil 

Art.260. Jedem Gesellschafter steht ein Liquidationsanteil im Verhªltnis der von ihm  

geleisteten Einlagen am Kapital der Gesellschaft zu.  

  

 

Sechszehntes Kapitel 

Umwandlung von Handelsgesellschaften 

(geªndert und ergªnzt ï AB 58 von 2003 ï in Kraft ab dem 1.01.2004) 
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Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

 

Umwandlungsformen 

Art.261. (geªnd. ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Die 

Handelsgesellschaften werden durch Fusion, Verschmelzung, Spaltung, Abspaltung 

und Ausgliederung in Einmanngesellschaft, sowie durch Rechtsformwandel. 

(2) Bei Umwandlungsformen kºnnen die sich umwandelten Gesellschaften, die 

aufnehmenden und neu gegr¿ndeten Gesellschaften (an der Umwandlung beteiligten 

Gesellschaften) unterschiedlicher Art sein, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht.  

(3) Eine Einmanngesellschaft kann auch durch ¦bertragung des Gesamtvermºgens 

auf den Alleininhaber umgewandelt werden, wenn er eine nat¿rliche Person ist.  

  

Umwandlung einer Gesellschaft in Liquidation oder Zahlungsunfªhigkeit 

Art.261a (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Eine in Liquidation 

befindliche Gesellschaft kann nach der Ordnung dieses Kapitels umgewandelt 

werden, wenn in Bezug auf sie die Voraussetzungen nach Art.247 Abs.1 gegeben 

sind.  

(2) Eine Gesellschaft, in deren Vermºgen ein Insolvenzverfahren erºffnet ist, kann 

umgewandelt werden, wenn der Sanierungsplan die Fortf¿hrung ihrer Tªtigkeit 

vorsieht. F¿r die Umwandlung finden die Regelungen dieses Kapitels Anwendung.  

  

Umtauschverhªltnis 

Art.261b (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Bei einer 

Umwandlung werden die Gesellschafter oder die Aktionªre der sich 

transformierenden Gesellschaften zu Gesellschaftern oder Aktionªren einer oder 

mehrerer der neu gebildeten und/ oder ¿bernehmenden Gesellschaften. Die nach der 

Umwandlung erworbenen Anteile oder Aktien haben dem gerechten Preis der vor der 

Umwandlung besessenen Anteile oder Aktien der sich umwandelnden Gesellschaft 

ªquivalent zu sein.  

(2) Zum Erreichen eines ªquivalenten Umtauschverhªltnisses kºnnen den 

Gesellschaftern oder den Aktionªren Geldzahlungen in einer Hºhe von hºchstens 10 
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v. H. des Gesamtnennwerts der erworbenen Anteile oder Aktien geleistet werden.  

(3) (neu ï AB 66 von 2005) Es d¿rfen keine Aktien oder Anteile in der aufnehmenden 

oder neugegr¿ndeten Gesellschaft gegen Aktien oder Anteile in der sich 

umwandelnden Gesellschaft erworben werden, die im Besitz der aufnehmenden 

Gesellschaft sind, sowie gegen Aktien der sich umwandelnden Gesellschaft selbst. 

Dieses Verbot bezieht sich auch f¿r Personen, die im eigenen Namen jedoch auf 

Rechnung der Gesellschaft tªtig sind. 

 

Haftung der Mitglieder der Verwaltungsorgane 

Art. 261c (Neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab 01.01.2004) Die Mitglieder der 

Verwaltungsorgane in den sich transformierenden oder den aufnehmenden 

Gesellschaften und die Aktionªre haften f¿r die durch Nichterf¿llung Ihrer 

Verpflichtungen bei der Vorbereitung und Durchf¿hrung der Umwandlung 

entstandenen Schªden. 

 

Vorbehaltene Rechte Dritter 

Art.261d (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Bei Umwandlung 

gehen die in den sich transformierenden Gesellschaften vorhandenen Pfande und 

Anteilen- und Aktienpfªndungen auf die tauschweise erworbenen Anteile oder Aktien 

in den ¿bernehmenden und/oder neu gebildeten Gesellschaften ¿ber.  

(2) Die ¿bergehenden Pfande und Pfªndungen werden von Amts wegen oder auf 

Antrag des Glªubigers ins Handelsregister oder ins Aktienbuch, das bei der 

Gesellschaft oder der Wertpapierverwahrstelle gef¿hrt wird, eingetragen.  

  

Abschnitt II 

Umwandlung durch Fusion, Verschmelzung durch Aufnahme,  

Spaltung und Abspaltung  

(Neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) 

  

Fusion 

Art.262. (geªndert ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Bei einer 

Verschmelzung durch Aufnahme geht das gesamte Vermºgen einer oder mehrerer 
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Handelsgesellschaften (sich transformierende Gesellschaften) auf eine bereits 

existierende Gesellschaft (¿bernehmende Gesellschaft) ¿ber, die zu ihr 

Rechtsnachfolger wird. Die sich umwandelnden Gesellschaften werden ohne 

Liquidation aufgelºst.  

(2) Im Falle nach Abs.1 kann zugleich die Rechtsform der ¿bernehmenden 

Gesellschaft geªndert werden.  

  

Verschmelzung 

Art.262a (geªndert ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) Bei einer 

Verschmelzung durch Neubildung geht das gesamte Vermºgen einer oder mehrerer 

Handelsgesellschaften (sich umwandelnden Gesellschaften) auf eine neu gegr¿ndete 

Gesellschaft ¿ber, die zu ihren Rechtsnachfolger wird. Die sich umwandelnden 

Gesellschaften werden ohne Liquidation aufgelºst.  

  

Spaltung 

Art.262b (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Bei einer Spaltung 

geht das gesamte Vermºgen einer Handelsgesellschaft (sich umwandelnde 

Gesellschaft) auf zwei oder mehrere Handelsgesellschaften ¿ber, die zu ihren 

Rechtsnachfolgern werden. Die sich umwandelnde Gesellschaft wird ohne Liquidation 

aufgelºst.  

(2) Die Gesellschaften, auf die das Vermºgen der sich umwandelnden Gesellschaft 

¿bergeht, kºnnen vorhandene Gesellschaften (¿bernehmende Gesellschaften) bei 

Teilung durch Erwerb, neu gegr¿ndete Gesellschaften bei Teilung durch Gr¿ndung 

sowie auch vorhandene und neu gegr¿ndete Gesellschaften zugleich sein.  

(3) Mit der Spaltung kann zugleich auch die Rechtsform der ¿bernehmenden 

Gesellschaft geªndert werden.  

  

Abspaltung 

Art.262 c (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Bei einer 

Abspaltung geht ein Teil des Vermºgens einer Handelsgesellschaft (sich 

umwandelnde Gesellschaft) auf eine oder mehrere Gesellschaften ¿ber, die zu ihren 

Rechtsnachfolgern werden. Die sich umwandelnde Gesellschaft wird nicht aufgelºst.  

(2) Die Gesellschaften, auf die der Teil des Vermºgens der sich umwandelnden 
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Gesellschaft ¿bergeht, kºnnen vorhandene Gesellschaften (¿bernehmende 

Gesellschaften) bei Abspaltung durch Erwerb, neu gegr¿ndete Gesellschaften bei 

Abspaltung durch Gr¿ndung sowie auch vorhandene und neu gegr¿ndete 

Gesellschaften zugleich sein.  

(3) Zugleich mit der Abspaltung kann auch die Rechtsform der ¿bernehmenden 

Gesellschaft geªndert werden.  

  

Ausgliederung in Einmanngesellschaft 

Art.262d (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Bei der 

Ausgliederung in Einmanngesellschaft geht ein Teil des Vermºgens einer 

Handelsgesellschaft (sich umwandelnde Gesellschaft) auf eine oder mehrere 

Einmanngesellschaften mit beschrªnkter Haftung und/oder Einzelaktiengesellschaften 

(neu gebildeten Gesellschaften ¿ber, wobei die sich umwandelnde Gesellschaft zum 

Alleininhaber ihres Kapitals wird. Diese Umwandlung kann zugleich mit einer 

Abspaltung nach Art.262c stattfinden.  

(2) Auf die Ausgliederung in Einmanngesellschaft finden die Regeln f¿r die 

Abspaltung durch Neugr¿ndung Anwendung, soweit das Gesetz nichts anderes 

vorsieht.  

  

Umwandlungsvertrag und ïplan 

Art.262e (neu ï 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Vor Beschlussfassung 

¿ber die Umwandlung wird zwischen den darin beteiligten ¿bernehmenden und/oder 

sich umwandelnden Gesellschaften ein Umwandlungsvertrag abgeschlossen.  

(2) Der Umwandlungsvertrag kann auch nach erfolgter Beschlussfassung 

abgeschlossen werden. In diesem Falle jedoch haben die sich umwandelnden und 

die ¿bernehmenden Gesellschaften einen Vertragsentwurf zu erstellen, auf den all 

Regeln f¿r den Umwandlungsvertrag Anwendung finden. Als Datum des 

Umwandlungsvertrags gilt im Sinne dieses Abschnitts das Datum des 

Vertragsentwurfs.  

(3) Bei Abspaltung, Aufspaltung und Ausgliederung in einer Einmanngesellschaft wird 

kein Vertrag abgeschlossen. In diesem Falle hat die sich umwandelnde Gesellschaft 

einen Umwandlungsplan aufzustellen.  
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Form des Umwandlungsvertrags und ïplans 

Art. 262f (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Der 

Umwandlungsvertrag wird von den Gesellschaftsvertretern in Schriftform mit notariell 

beglaubigten Unterschriften abgeschlossen.  

(2) In den Fªllen, in denen ein Vertragsentwurf angefertigt wird, ist dieser in 

Schriftform mit notariell beglaubigten Unterschriften der Personen, die die sich 

umwandelnden und die ¿bernehmende Gesellschaft vertreten, zu erstellen.  

(3) Der Umwandlungsplan ist in Schriftform mit notariell beglaubigten Unterschriften 

der Mitglieder des Verwaltungsorgans der Gesellschaft oder der geschªftsf¿hrenden 

Gesellschafter der Personengesellschaft aufzustellen.  

  

Inhalt des Umwandlungsvertrags und des Umwandlungsplans 

Art. 262g (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Im 

Umwandlungsvertrag wird das Verfahren, nach dem die Umwandlung durchgef¿hrt 

wird, geregelt.  

(2) Der Umwandlungsvertrag hat mindestens folgende Regelungen zu enthalten:  

1. (erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. bez¿gliche des 

Inkrafttretens, AB 80 von 2006) Rechtsform, Firma, einheitliches Identifizierungscode 

und Geschªftssitz jeder der sich umwandelnden und der ¿bernehmenden 

Gesellschaften;  

2. das Verhªltnis, in dem die Aktien und Anteile umgetauscht werden, bestimmt zu 

einem konkreten Datum;  

3. AusmaÇ der Geldzahlungen, wenn solche nach Art.261b vorgesehen sind, und die 

Frist f¿r deren Leistung;  

4. Beschreibung der Anteile, der Aktien oder der Beteiligung, die jeder Gesellschafter 

oder Aktionªr an den neu gebildeten und/oder ¿bernehmenden Gesellschaften 

erwirbt;  

5. die Bedingungen f¿r die Verteilung und ¦bergabe der Aktien der neu gebildeten 

oder ¿bernehmenden Gesellschaften;  

6. Zeitpunkt, ab dem die Beteiligung an einer neu gebildeten oder ¿bernehmenden 

Gesellschaft, ein Recht auf Gewinnanteil einrªumt, sowie alle Besonderheiten in 

Verbindung mit diesem Recht;  
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7. Zeitpunkt, ab dem die Handlungen der sich umwandelnden Gesellschaften f¿r die 

Belange der Buchf¿hrung als f¿r Rechnung der neu gebildeten oder ¿bernehmenden 

Gesellschaften ausgef¿hrt gelten;  

8. Rechte, die die neu gebildeten oder ¿bernehmenden Gesellschaften den 

Aktionªren mit besonderen Rechten sowie den Inhabern von Wertpapieren, die keine 

Aktien sind, gewªhren;  

9. jeder Vorteil, der den Pr¿fern nach Art.262k oder den Mitgliedern der Verwaltungs- 

und Kontrollorgane der an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften gewªhrt wird.  

(3) Der Umwandlungsplan hat neben den Angaben nach Abs.2 auch folgendes zu 

enthalten:  

1. genaue Beschreibung und Verteilung der Rechte und der Pflichten, die sich aus 

dem Vermºgen der sich umwandelnden Gesellschaft ergeben und auf jede neu 

gegr¿ndete Gesellschaft ¿bergehen;  

2. Verteilung der Anteile, der Aktien und der Beteiligung an den neu gebildeten 

und/oder ¿bernehmenden Gesellschaft zwischen den Gesellschaftern oder 

Aktionªren der sich umwandelnden Gesellschaften und die Kriterien f¿r diese 

Verteilung;  

(4) Das Umtauschverhªltnis ist zu einem Datum zu bestimmen, das nicht fr¿her als 6 

Monate vor Datum des Umwandlungsvertrags bzw. ïplans und nicht spªter als das 

Datum des Umwandlungsvertrags bzw. ïplans sein darf.  

  

Wirkung des Umwandlungsvertrags 

Art.262h (neu - AB.58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Der 

Umwandlungsvertrag wird vom Zeitpunkt seines Abschlusses f¿r jede der sich 

umwandelnden und ¿bernehmenden Gesellschaften wirksam. Wird der Vertrag durch 

den Umwandlungsbeschluss einer der beteiligten Gesellschaften nicht genehmigt, 

wird er gek¿ndigt. In diesem Falle ist die Haftung f¿r Schªden ausgeschlossen.  

(2) Vor erfolgter Beschlussfassung ¿ber die Umwandlung kann der Vertrag vom 

Verwaltungsorgan der Gesellschaft gek¿ndigt werden. Nach Beschlussfassung ¿ber 

die Umwandlung und vor Eintragung der Umwandlung kann der Vertrag nur durch 

Beschluss, f¿r den es der Stimmenmehrheit nach Art.262o bedarf, gek¿ndigt werden.  

  

Bericht des Verwaltungsorgans 
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Art.262i (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Das 

Verwaltungsorgan jeder der sich umwandelnden und der ¿bernehmenden 

Gesellschaften erstellt einen schriftlichen Umwandlungsbericht. Bei den 

Personengesellschaften wird dieser Bericht von den geschªftsf¿hrungsberechtigten 

Gesellschaftern erstellt.  

(2) (Erg. ï AB 66 von 2005) Der Bericht nach Abs.1 hat eine detaillierte rechtliche und 

wirtschaftliche Begr¿ndung des Umwandlungsvertrags bzw. ïplans, insbesondere 

hinsichtlich des Umtauschverhªltnisses, und in den Fªllen einer Spaltung und 

Ausgliederung ï das Verteilungskriterium der Anteile und Aktien zu enthalten. Im 

Bericht sind zwingend Angaben ¿ber den bestellten Pr¿fer und den beauftragten 

Depositar nach Art.262w sowie der Schwierigkeiten bei der Bewertung, wenn es 

solche gegeben hat, zu machen. Ist das neugegr¿ndete Unternehmen eine 

Kapitalgesellschaft oder es erhºht das Kapital der ¿bernehmenden Gesellschaft, hat 

der Bericht Angaben auch ¿ber die in dieser Gesellschaft ¿bergehendem Vermºgen, 

auf dessen Grundlage die Kapitalhºhe gem. Art. 262r, Abs. 3 und Art. 262t, Abs. 1 

ermittelt wird, zu enthalten. 

(3) (Neu ï AB 108 von 2008) In Fªllen laut Art. 262k, Abs. 5 wird zum Bericht die 

Einwilligung der Gesellschafter oder Aktionªre beigef¿gt. 

  

Vorlage des Umwandlungsvertrags, des Umwandlungsplans und des Berichts 

vor dem Handelsregister (geªnd. ¦berschrift ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 

01.01.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

 

Art.262j (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.01.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Der Umwandlungsvertrag bzw. der Umwandlungsplan und der Bericht des 

Verwaltungsorgans sind vor dem Handelsregister vorzulegen und die Verºffentlichung 

findet gleichzeitig in den Akten jeder sich umwandelnden und ¿bernehmenden 

Gesellschaft.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.01.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Die Vorlage der Unterlagen nach Abs.1 f¿r die 

beteiligten Kapitalgesellschaften ist spªtestens 30 Tage vor dem Tag der 

Hauptversammlung, die ¿ber die Umwandlung beschlieÇen wird, im Handelsregister 

bekannt zu machen.  
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¦berpr¿fung der Umwandlung 

Art.262k (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Der 

Umwandlungsvertrag bzw. ïplan wird von einem f¿r jede sich umwandelnde oder 

¿bernehmende Gesellschaft extra daf¿r bestellten Pr¿fer ¿berpr¿ft.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.01.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Ein Pr¿fer wird von dem Verwaltungsorgan oder den 

f¿hrungsberechtigten Gesellschaftern f¿r jede sich umwandelnde oder ¿bernehmende 

Gesellschaft bestellt auf einen gemeinschaftlichen Antrag der Verwaltungsorgane 

kann der Beamte der Eintragungsagentur einen gemeinsamen Pr¿fer f¿r alle sich 

umwandelnden und ¿bernehmenden Gesellschaften bestellen.  

(3) Der Pr¿fer soll ein zugelassener Abschlusspr¿fer sein. Zum Pr¿fer kann keine 

Person bestellt werden, die in den letzten zwei Jahren Abschlusspr¿fer der ihn 

bestellenden Gesellschaft gewesen ist oder die Bewertung einer Sacheinlage erstellt 

hat. Der bestellte Pr¿fer kann f¿r die Dauer von zwei Jahren vom Datum der 

Umwandlung nicht zum Abschlusspr¿fer einer der an der Umwandlung beteiligten 

Gesellschaften bestellt werden.  

(4) Dem Pr¿fer ist zu jeder Information und den Schriftst¿cken, die jede der sich 

umwandelnden und der ¿bernehmenden Gesellschaften betreffen und mit der 

Erf¿llung seiner Aufgaben in Verbindung stehen, Zugang zu gewªhren.  

(5) (1) (Neu ï AB 108 von 2008) Die Umwandlungspr¿fung wird nicht durchgef¿hrt, 

wenn alle Gesellschafter und Aktionªre der sich umwandelnden und ¿bernehmenden 

Gesellschaften dar¿ber schriftlich geeinigt haben. 

 

Pr¿fbericht 

Art.262l (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Der bestellte Pr¿fer 

erstellt einen Bericht ¿ber die durchgef¿hrte Pr¿fung an die Gesellschafter bzw. 

Aktionªre der betreffenden Gesellschaft. Wurde f¿r alle Gesellschaften nur ein Pr¿fer 

bestellt, so erstellt er den Bericht f¿r alle beteiligten Gesellschaften.  

(2) Der Pr¿ferbericht hat auch eine Wertung dar¿ber, ob das im Umwandlungsvertrag 

bzw. -plan vorgesehene Umtauschverhªltnis entsprechend und sinnvoll ist, sowie 

folgende Angaben zu enthalten:  

1. angewandte Bemessungsverfahren des Umtauschverhªltnisses;  
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2. inwiefern eignen sich die angewandten Verfahren f¿r den konkreten Fall;  

3. die durch die Verfahrensanwendung erhaltenen Werte und relative Gewichtung 

jedes Verfahrens bei der Ermittlung des Werts der Aktien oder Anteile;  

4. besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung, wenn solche aufgetreten sind.  

(3) Der Pr¿fer haftet vor allen an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften und 

deren Gesellschaftern und Aktionªren f¿r Schªden aus der Nichterf¿llung seiner 

Pflichten.  

  

Informationspflicht 

Art.262m (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Vor 

Beschlussfassung ¿ber die Umwandlung sind den Gesellschaftern und Aktionªren 

folgende Unterlagen zur Verf¿gung zu stellen:  

1. den Umwandlungsvertrag oder Umwandlungsplan;  

2. den Bericht des Verwaltungsorgans;  

3. den Pr¿ferbericht;  

4. (geªnd. ï AB 66 von 2005) die Jahresfinanzberichte und Lageberichte aller sich 

umwandelnden und ¿bernehmenden Gesellschaften f¿r die letzten drei Finanzjahre, 

soweit solche vorliegen;  

5. (geªnd. ï AB 66 von 2005) die Bilanz zum letzten Tag des Monats vor dem Datum 

des Umwandlungsvertrags bzw. des Umwandlungsplans, es sei denn, dass der letzte 

Jahresfinanzbericht sich auf das Finanzjahr, das hºchstens 6 Monate vor diesem 

Datum abgeschlossen wurde, bezieht;  

6. die Entw¿rfe f¿r einen neuen Gesellschaftsvertrag oder Satzung jeder der neu 

gebildeten Gesellschaften bzw. f¿r Abªnderung und Ergªnzung der Satzung oder des 

Gesellschaftsvertrags jeder der sich umwandelnden und ¿bernehmenden 

Gesellschaften.  

(2) Die Unterlagen nach Abs.1 sind in der Hauptniederlassung und an der 

Geschªftsadresse der Kapitalgesellschaften spªtestens 30 Tage vor dem Datum der 

Hauptversammlung zur Einsicht zur Verf¿gung zu stellen. Auf Anforderung ist jedem 

Gesellschafter oder Aktionªr eine Kopie der Unterlagen oder Ausz¿ge daraus 

unentgeltlich zur Verf¿gung zu stellen.  

(3) Die Frist nach Abs.2 darf ¿berschritten werden, wenn alle Gesellschafter oder 
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Aktionªre ihre Stimmen f¿r die Umwandlung abgegeben haben.  

(4) Die Verwaltungsorgane jeder der sich umwandelnden oder ¿bernehmenden 

Gesellschaften sind verpflichtet, die Hauptversammlung der Gesellschafter bzw. der 

Aktionªre ¿ber jede  nderung der Vermºgensrechte und ï pflichten, die in der Zeit 

zwischen der Erstellung des Umwandlungsvertrags bzw. des Umwandlungsplans und 

dem Tag, an dem die Hauptversammlung abgehalten wird, eingetreten ist, zu 

informieren. Von der  nderung sind auch die Verwaltungsorgane der anderen sich 

umwandelnden oder ¿bernehmenden Gesellschaften in Kenntnis zu setzen, die dann 

die Hauptversammlungen ihrer Gesellschaften dar¿ber zu informieren haben.  

  

Umwandlungsbeschluss 

Art.262n (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) ¦ber die 

Umwandlung jeder sich umwandelnden oder ¿bernehmende Gesellschaft wird einzeln 

beschlossen.  

(2) Durch den Umwandlungsbeschluss wird der Umwandlungsvertrag bzw. der 

Umwandlungsplan genehmigt.  

(3) Hat die Hauptversammlung den Entwurf f¿r einen Umwandlungsvertrag 

genehmigt, so hat ihn das Verwaltungsorgan der Gesellschaft abzuschlieÇen, nur 

wenn dies im Beschluss ausdr¿cklich vorgesehen ist.  

(4) Im Umwandlungsbeschluss werden auch die in diesem Abschnitt vorgesehenen 

Beschl¿sse ¿ber alle mit der Umwandlung in Verbindung stehenden  nderungen 

gefasst.  

 

Beschlussfassung ¿ber die Umwandlung mit Stimmenmehrheit 

Art.262o (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Die Umwandlung 

einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft erfolgt mit der 

Zustimmung aller Gesellschafter, die in Schriftform und mit notariell beglaubigten 

Unterschriften abgegeben wird.  

(2) Der Beschluss der Gesellschafterversammlung ¿ber die Umwandlung einer 

Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung bedarf einer Stimmenmehrheit von drei 

Vierteln des Kapitals.  

(3) Der Beschluss der Hauptversammlung der Aktionªre ¿ber die Umwandlung einer 

Aktiengesellschaft bedarf einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln der vertretenen 
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stimmberechtigten Aktien. Bei Aktien verschiedener Gattungen wird der Beschluss 

von den Aktionªren jeder Gattung gefasst.  

(4) F¿r die Umwandlung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien bedarf es des 

Beschlusses der persºnlich haftenden Gesellschafter, der einstimmig in Schriftform 

und mit notariell beglaubigten Unterschriften gefasst wird, und des Beschlusses der 

Aktionªre, der mit einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln der vertretenen 

stimmberechtigten Aktien gefasst wird.  

  

Zustimmung f¿r die Umwandlung 

Art.262p (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Wird ein 

Gesellschafter in einer Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung oder ein Aktionªr im 

Ergebnis der Umwandlung zum persºnlich haftenden Gesellschafter, so bedarf es 

daf¿r seiner ausdr¿cklichen Zustimmung.  

(2) Die Zustimmung gilt als gegeben, wenn der Gesellschafter oder der Aktionªr seine 

Stimme f¿r den Umwandlungsbeschluss abgegeben hat. In diesem Falle hat der 

Hauptversammlung ein Notar beizuwohnen, der ein Feststellungsprotokoll nach 

Art.488a der ZPO aufstellt, eine Kopie von dem der Niederschrift ¿ber die 

Verhandlung der Hauptversammlung beigef¿gt wird.  

(3) Hat ein Gesellschafter oder Aktionªr an der Beschlussfassung nicht 

teilgenommen, so kann er seine Zustimmung schriftlich mit notarieller Beglaubigung 

seiner Unterschrift abgeben.  

  

Neu gegr¿ndete Gesellschaft 

Art.262q (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Wird bei der 

Umwandlung eine neue Gesellschaft gegr¿ndet, so werden der Gesellschaftsvertrag 

und/ oder die Satzung jeder der neu gegr¿ndeten Gesellschaften durch Beschluss 

jeder der sich umwandelnden Gesellschaften genehmigt und die Organe der 

Gesellschaft gewªhlt.  

(2) Durch die Beschlussfassung nach Abs.1 gelten die Anforderungen an die Form 

des Gesellschaftsvertrags und der Satzung als erf¿llt.  

(3) Das AusmaÇ des Kapitals der neu gegr¿ndeten Gesellschaft kann den Reinwert 

des Vermºgens, der bei der Umwandlung auf die Gesellschaft ¿bergeht, nicht 

¿bersteigen Die Vorschrift des Art. 262s, Abs.3 findet dabei entsprechende 
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Anwendung.  

(4) Auf die neu gebildete Gesellschaft finden die Regeln f¿r die jeweilige Art der 

Handelsgesellschaft entsprechende Anwendung.  

  

 nderung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung 

Art.262r (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Die  nderungen und 

die Ergªnzungen des Gesellschaftsvertrags und/ oder der Satzung der 

¿bernehmenden Gesellschaft, die bei der Umwandlung gemacht werden, sind durch 

Beschluss jeder der sich umwandelnden Gesellschaften und Beschluss dieser 

¿bernehmenden Gesellschaft zu genehmigen.  

(2) Die  nderungen oder Ergªnzungen des Gesellschaftsvertrags und/ oder der 

Satzung der sich umwandelnden Gesellschaft wird durch den 

Umwandlungsbeschluss dieser Gesellschaft genehmigt.  

(3) Durch die Beschlussfassung nach Abs.1 und 2 gelten die Anforderungen an die 

Form des Gesellschaftsvertrags und/oder der Satzung als erf¿llt.  

  

Kapitalerhºhung 

Art.262s (neu ï AB 58 von 2003) (1) Sofern es erforderlich ist, neue Anteile bzw. 

Aktien f¿r die Gesellschafter bzw. die Aktionªre der sich umwandelnden 

Gesellschaften zu bilden, wird das Kapital der ¿bernehmenden Gesellschaft zur 

Durchf¿hrung der Umwandlung erhºht. Das AusmaÇ der Erhºhung kann den 

Reinwert des Vermºgens, das bei der Umwandlung auf diese Gesellschaft ¿bergeht, 

nicht ¿bersteigen.  

(2) Das Kapital der ¿bernehmenden Gesellschaft kann auch nicht erhºht werden, 

wenn:  

1. sie eigene Aktien besitzt, oder  

2. die sich umwandelnde Gesellschaft Aktien der ¿bernehmenden Gesellschaft besitzt 

und diese vollstªndig bezahlt sind.  

(3) Es kann keine Erhºhung des Kapitals der ¿bernehmenden Gesellschaft 

vorgenommen werden, wenn:  

1. sie Aktien der sich umwandelnden Gesellschaft besitzt;  

2. die sich umwandelnde Gesellschaft eigene Aktien besitzt, oder  
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3. die sich umwandelnde Gesellschaft Aktien der ¿bernehmenden Gesellschaft 

besitzt, die nicht vollstªndig bezahlt sind.  

  

¦berpr¿fung des Kapitals 

Art.262t (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (erg. ï AB 108 von 

2008) Wird bei der Umwandlung eine Kapitalgesellschaft gegr¿ndet oder wird das 

Kapital der ¿bernehmenden Gesellschaft erhºht, so haben die Pr¿fer aller 

Gesellschaften neben dem Bericht nach Art.262l, Abs.3 auch einen allgemeinen 

Bericht zu erstellen, in dem gepr¿ft wird, ob die Bedingungen nach Art.262q, Abs.3 

und Art.262s Abs.1 eingehalten worden sind.  

(2) Der Reinwert des Vermºgens wird als Differenzbetrag zwischen dem gerechten 

Preis der Rechte und Pflichten, die bei der Umwandlung auf die neu gebildete oder 

die ¿bernehmende Gesellschaft ¿bergehen, ermittelt.  

(3) In den Fªllen nach Abs.2 finden die Regeln f¿r die Leistung der Einlagen ins 

Kapital keine Anwendung.  

  

 

Kapitalherabsetzung 

Art.262u (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Wird das Kapital der 

sich umwandelnden Gesellschaft bei einer Trennung herabgesetzt, so kºnnen keine 

Zahlungen an die Gesellschafter und die Aktionªre geleistet werden. Die Regeln f¿r 

den Glªubigerschutz finden keine Anwendung.  

(2) Die Vorschrift nach Abs.1 findet auch dann Anwendung, wenn die ¿bernehmende 

Gesellschaft ihr Kapital zur Durchf¿hrung der Umwandlung herabsetzt.  

  

Inhaber von Sonderrechten 

Art.262v (neu ï AB 58 von 2003) (1) Den Inhabern von Wertpapieren, die keine 

Aktien sind und besondere Rechte gewªhren, m¿ssen nach der Umwandlung 

gleichwertige Rechte in den ¿bernehmenden oder neu gebildeten Gesellschaften 

gewªhrt werden.  

(2) Auf die ¦bergabe von Wertpapieren nach Abs.1 findet die Vorschrift des Art.262w 

Anwendung.  
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(3) Die Vorschrift nach Abs.1 findet keine Anwendung, wenn die Versammlung der 

Inhaber dieser Wertpapiere, wenn eine solche kraft Gesetzes vorgesehen ist, der 

 nderung der sich aus ihnen ergebenden Rechte zugestimmt hat oder jeder Inhaber 

seine Zustimmung f¿r die  nderung seines Rechts abgegeben hat oder die von ihm 

gehaltenen Wertpapiere zum R¿ckkauf anbieten kann.  

  

Aktien¿bergabe 

Art.262w (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Nach 

Beschlussfassung ¿ber die Umwandlung durch alle beteiligten Gesellschaften hat das 

Verwaltungsorgan der ¿bernehmenden oder neu gebildeten Aktien- oder 

Kommanditgesellschaft auf Aktien die Interimsscheine oder die Aktien, die den 

Gesellschaftern oder den Aktionªren der sich umwandelnden Gesellschaften 

ausgegeben werden sollen, einem Depositar zu ¿bergeben.  

(2) Der Depositar ist eine nat¿rliche oder juristische Person, die vom 

Verwaltungsorgan einer einzelnen sich umwandelnden Gesellschaft bevollmªchtigt 

wurde. Auf die Verhªltnisse zwischen dem Depositar und den Gesellschaftern bzw. 

Aktionªren der sich umwandelnden Gesellschaft finden die Regeln f¿r den 

Auftragsvertrag Anwendung. Der Depositar ¿bt die Rechte in Verbindung mit den ihm 

¿bergebenen Aktien nicht aus.  

(3) (geªnd. ï AB von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Nach erfolgter Eintragung nach Art.263c Abs.1 und 

Art.262d Abs.1 ist der Depositar verpflichtet, den Aktionªren die Interimsscheine oder 

die Aktien innerhalb von zwei Monaten auszugeben.  

(4) Die in der First nach Abs.3 nicht erhaltenen Interimsscheinen oder Aktien werden 

dem Verwaltungsorgan der ¿bernehmenden oder der neu gebildeten Gesellschaft 

zur¿ckgegeben. Die innerhalb von einem Jahr nicht abgerufenen Inhaberaktien 

werden vom Verwaltungsorgan verªuÇert, wobei die Rechte der fr¿heren Aktionªre 

erlºschen und die Gelderlºse in den R¿cklagenfonds abgef¿hrt werden. Die 

einjªhrige Frist beginnt vom Ablauf der Frist nach Abs.3 zu laufen.  

(5) Sollen die Gesellschafter oder die Aktionªre der sich umwandelnden 

Gesellschaften bargeldlose Aktien erhalten, so hat das Verwaltungsorgan der 

¿bernehmenden oder der neu gebildeten Gesellschaft die Registration der 

Aktienemission bei der Wertpapierverwahrstelle, einschlieÇlich Erºffnung von Konten 

oder ¦bertragung bereits emittierter Aktien, anzumelden. Nach erfolgter Eintragung 

nach Art.263c Abs.1 und Art.263d Abs.1 trªgt die Wertpapierverwahrstelle die 
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Emission ein und verteilt die Aktien nach Konten oder registriert die ¦bertragung der 

Aktien.  

  

Tausch von Inhaberaktien 

Art.262x (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Die Inhaber von 

Inhaberaktien in der sich umwandelnden Gesellschaft sind im Verzeichnis der 

Personen, die Anteile, Aktien oder Beteiligung an der neu gebildeten oder 

¿bernehmenden Gesellschaft erwerben, anzugeben, sowie im Aktienbuch, das von 

der Gesellschaft oder dem Zentralen Depositar gef¿hrt wird, oder ins Handelsregister 

unter Angabe der Gattung und der Nummern der von ihnen besessenen Aktien 

einzutragen.  

(2) Hat der Inhaber von Inhaberaktien seine Aktien vor Anmeldung der Umwandlung 

zur Eintragung bei der Gesellschaft hinterlegt, so ist er in den Unterlagen nach Abs.1 

namentlich anzugeben.  

(3) Nach dem Datum der Umwandlung kann jede Person schriftlich beantragen, 

namentlich im Aktienbuch oder dem Handelsregister bezeichnet zu werden, indem er 

die von ihm besessenen Inhaberaktien vorlegt. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die 

Person die Rechte aus Anteilen, Aktien oder Beteiligung, die sie tauschweise f¿r die 

entsprechenden Inhaberaktien erworben hat, nicht aus¿ben und sie werden bei der 

Feststellung des erforderlichen Quorums und Stimmenmehrheit nicht in Betracht 

gezogen.  

  

Anmeldung zur Eintragung einer Fusion und Verschmelzung durch Aufnahme 

Art.263 (geªndert ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 38 

von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 

von 2006) Das Verwaltungsorgan jeder der neu gegr¿ndeten oder ¿bernehmenden 

Gesellschaft beantragt beim Handelsregister die Fusion oder Verschmelzung durch 

Aufnahme. Dem Antrag auf Eintragung sind der Umwandlungsvertrag und die 

Beschl¿sse aller an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften beizuf¿gen.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Neben den Unterlagen nach Abs.1 sind dem Antrag 

noch beizuf¿gen:  

1. (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006)  
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2. (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006);  

3. Abschrift des Gesellschaftsvertrags und/oder der Satzung der ¿bernehmenden 

Gesellschaft, der alle  nderungen und Ergªnzungen zu enthalten und von dem die 

Gesellschaft vertretenden Organ beglaubigt zu sein hat, wenn solche anlªsslich der 

Umwandlung der Gesellschaft gemacht worden sind;  

4. der genehmigte Gesellschaftsvertrag und/oder die genehmigte Satzung der neu 

gegr¿ndeten Gesellschaft und die f¿r die Eintragung der gewªhlten Organe 

erforderlichen Dokumente;  

5. (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006);  

6. die Berichte der Pr¿fer;  

7. die Zustimmungen nach Art.262p;  

8. die Liste der Personen, die Aktien, Anteile oder Beteiligung an der neu 

gegr¿ndeten oder ¿bernehmenden Gesellschaft erwerben, die Art der Beteiligung 

sowie Angaben ¿ber bestehende Pfande und Pfªndungen;  

9. Erklªrungen der Depositare dar¿ber, dass die Interimsscheine oder die Aktien 

ihnen ¿bergeben wurden, bzw. Nachweise dar¿ber, dass die Umstªnde nach 

Art.262w Abs.5 bei dem Zentralen Depositar angemeldet wurden.  

(3) (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006);  

(4) Die Anmeldung zur Eintragung von Personengesellschaften ist von jeden der 

f¿hrungsberechtigten Gesellschafter zu bewirken.  

  

Anmeldung zur Eintragung der Aufspaltung oder Abspaltung 

Art.263a (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 28 

von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 

von 2006) Das Verwaltungsorgan der transformierenden Gesellschaft beantragt die 

Eintragung der Auf- oder Abspaltung in das Handelsregister. Dem Antrag sind 

beizuf¿gen:  

1. der Umwandlungsvertrag bzw. der Umwandlungsplan und die Beschl¿sse aller an 

der Umwandlung beteiligten Gesellschaften;  
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2. Abschrift des Gesellschaftsvertrags und/oder der Satzung der ¿bernehmenden 

Gesellschaft, der bzw. die alle  nderungen und Ergªnzungen zu enthalten und von 

dem die Gesellschaft vertretenden Organ beglaubigt zu sein hat, wenn solche 

anlªsslich der Umwandlung der Gesellschaft gemacht worden sind;  

3. der genehmigte Gesellschaftsvertrag und/oder die genehmigte Satzung der neu 

gebildeten Gesellschaft und die f¿r die Eintragung der gewªhlten Organe 

erforderlichen Dokumente.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Den Unterlagen nach Abs.1 sind dem Antrag folgende 

Unterlagen beizuf¿gen:  

1. (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006);  

2. (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006);  

3. Abschrift des Gesellschaftsvertrags und/oder der Satzung der ¿bertragenden 

Gesellschaft, der alle  nderungen und Ergªnzungen zu enthalten und von dem die 

Gesellschaft vertretenden Organ beglaubigt zu sein hat, wenn solche anlªsslich der 

Umwandlung der Gesellschaft gemacht worden sind;  

4. (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006);  

5. die Pr¿ferberichte;  

6. die Zustimmungen nach Art.262p;  

7. die Liste der Personen, die Aktien, Anteile oder Beteiligung an der neu gebildeten 

oder ¿bernehmenden Gesellschaft erwerben, die Art der Beteiligung sowie Angaben 

¿ber bestehende Pfande und Pfªndungen;  

8. Erklªrungen der Depositare dar¿ber, dass die Interimsscheine oder die Aktien 

ihnen ¿bergeben wurden, bzw. Nachweise dar¿ber, dass die Umstªnde nach 

Art.262w Abs.5 bei dem Zentralen Depositar angemeldet wurden.  

(3). (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf 

das Inkrafttreten, AB 80 von 2006)  

(4) Die Anmeldung zur Eintragung von Personengesellschaften ist von jeden der 

f¿hrungsberechtigten Gesellschafter zu bewirken.  
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Frist f¿r die Anmeldung der Eintragung 

Art.263b (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Die Anmeldung 

nach Art.263 Abs.2 und Art.263a Abs.2 ist spªtestens 8 Monate nach dem Tag, zu 

dem im Umwandlungsvertrag bzw. ïplan das Umtauschverhªltnis bestimmt wurde, zu 

bewirken.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) In den Fªllen, in denen kraft Gesetzes die Erteilung 

einer vorlªufigen Genehmigung f¿r die Umwandlung durch ein staatliches Organ 

vorgesehen ist, ist die Anmeldung in der First nach Abs.1 zu bewirken und die 

Genehmigung ist nach Ausstellung vor dem Handelsregister vorzulegen. 

 

Eintragung der Fusion und Verschmelzung durch Aufnahme 

Art.263c (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Die Eintragung der Fusion oder Verschmelzung durch Aufnahme wird vom 

entsprechenden Beamten laut Geschªftssitz der transformierten, ¿bernehmenden 

oder neu gebildeten Gesellschaft, jedoch erst 14 Tage nach Antrag, vorgenommen. 

Es werden gleichzeitig die  nderung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung und 

die  nderungen des Kapitals und der geschªftsf¿hrenden oder vertretenden 

Personen, soweit solche bei der Umwandlung vorgenommen wurden. 

(2) (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

(3) (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

  

Eintragung der Teilung und der Trennung 

 

Art.263d (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 38 

von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 

von 2006) Die Eintragung der Teilung oder Trennung wird vom entsprechenden 

Beamten laut Geschªftssitz der transformierten, ¿bernehmenden oder neu gebildeten 

Gesellschaft, jedoch erst 14 Tage nach Antrag, vorgenommen. Es werden gleichzeitig 

die  nderung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung und die  nderungen des 
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Kapitals und der geschªftsf¿hrenden oder vertretenden Personen, soweit solche bei 

der Umwandlung vorgenommen wurden. 

(2) (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

(3) (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

 

Ablehnung der Eintragung der Umwandlung 

Art.263e (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004, aufgeh. ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006)  

  

Benachrichtigung der Glªubiger (geªnd. ¦berschrift ï AB 30 von 2006, in Kraft 

ab 01.07.2007) 

Art.263f (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004, geªnd. ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Mit der Eintragung gelten die Glªubiger ¿ber ihre Rechte aus der Umwandlung 

in Kenntnis gesetzt. 

 

Wirkung der Umwandlung 

Art.263g (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 38 

von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 

von 2006) Die Umwandlung ist ab dem Tag der Eintragung in das Handelsregister 

wirksam. 

(2) Im Umwandlungsvertrag oder ïplan kann ein fr¿heres Datum, von dem an die 

Handlungen der sich umwandelnden Gesellschaften f¿r die Belange der Buchf¿hrung 

als f¿r Rechnung der neu gebildeten oder ¿bernehmenden Gesellschaften getªtigt 

gelten, vorgesehen werden. Dieses Datum darf dem Datum des 

Umwandlungsvertrags oder des Umwandlungsplans hºchstens um 6 Monate 

vorangehen.  
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Schluss- und Erºffnungsbilanz 

Art.263h (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Jede sich 

umwandelnde Gesellschaft, die aufgelºst wird, hat eine Schlussbilanz zum Datum der 

Umwandlung aufzustellen. Eine Ausfertigung der Schlussbilanz ist jeder der 

aufnehmenden oder neu gebildeten Gesellschaften zu ¿bergeben.  

(2) Jede neu gebildete Gesellschaft hat eine Erºffnungsbilanz zum Datum der 

Umwandlung aufgrund der Berichtswerte der infolge der Umwandlung erhaltenen 

Aktiva und Passiva oder nach deren gerechtem Preis aufzustellen.  

(3) Ist im Umwandlungsvertrag oder ïplan ein fr¿heres Datum nach Art.263g, Abs.2 

vorgesehen, so sind die Schlussbilanz und die Erºffnungsbilanz zu diesem Datum 

aufzustellen.  

  

Wirkungen der Umwandlung 

Art.263i (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Durch die Eintragung 

der Umwandlung nach Art.263c Abs.1 bzw. Art.263d Abs.1 entstehen die neu 

gebildeten Gesellschaften und die sich umwandelnden Gesellschaften werden 

aufgelºst mit Ausnahme der sich durch Trennung umwandelnden Gesellschaft.  

(2) Von der Eintragung der Fusion oder Verschmelzung durch Aufnahme die Rechte 

und Pflichten der sich umwandelnden Gesellschaften auf die ¿bernehmende oder neu 

gebildete Gesellschaft ¿ber. Die Gesellschafter und Aktionªre der sich 

umwandelnden Gesellschaften werden zu Gesellschaftern und Aktionªren der 

¿bernehmenden oder neu gebildeten Gesellschaft.  

(3) Durch die Eintragung der Teilung gehen die Rechte und Pflichten der sich 

umwandelnden Gesellschaft auf jede ¦bernehmende und/oder neu gebildete 

entsprechend der im Umwandlungsvertrag oder ïplan vorgesehenen Verteilung ¿ber. 

Wurde ein Recht nicht verteilt, so geht es auf alle Rechtsnachfolger anteilig dem 

ihnen laut Umwandlungsvertrag oder Umwandlungsplan zustehenden Reinwert des 

Vermºgens ¿ber. Die Gesellschafter oder Aktionªre der sich umwandelnden 

Gesellschaft werden zu Gesellschaftern oder Aktionªren in einer oder mehreren der 

¿bernehmenden oder neu gebildeten Gesellschaften, so wie es im 

Umwandlungsvertrag oder dem Umwandlungsplan vorgesehen ist.  

(4) Durch die Eintragung der Trennung geht ein Teil der Rechte und Pflichten der sich 

umwandelnden Gesellschaft auf jede ¿bernehmende und/ oder neu gebildete 

entsprechend der im Umwandlungsvertrag oder ïplan vorgesehenen Verteilung ¿ber. 
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Die Gesellschafter oder Aktionªre der sich umwandelnden Gesellschaft werden zu 

Gesellschaftern oder Aktionªren in einer oder mehreren der ¿bernehmenden oder 

neu gebildeten Gesellschaften oder bewahren ihre Beteiligung an der sich 

umwandelnden Gesellschaft, so wie es im Umwandlungsvertrag oder dem 

Umwandlungsplan vorgesehen ist.  

(5) Durch die Eintragung der Trennung zu einer Alleinhandelsgesellschaft geht der im 

Umwandlungsplan vorgesehene Teil der Rechte und Pflichten der sich 

umwandelnden Gesellschaft auf die neu gebildete Gesellschaft ¿ber. Die sich 

umwandelnde Gesellschaft wird zum Alleininhaber des Kapitals der neu gebildeten 

Gesellschaft.  

(6) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Gehºrt zum Vermºgen der sich umwandelnden 

Gesellschaft auch ein dingliches Recht an einer Liegenschaft oder einer beweglichen 

Sache, die Geschªfte mit der eintragungspflichtig sind, ist der Gerichtsbeschluss nach 

Art.263c Abs.1 und Art.263d Abs.1 in das jeweilige Register eintragen zu lassen.  

(7) Die bei der Teilung und Trennung vorgefundenen schwebenden Gerichtsverfahren 

werden vom Rechtsnachfolger der in dem Umwandlungsvertrag oder ïplan 

vorgesehenen Seite fortgef¿hrt. Ist die sich umwandelnde Gesellschaft Beklagter, so 

bringt das Gericht alle Gesellschaften, die solidarisch haften, von Amts wegen nach 

Art.263k Abs.1 und 2 als Partei hinein.  

(8) Die Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen, die im Besitz der sich 

umwandelnden Gesellschaft sind, gehen, wenn diese aufgelºst wird, bei Fusion oder 

Verschmelzung durch Aufnahme auf die ¿bernehmende oder neugegr¿ndete 

Gesellschaft und bei Teilung ï auf die im Umwandlungsvertrag oder ïplan 

vorgesehene Gesellschaft ¿ber, sofern in einem Gesetz oder dem ¦bertragungsakt 

nichts anderes bestimmt ist.  

  

Glªubigerschutz bei Fusion und Verschmelzung durch Aufnahme 

Art.263j (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Die ¿bernehmende bzw. die neu gebildete Gesellschaft verwaltet das auf sie 

¿bertragene Vermºgen jeder der sich umwandelnden Gesellschaft bis zum Ablauf 

einer Frist von 6 Monaten getrennt.  

(2) Innerhalb der Frist nach Abs.1 kann jeder Glªubiger einer an der Umwandlung 
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beteiligten Gesellschaft, dessen Forderung ungesichert oder vor dem Datum der 

Umwandlung entstanden ist, Befriedigung oder eine Sicherheitsleistung nach 

MaÇgabe ihrer Rechte verlangen. Wird seinem Verlangen nicht entsprochen, hat der 

Glªubiger Anspruch auf Vorzugsbefriedigung aus den Rechten seines Schuldners.  

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsorgans der ¿bernehmenden oder der neu 

gebildeten Gesellschaft sind den Glªubigern f¿r die getrennte Verwaltung des 

Vermºgens verantwortlich.  

  

Glªubigerschutz bei Teilung und Trennung 

Art.263k (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) F¿r die 

Verbindlichkeiten, die vor dem Datum der Umwandlung entstanden sind, haften alle 

an der Umwandlung beteiligten Gesellschaft mit Ausnahme der aufgelºsten 

solidarisch. Jede Gesellschaft haftet bis zur Hºhe der ihr ¿bertragenen Rechte auÇer 

von der Gesellschaft, deren Verbindlichkeit aufgrund des Umwandlungsvertrags oder 

ïplans verteilt wurde.  

(2) Wurde eine Verbindlichkeit bei der Teilung nicht verteilt, so haften f¿r sie 

solidarisch und eingeschrªnkt alle ¿bernehmenden und/oder neu gebildeten 

Gesellschaften. Das dem Glªubiger Gezahlte ist von ihnen anteilig des ihnen kraft 

Umwandlungsvertrags oder ïplans zustehenden Reinwerts des Vermºgens getragen.  

(3) In den Fªllen einer Teilung oder Trennung, in denen ein Teil des Vermºgens auf 

eine oder mehrere bestehende Gesellschaften ¿bergeht, finden auf jede der 

¿bernehmenden Gesellschaften die Regeln f¿r die getrennte Verwaltung nach 

Art.263j entsprechende Anwendung.  

(4) War das Kapital der sich umwandelnden Gesellschaft bei der Teilung durch 

Neubildung oder Trennung durch Neubildung grºÇer als das GesamtausmaÇ des 

Kapitals aller neu gebildeten Gesellschaften, kºnnen die Glªubiger, deren 

Forderungen vor dem Datum der Umwandlung entstanden sind, eine 

Sicherheitsleistung bis zur Hºhe des Differenzbetrags des Kapitals verlangen. Dies 

gilt auch wenn eine oder alle neu gebildeten Gesellschaften Personengesellschaften 

sind.  

  

Persºnliche Haftung bei Umwandlung 

Art.263l (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab 01.01.2004) (1) Die persºnlich haftenden 

Gesellschafter in den sich umwandelnden Gesellschaften haften auch weiterhin vor 
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den Glªubigern f¿r Verbindlichkeiten, die vor dem Datum der Umwandlung 

entstanden sind.  

(2) Wir eine Person infolge der Umwandlung zum persºnlich haftenden Gesellschafter 

einer ¿bernehmenden Gesellschaft, so haftet er f¿r die Verbindlichkeiten dieser 

Gesellschaft, die vor dem Datum der Umwandlung entstanden sind, nicht.  

  

Verbot der Freistellung von der Pflicht zur Leistung der Einlagen 

Art.263m (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab 01.01.2004) (1) Die Gesellschafter oder 

Aktionªre der sich umwandelnden oder neu gebildeten Gesellschaft werden von der 

Pflicht zur Leistung auf die Einlagen, die nicht vollstªndig bezahlt sind, nicht befreit.  

(2) Nach dem Tag der Umwandlung werden die Einlagen bei Fusion Verschmelzung 

durch Aufnahme und Verschmelzung durch Neugr¿ndung gegen¿ber der 

¿bernehmenden oder neu gebildeten Gesellschaft und bei Teilung und Trennung ï 

nach MaÇgabe der im Umwandlungsvertrag oder ïplan getroffenen Festlegungen 

geschuldet.  

  

Anfechtung der Umwandlung 

Art.263n (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Jeder Gesellschafter oder Aktionªr einer an der Umwandlung beteiligten 

Gesellschaft sowie jede an der Umwandlung beteiligte Gesellschaft kann bei dem 

zustªndigen Gericht der ¿bernehmenden oder durch Fusion oder Verschmelzung neu 

gegr¿ndeten Gesellschaft, bzw. vor dem zustªndigen Gericht der sich durch 

Trennung und Teilung umwandelnden Gesellschaft einen Klageantrag einreichen um 

festzustellen, dass bei der Umwandlung folgende Zuwiderhandlungen zugelassen 

wurden, unabhªngig von welcher der an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften:  

1. es liegen kein Vertrag, Vertragsentwurf oder Umwandlungsplan vor oder sind diese 

unwirksam;  

2. die Voraussetzungen nach Art. 262f, Art. 262g Abs. 2 Ziff. 1, 2 und 8 und Abs. 3, 

Art. 262i, Art. 262j, Art. 262k Abs. 2 und 3, Art. 262l ï 262t und Art. 262v Abs. 1 sind 

nicht erf¿llt;  

3. der Umwandlungsbeschluss widerspricht den zwingenden gesetzlichen 

Vorschriften oder des Gr¿ndungsvertrags bzw. der Satzung der Gesellschaft.  
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(2) Das nicht ªquivalente Umtauschverhªltnis ist kein Grund f¿r die Antragstellung 

nach Abs.1. 

(3) Der Klageantrag nach Abs.1 ist spªtestens zum Datum der Umwandlung gegen 

alle an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften mit Ausnahme der neu gebildeten 

Gesellschaften zu stellen. Jeder Gesellschafter oder Aktionªr kann in das Verfahren 

eintreten und die Klage aufrechterhalten, selbst auch dann, wenn der Klªger auf die 

Klage verzichtet oder den Klageantrag zur¿cknimmt.  

(4) (geªnd. und erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug 

auf das Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Durch die Antragstellung nach Abs.1 wird die 

Eintragung der Umwandlung ausgesetzt. Die Eintragung der Umwandlung wird 

aufgrund eines rechtskrªftigen Beschlusses abgelehnt. 

(5) (Geªnd. ï AB 59 von 2007, in Kraft ab dem 01.03.2008) Der Antrag nach Abs.1 

wird nach den Regeln des zweiunddreiÇigsten Kapitels ĂVerfahren in 

Handelsstreitigkeitenñ der der Zivilprozessordnung behandelt.  

  

Unwirksamkeit einer neu gebildeten Gesellschaft 

Art.263o (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd. ï AB 66 

von 2005) Nach dem Tag der Umwandlung kann die Erklªrung der Unwirksamkeit der 

infolge der Umwandlung neu gebildeten Gesellschaft unter Anwendung der Vorschrift 

des Art.70 beantragt werden. Die Nichtigkeitsklage kann nur von einem 

Gesellschafter oder Aktionªr oder der neu gebildeten Gesellschaft gestellt werden.  

(2) Ein Gesellschafter oder Aktionªr kann auch dann die Erklªrung der Unwirksamkeit 

beantragen, wenn die Hauptversammlung, die ¿ber die Umwandlung beschlossen 

hat, nicht nach der im Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung daf¿r 

vorgesehenen Ordnung einberufen wurde und er daran nicht teilgenommen hat.  

(3) Der Antrag nach Abs.1 kann nicht von einem Gesellschafter oder Aktionªr gestellt 

werden, der am Verfahren nach einem Klageantrag zur Anfechtung der Umwandlung 

teilgenommen hat und die Klage zur¿ckgewiesen wurde.  

  

Anspruch auf Geldausgleich 

Art.263p (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Jeder 

Gesellschafter oder Aktionªr kann innerhalb von drei Monaten vom Tag der 

Umwandlung einen Anspruch auf Geldausgleich vor dem Bezirksgericht geltend 
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machen, wenn das im Umwandlungsvertrag oder ïplan festgelegte 

Umtauschverhªltnis nicht ªquivalent ist.  

(2) Der Anspruch nach Abs.1 ist bei Fusion oder Verschmelzung durch Aufnahme 

gegen die ¿bernehmende oder neu gegr¿ndete Gesellschaft geltend zu machen. Bei 

Teilung oder Trennung wird der Antrag gegen die Gesellschaft oder Gesellschaften, 

an welchen der Gesellschafter oder Aktionªr nach der Umwandlung beteiligt ist, 

geltend zu machen. 

  

Austrittsrecht 

Art.263q (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab 01.01.2004) (1) Der Gesellschafter einer 

Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung oder der Aktionªr, dessen Rechtsstatus sich 

nach der Umwandlung verªndert und der gegen den Umwandlungsbeschluss 

gestimmt hat, kann aus der Gesellschaft, in der er Anteile oder Aktien erhalten hat, 

austreten. Die Auflºsung der Beteiligung erfolgt durch eine notariell beglaubigte 

Mitteilung an die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten vom Tag der Umwandlung.  

(2) Dem ausgeschiedenen Gesellschafter steht der Gleichwert seiner 

Geschªftsanteile oder Aktien vor der Umwandlung nach MaÇgabe des im 

Umwandlungsvertrag oder ïplan vorgesehenen Umtauschverhªltnisses zu. Der 

ausgeschiedene Gesellschafter hat innerhalb von 3 Monaten von der Mitteilung nach 

Abs.1 Anspruch auf Geldausgleich.  

(3) Die Anteile des ausgeschiedenen Gesellschafters werden von den ¿brigen 

Gesellschaftern ¿bernommen, einem Dritten angeboten oder das Kapital der 

Gesellschaft wird um ihren Wert herabgesetzt. Die Aktien des ausgeschiedenen 

Aktionªrs werden von der Gesellschaft ¿bernommen, wobei auf sie die Regeln f¿r 

den Erwerb von Eigenaktien mit Ausnahme der Vorschrift des Art. 187a Abs.4 

Anwendung finden.  

  

Sonderregeln (geªnd. ¦berschrift ï AB 66 von 2005) 

Art.263r (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab 01.01.2004 ï geªnd. AB 66 von 2005) (1) 

(geªnd.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Sind an der Umwandlung nur Personengesellschaften 

beteiligt, so finden die Vorschriften nach Art. 262i ï 262m keine Anwendung. Auf 

Antrag eines Gesellschafters mit Geschªftsf¿hrungsrecht in einer der beteiligten 

Gesellschaften, bestimmt der Beamte der zustªndigen Eintragungsagentur einen 
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Pr¿fer, der alle an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften ¿berpr¿ft. In diesem 

Falle finden die Vorschriften von Art. 262l und 262m Anwendung. 

(2) Sind alle umwandelnden oder ¿bernehmende Einmanngesellschaften und der 

Alleininhaber des Kapitals ist dieselbe Person, erfolgt die Umwandlung anhand eines 

Beschlusses des Alleininhabers. Zum Beschluss werden entsprechend Art. 262f, g 

angehªngt. Die Vorschriften von Art. 263, 262i und Art. 263n ï 263s finden keine 

Anwendung. 

(3) Bei Umwandlung durch Teilung der Einmanngesellschaft wird keine  quivalenz 

bestimmt und ¿berpr¿ft. Die Art. 261b, 262l und 262m finden keine Anwendung. 

Dasselbe gilt bei Fusion einer Einmanngesellschaft in dem Alleininhaber seines 

Kapitals. 

 

 

Abschnitt III 

Umwandlung durch  nderung der Rechtsform 

 

 nderung der Rechtsform 

Art.264 (geªndert ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Die 

Umwandlung einer Handelsgesellschaft (sich umwandelnde Gesellschaft) kann durch 

Verªnderung der Rechtsform erfolgen, indem sie sich in eine Handelsgesellschaft 

anderer Art verwandelt (neu gegr¿ndete Gesellschaft). Die neu gegr¿ndete 

Gesellschaft ist Rechtsnachfolger der sich umwandelnden Gesellschaft, die ohne 

Liquidation aufgelºst wird.  

(2) Gleichzeitig mit der  nderung der Rechtsform kºnnen kleine neuen Gesellschafter 

oder Aktionªre aufgenommen werden.  

  

Umwandlungsplan 

Art.264a (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Bei Verªnderung 

der Rechtsform stellen das Verwaltungsorgan oder die f¿hrungsberechtigten 

Gesellschafter einer Personengesellschaft einen Umwandlungsplan in schriftlicher 

Form und mit notarieller Beglaubigung der Unterschriften. 

(2) Der Umwandlungsplan hat mindestens Folgendes zu enthalten:  
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1. (geªnd.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Rechtsform, Firma, einheitliches Identifizierungscode 

und Geschªftssitz der neu gegr¿ndete Gesellschaft; 

2. das Verhªltnis, in dem die Aktien und Anteile umgetauscht werden, bestimmt zu 

einem konkreten Datum;  

3. AusmaÇ der Geldzahlungen, wenn solche nach Art.261b Abs. 2 vorgesehen sind, 

und die Frist f¿r deren Leistung;  

4. Beschreibung der Anteile, der Aktien oder der Beteiligung, die jeder Gesellschafter 

oder Aktionªr an den neu gebildeten Gesellschaften erwirbt, sowie Angaben ¿ber die 

bestehenden Pfande und Verpfªndungen;  

5. die Bedingungen f¿r die Verteilung und ¦bergabe der Aktien der neu gegr¿ndeten 

Gesellschaft;  

6. die Rechte, die den Aktionªren mit Sonderrechten und den Inhabern von 

Wertpapieren, die keine Aktien sind, eingerªumt werden.  

(3) Dem Umwandlungsplan ist auch der Entwurf f¿r den neuen Gesellschaftsvertrag 

oder die Satzung der neu gegr¿ndeten Gesellschaft beizuf¿gen.  

  

Offenbarung von Information 

Art.264b (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd.ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Der Umwandlungsplan wird zur Verºffentlichung im Handelsregister vorgelegt. 

Ist die sich umwandelnde Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft, ist der vorgelegte 

Plan im Gesetzblatt mindestens 30 Tage vor dem Datum der Hauptversammlung zur 

Beschlussfassung ¿ber die Umwandlung bekannt zu machen.  

(2) Den Gesellschaftern und Aktionªren sind zur Verf¿gung zu stellen:  

1. der Umwandlungsplan zusammen mit dem Entwurf f¿r den neuen 

Gesellschaftsvertrag oder die neue Satzung der neu gegr¿ndeten Gesellschaft;  

2. (geªnd. ï AB 66 von 2005) die Bilanz zum letzten Tag des Monats vor dem Datum 

des Umwandlungsplans, es sei denn, dass der letzte Jahresfinanzbericht sich auf das 

Finanzjahr, das hºchstens 6 Monate vor diesem Datum abgeschlossen wurde, 

bezieht;  

3. die Angaben ¿ber den bestellten Pr¿fer und den beauftragten Depositar nach 
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Art.262w.  

(3) Die Unterlagen nach Abs.2 sind in der Hauptniederlassung und an der 

Geschªftsadresse der Kapitalgesellschaften spªtestens 30 Tage vor dem Datum der 

Hauptversammlung zur Einsicht zur Verf¿gung zu stellen. Auf Anforderung ist jedem 

Gesellschafter oder Aktionªr eine Kopie der Unterlagen oder Ausz¿ge daraus 

unentgeltlich zur Verf¿gung zu stellen.  

(4) Die Frist nach Abs.3 kann auch nicht eingehalten werden, wenn alle 

Gesellschafter oder Aktionªre ihre Stimmen f¿r die Umwandlung abgegeben haben.  

  

Pr¿fung der Umwandlung 

Art.264c (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Handelt es sich bei 

der neu gegr¿ndeten Gesellschaft um eine Kapitalgesellschaft, ist der 

Umwandlungsplan f¿r einen Pr¿fer, der vom Verwaltungsorgan oder den 

f¿hrungsberechtigten Gesellschaftern extra daf¿r bestellt wird, pr¿fen zu lassen.  

(2) Der Pr¿fer erstellt einen Bericht ¿ber die Ergebnisse der Pr¿fung an die 

Gesellschafter und Aktionªre. Der Pr¿ferbericht hat auch eine Wertung dar¿ber, ob 

das im Umwandlungsplan vorgesehene Umtauschverhªltnis entsprechend und 

sinnvoll ist, und die Angaben nach Art.262l Abs.2 zu enthalten.  

(3) Auf den Pr¿fer finden die Regeln nach Art.262k, Abs.3 und 4 und Art.262l, Abs.3 

entsprechende Anwendung.  

(4) (geªnd.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) AuÇer in den Fªllen nach Abs.1 wird eine Pr¿fung der 

Umwandlung auch auf Antrag eines Gesellschafters oder Aktionªrs oder auf 

Beschluss des Verwaltungs- oder Kontrollorgans der Gesellschaft durchgef¿hrt. 

Wurde die Pr¿fung von einem Gesellschafter, Aktionªr oder Kontrollorgan gefordert, 

wird der Pr¿fer vom Beamten der nach Geschªftssitz zustªndigen 

Eintragungsagentur bestellt.  

  

Umwandlungsbeschluss 

Art.264d (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd.ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Die Verªnderung der Rechtsform der Gesellschaft erfolgt durch den 

Umwandlungsbeschluss nach Art.262o.  
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(2) Wird ein Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung oder ein 

Aktionªr infolge der  nderung der Rechtsform zum persºnlich haftenden 

Gesellschafter, findet die Vorschrift des Art. 262, keine Anwendung.  

(3) Durch den Umwandlungsbeschluss wird der Umwandlungsplan bestªtigt oder 

abgeªndert. Durch diesen Beschluss werden auch der Gesellschaftsvertrag und/oder 

die Satzung der neu gebildeten Gesellschaft genehmigt und die Organe gewªhlt; 

somit gelten die Anforderungen an die Form des Gesellschaftsvertrags und der 

Satzung als erf¿llt.  

  

Kapital der neu gegr¿ndeten Gesellschaft 

Art.264e (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Ist die neu 

gegr¿ndete Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft, darf das AusmaÇ ihres Kapitals den 

Reinwert des Vermºgens der sich umwandelnden Gesellschaft nicht ¿bersteigen. In 

diesem Falle hat der Pr¿fer die Beachtung dieser Anforderung zu pr¿fen.  

(2) Entsprechende Anwendung finden die Regeln nach Art.262t Abs. 2 und 3.  

  

Zusªtzliche Regeln f¿r die Aktiengesellschaft  

und Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Art.264f (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Auf die Inhaber von 

Inhaberaktien und die Inhaber von Sonderrechten, die keine Aktien der sich 

umwandelnde Gesellschaft sind, finden die Vorschriften nach Art.262x und Art. 262v 

entsprechende Anwendung.  

(2) Auf die ¦bergabe von Aktien in der neu gegr¿ndeten Gesellschaft findet die 

Vorschrift nach Art.262w entsprechende Anwendung.  

  

Eintragung 

Art-264g (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd.ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Die  nderung der Rechtsform wird in das Handelsregister fr¿hestens 14 Tage 

nach der Anmeldung eingetragen.  

(2) Der Antrag auf Eintragung wird vom Verwaltungsorgan oder einem 

f¿hrungsberechtigten Gesellschafter der neu gebildeten Gesellschaft gestellt; dem 
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Antrag sind folgende Unterlagen beizuf¿gen:  

1. der Umwandlungsbeschluss;  

2. die Zustimmungen ach Art.264d Abs.2;  

3. der genehmigte Gesellschaftsvertrag und/oder die Satzung der neu gegr¿ndeten 

Gesellschaft und die f¿r die Eintragung der gewªhlten Organe erforderlichen 

Unterlagen;  

4. der Pr¿ferbericht, wenn eine Pr¿fung durchgef¿hrt wurde;  

5. die Liste der Personen, die Aktien, Anteile oder Beteiligung an der neu 

gegr¿ndeten Gesellschaft erwerben, bzw. die Nachweise dar¿ber, dass die Umstªnde 

nach Art.262w Abs.5 bei dem Zentralen Depositar bekannt gemacht wurden.  

(3) (aufgeh.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

  

Wirkung der Eintragung 

Art.264h (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Von der Eintragung 

in das Handelsregister ist die Verªnderung der Rechtsform wirksam.  

(2) Durch die Eintragung der  nderung der Rechtsform wird die sich umwandelnde 

Gesellschaft aufgelºst und es entsteht die neu gegr¿ndete Gesellschaft. Die Rechte 

und die Verbindlichkeiten der sich umwandelnden Gesellschaft gehen vollstªndig auf 

die neu gegr¿ndete Gesellschaft ¿ber.  

(3) Die Gesellschafter und die Aktionªre der sich umwandelnden Gesellschaft werden 

zu Gesellschaftern und Aktionªren der neu gegr¿ndeten Gesellschaft.  

(4) (geªnd.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Gehºrt zu den Vermºgensgegenstªnden der sich 

umwandelnden Gesellschaft ein dingliches Recht an einer Liegenschaft oder 

beweglichen Sache, die Geschªfte mit der eintragungspflichtig sind, ist die 

Bescheinigung ¿ber die Eintragung der Rechtsformªnderung in das jeweilige Register 

eintragen zu lassen.  

(5) Die von der umwandelnden Gesellschaft besessenen Genehmigungen, Lizenzen 

und Konzessionen, gehen der neu gegr¿ndeten Gesellschaft ¿ber, sofern das Gesetz 

oder ein ¦bertragungsakt nichts anderes bestimmen.  

(6) Zum Datum der Eintragung sind Schluss- und eine Erºffnungsbilanz nach 
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Art.263h Abs. 1 und 2 aufzustellen.  

  

Glªubigerschutz 

Art.264i (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Die persºnlich 

haftenden Gesellschafter der sich umwandelnden Gesellschaften sind vor den 

Glªubigern f¿r Verbindlichkeiten, die vor der  nderung der Rechtsform entstanden 

sind, weiterhin verantwortlich. Wird eine Person zum persºnlich haftenden 

Gesellschafter der neu gegr¿ndeten Gesellschaft, haftet sie nicht f¿r 

Verbindlichkeiten, die vor der Rechtsformªnderung entstanden sind.  

(2) Die Gesellschafter und Aktionªre der sich umwandelnden Gesellschaften werden 

von der Leistungspflicht auf unvollstªndig eingebrachten Einlagen, nicht befreit.  

(3) Handelt es sich bei der sich umwandelnden Gesellschaft um eine 

Kapitalgesellschaft und bei der neu gegr¿ndeten Gesellschaft um eine 

Personengesellschaft oder eine Gesellschaft mit geringerem Kapital, so kºnnen die 

Glªubiger, deren Forderungen vor Rechtsformªnderung entstanden sind, eine 

Sicherheitsleistung bis zur Hºhe der Kapitaldifferenz fordern.  

  

Anfechtung der Umwandlung 

Art.264j (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Jeder Gesellschafter 

oder Aktionªr der sich umwandelnden Gesellschaft kann bei dem Gericht seines 

Geschªftssitzes einen Klageantrag stellen, um fest zu stellen, dass bei der  nderung 

der Rechtsform eine der nachstehenden Zuwiderhandlungen begangen wurde:  

1. es liegt kein Umwandlungsplan vor oder ist dieser unwirksam;  

2. die Voraussetzungen nach Art. 264a Abs.1 und 2 Ziff.1, 2 und 6, Art. 264b ï 264e 

und Art. 262v Abs. 1 sind nicht erf¿llt;  

3. der Umwandlungsbeschluss widerspricht den zwingenden gesetzlichen 

Vorschriften oder des Gr¿ndungsvertrags bzw. der Satzung der Gesellschaft.  

(2) Das nicht ªquivalente Umtauschverhªltnis ist Grund f¿r die Antragstellung nach 

Abs.1. 

(3) Der Klageantrag nach Abs.1 ist gegen die sich umwandelnde Gesellschaft 

spªtestens vor Eintragung der Rechtsformªnderung zu stellen. Jeder Gesellschafter 

oder Aktionªr kann in das Verfahren eintreten und die Klage aufrechterhalten, auch 

wenn der Klªger auf die Klage verzichtet oder den Klageantrag zur¿cknimmt.  
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(4) (geªnd.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Durch die Antragstellung nach Abs.1 wird die 

Eintragung der Umwandlung ausgesetzt. Aufgrund des rechtkrªftigen Beschlusses, 

durch den der Klage stattgegeben wird, wird die Eintragung der Umwandlung 

abgelehnt. 

(5) (geªnd. ï AB 59 von 2007, in Kraft ab dem 01.03.2008) Der Antrag nach Abs.1 

wird nach den Regeln des zweiunddreiÇigsten Kapitels ĂVerfahren in 

Handelsstreitigkeitenñ der Zivilprozessordnung behandelt.  

(6) Gegen den Umwandlungsbeschluss kann ein Klageantrag nach Art.74 gestellt 

werden.  

  

Unwirksamkeit der neu gebildeten Gesellschaft 

Art. 264k (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004, geªnd. ï AB 66 von 

2005) Nach dem Tag der Eintragung der Rechtsformªnderung kann jeder 

Gesellschafter oder Aktionªr oder die neu gegr¿ndete Gesellschaft die Erklªrung der 

Unwirksamkeit beantragen. Es findet die Vorschrift nach Art.263o entsprechende 

Anwendung.  

  

Schutz eines Gesellschafters und Aktionªrs 

Art.264l (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Jeder Gesellschafter 

oder Aktionªr kann innerhalb von drei Monaten nach Eintragung der 

Rechtsformªnderung einen Anspruch gegen die Gesellschaft auf Geldausgleich vor 

dem Bezirksgericht geltend machen, wenn das im Umwandlungsplan festgelegte 

Umtauschverhªltnis nicht ªquivalent ist.  

(2) Der Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung bzw. der Aktionªr, 

dessen Rechtslage sich infolge der Rechtsformªnderung verªndert oder der gegen 

den Umwandlungsbeschluss gestimmt hat, kann die neu gegr¿ndete Gesellschaft 

verlassen. Es kommt zur entsprechenden Anwendung die Vorschrift nach Art. 263q.  

 

Rechtsformªnderung einer Einmanngesellschaft 

Art.264m (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Wird die 

Rechtsform einer Einmanngesellschaft verªndert, bedarf es keines 

Umwandlungsplans und es besteht keine Auskunftspflicht. Der bestellte Pr¿fer hat 
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lediglich eine Pr¿fung des Kapitals nach Art. 264e durchzuf¿hren.  

(2) Dem Alleininhaber des Kapitals stehen die Rechte nach Art.264k. Art. 264k und 

Art.264l nicht zu.  

  

 

Abschnitt IV 

Umwandlung durch ¦bertragung des Vermºgens auf den Alleininhaber (Neu ï 

AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) 

 

¦bertragung des Vermºgens auf den Alleininhaber 

Art.265 (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) Das gesamte 

Vermºgen einer Einmanngesellschaft (sich umwandelnde Gesellschaft) kann auf den 

Alleininhaber ¿bergehen, wenn er eine nat¿rliche Person und als Einzelkaufmann 

eingetragen ist. Die sich umwandelnde Gesellschaft wird ohne Liquidation aufgelºst.  

(2) Die Umwandlung nach Abs.1 kann nicht stattfinden, wenn Anteile oder Aktien der 

sich umwandelnden Gesellschaft verpfªndet oder gepfªndet sind.  

(3) Der Umwandlungsbeschluss wird vom Alleininhaber in Schriftform und mit notariell 

beglaubigter Unterschrift gefasst.  

  

Eintragung 

Art.265a (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd.ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Die ¦bertragung des Vermºgens auf den Alleininhaber wird in das 

Handelsregister in seiner Partie und der sich umwandelnden Gesellschaft, die gelºst 

wird, eingetragen.  

(2) (aufgeh.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

(3) (aufgeh.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) 

(4) (geªnd.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Mit der Bekanntmachung gelten die Glªubiger ¿ber 

ihre Rechte nach Art.265c in Kenntnis gesetzt.  
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Wirkung 

Art.265b (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.01.2004) (1) (geªnd.ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Die ¦bertragung des Vermºgens auf den Alleininhaber wird vom Tag dessen 

Eintragung vom Gericht des Geschªftssitzes der sich umwandelnden Gesellschaft 

wirksam.  

(2) Durch die Eintragung gehen alle Rechte und Verbindlichkeiten der sich 

umwandelnden Gesellschaft auf den Einzelkaufmann ¿ber.  

(3) (geªnd.ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten, AB 80 von 2006) Gehºrt zum Vermºgen der sich umwandelnden 

Gesellschaft auch ein dingliches Recht an einer Liegenschaft oder einer beweglichen 

Sache, die Geschªfte mit der eintragungspflichtig sind, ist die Bescheinigung ¿ber die 

Eintragung der Vermºgens¿bertragung auf den Alleininhaber in das jeweilige Register 

eintragen zu lassen.  

(4) Die von der sich umwandelnden Gesellschaft besessenen Genehmigungen, 

Lizenzen und Konzessionen, gehen auf den Einzelkaufmann ¿ber, sofern das Gesetz 

oder im ¦bertragungsakt nichts anderes bestimmt.  

  

Glªubigerschutz 

Art.265c (neu ï AB 58 von 2003, in Kraft ab dem 01.04.2004) (1) (geªnd.ï AB 38 von 

2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten, AB 80 von 

2006) Der Einzelkaufmann verwaltet das auf ihn ¿bertragene Vermºgen der sich 

umwandelnden Gesellschaft bis zum Ablauf einer Frist von 6 Monaten getrennt.  

(2) Innerhalb der Frist nach Abs.1 kann jeder Glªubiger der sich umwandelnden 

Gesellschaft und des Einzelkaufmanns, dessen Forderung ungesichert und vor dem 

Datum der Eintragung entstanden ist, Befriedigung oder eine Sicherheitsleistung nach 

MaÇgabe seiner Rechte verlangen. Wird seinem Verlangen nicht entsprochen, hat 

der Glªubiger Anspruch auf Vorzugsbefriedigung aus den Rechten seines 

Schuldners.  

(3) Bis zum Ablauf der Frist der getrennten Verwaltung kann der Einzelkaufmann 

keine Lºschung im Handelsregister beantragen.  

 

  



www.ruskov-law.eu 

 

 

 

Abschnitt V 

Umwandlung mit Beteiligung von Gesellschaften aus den EU-Mitgliedsstaaten 

oder eines anderen Landes laut Abkommen ¿ber den Europªischen 

Wirtschaftsraum (neu ï AB 104 von 2007) 

 

Anwendung 

Art. 265d (neu ï AB 104 von 2007) (1) Die Umwandlung nach den Bestimmungen 

dieses Abschnitts findet nur durch Fusion oder Verschmelzung durch Neugr¿ndung 

statt, wenn mindestens eine der sich umwandelnden Gesellschaften ihren Sitz in 

einem anderen EU-Mitgliedsstaat oder einem anderen Land laut Abkommen ¿ber den 

Europªischen Wirtschaftsraum hat und eine Form, die in Art. 1 der Ersten Richtlinie 

68/151/EWG des Rates zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den 

Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrags, 

um diese Bestimmungen gleichwertig f¿r das gesamte Gemeinschaftsgebiet zu 

gestalten, hat, auÇer f¿r offene Investitionsgesellschaften.  

(2) Die Umwandlung laut Abs. 1 kann nicht erfolgen, wenn in der Umwandlung eine 

Gesellschaft teilnimmt, dessen Sitz auÇerhalb der Europªischen Union ist und oder 

die Gesetzgebung des Mitgliedsstaats, die f¿r eine der an der Umwandlung 

beteiligten Gesellschaften zutrifft, die Umwandlung nicht zulªsst. 

(3) Die Umwandlung laut Abs. 1 kann nicht erfolgen, wenn die sich umwandelnde 

Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien, Land besitzt und die neugegr¿ndete 

oder aufnehmende Gesellschaft ihren Sitz auÇerhalb der Republik Bulgarien hat. 

(4) Die Regelungen dieses Abschnitts werden in Bezug auf einer sich an der 

Umwandlung beteiligende Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien angewandt 

und wenn die aufnehmende oder neu gegr¿ndete Gesellschaft ihren Sitz in der 

Republik Bulgarien hat ï findet auch mit Bezug auf den Eintragungsantrag, der 

Eintragung und der Wirksamkeit der Eintragung. Art. 216b hier Anwendung. 

 

Gemeinsamer Umwandlungsplan 

Art. 265e (Neu ï AB 104 von 2007) (1) Bei Beschlussfassung zur Umwandlung 

erstellen die an der Umwandlung beteiligten aufnehmenden und/ oder sich 
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umwandelnden Gesellschaften einen gemeinsamen Umwandlungsplan. 

(2) Der gemeinsame Umwandlungsplan wird in schriftlich erstellt und die an der 

Umwandlung beteiligten Gesellschaften mit Sitz in der Republik Bulgarien leisten die 

Unterschrift durch ihren Vertreter. 

(3) Der gemeinsame Umwandlungsplan regelt die Art der Umwandlung. Darin sind 

mindestens folgende Angaben zu enthalten: 

1. Rechtsform, Firma und Sitz jeder sich umwandelnden Gesellschaft, der 

aufnehmenden Gesellschaft bei Fusion und der neu gegr¿ndeten Gesellschaft bei 

Verschmelzung durch Neugr¿ndung; 

2. das Umtauschverhªltnis von Aktien und Anteile, bestimmt zum konkreten Datum;  

3. AusmaÇ der Geldzahlungen, wenn solche nach Art.261b, Abs. 2 vorgesehen sind, 

und die Frist f¿r deren Leistung;  

4. Beschreibung der Anteile oder der Aktien, die jeder Gesellschafter oder Aktionªr an 

den neu gegr¿ndeten und/ oder ¿bernehmenden Gesellschaften erwirbt, 

einschlieÇlich die vorgesehene Kapitalerhºhung der ¿bernehmenden Gesellschaft, 

falls dies zur Umwandlung erforderlich ist, sowie die Bedingungen ¿ber die Verteilung 

und ¦bergabe der Aktien seitens der neu gegr¿ndeten oder ¿bernehmenden 

Gesellschaft;  

5. Zeitpunkt, ab dem die Beteiligung an einer neu gegr¿ndeten oder ¿bernehmenden 

Gesellschaften ein Recht auf Gewinnanteil einrªumt, sowie alle Besonderheiten in 

Verbindung mit diesem Recht;  

6. Zeitpunkt, ab dem die Handlungen der sich umwandelnden Gesellschaften f¿r die 

Belange der Buchf¿hrung als f¿r Rechnung der neu gegr¿ndeten oder 

¿bernehmenden Gesellschaften ausgef¿hrt gelten;  

7. die von der neu gegr¿ndeten oder ¿bernehmenden Gesellschaft eingerªumten 

Rechte der Aktionªre mit besonderen Rechten sowie den Inhabern von Wertpapieren, 

die keine Aktien sind; 

8. jeder Vorteil, der den Pr¿fern nach Art.265h oder den Mitgliedern der Verwaltungs- 

und Kontrollorgane der an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften gewªhrt wird: 

9. Auswirkung der Umwandlung auf die Beschªftigungsverhªltnisse; 

10. Regelung der Beteiligung der Mitarbeiter und Arbeitnehmer an der Leitung der 

neu gegr¿ndeten oder ¿bernehmenden Gesellschaft, falls vorgesehen; 

11. Angaben ¿ber die Bewertung des in der neu gegr¿ndeten oder ¿bernehmenden 
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Gesellschaft ¿bergehenden Vermºgens; 

(4) Bestandteil des Umwandlungsplans ist: 

1. Projekt des Gesellschaftsvertrags oder Satzung der neu gegr¿ndeten Gesellschaft 

bei Verschmelzung durch Neugr¿ndung bzw. die  nderungen und Ergªnzungen des 

Gesellschaftsvertrags bei Fusion; 

2. die Jahresabschluss und Lageberichte und/ oder Bilanz der sich umwandelnden 

Gesellschaften und der ¿bernehmenden Gesellschaft, auf dessen Grundalge der 

Umwandlungsplan erstellt wurde. 

 

Bericht des Verwaltungsorgans 

Art. 265f. (Neu ï AB 104 von 2007) Der Verwaltungsorgan jeder sich umwandelnden 

und der aufnehmenden Gesellschaft erstellt einen schriftlichen Umwandlungsbericht. 

Der Bericht enthªlt detaillierte Informationen mit rechtlicher und wirtschaftlicher 

Begr¿ndung des gemeinsamen Umwandlungsplans besonders ¿ber das 

Umtauschverhªltnis sowie ¿ber die Auswirkung der Umwandlung auf die Verlegung 

der Gesellschafter und Aktionªre, Glªubiger, Mitarbeiter und Arbeitnehmer. 

Art. 265g. (Neu ï AB 104 von 2007) (1) Der gemeinsame Umwandlungsplan und der 

Bericht des Verwaltungsorgans der umwandelnden und/ oder aufnehmenden 

Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien wird im Handelsregister eingetragen. 

Die Verºffentlichung erfolgt gleichzeitig in den Partien jeder sich umwandelnden und/ 

oder ¿bernehmenden Gesellschaft jedoch nicht fr¿her als ein Monat vor der 

Hauptversammlung, auf der der Umwandlungsbeschluss gefasst wurde. 

(2) Zusammen mit den Akten laut Art. 1 wird in das Handelsregister die Liste 

verºffentlicht, die Angaben ¿ber Firma, Sitz, Adresse und Register enthªlt, in welchen 

jede sich umwandelnde und/ oder aufnehmende Gesellschaft eingetragen wurde. Die 

Liste enthªlt ebenfalls Angaben ¿ber jede Gesellschaft bez¿glich der Schutzregeln 

der Glªubiger und Minderheitsaktionªre sowie ¿ber die Stelle, aus welcher die 

vollstªndige Information hier¿ber entnommen werden kann. 

(3) Innerhalb der lat. Abs. 1 g¿ltigen Frist wird der Bericht des Verwaltungsorgans den 

Vertretern der Mitarbeiter und Arbeitnehmer laut Art. 7a vom Arbeitsgesetzbuch 

vorgestellt, und falls solche nicht vorhanden sind ï den Mitarbeitern und 

Arbeitnehmern selbst. Die eingereichten Stellungsnahmen der Vertreter der 

Mitarbeiter und Arbeitnehmer werden dem Bericht beigef¿gt. 
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¦berpr¿fung der Umwandlung 

Art. 265h. (Neu ï AB 104 von 2007) (1) Der gemeinsame Umwandlungsplan wird 

durch einen f¿r jede sich umwandelnde oder aufnehmende Gesellschaft mit Sitz in 

der Republik Bulgarien vom Verwaltungsorgan der entsprechenden Gesellschaft 

bestellten Pr¿fer ¿berpr¿ft. 

(2) Auf gemeinsamen Antrag aller sich umwandelnden und der aufnehmenden 

Gesellschaften kann der zustªndige Beamte der Eintragungsagentur einen 

gemeinsamen Pr¿fer f¿r der sich umwandelnden und der aufnehmenden 

Gesellschaften, einschlieÇlich mit Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat, bestellen. 

(3) F¿r den bestellte Pr¿fer finden die Bestimmungen des Abs. 1 und 2 und Art. 262l, 

Abs. 3 Anwendung. 

(4) Der nach Abs. 1 und 2 oder in ¦bereinstimmung mit der Gesetzgebung eines 

anderen Mitgliedsstaates, in welchem die sich umwandelnde oder aufnehmende 

Gesellschaft ihren Sitz hat, bestellten Pr¿fer ¿bt Rechte gem. Art. 262l, Abs. 4 aus 

und verantwortlich nach den Bestimmungen des Art. 262m, Abs. 3. 

(5) Die Umwandlungspr¿fung findet nicht statt, wenn alle Gesellschafter oder 

Aktionªre der sich umwandelnden oder der aufnehmenden Gesellschaften ihre 

schriftliche Zustimmung daf¿r erklªrt haben. 

 

Pr¿ferbericht 

Art. 265i. (Neu ï AB 104 von 2007) (1) F¿r den Bericht des laut Art. 265h, Abs. 1 und 

2 bestellten Pr¿fers findet Art. 262m, Abs. 1 und 2 Anwendung. 

(2) Ist der Sitz der durch Verschmelzung neu gegr¿ndete Gesellschaft in der Republik 

Bulgarien oder die Fusion erfolgt durch Kapitalerhºhung der aufnehmenden 

Gesellschaft, dessen Sitz in der Republik Bulgarien ist, erstellt der Pr¿fer auch einen 

Bericht ¿ber die Pr¿fung des Kapitals. Es finden Art. 262p, Abs. 2, 3 und 4 

Anwendung. 

(3) Wird ein Gesellschafter in Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung oder Aktionªr der 

Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien zum persºnlich haftenden 

Gesellschafter in der aufnehmenden oder neu gegr¿ndeten Gesellschaft, findet Art. 

262q statt. 
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Bescheinigung der RechtmªÇigkeit der Umwandlung 

Art. 265l (Neu ï AB 104 von 2007) Befindet der Sitz der aufnehmenden oder neu 

gegr¿ndeten Gesellschaft in einem anderen Mitgliedsstaat, beantragt der 

Verwaltungsorgan jeder sich umwandelnden Gesellschaft mit Sitz in der Republik 

Bulgarien vor dem Handelsregister eine Bescheinigung ¿ber die RechtsmªÇigkeit der 

Umwandlung in Bezug auf diese Gesellschaft. Zum Antrag werden der 

Umwandlungsbeschluss, Einwilligungen laut Art. 265k, Abs. 3, der Pr¿ferbericht und 

Nachweise, dass der Beschluss gesetzmªÇig getroffen wurde, sowie eine Erklªrung, 

dass die Gesellschaft kein Grundbesitzer gemªÇ den Verbot von Art. 265d, Abs. 3 ist, 

beigef¿gt. 

 

Eintragung der Umwandlung 

Art. 265m. (Neu ï AB 104 von 2007) (1) Der Verwaltungsorgan der neu gegr¿ndeten 

oder aufnehmenden Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien beantragt die 

Eintragung der Fusion oder Verschmelzung durch Neugr¿ndung in das 

Handelsregister. Zum Antrag werden der gemeinsame Umwandlungsplan und alle 

Beschl¿sse der an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften beigef¿gt sowie 

Bescheinigungen laut Art. 10 der Richtlinie 2005/56/EG des Europªischen Parlaments 

und des Rates ¿ber die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen 

Mitgliedsstaaten. Art. 263, Abs. 2 findet entsprechend Anwendung. 

(2) Die Eintragung einer Fusion oder Verschmelzung durch Neugr¿ndung erfolgt in 

der Sache der aufnehmenden, bzw. der neu gegr¿ndeten Gesellschaft mit Sitz in der 

Republik Bulgarien sowie in den Sachen der sich umwandelnden Gesellschaften mit 

Sitz in der Republik Bulgarien, jedoch fr¿hestens nach 14 Tagen ab Antragstellung 

wenn: 

1. die sich umwandelnden Gesellschaften mit Sitz in anderen Mitgliedsstaaten 

Bescheinigungen nach Art. 10 der Richtlinie 2005/56/EG vorgelegt haben; 

2. die an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften mit Sitz in der Republik 

Bulgarien die Vorschriften dieses Abschnitts und gesetzlichen Bedingungen ¿ber die 

Beschlussfassung einer Umwandlung eingehalten haben; 

3. die sich umwandelnde oder aufnehmende Gesellschaft einen gemeinsamen 

Umwandlungsplan bewilligt haben und 

4. alle Vorschriften der bulgarischen Gesetzgebung bez¿glich der ¿bernehmenden 

oder neu gegr¿ndeten Gesellschaft eingehalten wurden. 
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(3) Mit der Fusion werden auch die  nderungen im Gesellschaftsvertrag, falls solche 

bei der Umwandlung vorgenommen wurden, eingetragen. 

 

Lºschung der sich umwandelnden Gesellschaften 

Art. 265n. (Neu ï AB 104 von 2007) Befindet sich der Sitz der neu gegr¿ndeten oder 

aufnehmenden Gesellschaft in einem anderen Mitgliedsstaat, werden die sich 

umwandelnden Gesellschaften mit Sitz in der Republik Bulgarien aus dem 

Handelsregister aufgrund des Bescheids ¿ber eingetragener Umwandlung aus dem 

Register des Mitgliedsstaats, in welchem die aufnehmende oder neu gegr¿ndete 

Gesellschaft eingetragen ist, gelºscht. 

 

Wirkung der Eintragung 

Art. 265o. (Neu ï AB 104 von 2007) (1) Die Umwandlung nach Art. 265m ist ab 

Eintragung in das Handelsregister wirksam und die Umwandlung, bei der die 

aufnehmende oder neu gegr¿ndete Gesellschaft mit Sitz im anderen Mitgliedsstaat ist 

ï nach dem Recht dieses Landes wirksam. 

(2) Mit Eintragung der Umwandlung entsteht eine neu gegr¿ndete Gesellschaft und 

die sich umwandelnden Gesellschaften werden gelºscht, wobei die Rechte und 

Pflichten der sich umwandelnden Gesellschaften auf die aufnehmende oder neu 

gegr¿ndete Gesellschaft ¿bergehen. Die Gesellschafter und Aktionªre der sich 

umwandelnden Gesellschaften werden zu Gesellschafter und Aktionªre in der 

aufnehmenden oder neu gegr¿ndeten Gesellschaft. 

(3) Gehºrt zum Vermºgen der sich umwandelnden Gesellschaft auch ein dingliches 

Recht an einer Liegenschaft oder einer beweglichen Sache, die Geschªfte mit der 

eintragungspflichtig sind, ist die Bescheinigung ¿ber die Eintragung in das 

Handelsregister bzw. der Eintragungsbescheid laut Art. 265n vom Register des 

Mitgliedsstaates, zur Eintragung in das zustªndige Register vorzulegen. 

(4) Die Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen, die im Besitz der sich 

umwandelnden Gesellschaft sind, gehen, auf die ¿bertragende oder neu gegr¿ndete 

Gesellschaft ¿ber, sofern das Gesetz oder der ¦bertragungsakt nichts anderes 

bestimmt.  
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Anfechtung der Umwandlung und Glªubigerschutz 

Art. 265p. (Neu ï AB 104 von 2007) (1) Gegen den Umwandlungsbeschluss einer 

Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien kann keine Klage gem. Art. 74 

eingereicht werden. Die Nichtigkeitserklªrung ist laut Art. 263p der durch 

Verschmelzung neu gegr¿ndeten Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien nicht 

zulªssig. 

(2) Die Umwandlung nach diesem Abschnitt kann nicht f¿r nichtig erklªrt werden. Die 

Umwandlung kann von den Personen und nach den Vorschriften des Art. 263o 

angefochten werden, wenn die Bedingungen nach diesem Abschnitt nicht eingehalten 

wurden. Das unªquivalente Umtauschverhªltnis ist kein Grund zur Klageerhebung. 

(3) Ist der Sitz der aufnehmenden oder neu gegr¿ndeten Gesellschaft mit Sitz in 

einem anderen Mitgliedsstaat, ist die Klage spªtestens nach Ausstellung der 

Bescheinigung laut Art. 265l einzureichen. Die eingereichte Klage hebt die 

Ausstellung der Bescheinigung auf. Aufgrund einer in Kraft getretenen Entscheidung, 

mit der die Klage stattfindet, wird die Ausstellung der Bescheinigung verweigert. 

(4) Ist der Sitz der aufnehmenden oder neu gegr¿ndeten Gesellschaft in der Republik 

Bulgarien, ist die Klage spªtestens vor der Eintragung der Umwandlung einzureichen. 

Die eingereichte Klage hebt die Eintragung der Umwandlung auf. Aufgrund einer in 

Kraft getretenen Entscheidung, mit der die Klage stattfindet, wird die Eintragung der 

Umwandlung verweigert. 

 

Sonderregelungen 

Art. 265q. (Neu AB ï 104 von 2007) Ist die ¿bernehmende Gesellschaft Alleininhaber 

des Kapitals aller sich umwandelnden Gesellschaften, erfolgt die Umwandlung durch 

Beschluss des Alleininhabers des Kapitals. Art. 265e, Abs. 3, Ziff. 2 ï 5, Art. 265h, 

Art. 265i und Art. 265o, Abs. 2 ï zweiter Satz, finden keine Anwendung. 

 

Beteiligung der Arbeitnehmer und Mitarbeiter 

Art. 165r. (Neu ï AB 104 von 2007) (1) Ist der Sitz einer der sich umwandelnden, der 

aufnehmenden oder neu gegr¿ndeten Gesellschaften in der Republik Bulgarien, 

finden f¿r die Beteiligung der Arbeitnehmer und Mitarbeiter die Vorschriften von Art. 

12-15, Art. 16, Abs. 1, 2 und Abs. 3, P. 4 und 5 (indem statt 25% der Gesamtzahl der 

Arbeitnehmer und Mitarbeiter ist ein Drittel erforderlich ist), Art. 17, 18, 19, 29 und 30 

vom Gesetz ¿ber Information und Beratung der Arbeitnehmer und Mitarbeiter in 
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multinationalen Unternehmen, Unternehmensgruppen und europªische 

Gesellschaften Anwendung, indem die aufnehmende und neu gegr¿ndete 

Gesellschaft nach diesem Abschnitt als europªische Gesellschaft gilt. 

(2) Ist der Sitz der ¿bernehmenden oder neu gegr¿ndeten Gesellschaft in der 

Republik Bulgarien, kºnnen die Leitungsorgane der sich umwandelnden 

Gesellschaften und der ¿bernehmenden Gesellschaft ohne Verhandlungen den 

Beschluss zur Anwendung der Standardregelungen laut Art. 16 und 17 vom Gesetz 

¿ber Information und Beratung der Arbeitnehmer und Mitarbeiter in multinationalen 

Unternehmen, Unternehmensgruppen und europªische Gesellschaften treffen. Ist der 

Sitz der ¿bernehmenden oder neu gegr¿ndeten Gesellschaft in einem anderen 

Mitgliedsstaat, kºnnen sie den Beschluss zur Anwendung der Standardregelungen, 

die von der entsprechenden Gesetzgebung aufgenommen wurden, in 

¦bereinstimmung mit der Richtlinie 2001/86/EG des Rates zur Ergªnzung des Statuts 

der Europªischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer fassen. 

(3) Ist der Sitz der ¿bernehmenden oder neu gegr¿ndeten Gesellschaft in der 

Republik Bulgarien und eine der sich umwandelnden Gesellschaft wendet die 

Ordnung ¿ber Beteiligung der Arbeitnehmer und Mitglieder im Sinne von Art. 1, P. 20 

der zusªtzlichen Vorschriften zum Gesetz ¿ber Information und Beratung der 

Arbeitnehmer und Mitarbeiter in multinationalen Unternehmen, 

Unternehmensgruppen und europªische Gesellschaften an, ist die ¿bernehmende 

oder neu gegr¿ndete Gesellschaft verpflichtet, die Aus¿bung der aus diesen 

Regelungen entstammenden Rechte zu gewªhrleisten. Diese Regelung findet auch 

bei nachfolgender Umwandlung nach der Ordnung aus diesem Kapitel oder der 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rats ¿ber das Statut der Europªischen 

Gesellschaft (SE) Anwendung, jedoch nur bis zu drei Jahren nach dem Datum laut 

Art. 265o, Abs. 1. 

 

Siebzehntes Kapitel 

Abwicklung 

 

Beginn der Abwicklung 

Aer.266. (1) Nach der Auflºsung der Handelsgesellschaft findet die Abwicklung statt.  

(2) (Neu ï AB 83 von 1996, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB von 2006) ¦ber die Frist f¿r den Schluss 
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der Abwicklung beschlieÇen die Hauptversammlungen der Gesellschaft mit 

beschrªnkter Haftung und der Aktiengesellschaft; in den anderen 

Handelsgesellschaften wird diese Frist durch einstimmig gefassten Beschluss der 

persºnlich haftenden Gesellschafter festgesetzt. Diese Frist kann auch der nach 

Eintragung zustªndige Beamte der Eintragungsagentur bestimmen, wenn diese 

Abwickler bestellt. Falls notwendig kann die Frist verlªngert werden.  

(3) (Vorheriger Abs.2, geªndert ï AB 83 von 1996; geªndert ï AB 84 von 2000, erg. ï 

AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in 

Bezug auf das Inkrafttreten ï AB von 2006) Die Abwickler sind in das Handelsregister 

unter Vorlage ihrer notariell beglaubigten Unterschriftsmuster eintragen zu lassen.  

(4) (Vorheriger Abs.3, geªndert ï AB 83 von 1996, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft 

ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB von 2006) Das 

Registergericht kann aus wichtigen Anlªssen einen Abwickler auf Verlangen der 

Gesellschafter bzw. der Aktionªre, deren Anteile bzw. Aktien zusammen mindestens 

den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, bestellen oder abberufen.  

(5) (Neu ï AB 83 von 1996) Die Verg¿tungen der Abwickler werden bestimmt durch: 

1. die Hauptversammlung der Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung oder der 

Aktiengesellschaft;  

2. die persºnlich haftenden Gesellschafter in den Handelsgesellschaften ï 

einstimmig;  

3. das Gericht in den Fªllen, wenn es die Abwickler bestellt hat; 

4. (Neu ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB von 2006) den Beamten nach Eintragung in der zustªndigen 

Eintragungsagentur, wenn diese den Abwickler bestellt hat. 

(6) (Neu ï AB 83 von 1996) Die Abwickler tragen dieselbe Verantwortung f¿r ihre 

Tªtigkeit in Verbindung mit der Abwicklung wie die Geschªftsf¿hrer und die weiteren 

geschªftsf¿hrenden Organe der Handelsgesellschaften.  

  

Aufruf der Glªubiger 

Art.267. (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf 

das Inkrafttreten ï AB von 2006) Die Abwickler haben unter Hinweis auf die 

Auflºsung der Gesellschaft die Glªubiger der Gesellschaft aufzufordern, ihre 

Anspr¿che anzumelden. Die Aufforderung ist den bekannten Glªubigern schriftlich 



www.ruskov-law.eu 

 

auszurichten und in das Handelsregister zu verºffentlichen. 

  

Pflichten der Abwickler 

Art.268.(1) Die Abwickler haben die laufenden Geschªfte zu beenden, die 

Forderungen einzuziehen, das ¿brige Vermºgen in Geld umzusetzen und die 

Glªubiger zu befriedigen. Soweit es die Abwicklung erfordert, d¿rfen sie auch neue 

Geschªfte eingehen.  

(2) Im Einvernehmen mit den Gesellschaftern bzw. den Aktionªren und Glªubigern 

kºnnen ihnen die Abwickler einzelne Gegenstªnde des Liquidationsvermºgens 

¿bertragen, sollte dies die Rechte der ¿brigen Gesellschafter und Glªubiger nicht 

gefªhrden.  

(3) (Neu ï AB 61 von 1993, geªnd. ï AB 105 von 2005, in Kraft ab dem 01.01.2006) 

Die Abwickler haben die Nationale Einnahmenagentur ¿ber den Beginn der 

Abwicklung zu informieren.  

  

Vertretung durch die Abwickler 

Art.269.(1) Die Abwickler vertreten die Gesellschaft und haben die Rechte und 

Pflichten des geschªftsf¿hrenden Organs der Gesellschaft.  

(2) Die Abwickler sind nur gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Ist 

eine Willenserklªrung gegen¿ber der Gesellschaft abzugeben, so gen¿gt die Abgabe 

gegen¿ber einem Abwickler.  

  

Erºffnungsbilanz, Jahresabschluss und Lagebericht 

Art.270.(1) (geªnd. ï AB 65 von 2005, geªnd. ï AB 105 von 2006, in Kraft ab dem 

01.01.2007) Die Abwickler haben f¿r den Beginn der Abwicklung eine Bilanz und 

einen die Erºffnungsbilanz erlªuternden Bericht aufzustellen. Zum Ende jeden Jahres 

haben sie einen Jahresabschluss und einen Lagebericht aufzustellen und dem 

leitenden Organ vorzulegen.  

(2) Das leitende Organ beschlieÇt ¿ber die Feststellung der Erºffnungsbilanz, des 

Jahresabschlusses sowie ¿ber die Entlastung der Abwickler.  
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Verschmelzung durch Aufnahme 

einer in Abwicklung befindlichen Gesellschaft 

Art.270a. (Neu ï AB 83 von 1996; aufgehoben in AB 58 von 2003).  

  

Verteilung des Vermºgens 

Art.271. Das nach der Befriedigung der Glªubiger verbleibende Vermºgen der 

Gesellschaft wird unter die Gesellschafter bzw. die Aktionªre verteilt.  

  

Glªubigerschutz  

Art.272. (1) (Geªndert ï AB 83 von 1996, geªnd. und erg. ï AB 38 von 2006, in Kraft 

ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB von 2006) Das 

Vermºgen darf nur verteilt werden, wenn sechs Monate seit dem Tage verstrichen 

sind, an dem der Aufruf der Glªubiger in das Handelsregister verºffentlicht wurde.  

(2) Meldet sich ein bekannter Glªubiger nicht, so ist der geschuldete Betrag f¿r ihn 

auf seinen Namen bei einer Bank zu hinterlegen.  

(3) Ist eine Verbindlichkeit streitig, so darf das Vermºgen nur verteilt werden, wenn 

dem Glªubiger Sicherheit geleistet ist.  

(4) (Neu ï AB 83 von 1996) Das leitende Organ der Gesellschaft kann, nachdem die 

Glªubiger befriedigt worden sind, die uneinbringlichen Forderungen der Gesellschaft 

ausbuchen. Der Beschluss bedarf der einfachen Mehrheit.  

  

Einstellung und Aufhebung eines Abwicklungsverfahrens  

bei Erºffnung eines Insolvenzverfahrens  

Art.272a (Neu ï AB 84 von 2000) (1) (Erg. ï AB 38 von 2006) Vom Tag des 

Beschlusses ¿ber die Erºffnung eines Insolvenzverfahrens in das Vermºgen einer in 

Abwicklung befindlichen Gesellschaft wird das laufende Abwicklungsverfahren 

eingestellt. Das Insolvenzverfahren wird vom Tag, an dem der Beschluss nach 

Art.630 rechtkrªftig wird, aufgehoben. Durch den Beschluss ¿ber die Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens erklªrt das Gericht die Insolvenz der Schuldnergesellschaft gem. 

Art.630 Abs.2.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB von 2006) In den Fªllen nach Abs.1 hat das Insolvenzgericht noch 
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am selben Tag eine Abschrift vom Beschluss zur Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

zwecks Eintragung ins Handelsregister zu senden. 

  

Bilanz und Bericht des Abwicklers bei Beendigung seiner Tªtigkeit 

Art.272b (Neu ï AB 84 von 2000) (1) In den Fªllen, in denen ¿ber das Vermºgen 

einer in Abwicklung befindlichen Gesellschaft ein Insolvenzverfahren erºffnet wird, hat 

der Abwickler innerhalb von sieben Tagen ab Einstellung der Abwicklung bei dem 

Insolvenzgericht eine Bilanz per Datum des Beschlusses ¿ber die Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens sowie einen Bericht ¿ber seine Tªtigkeit nach Art.270 

vorzulegen.  

(2) Der bestellte Insolvenzverwalter, der Schuldner bzw. ein Glªubiger kºnnen 

innerhalb von sieben Tagen ab Vorlage der Bilanz und des Berichts bei dem Gericht 

einen Widerspruch gegen sie einlegen.  

(3) Innerhalb von 14 Tagen hat sich das Gericht ¿ber den eingelegten Widerspruch 

durch Erlass einer Bestimmung, die nicht der Anfechtung unterliegt, zu ªuÇern.  

(4) Wird in der Frist nach Abs.2 kein Widerspruch eingelegt, so gelten der Bericht und 

die Bilanz des Abwicklers f¿r akzeptiert.  

(5) Solange die Abwicklung eingestellt ist, kann der Abwickler der im Siebzenten 

Kapitel vorgesehenen Handlungen nicht durchf¿hren.  

  

Schluss der Abwicklung 

Art.273. (1) (Ergªnzt ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 

01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB von 2006) Nach 

Berichtigung aller Verbindlichkeiten und Verteilung des verbliebenen Vermºgens 

beantragen die Abwickler die Lºschung der Gesellschaft.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB von 2006) Stellt sich nachtrªglich heraus, dass weitere 

AbwicklungsmaÇnahmen nºtig sind, so hat auf Antrag eines Beteiligten das Gericht 

die bisherigen Abwickler neu zu bestellen oder andere Abwickler zu berufen.  

  

Fortsetzung einer aufgelºsten Gesellschaft 

Art.274.(1) (ergªnzt ï AB 58 von 2003) Ist eine Gesellschaft durch Zeitablauf oder 
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durch Beschluss der zustªndigen Gesellschaftsorgane aufgelºst worden, so kºnnen 

sie, solange noch nicht mit der Verteilung des Vermºgens begonnen ist, die 

Fortsetzung der Gesellschaft beschlieÇen. Diese Vorschrift findet Anwendung auch 

auf die Auflºsung einer Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung nach Art. 155 Ziff.3 

sowie einer Aktiengesellschaft nach Art.252, Abs.1, Ziff. 6  

(2) Der Beschluss nach Abs.1 bedarf: 

1. einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung 

vertretenen Grundkapitals umfasst ï f¿r die Aktiengesellschaft;  

2. der Einstimmigkeit ï f¿r die ¿brigen Handelsgesellschaften.  

(3) Die Abwickler haben die Fortsetzung der Gesellschaft zur Eintragung in das 

Handelsregister anzumelden.  

 

 

Achtzehntes Kapitel 

Vereinigungen (geªnd. ¦berschrift ï AB 104 von 2007) 

 

Abschnitt I 

Konsortium 

 

Begriffsbestimmung 

Art.275. Das Konsortium ist die vertragliche Vereinigung von Kauflªuten zur 

Durchf¿hrung einer gemeinsamen Aufgabe. 

 

Anwendbare Vorschriften 

Art.276. F¿r das Konsortium finden die Vorschriften f¿r eine Personengesellschaft 

oder f¿r die Gesellschaft, in derer Form das Konsortium organisiert ist, Anwendung.  
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Abschnitt II 

Holding 

 

Begriffsbestimmung 

Art.277.(1) Die Holdinggesellschaft kann eine Aktiengesellschaft, 

Kommanditgesellschaft auf Aktien oder Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung sein, 

die zum Ziel hat, sich in beliebiger Form an andere Gesellschaften oder an ihrer 

Geschªftsf¿hrung zu beteiligen, ungeachtet dessen, ob sie eigenstªndig eine 

Produktions- oder Handelstªtigkeit aus¿bt.  

(2) Mindestens 25 v. H. des Kapitals der Holdinggesellschaft hat direkt in 

Tochtergesellschaften eingezahlt zu sein.  

(3) Eine Tochtergesellschaft ist jene Gesellschaft, an der die Holdinggesellschaft mit 

mindestens 25% der Aktien oder Geschªftsanteile beteiligt ist oder darauf einen 

unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss aus¿bt, oder mehr als die Hªlfte der 

Vorstandsmitglieder unmittelbar oder mittelbar bestimmen.  

  

Unternehmensgegenstand 

Art.278.(1) Die Holdinggesellschaft kann folgenden Unternehmensgegenstand haben:  

1. Erwerb, Verwaltung, Bewertung und VerªuÇerung von Beteiligungen an 

bulgarischen und auslªndischen Gesellschaften;  

2. Erwerb, Verwaltung und VerªuÇerung von Obligationen;  

3. Erwerb, Bewertung und VerªuÇerung von Patenten, Lizenzgewªhrung f¿r 

Patentnutzung an Gesellschaften, an denen die Holdinggesellschaft beteiligt ist;  

4. Finanzierung der Gesellschaften, an denen die Holdinggesellschaft beteiligt ist.  

(2) Die Holdinggesellschaft kann:  

1. sich an einer Gesellschaft nicht beteiligen, die keine juristische Person ist;  

2. keine Lizenzen erwerben, die nicht f¿r die von der Holdinggesellschaft 

kontrollierten Gesellschaften bestimmt sind;  

3. keine Immobilien erwerben, die nicht f¿r die Belange der Gesellschaft nºtig sind. 

Der Erwerb von Aktien der Gesellschaften, die mit Immobilien handeln, ist zulªssig.  
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Besteuerung der Holdinggesellschaften 

Art.279.(1) (Aufgehoben ï AB 59 von 1996)  

  

Gewªhrung von Krediten durch die Holdinggesellschaft 

Art.280.(1) Die Holdinggesellschaft kann Kredite nur gewªhren an Gesellschaften, an 

denen sie unmittelbar beteiligt ist oder sie kontrollieren kann.  

(2) Die gewªhrten Betrªge d¿rfen zusammen den zehnfachen Betrag des Kapitals der 

Holdinggesellschaft nicht ¿bersteigen.  

(3) Der Betrag der Depositen der Tochtergesellschaften und der Unternehmen in der 

Holdinggesellschaft darf nicht den dreifachen Betrag des Kapitals ¿bersteigen.  

  

Abschnitt III 

Europªische wirtschaftliche Interessenvereinigung (neu ï Ab 104 von 2007) 

 

Rechtslage 

Art. 280a. (Neu AB ï 104 von 2007) (1) Die Europªische wirtschaftliche 

Interessenvereinigung nach dem Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des 

Rates ¿ber die Schaffung einer europªischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung 

(EWIV), nachstehend Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 genannt, mit Sitz in der 

Republik Bulgarien ist eine juristische Person und entsteht ab dem Tag der 

Eintragung in das Handelsregister. Im Handelsregister werden auch die sich in der 

Republik Bulgarien befindenden Abteilungen von europªischen wirtschaftlichen 

Interessenvereinigungen mit Sitz in anderen Lªndern eingetragen. 

(2) F¿r die europªische wirtschaftliche Interessenvereinigung, die in der Republik 

Bulgarien eingetragen ist, findet Art. 70 Anwendung. 

(3) Die Mitglieder der in der Republik Bulgarien eingetragenen Vereinigung haften f¿r 

die Verpflichtungen der Vereinigung nach den Regelungen der offenen 

Handelsgesellschaft, falls die Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 nichts anderes vorsieht. 

(4) Der Sitz der Vereinigung kann nicht in einem anderen Land verlegt werden, wenn 

die Vereinigung Grundeigent¿mer in der Republik Bulgarien ist. Dieses Verbot wird 

nach den Bedingungen, die durch den Beitritt der Republik Bulgarien zur 

Europªischen Union bestimmt wurden, angewandt. 
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Auflºsung 

Art. 280b (Neu ï Ab 104 von 2007) (1) Die europªische wirtschaftliche 

Interessenvereinigung kann nach den in Art. 32 der Verordnung (EWG) 2137/85 

vorgesehenen Gr¿nden vom zustªndigen Gericht laut seinen Sitz aufgelºst werden. 

Die Vereinigung kann vom Gericht nach Antrag des Staatsanwalts, wenn die Tªtigkeit 

gegen der ºffentlichen Ordnung in der Republik Bulgarien verstºÇt, aufgelºst werden. 

(2) Die europªische wirtschaftliche Interessenvereinigung kann ein 

Insolvenzverfahren nach dem vierten Teil erºffnen, jedoch wird f¿r die Mitglieder Art. 

610 nicht angewandt. 

(3) Befindet sich ein Mitglied der Vereinigung einen Sitz in der Republik Bulgarien im 

Insolvenzverfahren oder diese wird erºffnet, wird seine Beteiligung in der Vereinigung 

vom Insolvenzverwalter bzw. Abwickler aufgelºst. 

 

Neunzehntes Kapitel 

Europªische Gesellschaft (Neu ï AB 104 von 2007) 

 

Gr¿ndung 

Art. 281. (geªnd. ï AB 42 von 2005, neu ï AB 104 von 2007) (1) Die Europªische 

Gesellschaft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates ¿ber die Statur 

der Europªischen Gesellschaft (SE), nachfolgend Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 

genannt, mit Sitz in der Republik Bulgarien wird durch Verschmelzung oder 

Umwandlung einer Aktiengesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien in einer 

europªischen Gesellschaft gegr¿ndet und in das Handelsregister eingetragen. 

(2) Der Sitz der Europªischen Gesellschaft laut Abs. 1 ist der Ort, in welchem sich die 

Hauptverwaltung der Tªtigkeit befindet.  

(3) Eine Europªische Gesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat kann 

durch Verschmelzung nicht gegr¿ndet werden, wenn die sich umwandelnde 

Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien Grund besitzt. Die grundbesitzende 

Europªische Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien kann den Sitz nicht in ein 

anderes Mitgliedsstaat verlegen. Dieses Verbot wird gemªÇ den Bedingungen, die 

aus dem Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen Union hervorgehen, 

angewandt. 
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Pr¿fer 

Art. 282. (aufgeh. ï AB 42 von 2005, neu ï AB 104 von 2007) (1) Ist eine Gesellschaft 

mit Sitz in der Republik Bulgarien an der Gr¿ndung der Europªischen Gesellschaft 

durch Verschmelzung beteiligt, bestellt der Beamte von der zustªndigen 

Eintragungsagentur laut Art. 22, Abs. 1 und Art. 4, Ä4 von der Verordnung (EG) Nr. 

2157/2001 einen Pr¿fer. 

(2) Bei der Umwandlung einer Aktiengesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien in 

einer Europªischen Gesellschaft oder einer Europªischen Gesellschaft mit Sitz in der 

Republik Bulgarien in einer Aktiengesellschaft, bestellt der Beamte von der 

zustªndigen Eintragungsagentur einen Pr¿fer laut Art. 37, Ä 6 und Art. 66, Ä5 von der 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001. 

(3) In den Fªllen laut Abs. 1 und 2 findet Art. 262l, Abs 3 Anwendung. 

 

Auflºsung 

Art. 283 (aufgeh. ï AB 19 von 2003, neu ï AB 104 von 2007) Die Europªische 

Gesellschaft wird mit Gerichtsbeschluss nach Sitz der Gesellschaft auf Antrag des 

Staatsanwalts aufgelºst, wenn die Gesellschaft den Vorschriften von Art. 7 der 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 nicht mehr entspricht. Die Gesellschaft wird nur dann 

aufgelºst, wenn der VerstoÇ innerhalb einer angemessenen, vom Gericht bestimmten 

Frist nicht beseitigt wird.  

 

Zwanzigstes Kapitel 

Verwaltungs- und strafrechtliche Vorschriften 

 

VerstºÇe und BuÇgeld 

Art.284.(1) (Geªndert ï AB 103 von 1993, geªnd. ï AB 84 von 2000, aufgeh. ï AB 38 

von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 

von 2006)  

(2) (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 

Inkrafttreten ï AB 80 von 2006)  

(3) (aufgeh. ï AB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï geªnd. in Bezug auf das 
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Inkrafttreten ï AB 80 von 2006)  

(4) (Neu ï AB 84 von 2000, erg. ïAB 38 von 2006, in Kraft ab dem 01.07.2007 ï 

geªnd. in Bezug auf das Inkrafttreten ï AB 80 von 2006) Eine Person, die nach den 

Vorschriften dieses Gesetzes verpflichtet ist, jedoch in ihren Geschªftsbriefen und auf 

ihrer Internetseite die Angaben nach Art.13 auslªsst, erhªlt eine Geldstrafe in Hºhe 

von 100 bis 500 BGN. Dieselbe Hºhe der Strafe wird auch einer Person auferlegt, die 

die Angaben laut Art. 25 von der Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 nicht ausweist. 

(5) (Vorheriger Abs. 4 ï AB 84 von 2000) Die Geldstrafe wird vom Bezirksgericht 

verhªngt. Die Verf¿gung des Gerichts unterliegt der Anfechtung durch Einreichung 

einer Privatklage.  

Art.285. (Neu ï AB 103 von 1993) (1) F¿r die Nichterf¿llung der Pflicht nach Art. 7 

Abs. 3 wird gegen den Kaufmann mit einer Geld- bzw. Vermºgensstrafe in Hºhe von 

50 BGN verhªngt.  

(2) Die Feststellungsakten werden durch die B¿rgermeister der jeweiligen Orte und 

die Strafverf¿gungen durch die B¿rgermeister der Gemeinden oder die von ihnen 

dazu ermªchtigten Personen erlassen.  

(3) Die Feststellung der VerstºÇe, der Erlass, die Anfechtung und die Vollziehung der 

Strafverf¿gungen erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes ¿ber die 

Verwaltungsdelikte und -strafen.  
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DRITTES BUCH 

Handelsgeschªfte (Neu ï AB 83 von 1996) 

 

Einundzwanzigstes Kapitel 

Allgemeines 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

  

Begriffsbestimmung des Handelsgeschªfts 

Art.286. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Handelsgeschªft ist jedes Geschªft eines 

Kaufmanns, die zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehºrt.  

(2) Die in Art.1 Abs.1 bezeichneten Geschªfte sind auch Handelsgeschªfte ohne 

R¿cksicht auf die Personen, die sie vornehmen.  

(3) Das von einem Kaufmann vorgenommene Geschªft gilt im Zweifel als zum Betrieb 

seines Handelsgewerbes gehºrig.  

 

Anwendbarkeit der Vorschriften ¿ber Handelsgeschªfte 

Art.287. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Vorschriften ¿ber die Handelsgeschªfte finden 

f¿r beide Parteien statt, wenn das Geschªft f¿r eine der Parteien ein Handelsgeschªft 

ist, soweit von diesem Gesetz nichts anderes vorgesehen ist. 

 

Quellen 

Art. 288. (Neu ï AB 83 von 1996) Auf die Seiten der Handelsgeschªfte, die in diesem 

Gesetz keine Ber¿cksichtigung gefunden haben, finden die BGB-Vorschriften und bei 

Unvollstªndigkeiten darin - die Handelsbrªuche und Handelsusancen des Ortes der 

Leistung Anwendung.  

  

Rechtsmissbrauch 

Art.289. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Aus¿bung eines Rechts aus einem Geschªft ist 
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unzulªssig, wird dadurch beabsichtigt, dem anderen Teil einen Schaden zuzuf¿gen.  

  

Abschnitt II 

Abschluss eines Handelsgeschªfts 

 

¥ffentliche Aufforderung 

Art. 290. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Kataloge, Preislisten, Tarife und ª.m. sowie ¿ber 

die Massenmedien oder in einer anderen Weise an einen unbestimmten 

Personenkreis gerichtete Mitteilungen gelten als Aufforderung, einen entsprechenden 

Antrag zu stellen.  

(2) Wird der Antrag nach Abs.1 unbegr¿ndet nicht akzeptiert, haftet, wer die 

Aufforderung gerichtet hat f¿r die Schªden, die der Antragsteller erlitten hat.  

  

¥ffentlicher Antrag 

Art. 291. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Antrag zum Geschªftsabschluss kann auch 

einem unbestimmten Personenkreis, einschlieÇlich ¿ber die Massenmedien, gerichtet 

werden. Er hat auch Angaben ¿ber die angebotene Gesamtmenge und die Frist, 

innerhalb welcher der Antrag anzunehmen ist, zu enthalten. In diesem Falle hat sich 

der Antragsteller an den Antrag bis zur Ausschºpfung der angegebenen Menge in der 

festgelegten Frist zu halten.  

  

Schweigen als Annahme des Antrags 

Art. 292. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Geht einem Kaufmann ein Antrag von 

jemandem zu, mit dem er in Geschªftsverbindung steht, und lehnt er ihn nicht 

unverz¿glich ab, so gilt der Antrag als angenommen.  

(2) Auch wenn der Kaufmann den Antrag nach Abs.1 ablehnt, hat er die 

mitgesendeten Waren auf Kosten des Antragstellers, soweit er f¿r diese Kosten 

gedeckt ist und soweit es ohne Nachteil f¿r ihn geschehen kann, einstweilen vor 

Schaden zu bewahren.  
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Form 

Art.293.(1) (Neu ï AB 83 von 1996) F¿r die Wirksamkeit des Handelsgeschªfts bedarf 

es der Schrift- oder einer anderen Form nur in den durch Gesetz vorgeschriebenen 

Fªllen.  

(2) Die WillensªuÇerung in Betreff des Abschlusses, der Leistung und der Aufhebung 

eines Handelsgeschªfts ist nichtig, wenn sie nicht in der durch Gesetz oder die 

beiden Teile festgelegten Form geschehen ist.  

(3) Weder der eine oder der andere Teil darf sich auf die Nichtigkeit berufen, wenn 

sein Verhalten daf¿r spricht, dass er die Wirksamkeit der WillensªuÇerung nicht 

bestritten hat.  

(4) Die Schriftform gilt als eingehalten, wenn die Aufzeichnung der WillensªuÇerung 

technisch in einer Weise, welche die Mºglichkeit zu ihrer Wiedergabe gewªhrleistet, 

vorgenommen wurde.  

(5) Bei WillensªuÇerungen, die per Telefax oder Telex erfolgt sind, gilt die Schriftform 

als eingehalten, wenn aufgrund der B¿cher und Unterlagen, in denen die Funktion 

dieser technischen Gerªte dargestellt ist, die ungenaue Wiedergabe der 

WillensªuÇerung ausgeschlossen werden kann.  

(6) Ist f¿r den Abschluss des Handelsgeschªfts eine bestimmte Form vorgeschrieben, 

so gilt sie auch f¿r die  nderungen und Ergªnzungen zum Geschªft.  

  

Zinsen 

Art. 294. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Unter Kaufleuten werden Zinsen geschuldet, 

wenn nicht ein anderes vereinbart wurde.  

(2) Zinsen von Zinsen kºnnen nur aufgrund einer Vereinbarung gefordert werden.  

  

Genehmigung oder Bestªtigung durch eine staatliche Behºrde 

Art. 295. (1) Bedarf es f¿r die Wirksamkeit des Handelsgeschªfts der Genehmigung 

bzw. der Bestªtigung durch eine staatliche Behºrde, wird das Geschªft erst mit der 

Erteilung derselben wirksam.  

(2) Wer sich verpflichtet hat, die Genehmigung bzw. Bestªtigung zu beantragen, hat 

dies mit der ¿blichen Sorgfalt sofort zu bewirken und die in Verbindung damit 

anfallenden Kosten zu tragen sowie dem anderen Teil das Ergebnis mitzuteilen.  
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Bestªtigung durch einen Dritten 

Art.296. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wurde bei dem Geschªftsabschluss die 

Bestªtigung durch einen Dritten zu Bedingung gemacht, so wird das Geschªft erst 

durch die Bestªtigung wirksam.  

(2) Der Teil, der die Bestªtigung zu erwirken hatte, ist verpflichtet, den anderen Teil 

unverz¿glich ¿ber das Ergebnis zu informieren.  

(3) Sollte der andere Teil innerhalb von drei Monaten seit Geschªftsabschluss nicht 

¿ber das Ergebnis informiert worden sein, so kann er das Geschªft ablehnen, wenn 

keine andere Frist vereinbart ist.  

  

 uÇerste Notwendigkeit 

Art.297. (Neu ï AB 83 von 1996) Ein unter Kaufleuten abgeschlossenes Geschªft 

kann wegen ªuÇerster Notwendigkeit oder ung¿nstiger Bedingungen durch 

Aufgebotsverfahren vernichtet werden.  

  

Handelsgeschªfte zu allgemeinen Bedingungen 

Art.298. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ein Kaufmann kann allgemeine Bedingungen, zu 

denen er Geschªfte abschlieÇt, im Voraus festlegen. Sie werden f¿r den anderen Teil 

verbindlich, wenn er:  

1. schriftlich erklªrt, dass er sie akzeptiert;  

2. ein Kaufmann ist und sie ihm bekannt waren oder er sie kennen musste und sie 

nicht unverz¿glich bestritten hat.  

(2) Bedarf es f¿r die Wirksamkeit des Geschªfts der Schriftform, so werden die vom 

Kaufmann festgelegten allgemeinen Bedingungen f¿r den anderen Teil nur 

verbindlich, wenn sie ihm bei dem Geschªftsabschluss ¿berreicht worden sind.  

(3) Bei Nicht¿bereinstimmung der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung 

mit den allgemeinen Bedingungen maÇgebend ist die Vereinbarung.  

  

Festlegungen durch einen Dritten 

Art.299.(1) (Neu ï AB 83 von 1996) Haben die Teile vereinbart, dass einzelne 
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Festlegungen durch einen Dritten zu treffen sind, so werden sie f¿r die Parteien nur 

verbindlich, wenn sie der Dritte in ¦bereinstimmung mit dem Ziel des Vertrags, mit  

seinem ¿brigen Inhalt und dem Handelsbrauch getroffen hat.  

(2) Trifft der Dritte die Festlegungen nicht oder nur in Verletzung der Vorschriften des 

Abs.1, kann jeder der Teile verlangen, dass die Festlegung durch das Gericht 

vorgenommen wird.  

  

Ergªnzung des Vertrags durch das Gericht 

Art. 300. (Neu ï AB 83 von 1996) Haben die Parteien vereinbart, dass sie bei Eintritt 

bestimmter Umstªnde den Vertrag ergªnzen werden und bei ihrem Eintritt sie nicht in 

der Lage sind, ein ¦bereinkommen zu erzielen, so ist jeder der Teile berechtigt, die 

Entscheidung des Gerichts zu beantragen. Das Gericht hat unter Ber¿cksichtigung 

des Vertragsziels, des ¿brigen Inhalts des Vertrags sowie der Geschªftsbrªuche zu 

beschlieÇen.  

  

Handlungen ohne Vertretungsmacht 

Art. 301. (Neu ï AB 83 von 1996) Handelt eine Person im Namen eines Kaufmanns, 

ohne dass ihr die Vertretungsmacht erteilt wurde, so gilt es, dass der Kaufmann diese 

Handlungen bestªtigt, wenn er sie nicht sofort, nachdem er Kenntnis davon erlangt, 

bestritten hat.  

  

 

Abschnitt III 

Leistung 

Sorgfalt 

Art. 302. (Neu ï AB 83 von 1996) Wer aus einem Geschªft, das auf seiner Seite ein 

Handelsgeschªft ist, einem anderen zur Sorgfalt verpflichtet ist, hat f¿r die Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns einzustehen.  
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Frist 

Art. 303. (Neu ï AB 83 von 1996) Ist im Vertrag die Ausf¿hrungsfrist der Verpflichtung 

nicht festgehalten, und erfordern das Wesen des Geschªfts oder der Handelsbrauch 

nicht ein anderes, kann die Leistung jederzeit wªhrend der gewºhnlichen 

Geschªftszeit am Ort der Leistung bewirkt und gefordert werden.  

  

Gesamtschuld 

Art. 304. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Personen, die bei dem Abschluss eines 

Handelsgeschªfts eine Verbindlichkeit gemeinschaftlich eingehen, haften als 

Gesamtschuldner, wenn sich aus dem Geschªft nicht ein anderes ergibt.  

  

Bargeldlose Zahlungen 

Art.305. (Neu ï AB 83 von 1996, geªnd. ï AB 31 von 2005, in Kraft ab dem 

10.10.2005) Erfolgt eine Zahlung durch Belastung bzw. Gutschrift von Bankkonten, so  

gilt sie als geleistet zum Zeitpunkt, in dem der Betrag dem Bankkonto des Glªubigers 

gutgeschrieben wird.  

  

 

Abschnitt IV 

Nichtleistung 

 

Un¿berwindbare Leistungshindernisse 

Art. 306. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Schuldner aus einem Geschªft ist f¿r die 

Nichtleistung, die durch un¿berwindbare Leistungshindernisse verursacht wurde, 

nicht verantwortlich. War der Schuldner bereits im Verzug, so kann er sich nicht auf 

un¿berwindbare Leistungshindernisse berufen.  

(2) Ein un¿berwindbares Leistungshinderniss ist ein unerwartetes und 

unabwendbares Ereignis auÇerordentlichen Charakters, das nach dem 

Vertragsabschluss eingetreten ist.  

(3) Ein Schuldner, der seiner Pflicht wegen ein un¿berwindbares Leistungshinderniss 

nicht nachgehen kann, hat die andere Partei innerhalb einer angemessenen Frist 
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¿ber das Wesen des un¿berwindbaren Leistungshindernisses sowie ¿ber die sich 

daraus mºglicherweise ergebenden Folgen f¿r die Vertragserf¿llung schriftlich zu 

informieren. Bei Nichtmitteilung ist der Schuldner zum Schadensersatzleistung f¿r die 

dadurch entstandenen Schªden verpflichtet.  

(4) F¿r die Dauer der Wirkung das un¿berwindbare Leistungshindernis wird die 

Erf¿llung der Pflichten und der mit ihnen verbundenen Gegenleistungen eingestellt.  

(5) Dauert das un¿berwindbare Leistungshindernis so lange an, dass der Glªubiger 

an der Ausf¿hrung nicht mehr interessiert ist, kann er den Vertrag k¿ndigen. Dasselbe 

Recht steht auch dem Schuldner zu.  

  

Geschªftsunvertrªglichkeit 

Art. 307. (Neu ï AB 83 von 1996) Auf Antrag einer der Parteien kann das Gericht den 

Vertrag abªndern oder ganz oder nur teilweise k¿ndigen, wenn Umstªnde eingetreten 

sind, die von den Parteien nicht vorzusehen oder dazu nicht verpflichtet waren, und 

die Aufrechterhaltung des Vertrags der Gerechtigkeit und der Gewissenhaftigkeit 

zuwiderlªuft.  

 

Lossagungsgeld 

Art. 308. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Hat eine der Parteien bei dem 

Vertragsabschluss etwas gegeben oder versprochen, so kann sie, falls sie sich 

lossagt, vom Vertrag zur¿cktreten, wenn seine Erf¿llung noch nicht begonnen hat. Die 

sich losgesagte Partei ist zur Leistung eines Lossagungsgeldes verpflichtet, und wenn 

sie es bei dem Vertragsabschluss gegeben hat, so wird sie dieses Geldes f¿r 

verlustig erklªrt.  

(2) Wird der Vertrag erf¿llt, ist das Lossagungsgeld zur¿ckzuzahlen oder in Abzug zu 

bringen. Das Lossagungsgeld ist auch bei K¿ndigung des Vertrags im gegenseitigen 

Einvernehmen der Parteien r¿ckzahlungspflichtig.  

  

Vertragsstrafe 

Art. 309. Neu ï AB 83 von 1996) Die Vertragsstrafe, die nach einem zwischen 

Kaufleuten abgeschlossenen Handelsgeschªft geschuldet wird, kann nicht wegen 

¦bermªÇigkeit herabgesetzt werden.  
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Abschnitt V 

Handelssicherheiten 

 

Handelspfand 

Art. 310. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ein Pfandvertrag, aufgrund dessen Rechte 

gesichert werden, die aus einem Handelsgeschªft hervorgehen, gilt als 

abgeschlossen:  

1. bei Verpfªndung einer beweglichen Sache und eines Inhaberpapiers ï mit seiner 

Geltendmachung bei dem Glªubiger oder bei einem Dritten f¿r seine Rechnung;  

2. bei Verpfªndung eines Wertpapiers, wenn es an Order lautet ï durch Indossament 

als Sicherheit und seine ¦bertragung auf den Glªubiger.  

(2) Ein gesetzliches Pfandrecht besteht f¿r die Glªubiger in den in diesem Gesetz 

vorgeschriebenen Fªllen.  

(3) Mit der ¦bertragung der gesicherten Forderung gilt das Pfand dann als 

¿bertragen, wenn der verpfªndete Gegenstand ausgehªndigt wird, es sei denn, der 

¦bertragende hat sich nicht bereit erklªrt, ihn als ein Dritter im Sinne des Abs.1 Ziffer 

1 zu halten.  

  

Befriedigung des Pfandglªubigers 

Art. 311. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wurde der Pfandvertrag schriftlich mit einem 

glaubw¿rdigen Datum abgeschlossen und haben die Parteien vereinbart, dass beim 

Verzug des Schuldners die Befriedigung aus dem zur¿ckbehaltenen Gegenstand 

ohne die Einschaltung eines Gerichts, zu erfolgen hat, so ist der Glªubiger berechtigt, 

die verpfªndeten Sache oder Wertpapier zu verªuÇern, wenn sie einen Markt- oder 

Bºrsenpreis haben. Der Glªubiger hat den Pfandgeber ¿ber den Verkauf unverz¿glich 

zu informieren und ihm den Restbetrag des erhaltenen Preises zu geben.  

(2) Die Rechte nach Abs. 1 stehen auch den Glªubigern nach Art. 310 Abs. 2 zu.  

  

Pfand ohne ¦bergabe des Pfandgegenstands 

Art. 312. (Neu ï AB 83 von 1996) In durch Gesetz bestimmten Fªllen und nach einer 

Ordnung, kann der Pfandgeber den Pfandgegenstand bei sich halten.  
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Verpfªndung einer dem Verderb ausgesetzten Sache 

Art. 313. (Neu ï AB 83 von 1996) Ist der Pfandgegenstand einem schnellen Verderb 

ausgesetzt, so kann ihn der Glªubiger verkaufen, wenn die Sache einen Markt- oder 

Bºrsenpreis hat, und den Erlºs bei der Bank als Sicherheit f¿r sich hinterlegen. Der 

Glªubiger hat den Schuldner ¿ber den erfolgten Verkauf unverz¿glich zu informieren.  

  

Ausgleich mit den Fr¿chten des Pfandgegenstands 

Art. 314. (Neu ï AB 83 von 1996) Bringt die verpfªndete Sache Fr¿chte, kann im 

Pfandvertrag das Recht des Glªubigers, die Fr¿chte wegen der bestehenden 

Verpflichtung zu sammeln, vereinbart werden.  

  

Zur¿ckbehaltungsrecht des Kaufmanns 

Art. 315. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ein Kaufmann hat wegen der fªlligen 

Forderungen, welche ihm gegen einen anderen Kaufmann aus den zwischen ihnen 

geschlossenen beiderseitigen Handelsgeschªften, ein Zur¿ckbehaltungsrecht an den 

beweglichen Sachen und Wertpapieren des Schuldners, die er rechtsmªÇig erhalten 

hat. Dieses Recht besteht, solange der Kaufmann im Besitz der beweglichen Sachen 

und der Wertpapiere ist.  

(2) Ein Zur¿ckbehaltungsrecht besteht auch dann:  

1. wenn das Eigentum an dem Gegenstand von dem Schuldner auf den Glªubiger 

¿bergegangen ist, aber er ihn auf den Schuldner zur¿ckzu¿bertragen hat;  

2. wenn das Eigentum an dem Gegenstand von einem Dritten f¿r den Schuldner auf 

den Glªubiger ¿bertragen wurde, aber auf den Schuldner zur¿ckzu¿bertragen ist.  

(3) Einem Dritten gegen¿ber besteht das Zur¿ckbehaltungsrecht insoweit, als dem 

Dritten die Einwendungen gegen den Anspruch des Schuldners auf Herausgabe des 

Gegenstandes entgegengesetzt werden kºnnen.  

(4) Das Zur¿ckbehaltungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Zur¿ckbehaltung des 

Gegenstandes der von dem Schuldner vor der ¦bergabe erteilten Anweisung oder 

der von dem Glªubiger ¿bernommenen Verpflichtung, in einer bestimmten Weise mit 

dem Gegenstand zu verfahren, widerstreitet.  

(5) Das Zur¿ckbehaltungsrecht kann auch wegen nicht fªlliger Forderungen geltend 
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gemacht werden:  

1. wenn ¿ber das Vermºgen des Schuldners der Insolvenz erºffnet ist;  

2. wenn eine Zwangsvollstreckung in das Vermºgen des Schuldners ohne Erfolg 

versucht ist;  

(6) Das Zur¿ckbehaltungsrecht bleibt bestehen, wenn der Schuldner bis zur 

¦bergabe des Gegenstands etwas anderes angeordnet hat und der Glªubiger sich 

verpflichtet hat mit dem Gegenstand auf bestimmte Weise vorzugehen, wenn die 

Umstªnde laut Abs. 5 von Glªubiger erst nach ¦bergabe des Gegenstands bekannt 

wurden. 

  

Abschnitt VI 

¦bertragung von Rechten 

 

¦bertragung von Orderpapieren 

Art. 316. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Anweisungen, die auf einen Kaufmann ¿ber die 

Leistung von Geld, Wertpapieren oder anderen vertretbaren Sachen ausgestellt sind, 

ohne dass darin die Leistung von einer Gegenleistung abhªngig gemacht ist, kºnnen 

durch Indossament ¿bertragen werden, wenn sie an Order lauten. Dasselbe gilt von 

Verpflichtungsscheinen, die von einem Kaufmann ¿ber Gegenstªnde der 

bezeichneten Art an Order ausgestellt sind, ohne dass darin die Leistung von einer 

Gegenleistung abhªngig gemacht ist.  

(2) Ferner kºnnen Konnossemente, Ladescheine, Lagerscheine, Seeleihscheine 

sowie Transportversicherungspolicen durch Indossament ¿bertragen werden, wenn 

sie an Order lauten.  

  

Wirkungen des Indossaments 

Art. 317. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Durch das Indossament werden alle Rechte aus 

dem indossierten Papier ¿bertragen.  

(2) Der Schuldner ist nur gegen Aushªndigung der quittierten Urkunde zur Leistung 

verpflichtet.  

(3) in Betreff der Form des Indossaments, in Betreff der Legitimation des Besitzers 

und der Pr¿fung der Legitimation sowie in Betreff der Verpflichtung des Besitzers zur 
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Herausgabe, finden die Vorschriften der Wechselordnung entsprechende 

Anwendung.  

  

Zweiundzwanzigstes Kapitel 

Handelskauf 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

 

Begriffsbestimmung 

 Art. 318. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Handelskauf ist jener Kauf, der nach den 

Vorschriften dieses Gesetzes ein Handelsgeschªft ist.  

(2) Kein Handelskauf ist der Verkauf, dessen Gegenstand eine Sache zum eigenen 

Gebrauch ist und der Kªufer eine nat¿rliche Person ist.  

 

¦bergabefrist 

Art. 319. (Neu ï AB 83 von 1996) Wurde keine Frist f¿r die ¦bergabe der Ware 

vereinbart, so kann der Kªufer ihre ¦bergabe in einer vern¿nftigen Frist verlangen.  

  

Mitteilungspflicht 

Art. 320. (Neu ï AB 83 von 1996) Ist die Warenannahme im Lager des Verkªufers 

vereinbart, bestimmen die Parteien Fristen und Mitteilungsart ¿ber die ¦bergabe der 

Ware vom Verkªufer an den Kªufer. Wurde keine Festlegung getroffen, hat die 

Benachrichtigung mindestens drei Tage vor dem Tag der Waren¿bergabe zu 

erfolgen, und wenn sich die Parteien in verschiedenen Orten befinden - mindestens 

f¿nf Tage vor diesem Datum.  

  

Warendokumente 

Art. 321. (Neu ï AB 83 von 1996) Auf Aufforderung des Kªufers ist der Verkªufer 

verpflichtet, eine Rechnung und - im Einvernehmen der Teile - auch weitere 

Dokumente auszustellen.  
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Kundendienst 

Art. 322. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Verkªufer ist verpflichtet, den erforderlichen 

Kundendienst je nach der jeweiligen Handelspraxis zur Verf¿gung zu stellen, wenn 

nicht anderes vereinbart.  

  

Schadensersatz 

Art. 323. (Neu ï AB 83 von 1996) Ist der Verkauf nicht zustande gekommen und hat 

der Kªufer innerhalb einer angemessenen Frist danach eine Ersatzware gekauft oder 

hat der Verkªufer die Ware weiterverkauft, steht der Partei, die einen Schadensersatz 

beansprucht, das Recht auf die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Preis 

der Ersatzware sowie auf Schadensersatz zu. 

  

Untersuchung der Ware 

Art. 324. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Kªufer hat die Ware in der je nach den 

Umstªnden erforderlichen Zeit zu untersuchen und, und bei Feststellung von Mªngel 

sind diese dem Verkªufer unverz¿glich anzuzeigen. Unterlªsst der Kªufer die 

Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt und den Erfordernissen gen¿gend, auÇer bei 

verdeckten Mªngel. 

  

Pflicht zur Aufbewahrung 

Art. 325. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wird die Annahme einer aus einem anderen Ort 

zum Versandt gebrachten Ware verweigert, ist der Kªufer verpflichtet, sie mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns f¿r die Zeit, die der Verkªufer braucht, um 

seine Anweisungen zu geben, aufzubewahren. Ist der Verkªufer im Verzug, kann der 

Kªufer, nach Benachrichtigung des Verkªufers, die Ware bei einem Dritten zur 

Aufbewahrung hinterlegen.  

(2) Der Kªufer kann die Ware, wenn sie dem Verderb ausgesetzt ist oder ihre 

Aufbewahrung mit erheblichen Kosten oder Unannehmlichkeiten verbunden ist, auf 

Rechnung des Verkªufers verkaufen.  

(3) Sind keine Anweisungen nach Abs.1 gegeben, so haftet der Kªufer nur f¿r Vorsatz 

oder grobe Fahrlªssigkeit.  
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Festlegung des Preises 

Art. 326. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Preis wird zwischen den Parteien beim 

Vertragsabschluss festgelegt.  

(2) Ist der Preis nicht festgelegt und die Art der Festlegung nicht bestimmt, so gilt es, 

dass sich die Parteien mit dem Preis, der ¿blicherweise zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des Kaufvertrags f¿r eine artgleiche Ware unter vergleichbaren 

Bedingungen gezahlt wird, sich einverstanden erklªrt haben.  

(3) Ist der Kaufpreis nach dem Gewicht der Ware zu berechnen, so kommt das 

Gewicht der Verpackung (Taragewicht) zum Abzug. Diese Regelung findet auch dann 

Anwendung, wenn f¿r die Erhaltung der Ware ein Schutzmittel, der sich von ihr 

unterscheidet, verwendet wird.  

  

Zahlungstermin 

Art. 327. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wenn nicht anderes vereinbart, ist der Kªufer 

verpflichtet, den Preis bei ¦bergabe der Ware oder der Dokumente, die ihm die 

Empfangsberechtigung einrªumen, zu bezahlen. 

(2) Hat sich der Verkªufer verpflichtet, die Ware zum Versand zu bringen, ist er 

berechtigt, zu verlangen, dass dies nur gegen Zahlung des Preises oder Vorlage 

eines Zahlungsnachweises geschieht.  

  

Annahmeverzug 

Art.328. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ist der Kªufer mit der Annahme der Ware im 

Verzug, so kann der Verkªufer:  

1. in Verwahrung hinterlegen;  

2. nach vorgªngiger Androhung unter Angabe der Zeit und des Orts des Verkaufs 

oder der Versteigerung die Ware zu Marktpreisen ºffentlich versteigern lassen;  

3. die Ware, wenn sie dem Verderb ausgesetzt wird, ohne vorgªngige Androhung 

verkaufen.  

(2) Die Hinterlegung der Ware in Verwahrung und die Verkªufe nach Abs.1 erfolgen 

auf Gefahr und Kosten des Kªufers.  
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Abschnitt II 

Sonderregeln f¿r einige Verkªufe 

 

Transitverkauf 

Art.329. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Teile kºnnen vereinbaren, dass der 

Verkªufer die Ware einem vom Kªufer angegebenen Dritten ¿bergibt.  

(2) Der Verkªufer ist verpflichtet, dem Kªufer den Versand der Ware an den Dritten 

anzuzeigen, indem er ihm eine Abschrift der Begleitdokumente der Ware zusendet.  

(3) Der Preis kann auch durch den Dritten bezahlt werden.  

  

Verteilung der in Verbindung mit der Waren¿bergabe 

anfallenden Kosten 

Art. 330. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Soll die Ware an einen Ort, der sich von dem 

Ort der ¦bergabe unterscheidet, geliefert werden, werden die Versand- und die 

Frachtkosten vom Kªufer getragen.  

(2) Wurde die ¦bergabe frei eines bestimmten Ortes, verschieden vom Ort der 

¦bergabe, vereinbart, wird angenommen, dass der Verkªufer die Lade- und 

Frachtkosten ¿bernommen hat.  

(3) Die Versand- und Frachtkosten sowie die Verteilung weiterer in Verbindung mit 

der Vertragserf¿llung anfallenden Kosten kºnnen unter Bezugnahme auf allgemeine 

Bedingungen, erarbeitet von internationalen und anderen Einrichtungen und 

Behºrden, bestimmt werden.  

  

Verkauf mit zusªtzlicher Spezifikation 

Art. 331. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Parteien kºnnen eine Frist vereinbaren, womit 

der Kªufer den Verkaufsgegenstand bestimmt. Ist der Kªufer im Verzuge, steht es 

dem Verkªufer frei, die Bestimmung zu treffen oder vom Vertrag zur¿ckzutreten.  

  

Verkauf mit regelmªÇiger Erf¿llung 

Art. 332. (Neu ï AB 83 von 1996) Haben die Parteien Verkªufe mit Erf¿llung in 

regelmªÇigen Abstªnden vereinbart, dass der Verkªufer die Erf¿llung vorfristig 
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vornehmen kann, ist die in der Vorperiode erfolgte Mehrleistung von der 

Gesamtpflicht in Abzug zu bringen.  

  

Verkauf mit Aufkaufvereinbarung 

Art. 333. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Verkauf mit Aufkaufvereinbarung bedarf der 

Schriftform, wobei im Vertrag die Frist, in der das Aufkaufrecht ausge¿bt werden 

kann, festzulegen ist. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Aufkaufrecht. 

  

Verkauf mit Vorauszahlung des Preises 

Art. 334. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Vereinbarung ¿ber die Vorauszahlung des 

Preises bedarf der Schriftform. ¦bergibt der Verkªufer die Ware nicht, so ist er zur 

Zinsenzahlung ab Zeitpunkt der Leistung des Preises verpflichtet. In diesem Falle gilt 

der bezahlte Preis als Anzahlung.  

  

Verkauf auf Ratenzahlung 

Art. 335. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Verkauf auf Ratenzahlung bedarf f¿r seine 

Wirksamkeit der Schriftform.  

(2) Die Nichtleistung von Raten, die ein F¿nftel des Warenpreises nicht ¿bersteigen, 

ist kein Grund f¿r die Vertragsk¿ndigung. 

(3) Wird der Verkaufsvertrag wegen Nichterf¿llung vonseiten des Kªufers gek¿ndigt, 

so hat der Verkªufer Anspruch auch auf Schadensersatz. 

  

Verkauf durch ¦bertragung eines Wertpapiers 

Art. 336. (Neu ï AB 83 von 1996) Bei Verkauf einer Ware durch ¦bertragung eines 

Wertpapiers wird der Verkªufer von seiner Pflicht, die Ware zu ¿bergeben, befreit, 

indem er dem Kªufer das Wertpapier ¿bertrªgt. Der Kªufer ist verpflichtet, den Preis 

zum Zeitpunkt und an dem Ort, an dem die Dokumente ¿bergeben werden, zu 

bezahlen, es sei denn, es ist ein anderes vereinbart worden.  
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Abschnitt III 

Verkauf durch ºffentliche Versteigerung mit offenem Ausbieten 

 

Offenkundigkeit 

Art. 337. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Verkªufer hat die Versteigerungsbedingungen 

durch Bekanntmachung mindestens in einem Tagesblatt bekannt zu geben.  

 

Verbindlichkeit des Gebots 

Art. 338. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Mitbieter in der Versteigerung ist an seinem 

Gebot laut Bedingungen der Versteigerung gebunden.  

  

¦bertragung der Ware 

Art. 339. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Person, welche die Versteigerung leitet, hat die 

Ware dem Meistbietenden zu ¿bertragen. Der Verkauf gilt mit der ¦bertragung der 

Ware als abgeschlossen.  

  

Zahlung 

Art.340. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Kªufer ist verpflichtet, den Preis unverz¿glich zu 

leisten, es sei denn, in den Versteigerungsbedingungen ist ein anderes bestimmt. Der 

Verkªufer kann vom Vertrag zur¿cktreten, wenn der Kªufer dieser Verpflichtung nicht 

nachgeht.  

  

Nichtigkeitserklªrung des Verkaufs 

Art. 341. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Verkauf durch Versteigerung, abgeschlossen 

im Ergebnis von Handlungen, die dem Gesetz oder den Handelsbrªuchen 

zuwiderlaufen, kann auf Aufforderung jedes Betroffenen innerhalb von zehn Tagen ab 

¦bertragung f¿r nichtig erklªrt werden. Bei Forderung auf Zahlung des Preises kann 

der Kªufer die Nichtigkeitserklªrung des Verkaufs durch Einspruch verlangen.  
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Dreiundzwanzigstes Kapitel 

Leasingvertrag 

 

Begriffsbestimmung 

Art. 342. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Mit dem Leasingvertrag verpflichtet sich der 

Leasinggeber, eine Sache gegen Entgelt zur Nutzung zur Verf¿gung zu stellen.  

(2) Mit dem Finanzleasingvertrag verpflichtet sich der Leasinggeber, von einem 

Dritten eine Sache zu Bedingungen, die vom Leasingnehmer zu bestimmen sind, zu 

erwerben und sie ihm zur Nutzung gegen Entgelt zu ¿berlassen.  

(3) Der Leasingnehmer kann die Sache wªhrend der Laufzeit des Vertrags oder nach 

ihrem Ablauf erwerben.  

  

Gefahr 

Art.343. Die Gefahr vor dem zufªlligen Untergang oder Beschªdigung der Sache bei 

dem Finanzleasing wird von dem Leasingnehmer getragen.  

  

Pflichten des Leasinggebers 

Art. 344. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Leasinggeber hat die Pflichten eines 

Vermieters nach Art.230 des Gesetzes ¿ber die Schuldverhªltnisse und die Vertrªge.  

(2) Der Finanzleasinggeber ist verpflichtet, seine Rechte gegen¿ber dem Dritten 

zusammen mit der ¦bertragung der Eigentumsrechte an der Sache zu ¿bertragen.  

  

Pflichten des Leasingnehmers 

Art. 345. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Leasingnehmer hat die Pflichten eines 

Mieters nach Art.232 und Art.233, Abs.2 des Gesetzes ¿ber die Schuldverhªltnisse 

und die Vertrªge sowie die Verpflichtung, die Sache nach Ablauf der Laufzeit des 

Vertrags zur¿ckzugeben.  

(2) Die Kosten f¿r die Unterhaltung bzw. Wartung der Sache werden vom 

Leasingnehmer getragen.  
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Subleasing (Untervermietung) 

Art. 346. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Leasingnehmer kann mit der Zustimmung des 

Leasinggebers die Nutzung der Sache einem Dritten ¿berlassen.  

  

Verweis 

Art. 347. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Vorschriften dieses Kapitels finden 

sinngemªÇ Anwendung auf das Leasing eines Unternehmens.  

(2) (geªnd. ï AB 92 von 2007) Auf den Leasingvertrag finden die Vorschriften f¿r den 

Mietvertrag sinngemªÇ Anwendung mit Ausnahme des Art. 229 Abs. 1 und 3, Art. 231 

Abs. 1 und 2, Art. 233 Abs. 1, Art. 235, Abs. 1, Art. 236 Abs.1, Art. 237, Art. 238 und 

Art.239 des Gesetzes ¿ber die Schuldverhªltnisse und die Vertrªge.  

  

Vierundzwanzigstes Kapitel 

Kommissionsvertrag 

 

Begriffsbestimmung 

 Art. 348. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Mit dem Kommissionsvertrag verpflichtet sich 

der Kommissionªr, im Auftrag des Kommittenten in eigenem Namen und f¿r seine 

Rechnung ein oder mehrere Geschªfte gegen Entgelt zu tªtigen.  

(2) Die Vorschriften des Ausf¿hrungsvertrags finden entsprechende Anwendung auf 

die Geschªftsverhªltnisse zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionªr, 

sofern dieses Kapitel nicht anders bestimmt.  

  

Wirkung 

Art. 349. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Rechte und Pflichten aus dem Geschªft, 

das mit einem Dritten in Erf¿llung des Auftrags abgeschlossen wurde, entstehen f¿r 

den Kommissionªr auch wenn er dem Dritten den Kommittenten namhaft gemacht 

hat.  

(2) Die Rechte, die von dem Kommissionªr erworben oder ihm von dem 

Kommittenten gewªhrt wurden, gelten gegen¿ber den Glªubigern des Kommissionªrs 

als Rechte des Kommittenten, noch bevor sie ihm ¿bertragen wurden.  
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(3) Der Kommissionªr ist verpflichtet, die ¿bernommenen Verpflichtungen zu erf¿llen 

und die aus dem Geschªft mit dem Dritten entstandenen Rechte auszu¿ben.  

(4) Der Kommittent kann die Rechte aus¿ben und gezwungen werden, die gegen¿ber 

dem Dritten bestehenden Pflichten erst nach ihrer ¦bertragung durch den 

Kommissionªr zu erf¿llen.  

  

Pflichten des Kommissionªrs 

Art. 350. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Kommissionªr ist verpflichtet, das 

¿bernommene Geschªft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auszuf¿hren.  

(2) SchlieÇt der Kommissionªr zu vorteilhafteren Bedingungen ab, als sie ihm von 

dem Kommittenten gesetzt worden sind, so kommt dies dem Kommittenten zustatten.  

(3) Wird das Gut aus einem anderen Ort zugesendet, ist der Kommissionªr 

verpflichtet, es bei der Ablieferung zu untersuchen und, ist es in einem beschªdigten 

oder mangelhaften Zustande, f¿r den Beweis des Zustandes zu sorgen und dem 

Kommittenten unverz¿glich Nachricht zu geben.  

(4) Treten spªter Verªnderungen an der Ware ein, die dessen Entwertung bef¿rchten 

lassen, und ist keine Zeit vorhanden, die Verf¿gung des Kommittenten einzuholen, 

oder ist der Kommittent in der Erteilung der Verf¿gung sªumig, so kann der 

Kommissionªr den Verkauf des Gutes unter dem ihm gesetzten Preise bewirken, 

wenn dadurch grºÇere Schªden f¿r ihn abgewendet werden.  

(5) Der Kommissionªr ist verpflichtet, das Gut, das er von dem Kommittenten oder 

dem Dritten in Verbindung mit der Geschªftsausf¿hrung erhalten hat, zu versichern, 

wenn er von dem Kommittenten angewiesen war, die Versicherung zu bewirken.  

  

Missachtung der Weisungen des Kommittenten 

Art. 351. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Handelt der Kommissionªr nicht gemªÇ den 

Weisungen des Kommittenten, ist er diesem zu Ersatz des Schadens verpflichtet; der 

Kommittent braucht das Geschªft nicht f¿r seine Rechnung gelten zu lassen. Diese 

Regelung findet keine Anwendung, wenn die Missachtung der Weisungen im 

Interesse des Kommittenten geschehen ist und der Kommissionªr nicht in der Lage 

war, neue Weisungen von ihm einzuholen oder keine Antwort auf seine Anfrage 

rechtzeitig erhalten hat.  

(2) Hat der Kommissionªr unter dem ihm gesetzten Preis verkauft oder hat er den ihm 
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f¿r den Einkauf gesetzten Preis ¿berschritten, so hat er den Kommittenten 

unverz¿glich davon in Kenntnis zu setzen. Weist der Kommittent das Geschªft als 

nicht f¿r seine Rechnung abgeschlossen nicht unverz¿glich zur¿ck, so gilt es als 

genehmigt.  

(3) Teilt der Kommissionªr mit, dass er den Preisunterschied ¿bernimmt, ist der 

Kommittent zur Zur¿ckweisung nicht berechtigt.  

(4) Der Kommittent ist zur Zur¿ckweisung des Geschªfts auch dann nicht berechtigt, 

wenn der Kommissionªr zur ¦bernahme des Preisunterschieds nicht bereitwillig ist, 

sollte der Kommissionªr festgestellt haben, dass die Ausf¿hrung des Geschªfts zum 

von dem Kommittenten gesetzten Preise unmºglich war und dass er dadurch von 

dem Kommittenten einen grºÇeren Schaden abgewendet hat.  

  

Benachrichtigung des Kommittenten  

Art.352. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Erf¿llt der Dritte seine Pflichten nicht, oder wird 

die Waren, erworben oder befindlich in Verwahrung des Kommissionªrs f¿r Rechnung 

des Kommittenten, durch irgendjemanden Schaden zugef¿gt, so ist der 

Kommissionªr verpflichtet, den Kommittenten unverz¿glich davon in Kenntnis zu 

setzen und f¿r den erforderlichen Beweis zu sorgen.  

(2) Nach Eingang der Anzeige, dass der Dritte die Erf¿llung seiner Pflichten aus dem 

Ausf¿hrungsgeschªft unterlassen hat, hat der Kommittent Anspruch auf die 

unverz¿gliche Abtretung der Rechte, die dem Kommissionªr gegen den Dritten 

zustehen.  

  

Kreditgeschªft 

Art. 353. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Kommissionªr, der Kreditgeschªfte 

abzuschlieÇen befugt ist, ist dem Kommittenten f¿r die Erf¿llung der Pflichten des 

Dritten verhaftet, wenn er die Kenntnis hatte oder haben sollte, dass der Dritte nicht in 

der Lage ist, die Zahlung zu leisten.  

  

Delkredere 

Art. 354. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Kommissionªr, der f¿r den Dritten einzustehen 

hat, ist dem Kommittenten f¿r die Erf¿llung als Gemeinschuldner verhaftet und kann 

eine besondere Verg¿tung beanspruchen.  
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Rechenschaftslegung 

Art.355. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Kommissionªr ist verpflichtet, dem 

Kommittenten ¿ber das Geschªft Rechenschaft abzulegen und ihm dasjenige 

herauszugeben, was er aus dem Ausf¿hrungsgeschªft erlangt hat.  

  

Pflichten des Kommittenten  

Art. 356. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Kommittent ist verpflichtet, von dem 

Kommissionªr dasjenige, was er aus dem Ausf¿hrungsgeschªft erlangt hat, zu 

¿bernehmen, das f¿r ihn erworbene Gut zu untersuchen und, bei beschªdigtem oder 

mangelhaftem Zustand dem Kommissionªr unverz¿glich Nachricht zu geben sowie 

die Pflichten, die der Kommissionªr gegen dem Dritten hat, zu ¿bernehmen.  

(2) Der Kommittent hat dem Kommissionªr Ersatz f¿r die Aufwendungen in 

Verbindung mit der Auftragserf¿llung sowie die vereinbarte Verg¿tung zu leisten. 

Wurde keine Verg¿tung vereinbart, so hat der Kommissionªr Anspruch auf die ¿bliche 

Verg¿tung.  

  

Pfandrecht 

Art. 357. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Kommissionªr hat an dem Kommissionsgut, 

das er f¿r Rechnung des Kommittenten erworben oder das ihm der Kommittent 

¿bergeben hat, ein Pfandrecht.  

  

Selbsteintritt des Kommissionªrs 

Art.358. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Besteht der Gegenstand des Auftrags im Einkauf 

oder im Verkauf von Waren oder Wertpapieren, die einen Markt- oder Bºrsenpreis 

haben, so kann der Kommissionªr erklªren, dass er dem Kommittenten die Waren 

oder die Wertpapiere zu diesem Preis persºnlich verkauft oder sie von ihm persºnlich 

kauft. In diesem Falle wird die Verg¿tung zur Hªlfte herabgesetzt.  

(2) Der Kommissionªr gilt als einen Teil aus dem Verkauf, wenn er dem Kommittenten 

eine Ausf¿hrung 

sanzeige erstattet hat, ohne den Dritten anzugeben.  
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R¿cktritt des Kommissionªrs 

Art. 359. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ist nicht ein anderes im Vertrag vereinbart, so ist 

der Kommissionªr nicht berechtigt, von der Ausf¿hrung des ¿bernommenen Auftrags 

zur¿ckzutreten, es sei denn, dass der Vertrag wegen Nichterf¿llung vonseiten des 

Kommittenten gek¿ndigt wird. Die K¿ndigung bedarf der Schriftform, wobei der 

Kommissionsvertrag weitere zwei Wochen ab dem Tage, an dem der Kommittent die 

Nachricht des Kommissionªrs ¿ber seinen R¿cktritt von der Ausf¿hrung des Auftrags 

erhalten hat, in Kraft bleibt.  

(2) Tritt der Kommissionªr von der Ausf¿hrung des Auftrags wegen Verletzung des 

Kommissionsvertrags durch den Kommittenten zur¿ck, hat er Anspruch auf 

Kommissionsverg¿tung und Ersatz der Aufwendungen.  

(3) Der Kommittent, der ¿ber den R¿cktritt von der Ausf¿hrung des Auftrags 

benachrichtigt wurde, ist verpflichtet, binnen eines Monats ab dem Tage, an dem er 

die Nachricht erhalten hat, seine Verf¿gungen ¿ber sein bei dem Kommissionªr 

befindliche Gut zu erteilen.  

(4) Erteilt der Kommittent in der gesetzten Frist keine Verf¿gungen ¿ber das bei dem 

Kommissionªr befindliche Gut, so ist der Kommissionªr berechtigt, das Gut f¿r 

Rechnung des Kommittenten in Verwahrung abzugeben oder sich f¿r seine 

Anspr¿che vor dem Kommittenten zu befriedigen, indem er das bezeichnete Gut zu 

f¿r den Kommittenten mºglichst g¿nstigsten Preisen verkauft.  

  

Widerruf des Auftrags 

Art. 360. (Neu ï AB 83 von 1996) Sollte der Kommittent den Auftrag vollstªndig oder 

auch nur teilweise widerrufen, bevor noch der Kommissionªr die entsprechenden 

Geschªfte mit Dritten abgeschlossen hat, so ist er verpflichtet, dem Kommissionªr die 

Verg¿tung zu zahlen und Ersatz f¿r die Aufwendungen in Verbindung mit den von ihm 

bis zum Zeitpunkt des Widerrufs abgeschlossenen Geschªften zu leisten. In diesem 

Falle hat der Kommittent die Verpflichtungen nach Art.359 Abs.3.  
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F¿nfundzwanzigstes Kapitel 

Speditionsgeschªft 

 

Begriffsbestimmung 

Art. 361. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Mit dem Speditionsvertrag verpflichtet sich der 

Spediteur, in eigenem Namen und f¿r Rechnung des Kommittenten einen 

Frachtvertrag gegen Entgelt abzuschlieÇen.  

(2) Auf die in diesem Kapitel unber¿cksichtigten Angelegenheiten finden die 

Vorschriften ¿ber den Kommissionsvertrag sinngemªÇ Anwendung.  

  

Spediteur ï Befºrderer 

Art. 362. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Spediteur ist befugt, die Befºrderung des Gutes 

vollstªndig oder auch nur teilweise selbst auszuf¿hren.  

  

Mehrere Spediteure 

Art.363. Der Spediteur kann sich eines nachfolgenden Spediteurs f¿r die Ausf¿hrung 

der Handlungen nach Art.361 bedienen, und zwar auch ohne dazu von dem 

Kommittenten ermªchtigt zu sein.  

  

Mitteilungspflicht 

Art. 364. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Kommittent ist verpflichtet, den Spediteur 

¿ber die Besonderheiten des zu verfrachtenden Gutes zu benachrichtigen.  

(2) Ist die Verpackung des Gutes nicht zur Befºrderung geeignet, hat der Spediteur 

den Kommittenten entsprechend dar¿ber zu benachrichtigen.  

  

Beachtung der Weisungen des Kommittenten  

Art.365. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Spediteur hat die Weisungen des 

Kommittenten betreffend des Weges, der Richtung und der Befºrderungsweise sowie 

der Auswahl der Frachtf¿hrer und der nachfolgenden Spediteure zu befolgen.  

(2) Weicht der Spediteur von den Weisungen des Kommittenten ab, so haftet er f¿r 

die Schªden, es sei denn, dass er beweisen kann, dass die Schªden auch unter 
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Befolgung der Weisungen eintreten w¿rden.  

  

Verjªhrung 

Art. 366. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Anspr¿che gegen den Spediteur aus dem 

Speditionsvertrag verjªhren in einem Jahr.  

  

Sechsundzwanzigstes Kapitel 

Frachtvertrag 

  

Begriffsbestimmung 

Art.367. (Neu ï AB 83 von 1996) Mit dem Frachtvertrag verpflichtet sich der 

Frachtf¿hrer, bis zu einem bestimmten Ort eine Person, Gepªck oder ein Gut gegen 

Entgelt zu befºrdern.  

  

Pflichten des Frachtf¿hrers 

Art.368. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Frachtf¿hrer hat die Befºrderung in der 

festgesetzten Frist auszuf¿hren, das Frachtgut von der ¦bernahme bis zur ¦bergabe 

zu verwahren, den Empfªnger ¿ber die Ankunft des Frachtgutes zu benachrichtigen 

und es ihm am Bestimmungsort zu ¿bergeben.  

(2) Ist kein Ladeschein ausgestellt, so hat der Frachtf¿hrer die Weisungen des 

Absenders ¿ber die R¿ckgabe des Frachtguts oder seine ¦bergabe an einen Dritten 

zu befolgen, sollte er das Frachtgut oder den Frachtbrief nicht ¿bergeben haben.  

  

Pflichten des Frachtf¿hrers bei Personenbefºrderung 

Art.369. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Frachtf¿hrer ist verpflichtet, dem Fahrgast 

geeignete Bedingungen und Sicherheit je nach der Art des Verkehrsmittels und der 

Entfernung zu sichern.  

  

Pflichten des Absenders 

Art.370. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Absender ist verpflichtet, das Frachtgut dem 

Frachtf¿hrer in einem transportfªhigen Zustand je nach seiner Art und den 
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besonderen Vorschriften f¿r die einzelnen Frachtgutarten zu ¿bergeben.  

(2) Der Absender hat dem Frachtf¿hrer mit dem Frachtgut auch die 

Begleitdokumente, die f¿r die Auslieferung des Frachtguts an den Empfªnger 

erforderlich sind, zu ¿bergeben.  

(3) Ist die Verpackung offensichtlich ungeeignet, kann der Frachtf¿hrer das Frachtgut 

nur annehmen, wenn der Absender schriftlich erklªrt, dass die mºglichen Schªden, 

von ihm getragen werden.  

  

Ladeschein 

Art.371. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Absender kann f¿r das ¿bergebene 

Frachtgut von dem Frachtf¿hrer die Ausstellung eines Ladescheins, der auch ein 

Orderladeschein sein kann, verlangen.  

(2) Ist ein Ladeschein ausgestellt, ist das Frachtgut dem legitimierten ¦berbringer des 

Ladescheins zu ¿bergeben.  

  

Frachtverg¿tungen 

Art.372. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Absender bezahlt die Verg¿tung beim 

Vertragsabschluss, auÇer vertraglich anders vereinbart. 

(2) Ist die Verg¿tung nicht vom Absender bezahlt, ist diese bei Annahme des 

Frachtguts vom Empfªnger zu entrichten. 

  

Haftung des Frachtf¿hrers f¿r Verlust und Beschªdigung 

Art.373. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Frachtf¿hrer haftet f¿r Verlust, Untergang 

oder Beschªdigung des Gutes entsteht, auÇer der Schaden ist auf eine hºhere 

Gewalt, der Beschaffenheit des Gutes oder die offensichtlich ungeeignete 

Verpackung zur¿ckzuf¿hren, wenn der Absender seine Zustimmung nach der 

Ordnung des Art.370, Abs.3 gegeben hat.  

(2) Zu den Bedingungen des Abs.1 haftet der Frachtf¿hrer f¿r den Schaden, die durch 

Versªumung der Lieferzeit entstanden ist.  

(3) Jede Vereinbarung zur Befreiung von der Haftung nach Abs.1 und 2 ist 

unwirksam.  

(4) Wird ein verlorenes Gut, f¿r welches dem Empfªnger Schadensersatz geleistet 
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wurde, ausfindig gemacht, hat der Frachtf¿hrer, nachdem er die erforderlichen 

MaÇnahmen f¿r seine Verwahrung ergriffen hat, den Empfªnger schriftlich dar¿ber zu 

benachrichtigen. Nimmt der Letztere das Gut an, ist er zur Erstattung des 

Schadensersatzes verpflichtet. Wird die Annahme verweigert, ist der Frachtf¿hrer 

berechtigt, das Gut f¿r eigene Rechnung zu verkaufen.  

(5) Nachdem das Gut angenommen ist, haftet der Frachtf¿hrer nur, wenn er 

spªtestens ein Monat nach der Annahme ¿ber die Schªden benachrichtigt worden ist.  

  

Haftung der nachfolgenden Frachtf¿hrer 

Art. 374. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) F¿hrt der Frachtf¿hrer die Befºrderung gªnzlich 

oder auch nur teilweise mit der Hilfe anderer Frachtf¿hrer, haftet er f¿r ihre 

Handlungen bis zur Ablieferung des Gutes an den Empfªnger.  

(2) Jeder nachfolgende Frachtf¿hrer tritt in den Frachtvertrag ein und hat die Rechte 

der die im Frachtvertrag angegebenen Vormªnner auszu¿ben. Alle beteiligten 

Frachtf¿hrer haften solidarisch f¿r die Ausf¿hrung.  

  

Pfandrecht 

Art. 375. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Frachtf¿hrer hat wegen aller durch den 

Frachtvertrag begr¿ndeten Forderungen ein Pfandrecht an dem Gute. Das Pfandrecht 

wird vom letzten Frachtf¿hrer ausge¿bt, solange die Rechte aller beteiligten 

Frachtf¿hrer nicht erloschen sind. 

  

Hinterlegungspflicht 

Art. 376. (Neu ï AB 83 von 1996) Ist der Empfªnger des Gutes nicht zu ermitteln oder 

verweigert er die Annahme, so hat der Frachtf¿hrer das Gut aufzubewahren oder 

sonst in sicherer Weise zu hinterlegen und den Absender unverz¿glich hiervon in 

Kenntnis zu setzen. Handelt es sich um ein leicht verderbliches Gut, finden die 

Rechte auf Verkauf der Sache wie bei Verzug des Glªubigers Anwendung.  

  

Befºrderung vom Reisegepªck 

Art.377. (Neu ï AB 83 von 1996) Auf die Befºrderung vom Reisegepªck finden die 

entsprechenden Vorschriften f¿r die G¿terbefºrderung Anwendung.  



www.ruskov-law.eu 

 

Verjªhrung 

Art.378. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Anspr¿che aus dem Frachtvertrag verjªhren in 

einem Jahre, wobei die Verjªhrungsfrist wie folgt zu laufen beginnt:  

1. f¿r G¿ter ï ab dem Tage, an dem die dem Empfªnger ¿bergeben wurden, und 

wenn sie nicht abgeliefert worden sind ï ab dem Tage, an dem die Ablieferung zu 

erfolgen hatte;  

2. f¿r Reisende ï im Todesfalle oder bei Kºrperverletzung ï ab ihrem Eintritt oder ab 

dem Tage, an dem sie bekannt geworden sind, jedoch spªtestens drei Jahre danach.  

  

Besondere Vorschriften 

Art.379. (Neu ï AB 83 von 1996) Die besonderen Vorschriften f¿r die einzelnen 

Befºrderungsarten werden in separaten Gesetzen geregelt.  

 

Siebenundzwanzigstes Kapitel 

Versicherungsvertrag 

 

Abschnitt I 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

  

Begriffsbestimmung 

 Art. 380. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Form 

Art.381. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Vorvertragsinformation 

Art.381a (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 
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Zahlung der ersten Versicherungsprªmie 

Art.382. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Bekanntmachungspflicht 

Art.383. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

 

Bewusst ungenaue Bekanntmachung oder 

Verschweigen eines Umstands 

Art.384. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Unbewusst ungenaue Bekanntmachung 

Art.385. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

 

Bekanntmachung neu eingetretener Umstªnde 

Art.386. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

 

Versicherungsprªmie 

Art.387. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Abwendung von Schªden 

Art.388. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 
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Mitteilungspflicht 

Art.389. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Versicherungszahlung 

Art.390. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Versicherungsinteresse 

Art.391. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Verjªhrung 

Art.392. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Unsequestierbarkeit 

Art.393. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Abschnitt II 

Vermºgensversicherung 

 

Vertragsgegenstand 

Art.394. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 
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Vertragsabschluss ohne Vollmacht 

Art.395. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Versicherungsbetrag 

Art.396. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

¦berversicherung 

Art.397. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Unterversicherung 

Art.398. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Versicherungsentschªdigung 

Art.399. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Teilweise Untergang 

Art. 400. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

¦bertragung des versicherten Vermºgens 

Art.401. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Treten in die Rechte des Versicherungsnehmers 

Art.402. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 
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01.01.2006) 

  

Frachtversicherung 

Art.403. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

 

Abonnementversicherung 

Art.404. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Abschnitt III 

Haftpflichtversicherung 

  

Begriffsbestimmung 

Art.405. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

 

Mitteilung 

Art.406 (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Direktanspruch 

Art.407. ((Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Vereinbarung 

Art.408. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006)  
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Recht des Versicherungsnehmers 

Art.409. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Abschnitt IV 

Lebens- und Unfallversicherung 

 

Vertragsgegenstand 

Art.410. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Versicherungsbetrag 

Art.411. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Versicherung auf das Leben eines Dritten 

Art.412. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006)  

  

Gegenversicherungen 

Art.413. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Lebens- und Unfallversicherung zugunsten eines Dritten 

Art.414. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006)  

  

Recht des beg¿nstigten Dritten 

Art.415. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 
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Ausgeschlossene Gefahren 

Art.416. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Prªmienzahlung 

Art.417. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

  

Recht auf Einlºsung 

Art.418. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 103 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) 

 

 

Achtundzwanzigstes Kapitel 

Kontokorrentvertrag 

 

Inhalt 

Art. 419. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Mit dem Kontokorrentvertrag kºnnen zwei 

Personen, von denen mindestens eine ein Kaufmann ist, vereinbaren, die Anspr¿che 

und die Leistungen, die aus ihrer Geschªftsverbindung entspringen, in einer 

Rechnung zu stellen, die in regelmªÇigen Zeitabschnitten abgeschlossen wird. Der 

Teil, welchem bei dem Rechnungsabschluss ein ¦berschuss geb¿hrt, kann von dem 

Tage des Abschlusses an Zinsen von dem ¦bersch¿sse verlangen, auch soweit in 

der Rechnung Zinsen enthalten sind.  

(2) Der Rechnungsabschluss geschieht per Ende des Kalenderjahrs, auÇer die 

Parteien vereinbaren anders und bestªtigen es schriftlich. Ist die WillensªuÇerung 

eines der Teile unwirksam, kann der Anspruch im Laufe eines Jahres nach ihr geltend 

gemacht werden.  

(3) Ist nicht ein anderes bestimmt, kann der Kontokorrentvertrag mit einer 

K¿ndigungsfrist von einem Monat auch vor Rechnungsabschluss mit der Wirkung 
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gek¿ndigt werden, dass derjenige, welchem nach der Rechnung ein ¦berschuss 

geb¿hrt, dessen Zahlung beanspruchen kann.  

   

Neunundzwanzigstes Kapitel 

Bankgeschªfte 

 

Abschnitt I 

Depositenvertrag 

 

Einfaches Depositum 

Art. 420. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Mit dem Depositenvertrag verpflichtet sich die 

Bank, die bei ihr hinterlegten Gelder, Wertpapiere oder andere bewegliche Sachen 

gegen Entgelt zu verwahren.  

(2) Der Deponent kann jederzeit die R¿ckgabe einer hinterlegten Sache verlangen, 

auch wenn die Hinterlegung f¿r eine bestimmte Dauer vereinbart ist. In diesem Falle 

schuldet der Deponent eine Verg¿tung nur f¿r die Zeit, wªhrend derer die Sache 

verwahrt wurde, jedoch ist er zur Begleichung der Auslagen, die die Bank im Hinblick 

auf die vereinbarte Dauer des Depositums gemacht hat, verpflichtet.  

  

Geldanlage 

Art.421. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Bei der Geldanlage schuldet die Bank dem 

Anleger den Geldbetrag in denselben Wªhrung und AusmaÇ sowie die vereinbarten 

Zinsen.  

(2) Bei vorfristigem Abheben von Betrªgen aus den Termineinlagen zahlt die Bank 

Zinsen wie bei Sichteinlagen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

  

Dokumente f¿r das Depositum 

Art.422. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Bei der Geldanlage hat die Bank dem Anleger 

ein Dokument ¿ber die gemachten Einlagen und erfolgten Zahlungen auszustellen.  

(2) Bei Differenzen zwischen den Angaben in den Bankunterlagen und im dem 

Anleger ausgestellten Dokument wird bis zum Nachweis des Gegenteils 
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angenommen, dass die im ausgestellten Dokument enthaltenen Angaben richtig sind.  

(3) Bei Verlust, Vernichtung oder Entwendung des f¿r das Depositum ausgestellten 

Dokuments hat der Anleger die Bank unverz¿glich schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

Die Bank haftet nicht daf¿r, wenn sie einen Betrag vor Erhalt der Anzeige einer 

Person gutglªubig ausgezahlt hat, die aufgrund eindeutiger Umstªnde ermªchtigt zu 

sein scheint, den Betrag entgegenzunehmen. 

  

Bevollmªchtigung 

Art. 423. (Neu ï AB 83 von 1996) Ein Bevollmªchtigter kann von einer Geldeinlage 

Betrªge nur abheben, wenn die Vollmacht notariell beglaubigt unterschrieben ist. 

  

Verwaltung von Wertpapieren 

Art.424. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Bank kann sich verpflichten, die eingelegten 

Wertpapiere zu verwalten, indem sie die Rechte aus ihnen aus¿bt, sofern nichts 

anderes vereinbart ist. 

  

Einlage unter Vorbehalt und zugunsten eines Dritten 

Art. 425. (Neu ï AB 83 von 1996) Wird bei Bankeinlagen unter Vorbehalt oder 

zugunsten eines Dritten die Bedingung nicht erf¿llt oder verstirbt der Dritte, so werden 

die eingelegten Gelder, Wertpapiere oder beweglichen Sachen dem Anleger 

zur¿ckerstattet.  

  

 

Abschnitt II 

Girokontovertrag 

 

Begriffsbestimmung und Form 

Art.426. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 23 von 2009, in Kraft ab dem 

01.11.2009) 
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Entgelt, Spesen und Zinsen 

Art.427. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 23 von 2009, in Kraft ab dem 

01.11.2009) 

  

Benachrichtigung 

Art.428. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 23 von 2009, in Kraft ab dem 

01.11.2009) 

  

Anwendung weiterer Vorschriften 

Art.429. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 23 von 2009, in Kraft ab dem 

01.11.2009) 

  

Abschnitt III 

Bankkreditvertrag 

 

Begriffsbestimmung und Form 

Art.430. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Mit dem Vertrag ¿ber ein Bankkredit verpflichtet 

sich die Bank, dem Kreditnehmer einen Geldbetrag f¿r einen bestimmten Zweck und 

zu vereinbarten Konditionen und Fristen zu gewªhren, und der Kreditnehmer 

verpflichtet sich, den Betrag in ¦bereinstimmung mit der getroffenen Vereinbarung zu 

verwenden und ihn nach Ablauf der festgesetzten Frist zur¿ckzuzahlen.  

(2) Der Kreditnehmer hat die mit der Bank vereinbarten Zinsen auf das Kredit zu 

zahlen.  

(3) F¿r seine Wirksamkeit bedarf der Bankkreditvertrag der Schriftform.  

  

Erforderliche Ausk¿nfte 

Art.431. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Kreditnehmer hat der Bank die in Verbindung 

mit dem Abschluss und der Ausf¿hrung des Vertrags erforderlichen Ausk¿nfte zu 

geben.  

  



www.ruskov-law.eu 

 

Vorfristige Fªlligkeit 

Art.432. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Bank kann die vorfristige R¿ckzahlung des 

Kredits in den laut Vertrag vorgesehenen Fªllen verlangen wie auch dann, wenn:  

1. das Kredit nicht zweckmªÇig verwendet wird;  

2. der Kreditnehmer falsche Ausk¿nfte gegeben hat;  

3. sich die Sicherung als unausreichend erweist und nach Aufforderung der 

Kreditnehmer sie nicht erhºht;  

4. der Kreditnehmer andere von der Bank aufgenommene Kredite wegen 

Verschlechterung seiner finanziellen Lage nicht zur¿ckzahlt.  

(2) Im Fªllen nach Abs.1, Ziffer 4 hat die Bank eine angemessene Frist einzurªumen, 

bevor sie ihren Anspruch auf vorfristige R¿ckzahlung des Kreditbetrags geltend 

macht.  

 

 

Abschnitt IV 

Kreditbrief (aufgeh. ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des Inkrafttretens des 

Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen Union) 

 

Begriffsbestimmung 

 

Art.433. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des 

Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen 

Union) 

 

Art. 434. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des 

Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen 

Union) 
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Abschnitt V 

Akkreditiv 

 

Begriffsbestimmung und Form 

Art. 435. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Das Akkreditiv ist eine einseitige schriftlich 

verfasste  uÇerung einer Bank, mit der sie sich verpflichtet, den Akkreditivbetrag der 

im Akkreditiv angegebenen Person auszuzahlen, wenn sie bei der Bank die im 

Akkreditiv beschriebenen Dokumente innerhalb der darin festgelegten Frist vorlegt 

und die ¿brigen Akkreditivbedingungen erf¿llt. Das Akkreditiv tritt in Kraft nach 

Benachrichtigung der Person.  

(2) Die Bank kann eine andere Bank damit beauftragen, die Dokumente 

entgegenzunehmen, das Vorliegen der ¿brigen Bedingungen aus dem Akkreditiv zu 

pr¿fen und den Betrag auszuzahlen.  

(3) Die Pr¿fung der Unterlagen wird durch einen AuÇenstehenden vorgenommen.  

(4) F¿r die Zahlung des Betrags aus dem Akkreditiv sind lediglich die darin 

angegebenen Bedingungen von Bedeutung.  

(5) Mit Ablauf der Frist wird das Akkreditiv entkrªftet.  

  

Unwiderruflichkeit des Akkreditivs 

Art.436. (Neu ï AB 83 von 1996) Folgt aus dem Akkreditiv nichts anderes, gilt es als 

unwiderruflich und kann nur mit der Zustimmung des Dritten widerrufen oder geªndert 

werden.  

  

Widerrufliches Akkreditiv 

Art.437. (Neu ï AB 83 von 1996) Das widerrufliche Akkreditiv kann von der Bank 

einseitig widerrufen werden, solange es nicht erf¿llt ist.  

  

Teilbarkeit und Nicht¿bertragbarkeit des Akkreditivs 

Art.438. (Neu ï AB 83 von 1996) Folgt aus dem Akkreditiv nichts anderes, gilt es als 

teilbar und nicht ¿bertragbar.  
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Bestªtigtes Akkreditiv 

Art.439. (Neu ï AB 83 von 1996) Wird ein unwiderrufliches Akkreditiv von einer 

anderen Bank bestªtigt, verpflichtet sie sich, den Betrag aus dem Akkreditiv 

selbststªndig und direkt auszuzahlen.  

  

Auftragsvertrag und Akkreditiv 

Art.440. Auf die Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und der Bank, die das 

Akkreditiv erºffnet hat, sowie zwischen den Banken aus dem Akkreditiv finden die 

Vorschriften ¿ber den Auftragsvertrag Anwendung.  

  

Entgelt 

Art.441. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Auftraggeber hat der Bank Entgelt zu zahlen.  

 

Abschnitt VI 

Bankgarantie 

 

Begriffsbestimmung und Form 

Art.442. (Neu ï AB 83 von 1996) Mit der Bankgarantie verpflichtet sich die Bank 

schriftlich, der darin angegebenen Person einen bestimmten Geldbetrag unter 

Beachtung der festgelegten Bedingungen auszuzahlen.  

  

Abschnitt VII 

Bankinkasso. Dokumenteninkasso 

 

Begriffsbestimmung des Bankinkassos 

Art. 443. (Neu ï AB 83 von 1996) Mit dem Bankinkassovertrag verpflichtet sich die 

Bank, im Auftrag des Auftraggebers seine Geldforderung einzuziehen oder eine 

andere Inkassohandlung gegen Entgelt auszuf¿hren.  
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Begriffsbestimmung des Dokumenteninkassos  

Art. 444. (Neu ï AB 83 von 1996) Mit dem Dokumenteninkassovertrag verpflichtet 

sich die Bank, im Auftrag des Auftraggebers einem Dritten Dokumente gegen Entgelt 

zu ¿bergeben, die ein Recht auf Verf¿gung ¿ber Waren oder andere Dokumente 

gegen Zahlung eines Betrags, den sich die Bank einzutreiben verpflichtet, oder gegen 

Ausf¿hrung anderer Inkassohandlungen, gewªhren.  

  

Rechte und Pflichten 

Art. 445. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Auftraggeber hat der Bank die vereinbarten 

Spesen zu zahlen.  

(2) Bei Ausf¿hrung des Bankinkassos und des Dokumenteninkassos haftet die Bank 

lediglich f¿r die ungenaue Erf¿llung der gegebenen Anweisungen. Sie hat nicht die 

Verpflichtung, die Form und die OrdnungsmªÇigkeit der Dokumente zu pr¿fen.  

(3) Bezieht die Bank die Leistungen einer anderen Bank, um den Auftrag des 

Auftraggebers auszuf¿hren, so sind sie auf Kosten des Auftraggebers.  

  

Subsidiarisch anwendbare Bestimmungen 

Art. 446. (Neu ï AB 83 von 1996) Entspringt den Umstªnden nicht ein anderes, finden 

auf das Bankinkasso und das Dokumenteninkasso die Vorschriften ¿ber den 

Auftragsvertrag entsprechende Anwendung.  

  

Sonderbestimmung 

Art. 447. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Vertrªge ¿ber Bankinkasso und 

Dokumenteninkasso werden durch den Tod des Auftraggebers nicht gelºst.  
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Abschnitt VIII 

Bank¿berweisung 

 

Begriffsbestimmung 

Art.448. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 23 von 2009, in Kraft vom 01.11.2009) 

  

Ausf¿hrung 

Art.449. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 23 von 2009, in Kraft vom 01.11.2009) 

  

Pflicht zur Zahlung von Entgelt und Spesen 

Art.450. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 23 von 2009, in Kraft vom 01.11.2009) 

  

Abschnitt IX 

Vertrag ¿ber BankschlieÇfach (aufgeh. ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des 

Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen 

Union) 

 

Begriffsbestimmung 

 Art.451. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des 

Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen 

Union) 

  

Verbotene Gegenstªnde 

Art.452. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des 

Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen 

Union) 

 

Rechte der Bank bei Nichtzahlung 

Art.453. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des 

Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen 
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Union) 

 

Art.454. (Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des 

Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen 

Union) 

 

  

DreiÇigstes Kapitel 

Wechsel 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

 

Bestandteile 

Art. 455. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Wechsel enthªlt:  

1. Wechselklausel ï das Wort ĂWechselñ muss in der Sprache des Wechsels genannt 

werden; 

2. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Summe zu zahlen;  

3. Name der Person, die zahlen soll (Bezogener);  

4. Verfallszeit;  

5. Zahlungsort;  

6. den Namen dessen, an den oder an dessen Order gezahlt werden soll 

(Wechselempfªnger);  

7. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung;  

8. die Unterschrift des Ausstellers.  

  

Fehlen notwendiger Wechselangaben 

Art. 456. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Eine Urkunde, der einer der im Art. 455 

bezeichneten Bestandteile fehlt, gilt nicht als Wechsel, vorbehaltlich der in den 
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folgenden Absªtzen bezeichneten Fªlle.  

(2) Ein Wechsel ohne Angabe der Verfallzeit gilt als Sichtwechsel.  

(3) Mangels einer besonderen Angabe gilt der bei dem Namen des Bezogenen 

angegebene Ort als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Bezogenen.  

(4) Ein Wechsel ohne Angabe des Ausstellungsortes gilt als ausgestellt an dem Orte, 

der bei dem Namen des Ausstellers angegeben ist.  

  

Wechsel an die eigene Order des Ausstellers 

und auf den Aussteller selbst 

Art.457. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Wechsel kann an die eigene Order des 

Ausstellers lauten sowie auf den Aussteller selbst gezogen werden.  

  

Zahlungsort 

Art.458. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Wechsel kann bei einem Dritten, am 

Wohnort des Bezogenen oder an einem anderen Orte, zahlbar gestellt werden.  

(2) Unterscheidet sich der vom Aussteller im Wechsel angegebene Zahlungsort von 

dem Wohnort des Bezogenen, ohne dass ein Dritter, bei dem die Zahlung zu erfolgen 

hat, angegeben wurde, so kann der Bezogene ihn bei der Annahme bestimmen. 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, hat sich der Bezogene verpflichtet, die Zahlung 

an dem im Wechsel angegebenen Zahlungsorte persºnlich zu leisten.  

(3) Ist der Wechsel an dem Wohnort des Bezogenen zahlbar gestellt worden, so kann 

er bei der Annahme eine Adresse in demselben Ort, an dem die Zahlung zu erfolgen 

hat, angeben.  

  

Verzinsung 

Art.459. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) In einem Wechsel, der auf Sicht oder auf eine 

bestimmte Zeit nach Sicht lautet, kann der Aussteller bestimmen, dass die 

Wechselsumme zu verzinsen ist. Bei jedem anderen Wechsel gilt der Zinsvermerk als 

nicht geschrieben.  

(2) Der ZinsfuÇ ist im Wechsel anzugeben.  

(3) Die Zinsen laufen vom Tage der Ausstellung des Wechsels, sofern nicht ein 
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anderer Tag bestimmt ist.  

  

Angabe der Wechselsumme 

Art. 460. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ist die Wechselsumme in Buchstaben und in 

Ziffern angegeben, so gilt bei Abweichungen die in Buchstaben angegebene Summe.  

 (2) Ist die Wechselsumme mehrmals in Buchstaben oder mehrmals in Ziffern 

angegeben, so gilt bei Abweichungen die geringste Summe.  

  

Wirksamkeit der Unterschriften 

Art.461. (Neu ï AB 83 von 1996) Trªgt der Wechsel Unterschriften von Personen, die 

eine Wechselverbindlichkeit nicht eingehen kºnnen, gefªlschte Unterschriften, 

Unterschriften erdichteter Personen oder Unterschriften, die aus irgendeinem anderen 

Grunde f¿r die Personen, die unterschrieben haben oder mit deren Namen 

unterschrieben worden ist, keine Verbindlichkeit begr¿nden, so hat dies auf die 

G¿ltigkeit der ¿brigen Unterschriften keinen Einfluss.  

  

WechselmªÇige Haftung des vollmachtlosen Vertreters 

Art.462. (Neu ï AB 83 von 1996) Wer auf einen Wechsel seine Unterschrift als 

Vertreter eines anderen setzt, ohne hierzu ermªchtigt zu sein, haftet selbst 

wechselmªÇig und hat, wenn er den Wechsel einlºst, dieselben Rechte, die der 

angeblich Vertretene haben w¿rde. Das Gleiche gilt von einem Vertreter, der seine 

Vertretungsbefugnisse ¿berschritten hat.  

  

Ausstellerhaftung 

Art. 463. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Aussteller haftet f¿r die Annahme und die 

Zahlung des Wechsels.  

(2) Er kann die Haftung f¿r die Annahme aber nicht die Haftung f¿r die Zahlung 

ausschlieÇen.  

 

Blankowechsel 

Art. 464. (Neu ï AB 83 von 1996) Wenn ein Wechsel, der bei der Begebung 
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unvollstªndig war, den getroffenen Vereinbarungen zuwider ausgef¿llt worden ist, so 

kann die Nichterf¿llung dieser Vereinbarungen dem Inhaber nicht entgegengesetzt 

werden, es sei denn, dass er den Wechsel in bºsem Glauben erworben hat oder ihm 

beim Erwerb eine grobe Fahrlªssigkeit zur Last fªllt. 

  

Einwendungen gegen¿ber Wechselinhaber 

bei Inanspruchnahme aus Wechsel 

Art. 465. (Neu ï AB 83 von 1996) Wer aus dem Wechsel in Anspruch genommen 

wird, kann dem Inhaber keine Einwendungen entgegensetzen, die sich auf seine 

unmittelbaren Beziehungen zu dem Aussteller oder zu einem fr¿heren Inhaber 

gr¿nden, es sei denn, dass der Inhaber den Wechsel in bºsem Glauben erworben 

hat.  

  

Abschnitt II 

Indossament 

 

Wechsel¿bertragung 

Art. 466. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Jeder Wechsel kann durch Indossament 

¿bertragen werden, auch wenn er nicht ausdr¿cklich an Order lautet.  

(2) Hat der Aussteller in den Wechsel die Worte ñnicht an Orderò oder einen 

gleichlautenden Vermerk aufgenommen, so kann der Wechsel nur in der Form und 

mit den Wirkungen einer gewºhnlichen Abtretung ¿bertragen werden.  

(3) Das Indossament kann auch auf den Bezogenen, auf den Aussteller oder auf 

jeden anderen Wechselverpflichteten lauten. Diese Personen kºnnen den Wechsel 

weiter indossieren.  

  

Erfordernisse 

Art.467. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Das Indossament muss unbedingt sein.  

 (2) Ein Teilindossament ist nichtig.  

 (3) Ein Indossament an den Inhaber gilt als Blankoindossament.  
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Form des Indossaments 

Art. 468. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Das Indossament muss auf den Wechsel oder 

auf ein mit dem Wechsel verbundenes Blatt (Anhang) gesetzt werden. Es muss von 

dem Indossanten unterschrieben werden.  

(2) Das Indossament braucht den Indossatar nicht zu bezeichnen und kann selbst in 

der bloÇen Unterschrift des Indossanten bestehen (Blankoindossament). In diesem 

letzteren Falle muss das Indossament, um g¿ltig zu sein, auf die R¿ckseite des 

Wechsels oder auf den Anhang gesetzt werden.  

  

¦bertragungswirkung 

Art. 469. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Das Indossament ¿bertrªgt alle Rechte aus dem 

Wechsel.  

(2) Ist es ein Blankoindossament, so kann der Inhaber: 

1. das Indossament mit seinem Namen oder mit dem Namen eines anderen 

ausf¿llen;  

2. den Wechsel durch ein Blankoindossament indossieren;  

3. den Wechsel weiterbegeben, ohne das Blankoindossament auszuf¿llen  

und ohne ihn zu indossieren.  

  

Haftung des Indossanten 

Art. 470. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Indossant haftet mangels eines 

entgegenstehenden Vermerkes f¿r die Annahme und die Zahlung.  

(2) Er kann untersagen, dass der Wechsel weiter indossiert wird. In diesem Falle 

haftet er denen nicht, an die der Wechsel weiter indossiert wird.  

  

Wechselinhaber 

Art.471. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wer den Wechsel in den Hªnden hat, gilt als 

rechtsmªÇiger Inhaber, sofern er sein Recht durch eine ununterbrochene Reihe von 

Indossamenten nachweist, und zwar auch dann, wenn das Letzte ein 

Blankoindossament ist. Ausgestrichene Indossamente gelten hierbei als nicht 

geschrieben. Folgt auf ein Blankoindossament ein weiteres Indossament, so wird 
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angenommen, dass der Aussteller dieses Indossaments den Wechsel durch das 

Blankoindossament erworben hat.  

(2) Ist der Wechsel einem fr¿heren Inhaber irgendwie abhandengekommen, so ist der 

neue Inhaber, der sein Recht nach den Vorschriften des Abs.1 nachweist, zur 

Herausgabe des Wechsels nicht verpflichtet, es sei denn, dass er ihn in mºsem 

Glauben erworben hat oder ihm beim Erwerb eine grobe Fahrlªssigkeit zur Last fªllt.  

  

Vollmachtsindossament 

Art. 472. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Enthªlt das Indossament den Vermerk ñWert zur 

Einziehungò, ñzum Inkassoò, ñin Prokuraò oder einen anderen nur eine 

Bevollmªchtigung ausdr¿ckenden Vermerk, so kann der Inhaber alle Rechte aus dem 

Wechsel geltend machen; aber er kann ihn nur durch ein weiteres 

Vollmachtsindossament ¿bertragen. Die Wechselverpflichteten kºnnen in diesem 

Falle dem Inhaber nur solche Einwendungen entgegensetzen, die ihnen gegen den 

Indossanten zustehen.  

(2) Die in dem Vollmachtsindossament enthaltene Vollmacht erlischt weder mit dem 

Tode noch mit dem Eintritt der Handlungsunfªhigkeit des Vollmachtgebers.  

  

Pfandindossament 

Art.473. (1) (Neu ï AB 83 von 1996) Enthªlt das Indossament den Vermerk ñWert zur 

Sicherheitò, ñWert zum Pfandeò oder einen anderen eine Verpfªndung ausdr¿ckenden 

Vermerk, so kann der Inhaber alle Rechte aus dem Wechsel geltend machen; ein von 

ihm ausgestelltes Indossament hat aber die Wirkung eines Vollmachtsindossaments.  

(2) Die Wechselverpflichteten kºnnen dem Inhaber keine Einwendungen 

entgegensetzen, die sich auf ihre unmittelbaren Beziehungen zu dem Indossanten 

gr¿nden, es sei denn, dass der Inhaber den Wechsel in bºsem Glauben erworben 

hat.  

  

Indossament nach Verfall oder Protest 

Art. 474. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ein Indossament nach Verfall hat dieselben 

Wirkungen wie ein Indossament vor Verfall. Ist jedoch der Wechsel erst nach 

Erhebung des Protestes mangels Zahlung oder nach Ablauf der hierf¿r bestimmten 

Frist indossiert worden, so hat das Indossament nur die Wirkungen einer 
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gewºhnlichen Abtretung.  

(2) Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass ein nicht datiertes 

Indossament vor Ablauf der f¿r die Erhebung des Protestes bestimmten Frist auf den 

Wechsel gesetzt worden ist.  

 

Abschnitt III 

Annahme 

Vorlegung zur Annahme 

Art. 475. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Wechsel kann dem Inhaber vom Indossanten 

oder vom Halter zur Annahme vor dem Verfall vorgelegt werden.  

 

Vorlagepflicht 

Art.476. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Aussteller kann jeden Wechsel zur Annahme 

ausstellen und daf¿r eine Frist setzen.  

(2) Der Aussteller kann im Wechsel die Vorlegung zur Annahme untersagen, wenn es 

sich nicht um einen Wechsel handelt, der bei einem Dritten oder an einem von dem 

Wohnort des Bezogenen verschiedenen Ort zahlbar ist oder der auf eine bestimmte 

Zeit nach Sicht lautet.  

(3) Jeder Indossant kann, wenn nicht der Aussteller die Vorlegung zur Annahme 

untersagt hat, mit oder ohne Bestimmung einer Frist vorschreiben, dass der Wechsel 

zur Annahme vorgelegt werden muss.  

  

Vorlegungsfrist 

Art. 477. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wechsel, die auf eine bestimmte Zeit nach Sicht 

lauten, m¿ssen binnen einem Jahr nach dem Tag der Ausstellung zur Annahme 

vorgelegt werden.  

(2) Die Indossanten kºnnen die Vorlegungsfristen nach Abs.1 abk¿rzen.  

  

Nochmalige Vorlegung 

Art. 478. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Bezogene kann verlangen, dass ihm der 

Wechsel am Tag nach der ersten Vorlegung nochmals vorgelegt wird. Die Beteiligten 
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kºnnen sich darauf, dass diesem Verlangen nicht entsprochen worden ist, nur 

berufen, wenn das Verlangen im Protest vermerkt ist.  

(2) Der Inhaber ist nicht verpflichtet, dem Bezogenen den zur Annahme vorgelegten 

Wechsel zu ¿bergeben. 

  

Annahmeerklªrung 

Art. 479. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Annahmeerklªrung wird auf den Wechsel 

gesetzt. Sie wird durch das Wort ñangenommenò oder ein gleichbedeutendes Wort 

ausgedr¿ckt; sie ist vom Bezogenen zu unterschreiben. Die bloÇe Unterschrift des 

Bezogenen auf der Vorderseite des Wechsels gilt als Annahme.  

(2) Lautet der Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht oder ist er infolge eines 

besonderen Vermerks innerhalb einer bestimmten Frist zur Annahme vorzulegen, so 

muss die Annahmeerklªrung den Tag bezeichnen, an dem sie erfolgt ist, sofern der 

Inhaber die Angabe des Tages der Vorlegung nicht verlangt. Ist kein Tag angegeben, 

muss der Inhaber, um seine R¿ckgriffsrechte gegen die Indossanten und den 

Aussteller zu wahren, diese Unterlassung rechtzeitig durch einen Protest feststellen 

lassen.  

  

Uneingeschrªnkte Annahme 

Art. 480. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Annahme muss unbedingt sein.  

(2) Der Bezogene kann die Annahme auf einen Teil der Wechselsumme 

beschrªnken.  

(3) Alle  nderungen in den Bestandteilen des Wechsels bei der Annahme gelten als 

Verweigerung der Annahme, doch der Bezogene haftet nach den Bestimmungen 

seiner Annahmeerklªrung. 

 

Wirkung der Annahme 

Art. 481. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Bezogene wird durch die Annahme 

verpflichtet, den Wechsel bei Verfall zu bezahlen.  

(2) Mangels Zahlung hat der Inhaber, auch wenn er der Aussteller ist, gegen den 

Annehmer einen unmittelbaren Anspruch aus dem Wechsel auf alles, was aufgrund 

der Artikel 505 und 506 gefordert werden kann.  
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Widerruf der Annahme 

Art. 482. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Hat der Bezogene die auf den Wechsel gesetzte 

Annahmeerklªrung vor der R¿ckgabe des Wechsels gestrichen, so gilt die Annahme 

als verweigert. Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass die Streichung vor 

der R¿ckgabe des Wechsels erfolgt ist.  

(2) Hat der Bezogene jedoch dem Inhaber oder einer Person, deren Unterschrift sich 

auf dem Wechsel befindet, die Annahme schriftlich mitgeteilt, so haftet er diesen nach 

dem Inhalt seiner Annahmeerklªrung.  

  

Abschnitt IV 

Wechselb¿rgschaft 

  

Begriffsbestimmung  

Art. 483. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Zahlung der Wechselsumme kann ganz oder 

teilweise durch Wechselb¿rgschaft gesichert werden. Diese Sicherheit kann von 

einem Dritten oder auch von einer Person geleistet werden, deren Unterschrift sich 

schon auf  

dem Wechsel befindet.  

  

Form 

Art. 484. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die B¿rgschaftserklªrung wird auf den Wechsel 

oder auf einen Anhang gesetzt. Sie wird durch die Worte ñals B¿rgeò oder einen 

gleichbedeutenden Vermerk ausgedr¿ckt; sie ist von dem Wechselb¿rgen zu 

unterschreiben.  

(2) Die bloÇe Unterschrift auf der Vorderseite des Wechsels gilt als 

B¿rgschaftserklªrung, soweit es sich nicht um die Unterschrift des Bezogenen oder 

des Ausstellers handelt. 

(3) Ist in der Erklªrung nicht angegeben, f¿r wen die B¿rgschaft geleistet wird, so gilt 

sie f¿r den Aussteller.  
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Haftung des Wechselb¿rgen 

Art. 485. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Wechselb¿rge haftet in der gleichen Weise 

wie derjenige, f¿r den er sich verb¿rgt hat.  

(2) Seine Verpflichtungserklªrung ist auch g¿ltig, wenn die Verbindlichkeit, f¿r der sich 

verb¿rgt hat, aus einem anderen Grund als wegen eines Formfehlers nichtig ist.  

(3) Der Wechselb¿rge, der den Wechsel bezahlt, erwirbt die Rechte aus dem 

Wechsel gegen denjenigen, f¿r den er sich verb¿rgt hat, und gegen alle, die diesem 

wechselmªÇig haften.  

  

Abschnitt V 

Verfall 

 

Verfallzeiten 

Art. 486. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ein Wechsel kann gezogen werden: 

1. auf Sicht;  

2. auf eine bestimmte Zeit nach Sicht;  

3. auf eine bestimmte Zeit nach Ausstellung;  

4. auf einen bestimmten Tag.  

(2) Wechsel mit anderen oder mit mehreren aufeinanderfolgenden Verfallzeiten sind 

nichtig.  

 

Sichtwechsel 

Art. 487. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Sichtwechsel ist bei der Vorlegung fªllig. Er 

muss binnen einem Jahre nach der Ausstellung zur Zahlung vorgelegt werden. Der 

Aussteller kann eine k¿rzere oder eine lªngere Frist bestimmen. Die Indossanten 

kºnnen die Vorlegungsfristen abk¿rzen. 

(2) Der Aussteller kann vorschreiben, dass der Sichtwechsel nicht vor einem 

bestimmten Tage zur Zahlung vorgelegt werden darf. In diesem Falle beginnt die 

Vorlegungsfrist mit diesem Tag.  
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Nachsichtwechsel 

Art. 488. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Verfall eines Wechsels, der auf eine 

bestimmte Zeit nach Sicht lautet, richtet sich nach dem in der Annahmeerklªrung 

angegebenen Tage oder nach dem Tage des Protestes.  

(2) Ist in der Annahmeerklªrung ein Tag nicht angegeben und ein Protest nicht 

erhoben worden, so gilt dem Annehmer gegen¿ber der Wechsel als am letzten Tage 

der f¿r die Vorlegung zur Annahme vorgesehenen Frist angenommen.  

  

Auslegungsregeln 

Art. 489. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ein Wechsel, der auf einen oder mehrere 

Monate nach der Ausstellung oder nach Sicht lautet, verfªllt an dem entsprechenden 

Tage des Zahlungsmonats. Fehlt dieser Tag, so ist der Wechsel am letzten Tage des 

Monats fªllig.  

(2) Ist als Verfallzeit der Anfang, die Mitte oder das Ende eines Monats, so ist 

darunter der erste, der f¿nfzehnte oder letzte Tag des Monats zu verstehen.  

(3) Der Ausdruck ñhalber Monatò bedeutet f¿nfzehn Tage.  

  

Kalenderabweichungen 

Art. 490. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ist ein Wechsel an einem bestimmten Tag an 

einem Ort zahlbar, dessen Kalender von dem des Ausstellungsorts abweicht, so ist 

f¿r den Verfalltag der Kalender des Zahlungsorts maÇgebend.  

(2) Ist ein zwischen zwei Orten mit verschiedenem Kalender gezogener Wechsel eine 

bestimmte Zeit nach der Ausstellung zahlbar, so wird der Tag der Ausstellung in den 

nach dem Kalender des Zahlungsorts entsprechenden Tag umgerechnet und 

hiernach der Verfalltag ermittelt.  

(3) Auf die Berechnung der Fristen f¿r die Vorlegung von Wechseln finden die 

Vorschriften der Absªtze 1 und 2 entsprechende Anwendung.  

(4) Die Vorschriften der Absªtze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn sich aus 

einem Vermerk im Wechsel oder sonst aus dessen Inhalt ergibt, dass etwas anderes 

beabsichtigt war.  
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Abschnitt VI 

Zahlung 

 

Pflicht zur Vorlegung des Wechsels 

Art. 491. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Inhaber eines Wechsels, der an einem 

bestimmten Tage oder bestimmte Zeit nach der Ausstellung oder nach Sicht zahlbar 

ist, hat den Wechsel am Zahlungstag oder an einem der beiden folgenden Werktagen 

zur Zahlung vorzulegen.  

 

Quittung 

Art. 492. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Bezogene kann vom Inhaber gegen 

Zahlung die Aushªndigung des quittierten Wechsels verlangen.  

(2) Der Inhaber darf eine Teilzahlung nicht zur¿ckweisen.  

(3) Im Falle der Teilzahlung kann der Bezogene verlangen, dass sie auf dem Wechsel 

vermerkt und ihm eine Quittung erteilt wird.  

  

Keine Zahlungspflicht vor Verfall 

Art.493. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Inhaber des Wechsels ist nicht verpflichtet, 

die Zahlung vor Verfall anzunehmen.  

(2) Der Bezogene, der vor Verfall zahlt, handelt auf eigene Gefahr.  

(3) Wer bei Verfall zahlt, wird von seiner Verbindlichkeit befreit, wenn ihm nicht grobe 

Fahrlªssigkeit zur Last fªllt. Er ist verpflichtet, die OrdnungsmªÇigkeit der Reihe der 

Indossamente, aber nicht die Unterschriften der Indossanten zu pr¿fen.  

  

Wªhrung der Zahlung 

Art.494. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Lautet der Wechsel auf eine Wªhrung, die am 

Zahlungsorte nicht gilt, so kann die Wechselsumme in der Landeswªhrung nach dem 

Wert am Verfalltag gezahlt werden. Wenn der Schuldner die Zahlung verzºgert, so 

kann der Inhaber wªhlen, ob die Wechselsumme nach dem Kurs des Verfalltages 

oder nach dem Kurs des Zahlungstages in die Landeswªhrung umberechnet werden 

soll.  
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(2) Der Wechselkurs wird nach den handels¿blichen Verfahren am Zahlungsort 

bestimmt. Der Aussteller kann jedoch im Wechsel f¿r die zu zahlende Summe einen 

Wechselkurs bestimmen.  

(3) Die Vorschriften der Absªtze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn der 

Aussteller die Zahlung in einer bestimmten Wªhrung vorgeschrieben hat.  

(4) Lautet der Wechsel auf einer Wªhrung, die im Land der Ausstellung dieselbe 

Bezeichnung, jedoch im Ausstellungs- und Zahlungsland unterschiedlichen Wert hat, 

so wird vermutet, dass die Wªhrung des Zahlungsortes gemeint ist.  

  

Hinterlegung der Wechselsumme 

Art. 495. (Neu ï AB 83 von 1996) Wird der Wechsel nicht innerhalb der im Artikel 491 

bestimmten Frist zur Zahlung vorgelegt, so kann der Schuldner die Wechselsumme 

bei einer Bank auf Gefahr und Kosten des Inhabers hinterlegen.  

  

Abschnitt VII 

Protest 

 

Protestarten 

Art. 496. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Verweigerung der Annahme oder der Zahlung 

muss durch Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung festgestellt werden.  

  

Protest mangels Annahme 

Art.497. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Protest mangels Annahme muss bis zum 

Verfallsdatum des Wechsel erhoben werden. Ist im Falle des Art. 478, Abs.1 der 

Wechsel am letzten Tag der Frist zum ersten Mal vorgelegt worden, so kann der 

Protest noch am folgenden Tag erhoben werden.  

(2) Ist Protest mangels Annahme erhoben worden, so bedarf es weder der Vorlegung 

zur Zahlung noch des Protestes mangels Zahlung.  

  

Protest mangels Zahlung 

Art. 498. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Protest mangels Zahlung muss bei einem 
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Wechsel, der an einem bestimmten Tag oder bestimmte Zeit nach der Ausstellung 

oder nach Sicht zahlbar ist, an einem der beiden auf den Zahlungstag folgenden 

Werktage erhoben werden. Bei einem Sichtwechsel muss der Protest mangels 

Zahlung in den gleichen Fristen erhoben werden, wie sie im Art.497 Abs.1 f¿r den 

Protest mangels Annahme vorgesehen sind.  

  

Benachrichtigung bei Verweigerung der Annahme oder Zahlung 

Art.499. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Inhaber muss seinen unmittelbaren 

Indossant und den Aussteller von dem Unterbleiben der Annahme oder der Zahlung 

innerhalb vier Werktage nach Protesterhebung benachrichtigen und im Falle des 

Vermerks ñohne Kostenò ï nach dem Tag der Vorlegung. Jeder Indossant muss 

innerhalb zwei Werktage nach Empfang der Nachricht seinem unmittelbaren 

Indossanten von der Nachricht, die er erhalten hat, Kenntnis geben und ihm die 

Namen und Adressen derjenigen mitteilen, die vorher Nachricht gegeben haben, und 

so weiter in der Reihenfolge, bis zum Aussteller. Die Fristen laufen vom Empfang der 

vorhergehenden Nachricht.  

(2) Wird laut Abs.1 einer auf dem Wechsel unterzeichneten Person Nachricht 

gegeben, so muss die gleiche Nachricht in derselben Frist auch ihrem 

Wechselb¿rgen gegeben werden.  

(3) Hat ein Indossant seine Adresse nicht oder in unleserlicher Form angegeben, so 

gen¿gt es, dass sein unmittelbarer Vormann benachrichtigt wird.  

(4) Die Nachricht kann auch durch die R¿cksendung des Wechsels gegeben werden. 

Der zur Benachrichtigung Verpflichtete hat die Einhaltung der vorgeschriebenen Frist 

nachzuweisen.  

(5) Wer die Benachrichtigung nach Abs.1 ï 4 versªumt, haftet f¿r den entstandenen 

Schaden, jedoch nur bis zur Hºhe der Wechselsumme.  

  

Befreiung von Protesterhebung 

Art.500. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Aussteller sowie jeder Indossant oder 

Wechselb¿rge kann durch den Vermerk ñohne Kostenò, ñohne Protestò oder einen 

gleichbedeutenden auf den Wechsel gesetzten und unterzeichneten Vermerk den 

Inhaber von der Verpflichtung befreien, zum Zweck der Aus¿bung des R¿ckgriffs 

Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung erheben zu lassen.  
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(2) Der Vermerk nach Abs.1 befreit den Inhaber nicht von der Verpflichtung, den 

Wechsel rechtzeitig vorzulegen und die erforderlichen Nachrichten zu geben. Der 

Beweis, dass die Frist nicht eingehalten worden ist, obliegt demjenigen, der sich dem 

Inhaber gegen¿ber darauf beruft.  

(3) Ist der Vermerk vom Aussteller ist gegen¿ber allen Wechselverpflichteten 

wirksam. Die vom Indossanten oder Wechselb¿rgen eingetragene Vermerkt gilt nur 

f¿r ihn. Lªsst der Inhaber ungeachtet des vom Aussteller beigef¿gten Vermerks 

Protest erheben, so fallen ihm die Kosten zur Last. Ist der Vermerk von einem 

Indossanten oder einem Wechselb¿rgen beigef¿gt, so sind alle Wechselverpflichteten 

zum Ersatz der Kosten eines dennoch erhobenen Protestes verpflichtet.  

  

Protesterhebung 

Art.501. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Protest wird auf schriftlichen Antrag des 

Inhabers durch den Notar des Zahlungs- oder Annahmeortes aufgenommen.  

  

Protestinhalt 

Art.502. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) In dem Protest ist aufzunehmen:  

1. eine vollstªndige Abschrift der Urkunde mit allen Indossamenten und Vermerken;  

2. Namen der Personen zu dessen Gunsten oder gegen welche protestiert wird;  

3. die Aufforderung an denjenigen, gegen den protestiert wird, die gegebene Antwort 

oder der Vermerk, dass die Person nicht geantwortet hat oder nicht anzutreffen 

gewesen ist;  

4. im Fall des vermittelten Empfangs einer Zahlung - die Angabe dar¿ber, wer die 

Zahlung geleistet hat, wer der Empfªnger gewesen ist und wie die Zahlung erfolgt ist;  

5. die Angabe des Ortes und des Tages der Protesterhebung;  

6. Unterschrift und Siegel des Notars.  

 (2) Der Protest ist auf den Wechsel zu setzen.  

  

Protest gegen mehrere Personen 

Art.503. (Neu ï AB 83 von 1996) Muss die Annahme oder die Zahlung aus dem 

Wechsel, dem eigenen Wechsel oder dem Scheck von mehreren Personen verlangt 
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werden, so ist ¿ber die mehrfache Aufforderung nur eine Protesturkunde erforderlich.  

  

Eintragung des Protestes 

Art.504. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Notar hat den Inhalt des erhobenen 

Protestes in das Register eintragen zu lassen und den beteiligten Personen 

Abschriften auszugeben.  

(2) Die Urschrift des Protestes ist dem Inhaber auszuhªndigen.  

 

Abschnitt VIII 

R¿ckgriffsanspr¿che 

 

Voraussetzungen 

Art.505. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Inhaber kann gegen die Indossanten, den 

Aussteller und die anderen Wechselverpflichteten bei Verfall des Wechsels R¿ckgriff 

nehmen, wenn der Wechsel nicht bezahlt worden ist.  

(2) Das gleiche Recht steht dem Inhaber schon vor Verfall zu,  

1. wenn die Annahme durch den Bezogenen ganz oder teilweise verweigert worden 

ist;  

2. wenn ¿ber das Vermºgen des Bezogenen, gleichwohl ob er den Wechsel 

angenommen hat oder nicht, ein Insolvenzverfahren erºffnet worden ist;  

3. wenn der Bezogene auch nur seine Zahlungen eingestellt hat oder wenn eine 

Zwangsvollstreckung in sein Vermºgen fruchtlos verlaufen ist;  

4. wenn ¿ber das Vermºgen des Ausstellers eines Wechsels, dessen Annahme 

verweigert wurde, ein Insolvenzverfahren erºffnet worden ist.  

  

Umfang des R¿ckgriffsanspruchs 

Art.506. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Inhaber kann im Wege des R¿ckgriffs 

verlangen:  

1. die Wechselsumme, soweit der Wechsel nicht angenommen oder nicht eingelºst 

worden ist, mit den etwa bedungenen Zinsen;  
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2. die gesetzlichen Zinsen ab dem Verfalltag;  

3. die Kosten des Protestes und der Nachrichten sowie die anderen Auslagen;  

4. eine Kommission, die mangels besonderer Vereinbarung ein drittel vom Hundert 

der Hauptsumme des Wechsels betrªgt und diesen Satz keinesfalls ¿berschreiten 

darf.  

(2) Wird der R¿ckgriff vor Verfall genommen, so werden von der Wechselsumme 

Zinsen abgezogen. Diese Zinsen werden auf Grund des ºffentlich bekannt 

gemachten Diskontsatz der Zentralbank berechnet, der am Tag des R¿ckgriffs am 

Wohnort des Inhabers gilt. 

 

R¿ckgriffsanspruch nach Einlºsung des Wechsels 

Art.507. (Neu ï AB 83 von 1996) Wer den Wechsel eingelºst hat, kann von seinen 

Schuldnern verlangen:  

1. den vollen Betrag, den er gezahlt hat;  

2. die gesetzlichen Zinsen dieses Betrags seit dem Tag der Einlºsung;  

3. seine Auslagen;  

4. eine laut Art. 506 Abs.1 Ziffer 4 vorgesehene Kommission 

  

Aushªndigung des Wechsels gegen Zahlung 

Art.508. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Jeder Wechselverpflichtete, gegen den R¿ckgriff 

genommen wird oder genommen werden kann, ist berechtigt bei Zahlung den 

Wechsel mit dem Protest und eine Quittung hierf¿r verlangen.  

(2) Jeder Indossant, der den Wechsel eingelºst hat, kann sein Indossament und die 

Indossaments seiner Nachmªnner ausstreichen.  

  

R¿ckgriff nach Teilnahme 

Art. 509. (Neu ï AB 83 von 1996) Bei dem R¿ckgriff nach einer Teilnahme kann 

derjenige, der den nicht angenommenen Teil der Wechselsumme entrichtet, 

verlangen, dass dies auf dem Wechsel vermerkt und ihm dar¿ber Quittung erteilt wird. 

Der Inhaber muss ihm ferner eine beglaubigte Abschrift des Wechsels und den 

Protest aushªndigen, um den weiteren R¿ckgriff zu ermºglichen.  
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R¿ckgriff mangels Zahlung 

Art.510. (Neu ï AB 83 von 1996) Hat der Bezogene gleichviel, ob er den Wechsel 

angenommen hat oder nicht, seine Zahlungen eingestellt, oder ist eine 

Zwangsvollstreckung in sein Vermºgen fruchtlos verlaufen, so kann der Inhaber nur 

R¿ckgriff nehmen, nachdem der Wechsel dem Aussteller zur Zahlung vorgelegt und 

Protest erhoben worden ist.  

  

R¿ckgriff nach Erºffnung der Insolvenz 

Art.511. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ist ¿ber das Vermºgen des Bezogenen, 

gleichviel ob er den Wechsel angenommen hat oder nicht, oder ¿ber das Vermºgen 

des Ausstellers eines Wechsels, dessen Vorlegung zur Annahme untersagt ist, 

Insolvenz erºffnet worden, so gen¿gt es zur Aus¿bung des R¿ckgriffsrechts, dass der 

gerichtliche Beschluss ¿ber die Erºffnung des Insolvenzverfahrens vorgelegt wird.  

(2) Ist ¿ber das Vermºgen des Bezogenen, gleichviel ob er den Wechsel 

angenommen hat oder nicht, oder ¿ber das Vermºgen des Ausstellers eines 

Wechsels, dessen Annahme verweigert ist, Insolvenzverfahren erºffnet worden, so 

bedarf es zur Aus¿bung des R¿ckgriffsrechts die Vorlegung eines gerichtlichen 

Beschlusses.  

  

Ausstellung eines R¿ckwechsels 

Art.512. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wer zum R¿ckgriff berechtigt ist, kann ihn 

dadurch nehmen, dass er auf einen seiner Vormªnner einen neuen Wechsel 

R¿ckwechsel) zieht, der auf Sicht lautet und am Wohnort dieses Vormannes zahlbar 

ist, es sei denn, dass ein anderes bedungen ist.  

(2) Der R¿ckwechsel umfasst, auÇer den in den Art. 506 und 507 angegebenen 

Betrªgen auch weitere Auslagen.  

(3) Wird der R¿ckwechsel vom Inhaber gezogen, so richtet sich die Hºhe der 

Wechselsumme nach dem Kurs, den ein vom Zahlungsorte des urspr¿nglichen 

Wechsels auf den Wohnort des Vormannes gezogener Sichtwechsel hat.  

(4) Wird der R¿ckwechsel von einem Indossanten gezogen, so richtet sich die Hºhe 

der Wechselsumme nach dem Kurs, den ein vom Wohnort des Ausstellers des 

R¿ckwechsels auf den Wohnort des Vormannes gezogener Sichtwechsel hat.  
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Gesamtschuldnerische Haftung 

Art.513. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Alle, die einen Wechsel ausgestellt, 

angenommen, indossiert oder mit einer B¿rgschaft versehen haben, haften dem 

Inhaber als Gesamtschuldner.  

(2) Der Inhaber kann jeden einzelnen oder mehrere oder alle zusammen in Anspruch 

nehmen, ohne an die Reihenfolge gebunden zu sein, in der sie sich verpflichtet 

haben. Das gleiche Recht steht jedem Wechselverpflichteten zu, der den Wechsel 

eingelºst hat.  

(3) Durch die Geltendmachung des Anspruchs gegen einen Wechselverpflichteten 

verliert der Inhaber nicht seine Rechte gegen die anderen Wechselverpflichteten, 

auch nicht gegen die Nachmªnner desjenigen, der zuerst in Anspruch genommen 

worden ist.  

  

Fristversªumnis 

Art.514. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Mit der Versªumung der Fristen: 

1. f¿r die Vorlegung eines Wechsels, der auf Sicht oder auf eine bestimmte Zeit nach 

Sicht lautet;  

2. f¿r die Erhebung des Protestes mangels Annahme oder mangels Zahlung;  

3. f¿r die Vorlegung zur Zahlung im Falle des Vermerkes ñohne Kostenò verliert der 

Inhaber seine Rechte gegen die Indossanten, den Aussteller und alle anderen 

Wechselverpflichteten, mit Ausnahme des Annehmers.  

(2) Versªumt der Inhaber die vom Aussteller f¿r die Vorlegung zur Annahme 

vorgeschriebene Frist, so verliert er das Recht, mangels Annahme und mangels 

Zahlung R¿ckgriff zu nehmen, sofern nicht der Wortlaut des Vermerkes ergibt, dass 

der Aussteller nur die Haftung f¿r die Annahme hat ausschlieÇen wollen.  

(3) Ist die Frist f¿r die Vorlegung in einem Indossament enthalten, so kann sich nur 

der Indossant darauf berufen.  

  

Hºhere Gewalt 

Art.515. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Steht der rechtzeitigen Vorlegung des Wechsels 

oder der rechtzeitigen Erhebung des Protestes ein un¿berwindliches Hindernis 
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entgegen, so werden die f¿r diese Handlungen bestimmten Fristen verlªngert.  

(2) Der Inhaber ist verpflichtet, seinen unmittelbaren Vormann von dem Falle der 

hºheren Gewalt unverz¿glich zu benachrichtigen und die Benachrichtigung unter 

Beif¿gung des Tages und Ortes sowie seiner Unterschrift auf dem Wechsel oder 

einem Anhang zu vermerken; im ¿brigen finden die Vorschriften des Art. 499 

Anwendung.  

(3) Fªllt die hºhere Gewalt weg, so muss der Inhaber den Wechsel unverz¿glich zur 

Annahme oder zur Zahlung vorlegen und gegebenenfalls Protest erheben lassen.  

(4) Dauert die hºhere Gewalt lªnger als dreiÇig Tage nach Verfall, so kann R¿ckgriff 

genommen werden, ohne dass es der Vorlegung oder der Protesterhebung bedarf.  

(5) Bei Wechseln, die auf Sicht oder auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten, lªuft 

die dreiÇigtªgige Frist von dem Tage, an dem der Inhaber seinen Vormann von dem 

Falle der hºheren Gewalt benachrichtigt hat. Diese Nachricht kann schon vor Ablauf 

der Vorlegungsfrist gegeben werden. Bei Wechseln, die auf bestimmte Zeit nach 

Sicht lauten, verlªngert sich die dreiÇigtªgige Frist um die im Wechsel angegebene 

Nachsichtfrist.  

(6) Tatsachen, die rein persºnlich den Inhaber oder denjenigen betreffen, den er mit 

der Vorlegung des Wechsels oder mit der Protesterhebung beauftragt hat, gelten 

nicht als Fªlle hºherer Gewalt.  

  

Abschnitt IX 

Ehreneintritt 

 

Ehrenmann 

Art.516. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Aussteller sowie jeder Indossant oder 

Wechselb¿rge kann eine Person angeben, die im Notfall annehmen oder zahlen soll.  

(2) Jeder Dritte, auch jeder aus dem Wechsel Verpflichtete, mit Ausnahme des 

Bezogenen, der ihn bereits angenommen hat, kann zu Ehren einen Wechsel 

annehmen oder bezahlen.  

(3) Wer zu Ehren annimmt oder zahlt, ist verpflichtet, den Wechselverpflichteten, f¿r 

den er eintritt, innerhalb zweier Werktage hiervon zu benachrichtigen. Hªlt er die Frist 

nicht ein, so haftet er f¿r den etwa durch seine Nachlªssigkeit entstandenen Schaden, 

jedoch nur bis zur Hºhe der Wechselsumme.  
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(4) In den Fªllen nach Abs. 2 und 3 kann der Wechsel zu Ehren eines jeden 

Wechselverpflichteten, gegen den R¿ckgriff genommen werden kann, angenommen 

oder bezahlt werden.  

  

Ehrenannahme 

Art.517. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Ehrenannahme ist in allen Fªllen zulªssig, in 

denen der Inhaber vor Verfall R¿ckgriff nehmen kann, es sei denn, dass es sich um 

einen Wechsel handelt, dessen Vorlegung zur Annahme untersagt ist.  

(2) Ist auf dem Wechsel eine Person angegeben, die im Notfall annehmen oder 

zahlen soll, so kann der Inhaber vor Verfall gegen denjenigen, der die Notadresse 

beigef¿gt hat, und gegen seine Nachmªnner nur R¿ckgriff nehmen, wenn er den 

Wechsel der in der Notadresse bezeichneten Person vorgelegt hat und im Falle der 

Verweigerung der  

Ehrenannahme die Verweigerung durch einen Protest hat feststellen lassen.  

(3) In den anderen Fªllen des Ehreneintritts laut Art. 2 kann der Inhaber die 

Ehrenannahme zur¿ckweisen. Lªsst er sie aber zu, so verliert er den R¿ckgriff vor 

Verfall gegen denjenigen, zu dessen Ehren die Annahme erklªrt worden ist, und 

gegen dessen Nachmªnner.  

  

Form der Ehrenannahme 

Art.518. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Ehrenannahme wird auf dem Wechsel vermerkt; 

sie ist von demjenigen, der zu Ehren annimmt, zu unterschreiben. In der 

Annahmeerklªrung ist anzugeben, f¿r wen die Ehrenannahme stattfindet; mangels 

einer solchen Angabe gilt sie f¿r den Aussteller.  

  

Haftung des Ehrenmanns 

Art.519. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wer zu Ehren annimmt, haftet dem Inhaber und 

den Nachmªnnern desjenigen, f¿r den er eingetreten ist, in der gleichen Weise wie 

dieser selbst.  

(2) Trotz der Ehrenannahme kºnnen der Wechselverpflichtete, zu dessen Ehren der 

Wechsel angenommen worden ist, und seine Vormªnner vom Inhaber gegen 

Erstattung des im Art. 506 angegebenen Betrags die Aushªndigung des Wechsels 

und gegebenenfalls des erhobenen Protestes sowie einer quittierten Rechnung 
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verlangen.  

  

Ehrenzahlung 

Art.520. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Ehrenzahlung ist in allen Fªllen zulªssig, in 

denen der Inhaber bei Verfall oder vor Verfall R¿ckgriff nehmen kann.  

(2) Die Ehrenzahlung muss den vollen Betrag umfassen, den der 

Wechselverpflichtete, f¿r den sie stattfindet, zahlen m¿sste; sie muss spªtestens an 

dem Tage nach Ablauf der Frist f¿r die Erhebung des Protestes mangels Zahlung 

stattfinden.  

  

Vorlegung und Protest 

Art.521. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ist der Wechsel von Personen zu Ehren 

angenommen, die ihren Wohnsitz am Zahlungsort haben, oder sind am Zahlungsort 

wohnende Personen angegeben, die im Notfall zahlen sollen, so muss der Inhaber 

spªtestens am Tage nach Ablauf der Frist f¿r die Erhebung des Protestes mangels 

Zahlung den Wechsel allen diesen Personen vorlegen und gegebenenfalls Protest 

wegen unterbliebener Ehrenzahlung erheben lassen.  

(2) Wird der Protest nicht rechtzeitig erhoben, so werden derjenige, der die 

Notadresse angegeben hat oder zu dessen Ehren der Wechsel angenommen worden 

ist, und die Nachmªnner frei.  

  

Folgen der Zur¿ckweisung durch den Inhaber 

Art.522. (Neu ï AB 83 von 1996) Weist der Inhaber die Ehrenzahlung zur¿ck, so 

verliert er den R¿ckgriff gegen diejenigen, die frei geworden wªren.  

  

Quittung und Aushªndigung 

 

Art.523. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) ¦ber die Ehrenzahlung ist auf dem Wechsel eine 

Quittung auszustellen, die denjenigen bezeichnet, f¿r den gezahlt wird. Fehlt die 

Bezeichnung, so gilt die Zahlung f¿r den Aussteller.  

(2) Der Wechsel und der etwa erhobene Protest sind dem Ehrenzahler 

auszuhªndigen.  
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Rechte des Ehrenzahlers 

Art.524. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Ehrenzahler erwirbt die Rechte aus dem 

Wechsel gegen den Wechselverpflichteten, f¿r den er gezahlt hat, und gegen die 

Personen, die diesem aus dem Wechsel haften. Er kann jedoch den Wechsel nicht  

weiter indossieren.  

(2) Die Nachmªnner des Wechselverpflichteten, f¿r den gezahlt worden ist, werden 

frei.  

(3) Sind mehrere Ehrenzahlungen angeboten, so geb¿hrt denjenigen der Vorzug, 

durch welche die meisten Wechselverpflichteten frei werden.  

Wer entgegen dieser Vorschrift in Kenntnis der Sachlage zu Ehren zahlt, verliert den 

R¿ckgriff gegen diejenigen, die sonst frei geworden wªren.  

  

Abschnitt X 

Ausfertigung mehrerer St¿cke eines Wechsels, Wechselabschriften 

 

Ausfertigungen 

Art.525. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Wechsel kann in mehreren gleichen 

Ausfertigungen ausgestellt werden. Diese Ausfertigungen m¿ssen im Text der 

Urkunde mit fortlaufenden Nummern versehen sein; andernfalls gilt jede Ausfertigung 

als besonderer Wechsel.  

(2) Jeder Inhaber eines Wechsels kann auf seine Kosten die ¦bergabe mehrerer 

Ausfertigungen verlangen, sofern nicht aus dem Wechsel zu ersehen ist, dass er in 

einer einzigen Ausfertigung ausgestellt worden ist.  

Zu diesem Zwecke hat sich der Inhaber an seinen unmittelbaren Vormann zu 

wenden, der wieder an seinen Vormann zur¿ckgehen muss, und so weiter in der 

Reihenfolge bis zum Aussteller. Die Indossanten sind verpflichtet, ihre Indossamente 

auf den neuen Ausfertigungen zu wiederholen.  

  

Zahlung einer der St¿cke 

Art.526. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wird eine Ausfertigung bezahlt, so erlºschen die 
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Rechte aus allen Ausfertigungen, auch wenn diese nicht den Vermerk tragen, dass 

durch die Zahlung auf eine Ausfertigung die anderen ihre G¿ltigkeit verlieren. Jedoch 

bleibt der Bezogene aus jeder angenommenen Ausfertigung, die ihm nicht 

zur¿ckgegeben worden ist, verpflichtet.  

(2) Hat ein Indossant die Ausfertigungen an verschiedene Personen ¿bertragen, so 

haften er und seine Nachmªnner aus allen Ausfertigungen, die ihre Unterschrift 

tragen und nicht herausgegeben worden sind.  

  

Versendung zur Annahme 

Art.527. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Wer eine Ausfertigung zur Annahme versendet, 

hat auf den anderen Ausfertigungen den Namen dessen anzugeben, bei dem sich die 

versendete Ausfertigung befindet. Dieser ist verpflichtet, sie dem rechtsmªÇigen 

Inhaber einer anderen Ausfertigung auszuhªndigen.  

(2) Wird die Aushªndigung verweigert, so kann der Inhaber nur R¿ckgriff nehmen, 

nachdem er durch einen Protest hat feststellen lassen:  

1. dass ihm die zur Annahme versendete Ausfertigung auf sein Verlangen nicht 

ausgehªndigt worden ist;  

2. dass die Annahme oder die Zahlung auch nicht auf eine andere Ausfertigung zu 

erlangen war.  

  

Abschriften 

Art.528. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Jeder Inhaber eines Wechsels ist befugt, 

Abschriften davon herzustellen.  

 (2) Die Abschrift muss die Urschrift mit den Indossamenten und allen anderen darauf 

befindlichen Vermerken genau wiedergeben. Es muss angegeben sein, wie weit die 

Abschrift reicht.  

 (3) Die Abschrift kann auf dieselbe Weise und mit denselben Wirkungen indossiert 

und mit einer B¿rgschaftserklªrung versehen werden wie die Urschrift. Gegen¿ber 

denjenigen, deren Unterschriften auf den Wechsel vor Anfertigung der Abschrift 

gesetzt wurden, ist die Abschrift nur wirksam, wenn sie zusammen mit der Urschrift 

vorgelegt wird.  

  



www.ruskov-law.eu 

 

Wechselurschrift und Abschriften 

Art.529. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) In der Abschrift ist der Verwahrer der Urschrift zu 

bezeichnen. Dieser ist verpflichtet, die Urschrift dem rechtsmªÇigen Inhaber der 

Abschrift auszuhªndigen.  

(2) Wird die Aushªndigung verweigert, so kann der Inhaber gegen die Indossanten 

der Abschrift und gegen diejenigen, die eine B¿rgschaftserklªrung auf die Abschrift 

gesetzt haben, nur R¿ckgriff nehmen, nachdem er durch einen Protest hat feststellen 

lassen, dass ihm die Urschrift auf sein Verlangen nicht ausgehªndigt worden ist.  

(3) Enthªlt die Urschrift nach dem letzten, vor Anfertigung der Abschrift 

daraufgesetzten Indossament den Vermerk ñvon hier ab gelten Indossamente nur 

noch auf der Abschriftò oder einen gleichbedeutenden Vermerk, so ist ein spªter auf 

die Urschrift gesetztes Indossament nichtig.  

  

Abschnitt XI 

 nderungen 

 

Wirkung der  nderungen 

Art.530. (Neu ï AB 83 von 1996) Wird der Text eines Wechsels geªndert, so haften 

diejenigen, die nach der  nderung ihre Unterschrift auf den Wechsel gesetzt haben, 

entsprechend dem geªnderten Text, wer fr¿her unterschrieben hat, haftet nach dem 

urspr¿nglichen Text.  

  

Abschnitt XII 

Verjªhrung 

 

Verjªhrungsfrist 

Art.531. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die wechselmªÇigen Anspr¿che gegen den 

Annehmer verjªhren in drei Jahren vom Verfalltag.  

(2) Die Anspr¿che des Inhabers gegen die Indossanten und gegen den Aussteller 

verjªhren in einem Jahre vom Tage des rechtzeitig erhobenen Protestes oder im Falle 

des Vermerks ñohne Kostenò vom Verfalltag.  
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(3) Die Anspr¿che eines Indossanten gegen andere Indossanten und gegen den 

Aussteller verjªhren in sechs Monaten von dem Tag, an dem der Wechsel vom 

Indossanten eingelºst oder ihm gegen¿ber gerichtlich geltend gemacht worden ist.  

  

Unterbrechung der Verjªhrung 

Art.532. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Verjªhrung wirkt nur gegen den 

Wechselverpflichteten, in Ansehung dessen die Tatsache eingetreten ist, welche die 

Unterbrechung bewirkt.  

  

Fristverlªngerungsverbot 

Art.533. (Neu ï AB 83 von 1996) Die in diesem Gesetz f¿r die 

Wechselverbindlichkeiten festgesetzten Fristen kºnnen nicht verlªngert werden.  

 

Abschnitt XIII 

Ungerechtfertigte Bereicherung 

 

Anspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung 

Art.534. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ist die wechselmªÇige Verbindlichkeit des 

Ausstellers oder Annehmers durch Verjªhrung oder dadurch erloschen, dass eine zur 

Einhaltung des Wechselrechts notwendige Handlung versªumt worden ist, so bleiben 

sie dem Inhaber des gezogenen Wechsels, des eigenen Wechsels oder des Schecks 

so weit verpflichtet, als sie sich mit dessen Schaden bereichern w¿rden.  

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 auf Herausgabe der Bereicherung verjªhrt in drei 

Jahren nach dem Erlºschen der wechselmªÇigen Verbindlichkeit.  
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EinunddreiÇigstes Kapitel 

Eigener Wechsel 

 

Wechselangaben 

Art.535. (Neu ï AB 83 von 1996) Der eigene Wechsel enthªlt:  

1. die Bezeichnung als eigener Wechsel im Text der Urkunde, und zwar in der 

Sprache, in der sie ausgestellt ist;  

2. das unbedingte Versprechen, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen;  

3. die Angabe der Verfallszeit;  

4. die Angabe des Zahlungsortes;  

5. den Namen dessen, an den oder dessen Order gezahlt werden soll;  

6. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung;  

7. die Unterschrift des Ausstellers.  

  

Unvollstªndiger Inhalt 

Art.536. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Eine Urkunde, der einer der im Art. 535 

bezeichneten Bestandteile fehlt, gilt nicht als eigener Wechsel, vorbehaltlich der in 

den Absªtzen 2, 3 und 4 bezeichneten Fªlle.  

(2) Ein eigener Wechsel ohne Angabe der Verfallzeit gilt als Sichtwechsel.  

(3) Mangels einer besonderen Angabe gilt der Ausstellungsort als Zahlungsort und 

zugleich als Wohnort des Ausstellers.  

(4) Ein eigener Wechsel ohne Angabe des Ausstellungsortes gilt als ausgestellt an 

dem Orte, der bei dem Name des Ausstellers angegeben ist.  

  

Verweis auf die Vorschriften ¿ber gezogene Wechsel 

Art.537. (Neu ï AB 83 von 1996) F¿r den eigenen Wechsel gelten, soweit sie nicht 

mit seinem Wesen in Widerspruch stehen, die f¿r den gezogenen Wechsel 

gegebenen Vorschriften.  
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Haftung des Ausstellers 

Art.538. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Aussteller eines eigenen Wechsels haftet in 

der gleichen Weise wie der Annehmer eines gezogenen Wechsels.  

(2) Eigene Wechsel, die auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten, m¿ssen dem 

Aussteller innerhalb der im Art. 477 bezeichneten Fristen zur Sicht vorgelegt werden. 

Die Sicht ist von dem Aussteller auf dem Wechsel unter Angabe des Tages und 

Beif¿gung der Unterschrift zu bestªtigen. Die Nachsichtfrist lªuft vom Tag des 

Sichtvermerkes. Weigert sich der Aussteller, die Sicht unter Angabe des Tages zu 

bestªtigen, so ist dies durch einen Protest festzustellen (Art. 496); die Nachsichtfrist 

lªuft dann vom Tag des Protestes.  

  

ZweiunddreiÇigstes Kapitel 

Scheck 

 

Abschnitt I 

Ausstellung und Form des Schecks 

 

Wesentliche Bestandteile 

Art.539. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Scheck enthªlt:  

1. die Bezeichnung als Scheck im Text der Urkunde, und zwar in der Sprache, in der 

sie ausgestellt ist;  

2. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen;  

3. den Namen dessen, der zahlen soll (Bezogener);  

4. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung;  

5. die Angabe des Zahlungsortes;  

6.die Unterschrift des Ausstellers.  

  

Fehlen von Bestandteilen 

Art.540. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Eine Urkunde, in der einer der im Art. 539 

bezeichneten Bestandteile fehlt, gilt nicht als Scheck, vorbehaltlich der in den 



www.ruskov-law.eu 

 

Absªtzen 2, 3 und 4 bezeichneten Fªlle.  

(2) Mangels einer besonderen Angabe gilt der bei dem Namen des Bezogenen 

angegebene Ort als Zahlungsort. Sind mehrere Orte bei dem Namen des Bezogenen 

angegeben, so ist der Scheck an dem an erster Stele angegebenen Orte zahlbar.  

(3) Fehlt eine solche und jede andere Angabe, so ist der Scheck an dem Orte 

zahlbar, an dem der Bezogene seine Hauptniederlassung hat.  

(4) Ein Scheck ohne Angabe des Ausstellungsortes gilt als ausgestellt an dem Ort, 

der bei dem Namen des Ausstellers angegeben ist.  

  

Ausstellung 

Art.541. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Scheck, der in Bulgarien zahlbar ist, darf nur 

auf einen Bankier gezogen werden.  

(2) Der Aussteller muss ein Guthaben bei dem Bezogenen haben.  

(3) Der Bezogene ist verpflichtet, den Scheck bis zur Hºhe des Guthabens 

einzulºsen, wenn zwischen ihm und dem Aussteller eine ausdr¿ckliche oder 

stillschweigende Vereinbarung getroffen worden ist.  

(4) Die G¿ltigkeit der Urkunde als Scheck wird jedoch durch die Nichtbeachtung der 

Vorschriften der Abs. 2 und 3 nicht ber¿hrt.  

  

Ung¿ltigkeit der Annahme 

Art.542. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Scheck kann nicht angenommen werden. Ein 

auf den Scheck gesetzter Annahmevermerk gilt als nicht geschrieben.  

  

Scheckarten 

Art.543. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Scheck kann zahlbar gestellt werden:  

1. an eine bestimmte Person, mit oder ohne den ausdr¿cklichen Vermerk ñan Orderò;  

2. an eine bestimmte Person, mit dem Vermerk ñnicht an Orderò oder mit einem 

gleichbedeutenden Vermerk;  

3. an den Inhaber.  

(2) Ist im Scheck eine bestimmte Person mit dem Zusatz ñoder ¦berbringerò oder mit 

einem gleichbedeutenden Vermerk als Zahlungsempfªnger bezeichnet, so gilt der 
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Scheck als auf den Inhaber gestellt.  

(3) Ein Scheck ohne Angabe des Nehmers gilt als zahlbar an den Inhaber.  

  

Scheck an eigene Order des Ausstellers oder auf den Aussteller selbst 

Art.544. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Scheck kann an den Namen des Ausstellers 

oder an die eigene Order des Ausstellers lauten.  

(2) Der Scheck kann nicht auf den Aussteller selbst gezogen werden, es sei denn, 

dass es sich um einen Scheck handelt, der von einer Niederlassung auf eine andere 

Niederlassung des Ausstellers gezogen wird.  

  

Unzulªssigkeit der Verzinsung 

Art.545. (Neu ï AB 83 von 1996) Ein in den Scheck aufgenommener Zinsvermerk gilt 

als nicht geschrieben.  

  

Bei einem Dritten zahlbar gestellter Scheck 

Art.546. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Scheck kann bei einem Dritten, am Ort des 

Sitzes des Bezogenen oder an einem anderen Ort, zahlbar gestellt werden, sofern 

der Dritte Bankier ist.  

  

Haftung 

Art.547. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Aussteller haftet f¿r die Zahlung des Schecks. 

Jeder Vermerk, durch den er diese Haftung ausschlieÇt, gilt als nicht geschrieben.  

  

Abschnitt II 

Indossament 

 

Anforderungen an das Indossament 

Art.548. (Neu ï AB 83 von 1996) Auf den Scheck finden die Vorschriften ¿ber das 

Indossament auf Wechsel Anwendung mit folgenden Ausnahmen:  

1. ein Indossament des Bezogenen ist nichtig;  
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2. das Indossament an den Bezogenen gilt nur als Quittung, es sei denn, dass der 

Bezogene mehrere Niederlassungen hat und das Indossament auf eine andere 

Niederlassung lautet, als diejenige, auf die der Scheck gezogen worden ist.  

  

Indossament auf Inhaberscheck 

Art.549. (Neu ï AB 83 von 1996) Ein Indossament auf einen Inhaberscheck macht 

den Indossanten nach den Vorschriften ¿ber den R¿ckgriff haftbar, ohne aber die 

Urkunde in einen Orderscheck umzuwandeln.  

  

Verbot zur Leistung einer B¿rgschaft durch den Bezogenen 

Art.550. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Bezogene kann kein Scheckb¿rge sein.  

  

Abschnitt III 

Zahlung 

Zahlung bei Sicht 

Art.551. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Scheck ist immer bei Sicht zahlbar. Jede 

gegenteilige Angabe gilt als nicht geschrieben.  

(2) Ein Scheck, der vor Eintritt des auf ihm angegebenen Ausstellungstages zur 

Zahlung vorgelegt wird, ist am Tage der Vorlegung zahlbar.  

  

Vorlegungsfrist 

Art.552. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Scheck muss binnen acht Tagen seit der 

Ausstellung zur Zahlung vorgelegt werden.  

  

Widerruf des Schecks 

Art.553. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ein Widerruf des Schecks durch den Aussteller 

ist erst nach Ablauf der Vorlegungsfrist wirksam.  

(2) Wenn der Scheck nicht widerrufen ist, kann der Bezogene auch nach Ablauf der 

Vorlegungsfrist Zahlung leisten.  
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Tod oder Handlungsunfªhigkeit des Ausstellers 

Art.554. (Neu ï AB 83 von 1996) Auf die Wirksamkeit des Schecks ist es ohne 

Einfluss, wenn der Aussteller nach der Begebung des Schecks stirbt oder 

handlungsunfªhig wird.  

  

Abschnitt IV 

Gekreuzter Scheck und Verrechnungsscheck 

 

Gekreuzter Scheck 

Art.555. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Aussteller sowie jeder Inhaber kºnnen den 

Scheck mit den in Art. 556 vorgesehenen Wirkungen kreuzen.  

(2) Die Kreuzung erfolgt durch zwei gleichlaufenden Striche auf der Vorderseite des 

Schecks.  

(3) Die Kreuzung kann allgemein oder besonders sein. Die Kreuzung ist allgemein, 

wenn zwischen den beiden Strichen keine Angabe oder die Bezeichnung ñBankierò 

oder ein gleichbedeutender Vermerk steht. Sie ist eine besondere, wenn der Name 

eines Bankiers zwischen die beiden Striche gesetzt ist.  

(4) Die allgemeine Kreuzung kann in eine besondere, nicht aber die besondere 

Kreuzung in eine allgemeine umgewandelt werden.  

  

Wirkung des gekreuzten Schecks 

Art.556. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ein allgemein gekreuzter Scheck darf vom 

Bezogenen nur an einen Bankier oder an einen Kunden des Bezogenen bezahlt 

werden.  

(2) Ein besonders gekreuzter Scheck darf vom Bezogenen nur an den bezeichneten 

Bankier oder, wenn dieser selbst der Bezogene ist, an dessen Kunden bezahlt 

werden. Immerhin kann der bezeichnete Bankier einen anderen Bankier mit der 

Einziehung des Schecks betrauen.  

(3) Auf dem Scheck darf sich nur eine besondere Kreuzung befinden.  

Befinden sich auf dem Scheck zwei besondere Kreuzungen, so darf der Scheck vom 

Bezogenen nur dann bezahlt werden, wenn die eine zum Zweck der Einziehung 

durch Einlieferung in eine Abrechnungsstelle erfolgt ist. Ein Scheck, der dieser 
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Vorschrift zuwidergestellt ist, kann nicht ausgezahlt werden.  

(4) Der Bezogene, der den Vorschriften der Abs. 1, 2 und 3 zuwiderhandelt, haftet bis 

zur Hºhe der Schecksumme.  

  

Verrechnungsscheck 

Art.557. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Aussteller sowie jeder Inhaber eines 

Schecks kann durch den auf der Vorderseite gesetzten Vermerk ñnur zur 

Verrechnungò oder durch einen gleichbedeutenden Vermerk untersagen, dass der 

Scheck bar ausgezahlt wird.  

(2) Der Bezogene darf in dem Falle nach Abs.1 den Scheck nur im Weg der Gutschrift 

einlºsen. Ist dabei ein Konto angegeben, so darf der Bezogene den Betrag nur auf 

das bezeichnete Konto ¿berweisen. Das Konto kann von dem Aussteller sowie von 

jedem, der den Scheck rechtsmªÇig in der Hand hat, angegeben werden.  

(3) Die Streichung des Vermerks ñnur zur Verrechnungò gilt als nicht erfolgt.  

(4) Der Bezogene der den Vorschriften der Absªtze 1, 2 und 3 zuwiderhandelt, haftet 

f¿r den entstandenen Schaden, jedoch nur bis zur Hºhe der Schecksumme.  

  

Abschnitt V 

R¿ckgriff mangels Zahlung 

 

Voraussetzungen 

Art.558. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Inhaber kann gegen die Indossanten, den 

Aussteller und die anderen Scheckverpflichteten R¿ckgriff nehmen, wenn die 

Verweigerung der Zahlung festgestellt worden ist: 

1. durch Protest;  

2. durch eine schriftliche, datierte Erklªrung des Bezogenen auf dem Scheck, die den 

Tag der Vorlegung angibt;  

3. durch eine datierte Erklªrung einer Abrechnungsstelle, dass der Scheck  

rechtzeitig eingeliefert und nicht bezahlt worden ist.  
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Frist f¿r Protest 

Art.559. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Protest muss vor Ablauf der Vorlegungsfrist 

vorgenommen werden.  

 (2) Ist die Vorlegung am letzten Tag der Frist erfolgt, so kann der Protest auch noch 

an dem folgenden Werktag vorgenommen werden.  

  

Abschnitt VI 

Ausfertigung mehrerer St¿cke eines Schecks 

 

Gleiche Ausfertigungen 

Art.560. (Neu ï AB 83 von 1996) Schecks, die nicht auf den Inhaber gestellt und in 

einem anderen Land als dem der Ausstellung zahlbar sind, kºnnen in mehreren 

gleichen Ausfertigungen ausgestellt werden. Diese Ausfertigungen m¿ssen im Text 

der Urkunde mit fortlaufenden Nummern versehen sein; andernfalls gilt jede 

Ausfertigung als besonderer Scheck.  

  

Abschnitt VII 

Verjªhrung 

 

Verjªhrungsfrist 

Art.561. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die R¿ckgriffsanspr¿che des Inhabers gegen die 

Indossanten, den Aussteller und den Scheckb¿rgen verjªhren in sechs Monaten von 

dem Tag der Vorlegung oder vom Ablauf der Vorlegungsfrist.  

(2) Die R¿ckgriffsanspr¿che eines Indossanten gegen alle Scheckverpflichteten 

verjªhren in sechs Monaten von dem Tag, an dem der Scheck von dem Verpflichteten 

eingelºst oder ihm gegen¿ber gerichtlich geltend gemacht worden ist.  
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Abschnitt VIII 

Besondere Vorschriften 

 

Verweis 

Art.562. (Neu ï AB 83 von 1996) F¿r den eigenen Scheck gelten, soweit sie nicht mit 

seinem Wesen in Widerspruch stehen, die f¿r den gezogenen Wechsel gegebenen 

Vorschriften.  

  

DreiunddreiÇigstes Kapitel 

Geltungsbereich des Wechsel- und Scheckgesetzes 

 

Fªhigkeit 

Art.563. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Fªhigkeit einer Person, eine 

Wechselverbindlichkeit oder eine Scheckverbindlichkeit einzugehen, bestimmt sich 

nach Recht des Landes, dem sie angehºrt. Erklªrt dieses Recht das Recht eines 

anderen Landes f¿r maÇgebend, so ist das letztere Recht anzuwenden.  

(2) Wer nach dem in Abs. 1 bezeichneten Recht eine Scheck- oder 

Wechselverbindlichkeit nicht eingehen kann, wird gleichwohl g¿ltig verpflichtet, wenn 

die Unterschrift in dem Gebiet eines Landes abgegeben worden ist, nach dessen 

Recht er scheck- oder wechselfªhig wªre.  

  

Form und Inhalt 

Art.564. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Form und der Inhalt einer Wechsel- oder 

Scheckerklªrung bestimmen sich nach dem Recht des Landes, in dessen Gebiete die 

Erklªrung unterschrieben worden ist. F¿r den Scheck gen¿gt jedoch die Beachtung 

der Form, die das Recht des Zahlungsortes vorschreibt.  

(2) Ist ein Wechsel, eigener Wechsel oder Scheck ung¿ltig, jedoch dem Recht des 

Landes entspricht, in dem die nachfolgendes Verpflichtung ¿bernommen ist, so ist es 

wirksam. 
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Pflichten 

Art.565. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Wechselverpflichtungen des Bezogenen und 

des Ausstellers eines eigenen Wechsels bestimmen sich nach dem Recht des 

Zahlungsortes.  

(2) Die Verpflichtungen der anderen Personen aus Unterschriften bestimmen sich 

nach dem Recht des Ortes, an dem sie ihre Unterschriften gelegt haben.  

  

R¿ckgriffsfrist 

Art.566. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Fristen f¿r die Aus¿bung der R¿ckgriffsrechte 

werden f¿r alle Wechselverpflichteten und Scheckverpflichteten durch das Recht des 

Ortes bestimmt, an dem die Urkunde ausgestellt worden ist.  

  

Erwerb der zugrunde liegenden Forderung 

Art.567. (Neu ï AB 83 von 1996) Das Recht des Ausstellungsortes bestimmt, ob der 

Inhaber eines gezogenen oder eines eigenen Wechsels die seiner Ausstellung 

zugrunde liegende Forderung erwirbt.  

  

Beschrªnkung einer Wechselannahme 

Art.568. (Neu ï AB 83 von 1996) Das Recht des Zahlungsortes bestimmt, ob die 

Annahme eines gezogenen oder eines eigenen Wechsels auf einen Teil der Summe 

beschrªnkt werden kann und ob der Inhaber verpflichtet oder nicht verpflichtet ist, 

eine Teilzahlung anzunehmen.  

  

Form und Frist des Protestes 

Art.569. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Form des Protestes und die Fristen f¿r die 

Protesterhebung sowie die Form der ¿brigen Handlungen, die zur Aus¿bung oder 

Erhaltung der Wechsel- und Scheckrechte erforderlich sind, bestimmen sich nach 

dem  

Rechte des Ortes, an dem der Protest zu erheben oder die Handlung vorzunehmen 

ist.  

  



www.ruskov-law.eu 

 

Verlust oder Diebstahl 

Art.570. (Neu ï AB 83 von 1996) Das Recht des Zahlungsortes bestimmt die 

MaÇnahmen, die bei Verlust oder Diebstahl eines gezogenen oder eigenen Wechsels 

wie auch eines Schecks zu ergreifen sind.  

  

Bezogener aus dem Scheck 

Art.571. (Neu ï AB 83 von 1996) Das Recht des Landes, in dem der Scheck zahlbar 

ist, bestimmt die Personen, auf die ein Scheck gezogen werden kann. Ist nach 

diesem Recht der Scheck im Hinblick auf die Person des Bezogenen nichtig, so sind 

gleichwohl die Verpflichtungen aus Unterschriften g¿ltig, die in Lªndern auf den 

Scheck gesetzt worden sind, deren Recht die Nichtigkeit aus einem solchen Grunde 

nicht vorsieht.  

  

Anwendbarkeit des Rechts des Zahlungsortes 

Art.572. (Neu ï AB 83 von 1996) Das Recht des Landes, in dessen Gebiete der 

Scheck zahlbar ist, bestimmt:  

1. ob der Scheck notwendigerweise bei Sicht zahlbar ist oder ob er auf eine 

bestimmte Zeit nach Sicht gezogen werden kann und welches die Wirkungen sind, 

wenn er an einem spªteren Tag vorgelegt wird;  

2. die Vorlegungsfrist;  

3. ob ein Scheck angenommen, bestªtigt oder mit einem Visum versehen werden 

kann und welches die Wirkungen dieser Vermerke sind;  

4. ob ein Scheck gekreuzt oder mit dem Vermerk ñnur zur Verrechnungò oder mit 

einem gleichbedeutenden Vermerk versehen werden kann und welche Folgen das 

hat, 

5. oder der Aussteller den Scheck widerrufen oder gegen die Einlºsung des Schecks 

Widerspruch erheben kann.  
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VierunddreiÇigstes Kapitel 

Lagergeschªft 

 

Begriffsbestimmung 

Art.573. (Neu ï AB 83 von 1996) Mit dem Lagervertrag nimmt der Lagerhalter gegen 

Verg¿tung G¿ter zur Lagerung und Aufbewahrung an mit der Verpflichtung, sie dem 

Einlagerer oder einer anderen dazu ermªchtigten Person zur¿ckzugeben.  

  

Form 

Art.574. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Lagervertrag ist in Schriftform abzuschlieÇen 

und in das Lagerregister eintragen zu lassen.  

(2) Der Lagerhalter muss den abgeschlossenen Vertrag in sein Lagerregister 

eintragen. Die Eintragung hat nach einer durch den Justizminister bestªtigten 

Ordnung zu erfolgen.  

  

Pflichten des Lagerhalters 

Art.575. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Lagerhalter hat dem Einlagerer Zugang zur 

Ware wªhrend den ¿blichen Geschªftszeiten des Lagerhauses zu gewªhren um 

diese zu pr¿fen, Proben zu entnehmen und mit Zustimmung des Lagerhalters zu 

erhalten, zu verpacken, zu sortieren, zu kommissionieren und ªhnliche Handlungen 

vorzunehmen. 

(2) Falls nicht anders vereinbart, ist der Lagerhalter befugt die dem Lager 

¿berlassenen ersetzbaren Waren mit anderen von gleicher Art und Qualitªt zu 

vermischen. 

(3) Treten Verªnderungen an dem Gut ein, welche dessen Entwertung bef¿rchten 

lassen, so hat der Lagerhalter die Person, die das Gut zu erhalten befugt ist, und 

wenn diese unbekannt ist, den Einlagerer hiervon unverz¿glich zu benachrichtigen.  

(4) Der Lagerhalter hat im Namen des Einlagerers und f¿r seine Rechnung das bei 

ihm befindliche Gut zum angegebenen Wert gegen Brand, ¦berschwemmung und 

Erdbeben zu versichern, es sei denn, dass es bereits versichert ist oder der 

Einlagerer sich der Versicherung entgegensetzt. Auf Verlangen des Einlagerers muss 

der Lagerhalter das Gut auch gegen andere Gefahren versichern.  
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Pflichten des Einlagerers 

Art.576. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Bei Vertragsabschluss muss der Einlagerer dem 

Lagerhalter alle f¿r die Aufbewahrung des Gutes notwendigen Ausk¿nfte geben.  

(2) Falls nicht anders vereinbart, ist die Verg¿tung zum Ende jeden Kalenderquartals 

oder bei R¿ckgabe des Gutes zu zahlen.  

  

Lagerschein 

Art.577. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Auf Verlangen des Einlagerers muss der 

Lagerhalter einen Lagerschein f¿r das in Empfang genommene Gut ausstellen.  

(2) Der Lagerschein wird aufgrund des Lagerregisters ausgestellt und besteht aus 

einem Warenschein und einem Pfandschein. Beide Teile des Lagerscheins sollen 

enthalten:  

1. Bezeichnung des ºffentlichen Lagerhauses und die laufende Registernummer;  

2. Namen und Adresse des Einlagerers;  

3. Art und Menge des eingelieferten Gutes und die Angabe dar¿ber, ob seine 

Vermischung zulªssig ist;  

4. Aufbewahrungsfrist;  

5. Erklªrung des Lagerhalters die Ware laut Vereinbarung zur¿ckzugeben;  

6. die Angabe der Handlungen, die der Lagerhalter zur Erhaltung des Gutes 

vorzunehmen verpflichtet ist;  

7. Angaben ¿ber eine gegebenenfalls vorhandene Versicherung ï 

Versicherungstrªger, Versicherungswert, gedeckte Gefahren und 

Versicherungsprªmie; 

8. vereinbarte Verg¿tung und die nicht ersetzten Auslagen, die vor der Ausstellung 

des Lagerscheins entstanden sind;  

9. Angabe ¿ber den zulªssigen Schwund, es sei denn, das Gut nach St¿ckzahlen 

entgegengenommen wurde;  

10. den Ort und den Tag der Lagerscheinausstellung;  

11. Unterschriften des Lagerhalters und des Einlagerers.  

(3) Der Einlagerer sowie derjenige, der durch die ununterbrochene Reihenfolge der 
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Indossamente legitimiert ist und den Lagerschein rechtsmªÇig in der Hand hat, kann 

die Ausstellung von Lagerscheinen f¿r die einzelnen Bestandteile des Gutes gegen 

des Gesamtlagerscheines verlangen. Auf diese Lagerscheine ist der Ausstellungstag 

des urspr¿nglichen Lagerscheins zu setzen.  

(4) Der Lagerhalter kann die Ausstellung eines Lagerscheins verweigern, wenn 

wichtige Gr¿nde daf¿r vorliegen oder wenn der Einlagerer die Verg¿tung und die 

Auslagen nicht bezahlt hat.  

  

¦bertragung des Lagerscheins 

Art. 578. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Lagerschein ist durch ein datiertes 

Indossament ¿bertragbar, das auf der R¿ckseite des Warenscheins und des 

Pfandscheins zu setzen ist.  

(2) Die Vorschriften in den Artikeln 466 bis 470 und im Art. 474 finden auch auf den 

Lagerschein Anwendung.  

(3) Ist nur der Pfandschein indossiert, so wird daraus f¿r den Indossatar ein 

Pfandrecht an dem Gut begr¿ndet. Das erste Indossament hat die Hºhe des 

gesicherten Darlehens, die Zinsen und die Fªlligkeit sowie den Namen und die 

Adresse des Glªubigers zu enthalten. Der Pfand kann den Indossataren aus dem 

Warenschein entgegengesetzt werden und ist in das Lagerregister einzutragen. Der 

erste Giratar muss verlangen, dass diese Angaben auf den Warenschein gesetzt und 

in das Lagerregister eingetragen werden.  

(4) Der Warenschein oder der Pfandschein kann getrennt nur durch ein datiertes 

Indossament, das auf den entsprechenden Teil des Lagerscheins zu setzen ist, 

¿bertragen werden.  

(5) Derjenige, der durch die ununterbrochene Reihenfolge der Indossamente 

legitimiert ist und den Lagerschein in der Hand hat, kann das hinterlegte Gut auch vor 

Fªlligkeit des Darlehens, das durch Verpfªndung des Gutes gesichert ist, 

zur¿cknehmen. In diesem Fall muss er dem Lagerhalter den Darlehensbetrag samt 

Zinsen per Zahlungsdatum gemªÇ Angaben im Lagerregister zahlen. Sind die Zinsen 

im Voraus bezahlt worden, so sind sie f¿r die Zeit vom Zahlungstag bis zur Fªlligkeit 

in Abzug zu bringen.  
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Vorlegung des Pfandscheins 

Art.579. (Neu ï AB 83 von 1996) Derjenige, der durch die ununterbrochene 

Reihenfolge der Indossamente legitimiert ist und den Pfandschein in der Hand hat, 

hat ihn zur Fªlligkeit dem Schuldner und, sollte er unbekannt sein, dem Einlagerer zur 

Zahlung vorzulegen. Der Schein ist im ºffentlichen Lagerhaus zur Zahlung 

vorzulegen. In diesen Fªllen finden die Vorschriften der Art. 505 und 507 

entsprechende Anwendung.  

  

Protest, Zwangsvollstreckung und Schadensersatz 

Art.580. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Fehlt bei Fªlligkeit die Zahlung aus dem Schein, 

so ist das durch Protesterhebung gegen den Schuldner aus dem Pfandschein und, ist 

er unbekannt, gegen den Einlagerer feststellen zu lassen. In diesem Fall finden die 

Vorschriften der Art. 496 und 498 Anwendung.  

(2) Wird der Glªubiger aus dem Pfandschein f¿r seine Anspr¿che aus dem Verkauf 

des Gutes nicht befriedigt, so kann er die Vollstreckung gegen¿ber dem Schuldner, 

den Indossanten und den Personen, die den Warenschein erst nach Begr¿ndung des 

Pfandrechtes indossiert haben und als Gesamtschuldner haften, geltend machen.  

(3) (geªnd. ï AB 70 von 1998) Wenn der Glªubiger aus dem Pfandschein den Protest 

nicht fristgemªÇ erhebt oder das Gut nicht binnen zwanzig Tagen von dem Datum 

des Protestes verkauft, so verliert er den R¿ckgriff gegen die Indossanten aus dem 

Pfandschein, nicht aber den R¿ckgriff gegen den Schuldner und die Indossanten aus 

dem Warenschein.  

(4) Der Indossant aus dem Warenschein, der die Zahlung nach dem Pfandschein 

leistet, kann R¿ckgriff gegen den Schuldner und die Indossanten vor ihm aus dem 

Warenschein, die gesamtschuldnerisch haften, in Hºhe dessen, was er gezahlt hat 

zuz¿glich der Zinsen und der Auslagen, nehmen. Die R¿ckgriffsanspr¿che gegen die 

Indossanten verjªhren in sechs Monaten und gegen den Schuldner in drei Jahren seit 

dem Datum der R¿ckzahlung der Schuld.  

  

Kraftloserklªrung 

abhandengekommener oder vernichteter Lagerscheine 

Art.581. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) (geªnd. ï AB 59 von 2007, in Kraft ab dem 

01.03.2008) Ein abhandengekommener oder vernichteter Lagerschein kann der 
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Ordnung des Art. 560 und nachfolgende der Zivilprozessordnung f¿r kraftlos erklªrt 

werden.  

(2) Nach Einleitung des Verfahrens zur Kraftloserklªrung kann der Inhaber des 

vernichteten oder abhandengekommenen Scheins von dem Lagerhalter die 

Ausstellung eines Duplikats fordern, indem er eine ausreichende Sicherheit zu leisten 

hat. Ist der Lagerhalter mit der Hºhe der Sicherheit nicht einverstanden, so wird die 

von dem Bezirksgericht bestimmt.  

(3) Wird der vernichtete oder abhandengekommene Schein f¿r kraftlos erklªrt, so ist 

die geleistete Sicherheit nach Abs.2 zur¿ckzuzahlen.  

  

R¿ckgabe des Lagerguts 

Art.582. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Das hinterlegte Gut wird dem Einlagerer oder, 

wenn ein Lagerschein ausgestellt ist, demjenigen, der durch die ununterbrochene 

Reihenfolge der Indossamente legitimiert ist und den Schein in der Hand hat, gegen 

seine Vorlegung zur¿ckgegeben. Die R¿ckgabe des Gutes hat im Lagerhaus, in dem 

es hinterlegt war, zu erfolgen, wor¿ber auf dem Lagerschein ein Vermerk zu setzen 

ist. Der Schein ist von dem Empfªnger zu unterschreiben.  

(2) Sind mehrere Personen berechtigt, das Gut in Empfang zu nehmen, und wurde 

nicht festgelegt, wer welchen Teil davon entgegennehmen darf, oder ist das Gut 

unteilbar, oder ist kein Einvernehmen zwischen ihnen erzieht worden, so ist der 

Einlagerer berechtigt, nach Ablauf der gesetzten Frist das Gut zu verkaufen und den 

Erlºs in ihrem Namen bei einer Bank zu hinterlegen.  

(3) Wurden vertretbare Sachen hinterlegt, so kann derjenige, der den Lagerschein in 

der Hand hat, einen Teil von ihnen erhalten, wenn er dem Glªubiger zahlt oder auf 

sein Konto den entsprechenden Teil der Forderung, f¿r die ein Pfandschein 

ausgestellt ist, zuz¿glich der Zinsen und der Auslagen einzahlt.  

(4) Der Schwund ist bis zu dem bedungenen oder dem durch Gesetz bestimmten 

AusmaÇ in Abzug zu bringen.  

  

Pfandrecht 

Art.583. (Neu ï AB 83 von 1996) Zur Sicherung seiner Forderungen hat der 

Lagerhalter Pfandrecht an dem Gut.  
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K¿ndigung des Lagervertrags 

Art.584. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Lagerhalter kann verlangen, dass der Einlagerer 

das Gut nach dem Ablauf der bedungenen Lagerzeit und, falls eine solche nicht 

bedungen ist, dass er es nach dem Ablauf von drei Monaten nach der Einlieferung 

zur¿cknehmen.  

  

Vorzeitige K¿ndigung 

Art.585. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Ist das hinterlegte Gut dem Verderb ausgesetzt 

oder besteht die Gefahr, dass es andere G¿ter beschªdigen kºnnte, oder liegt ein 

anderer wichtiger Grund daf¿r, kann der Lagerhalter den Vertrag k¿ndigen und 

verlangen, dass das Gut von dem letzten Indossanten oder, wenn dieser unbekannt 

ist, von dem Einlagerer zur¿ckgenommen wird.  

(2) Wird das Gut nicht zur¿ckgenommen, so ist der Einlagerer berechtigt, es nach den 

Vorschriften des Art. 328 Abs.1 Ziffer 2 zu verkaufen, nachdem er denjenigen, 

welcher zur Empfangnahme legitimiert wird oder, wenn dieser unbekannt ist, den 

Einlagerer, schriftlich angemahnt hat, und sich aus dem Verkauf f¿r seine Anspr¿che 

aus dem Pfandvertrag zu befriedigen. Der Lagerhalter hat den Differenzbetrag auf 

das Konto des Glªubigers aus dem Pfandschein zu ¿berweisen.  

(3) Ist das Gut dem Verderb ausgesetzt, so finden die Vorschriften des Art.328 Abs.1 

Ziffer 3 entsprechende Anwendung.  

  

Verjªhrung 

Art.586. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Die Anspr¿che gegen den Lagerhalter wegen 

Verlustes, Minderung oder Beschªdigung verjªhren in einem Jahr. Die Verjªhrung 

beginnt an dem Tage der R¿ckgabe des hinterlegten Gutes. Wurde das Gut nicht 

zur¿ckgegeben, so beginnt die Verjªhrung an dem Tag, an dem die R¿ckgabe zu 

erfolgen hatte, und im Fall des gªnzlichen Verlustes beginnt die Verjªhrung an dem 

Tag, an dem Kenntnis davon genommen wurde.  

(2) Wurden der Verlust, die Minderung, die Beschªdigung oder die verspªtete 

Auslieferung des Gutes vorsªtzlich herbeigef¿hrt, so verjªhren die Anspr¿che in drei 

Jahren.  
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F¿nfunddreiÇigstes Kapitel 

Lizenzvertrag 

 

Begriffsbestimmung und Form 

Art.587. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) (Geªndert und ergªnzt ï AB 81 von 1999, in 

Kraft ab dem 14.12.1999) Mit dem Lizenzvertrag rªumt der Lizenzgeber, der 

Rechtsinhaber von Erfindungen, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, 

Handelsmarke, Topologie integrierter Schaltkreise oder Betriebserfahrung dem 

Lizenznehmer gªnzlich oder teilweise seine Nutzung gegen Verg¿tung ein.  

(2) F¿r seine Wirksamkeit bedarf der Lizenzvertrag der Schriftform.  

  

Abtretung des Anmeldungsrechts 

Art.588. ((Neu ï AB 83 von 1996, aufgeh. ï AB 81 von 1999, in Kraft ab dem 

14.12.1999) 

  

Geltungsgebiet der Lizenz 

Art.589. (Neu ï AB 83 von 1996) Ist mit dem Lizenzvertrag nichts anderes vereinbart, 

so gilt es, dass die Lizenz Nutzungsrechte im Gebiet der Republik Bulgarien einrªumt.  

  

Eintragung des Vertrags 

Art.590. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Lizenzvertrag ist in das Register des 

Patentamtes einzutragen. Er kann einem Dritten erst nach der Eintragung 

entgegengesetzt werden.  

  

Sicherung der Nutzung 

Art.591. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Lizenzgeber hat dem Lizenznehmer eine ruhige 

und ungestºrte Nutzung der abgetretenen Rechte sowie Schutz gegen die Anspr¿che 

Dritter zu sichern.  
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Information und Unterst¿tzung 

Art.592. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Lizenzgeber muss dem Lizenznehmer die 

bedungene Information zur Verf¿gung stellen und ihm bei der Nutzung des 

Lizenzgegenstands Unterst¿tzung leisten.  

  

Geheimhaltungspflicht 

Art.593. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Lizenznehmer hat die Ausk¿nfte ¿ber 

unpatentierte Erfindungen, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder 

Betriebserfahrungen, das Nutzungsrecht an denen ihm abgetreten wurde, geheim zu 

halten.  

  

Lizenz f¿r Warenzeichen  

(¦berschrift ï AB 81 von 1999, in Kraft ab dem 14.12.1999) 

Art.594. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) (geªnd. ï AB 81 von 1999, in Kraft ab dem 

14.12.1999) Bei der Lizenz f¿r ein Warenzeichen ist der Lizenznehmer verpflichtet, 

die Qualitªt der Ware, die dem jeweiligen Warenzeichen entspricht und den 

Verbrauchern vor Abschluss des Lizenzvertrags bekannt geworden ist, zu 

gewªhrleisten.  

(2) (geªnd. ï AB 81 von 1999, in Kraft ab dem 14.12.1999) Der Lizenznehmer ist 

verpflichtet, die Ware mit dem Zeichen, f¿r das ihm die Lizenz erteilt wurde, zu 

versehen.  

  

Verg¿tung 

Art.595. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Richtet sich die Verg¿tung nach dem Umfang 

der Nutzung des Lizenzgegenstands, so muss der Lizenznehmer den Lizenzgeber 

¿ber diesen Nutzungsumfang in den bedungenen Fristen benachrichtigen.  

(2) Die Verg¿tung ist per abgelaufenes Kalenderjahr zu leisten, falls nicht anders 

vereinbart. 

  

Sublizenzvertrag 

Art.596. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Mit dem Sublizenzvertrag kann der 

Lizenznehmer einer ausschlieÇlichen Lizenz das Nutzungsrecht an dem 
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Lizenzgegenstand einem Dritten abtreten.  

(2) Das Abtretungsrecht nach Abs. 1 kann mit dem Lizenzvertrag ganz 

ausgeschlossen oder von der Zustimmung des Lizenzgebers abhªngig gemacht 

werden. Die Zustimmung kann nur wegen Vorliegen wichtiger Gr¿nde verweigert 

werden.  

  

Rechte des Lizenzgebers gegen¿ber dem Sublizenznehmer 

Art.597. (Neu ï AB 83 von 1996) Der Lizenzgeber kann von dem Sublizenznehmer 

die Verg¿tung, die er zum Zeitpunkt der Aufforderung seines Lizenzgebers zu zahlen 

hat, verlangen.  

  

Vertragsk¿ndigung 

Art.598. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der unbefristete Lizenzvertrag kann durch 

schriftliche Mitteilung einer der Parteien gek¿ndigt werden.  

(2) Ist im Vertrag keine K¿ndigungsfrist bedungen, so betrªgt sie sechs Monate; der 

Lizenzgeber kann den Vertrag jedoch nicht vor Ablauf des ersten Jahres seiner 

Laufzeit k¿ndigen.  

  

Stillschweigende Verlªngerung des Vertrags 

Art.599. (Neu ï AB 83 von 1996) Wenn der Lizenznehmer nach Ablauf der Laufzeit 

des Vertrags den Lizenzgegenstand mit der Kenntnis des Lizenzgebers und ohne 

Einwendungen seinerseits weiterhin nutzt, so gilt der Vertrag als f¿r die Dauer 

verlªngert, f¿r die er laut Gesetz gesch¿tzt ist.  

  

 

SechsunddreiÇigstes Kapitel 

Vertrag ¿ber Warenkontrolle 

 

Begriffsbestimmung 

 Art.600. (Neu ï AB 83 von 1996) Mit dem Vertrag ¿ber Warenkontrolle verpflichtet 

sich der Kontrolleur, aufgrund seiner besonderen Kenntnisse einen objektiven 
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Vergleich zwischen dem geforderten und dem tatsªchlichen Zustand einer Ware oder  

Dienstleistung durchzuf¿hren oder nur ihren Zustand gegen Verg¿tung festzustellen. 

¦ber die Feststellungen hat der Kontrolleur eine Bescheinigung auszugeben.  

  

Pflichten des Kontrolleurs 

Art.601. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Umfang und Durchf¿hrungsweise der Kontrolle 

richten sich nach den Vorschriften des Gesetzes oder den vertraglichen Festlegungen 

und liegen keine diesbez¿glichen Vorschriften oder Festlegungen vor, so hat die 

Kontrolle in dem ¿blichen Umfang und der ¿blichen Weise nach Standort des zu 

kontrollierenden Gegenstands zu erfolgen.  

(2) Ist mit dem Vertrag vereinbart, ein Muster aufzubewahren, so hat es der 

Kontrolleur in seiner Hauptniederlassung mindestens sechs Monate seit dem Tage, 

an dem er es erhalten hat, aufzubewahren.  

  

Nichtige Vereinbarung 

Art.602. (Neu ï AB 83 von 1996) Nichtig ist jede Vereinbarung, durch welche der 

Kontrolleur Verpflichtungen ¿bernehmen w¿rde, die seine Unparteilichkeit 

beeinflussen kºnnten.  

  

Pflichten des Auftraggebers 

Art.603. (Neu ï AB 83 von 1996) (1) Der Auftraggeber hat dem Kontrolleur Zugang 

zum Gegenstand der Kontrolle zu gewªhren und ihm bei der Erf¿llung seiner Pflichten  

Unterst¿tzung zu leisten.  

(2) Ist die Hºhe der Verg¿tung nicht vereinbart worden, so ist der Auftraggeber zur 

Zahlung der ¿blichen Verg¿tung verpflichtet.  

  

Verjªhrung 

Art.604. (Neu ï AB 83 von 1996) Die Anspr¿che aus dem Vertrag ¿ber 

Warenkontrolle verjªhren in einem Jahr.  
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SiebenunddreiÇigstes Kapitel 

SchlieÇfachvertrag  

(Neu ï AB 59 von 2006, in Kraft ab dem Tag des Inkrafttretens des Vertrags ¿ber den 

Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen Union) 

 

Begriffsbestimmung 

Art. 605. (Neu ï AB 50 von 2006 in Kraft ab dem Tag des Inkrafttretens des Vertrags 

¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen Union) (1) Mit dem 

SchlieÇfachmietvertrag stellt der Vermieter dem Mieter f¿r eine bestimmte Frist gegen 

Entgelt die Nutzung eines SchlieÇfachs im ¿berwachten Raum zur Verf¿gung. Das 

SchlieÇfach dient zur Deponierung von Wertgegenstªnde und Wertpapiere, andere 

Gegenstªnde und Unterlagen.  

(2) Im SchlieÇfachmietvertrag kann der Inhalt vor dem Vermieter erklªrt oder nicht 

erklªrt werden. 

(3) Der Vermieter ist nicht berechtigt einen Zweitschl¿ssel des Originalschl¿ssels, der 

dem Mieter ¿bergeben wurde, anfertigen zu lassen. 

 

Verbotene Gegenstªnde 

Art. 606. (Neu ï AB 50 von 2006 in Kraft ab dem Tag des Inkrafttretens des Vertrags 

¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen Union) (1) Es ist untersagt 

im SchlieÇfach das SchlieÇfach selbst oder den Vermieter sicherheitsgefªhrdende 

und vom Gesetz verbotene Gegenstªnde aufzubewahren. 

(2) Der Vermieter kontrolliert in angemessener Weise die Einhaltung der Vorschriften 

von Abs. 1, in dem er mangels Inhaltserklªrung den SchlieÇfachinhalt nicht bekannt 

macht. 

(3) Bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen gem. Abs. 1 ist der Vermieter berechtigt 

den Vertrag unverz¿glich zu k¿ndigen. 

 

Rechte des Vermieters bei Nichtzahlung 

Art. 607. (Neu ï AB 50 von 2006 in Kraft ab dem Tag des Inkrafttretens des Vertrags 

¿ber den Beitritt der Republik Bulgarien zur Europªischen Union) (1) Bei 
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Vertragsauflºsung wegen Nichtzahlung der vereinbarten Verg¿tung ist der Vermieter 

berechtigt das ¥ffnen zu verlangen und eine Bestandaufnahme des 

SchlieÇfachinhalts im Beisein eines Notars vorzunehmen. Die im SchlieÇfach 

aufgefundene Gegenstªnde werden vom Vermieter aufbewahrt, wof¿r der Mieter f¿r 

die Kosten und der Verg¿tung aufzukommen hat. 

(2) Der Vermieter ist berechtigt den SchlieÇfachinhalt gegen seine Forderungen 

zur¿ckzuhalten. 

 

Viertes Buch 

Insolvenzverfahren (Neu ï AB 63 von 1994) 

 

AchtunddreiÇigstes Kapitel 

Allgemeine Grundsªtze (vorh. VierunddreiÇigstes Kapitel ï AB 83 von 1996) 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Ziel des Verfahrens 

Art.607.(1) Das Insolvenzverfahren hat zum Ziel, eine gerechte Befriedigung der 

Glªubiger und eine Mºglichkeit zur Sanierung des Unternehmens des 

Gemeinschuldners sicherzustellen.  

(2) Im Insolvenzverfahren werden die Interessen der Glªubiger, des 

Gemeinschuldners und seiner Arbeiter ber¿cksichtigt.  

  

Gr¿nde f¿r die Erºffnung eines Insolvenzverfahrens 

Art.607a. (1) (Neu ï AB 70 von 1998) Ein Insolvenzverfahren wird ¿ber das 

Vermºgen eines Kaufmanns, der zahlungsunfªhig geworden ist, erºffnet.  

(2) Nebst Unzahlungsfªhigkeit wird ein Insolvenzverfahren auch bei ¦berschuldung 

einer Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung, einer Aktiengesellschaft oder einer 

Kommanditgesellschaft auf Aktien erºffnet.  
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Zahlungsunfªhigkeit 

Art.608.(1) (geªndert ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 2006) Zahlungsunfªhig 

ist jener Kaufmann, der nicht in der Lage ist, eine fªllige Geldverbindlichkeit nach 

einem Handelsgeschªft oder eine ºffentliche Verbindlichkeit gegen¿ber dem Staat 

und den Kommunen, die in Verbindung mit seiner Geschªftstªtigkeit steht, zu 

begleichen.  

(2) Eine Zahlungsunfªhigkeit liegt vor, wenn der Gemeinschuldner die Zahlungen 

eingestellt.  

(3) Zahlungsunfªhigkeit wird vermutet, wenn der Gemeinschuldner Forderungen nur 

einzelner Glªubiger teilweise oder vollstªndig befriedigt hat oder zu befriedigen in der 

Lage ist.  

  

Stille Beteiligung 

Art.609. Ein Insolvenzverfahren wird erºffnet auch gegen eine Person, die 

Handelstªtigkeit ¿ber einen zahlungsunfªhigen Gemeinschuldner verheimlicht.  

  

Einleitung eines Insolvenzverfahrens  

gegen einen unbeschrªnkt haftenden Gesellschafter 

Art.610. (Geªndert ï AB 70 von 1998) Mit der Einleitung des Insolvenzverfahrens 

gegen die zahlungsunfªhige Handelsgesellschaft gilt es, dass gleichzeitig auch ein 

Verfahren wegen Zahlungsunfªhigkeit gegen ihren unbeschrªnkt haftenden 

Gesellschafter eingeleitet wurde.  

 

Einleitung eines Insolvenzverfahrens ¿ber das Vermºgen eines verstorbenen 

oder 

aus dem Handelsregister gelºschten Einzelkaufmanns oder einer in 

Abwicklung befindlichen Gesellschaft (geªnd. ¦berschrift ï AB 70 von 1998) 

Art.611.(1) (Geªndert ï AB 70 von 1998) Ein Insolvenzverfahren wird ¿ber das 

Vermºgen auch eines verstorbenen oder aus dem Handelsregister gelºschten 

Einzelkaufmanns eingeleitet, wenn er vor dem Tode bzw. Lºschung zahlungsunfªhig 

gewesen ist.  

(2) (Neu ï AB 70 von 1998) Ein Insolvenzverfahren wird ¿ber das Vermºgen auch 
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eines verstorbenen oder aus dem Handelsregister gelºschten unbeschrªnkt 

haftenden Gesellschafters eingeleitet.  

(3) (Vorheriger Abs.2 ï AB 70 von 1998) Ein Insolvenzverfahren wird auch ¿ber das 

Vermºgen einer zahlungsunfªhigen in Abwicklung befindlichen Gesellschaft 

eingeleitet.  

(4) (Vorheriger Abs.3 ï AB 70 von 1998) In den Fªllen gem. Abs.1 und 2 kann der 

Antrag auf Einleitung des Insolvenzverfahrens innerhalb von einem Jahr vom Tag des 

Todes des Einzelkaufmanns bzw. seiner Lºschung aus dem Handelsregister gestellt 

werden.  

  

Unanwendbarkeit der Zahlungsunfªhigkeit 

Art.612. (geªnd. und erg. - AB 42 von 1996) (1) (geªnd. ï AB 70 von 1998, geªnd. ï 

AB 84 von 2000) Kein Insolvenzverfahren wird erºffnet ¿ber das Vermºgen eines 

Kaufmanns ï Publikumsgesellschaft, das staatliche Monopolrechte aus¿bt oder 

aufgrund eines besonderen Gesetzes gegr¿ndet wurde.  

(2) (geªnd. ï AB 70 von 1998) Das Insolvenzverfahren ¿ber das Vermºgen einer 

Bank oder einer Versicherungsgesellschaft erfolgt nach einer Ordnung, die im 

separaten Gesetz festgelegt wird. Die Bestimmungen dieses Teils finden Anwendung, 

sofern im separaten Gesetz nicht ein anderes vorgesehen ist.  

(3) (Neu ï AB 70 von 1998) Die Verhªltnisse, die aus der Zahlungsunfªhigkeit eines 

Kaufmanns ï Publikumsunternehmen, das staatliches Monopol aus¿bt oder kraft 

eines besonderen Gesetzes errichtet worden ist, erwachsen, werden im separaten 

Gesetz geregelt.  

  

Zustªndiges Gericht 

Art.613. (geªnd. ï AB 38 von 2006) Zustªndiges Insolvenzgericht ist das 

Bezirksgericht nach Sitz des Kaufmanns zum Zeitpunkt des Antrags auf Erºffnung 

des Insolvenzverfahrens. 

  

Anfechtung der Bestimmungen und Verf¿gungen des Bezirksgerichts 

Art.613a. (Neu ï AB 70 von 1998; geªndert in AB 64 von 1999, geªnd. - AB 58 von 

2003) (1) (geªnd. ï AB 38 von 2006, geªnd. ï AB 59 von 2007, in Kraft ab dem 

01.03.2008) Die von den Bezirksgerichten verk¿ndeten Bestimmungen und die 
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Verf¿gungen nach Art. 630 Abs. 1 und 2, Art. 631, 632, Abs. 1, 2 und 4, Art. 701, Art. 

705, Abs.2, Art. 709, Abs.1, Art. 710, 735, 740, Abs. 2, Art. 744 und Art.755 Abs.2 

kºnnen nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung angefochten werden.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006) Beschl¿sse nach Art. 630 und 632 kºnnen auch durch 

Dritte angefochten werden, die durch einen in Kraft getretenen Gerichtsbeschluss 

wirksame Forderungen haben, sowie durch Akte, die eine ºffentlich-rechtliche 

Forderung feststellen. 

(3) (geªnd. ï AB 38 von 2006, geªnd. ï AB 59 von 2007, in Kraft ab dem 01.03.2008) 

AuÇerhalb der Fªlle nach Abs.1 unterliegen die von den Bezirksgerichten im Rahmen 

der Insolvenzverfahren verk¿ndeten Akte der Anfechtung nur vor dem zustªndigen 

Berufungsgericht unter Anwendung der Regeln des zwanzigsten Kapitels 

ĂBerufungsverfahrenñ der Zivilprozessordnung.  

(4) (Vorh. Abs. 3 ï AB 38 von 2006) Das Berufungsgericht hat das Verfahren am Tag, 

an dem die Berufung eingelegt wurde, oder spªtestens am darauffolgenden Tag 

einzuleiten und seine diesbez¿gliche Verf¿gung innerhalb von vierzehn Tagen vom 

Tag, an dem die Verhandlung des Insolvenzverfahrens abgeschlossen wurde, zu 

erlassen.  

  

Aufhebungsklage 

Art.613b (Neu ï AB 84 von 2000; aufgehoben in AB 58 von 2003).  

  

Insolvenzmasse 

Art.614. (1) Die Insolvenzmasse umfasst:  

1. die Eigentumsrechte des Gemeinschuldners per Datum der Gerichtsentscheidung 

¿ber die Erºffnung eines Insolvenzverfahrens;  

2. die Eigentumsrechte des Gemeinschuldners, erworben nach dem Datum der 

Gerichtsentscheidung ¿ber die Erºffnung eines Insolvenzverfahrens.  

(2) (Geªndert ï AB 70 von 1998, geªnd. - AB 58 von 2003) Zum Vermºgen des 

Gemeinschuldners - Einzelkaufmann gehºrt auch eine Hªlfte der Sachwerte, der 

Sachenrechte und der Geldeinlagen der ehelichen Vermºgensgemeinschaft, die in 

sein Unternehmen eingeschlossen wurden.  

(3) (Neu ï AB 70 von 1998) Zum Vermºgen des persºnlich haftenden Gesellschafters 

gehºrt die Hªlfte der Sachwerte, der Sachenrechte sowie der Geldeinlagen der 
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ehelichen Sachvermºgensgemeinschaft.  

(4) (Vorheriger Abs.3, geªndert ï AB 70 von 1998) Das unsequestierbare 

Sachvermºgen des Gemeinschuldners und des persºnlich haftenden Gesellschafters 

wird nicht in die Insolvenzmasse miteinbezogen.  

(5) (Neu ï AB 70 von 2008) Die Insolvenzmasse schlieÇt die Fºrdermittel laut Art. 22h 

und Art. 63a, Abs. 2 vom Bodenschªtzgesetz aus. 

(6) (Neu ï AB 47 von 2009, in Kraft ab dem 23.06.2009) Die Insolvenzmasse schlieÇt 

das Vermºgen eines Wasser- und Abwasserbetreibers aus, das zur Ausf¿hrung 

seiner Haupttªtigkeit notwendig ist, bis zur Bestimmung eines neuen Wasser- und 

Abwasserbetreibers auf dem gesonderten Gebiet, aus.  

(7) (Neu ï AB 41 von 2010) Die Insolvenzmasse schlieÇt die Betrªge auf dem 

Bankkonto laut Art. 71a, Abs. 1 vom Gesetz ¿ber die Abfallwirtschaft aus. 

  

Nichtigkeit der Auflºsung der ehelichen Vermºgensgemeinschaft 

Art.615. (Geªndert ï AB 70 von 1998) Nichtig in Bezug auf die Insolvenzmasse ist die 

Auflºsung oder die Vermºgensteilung der ehelichen Vermºgensgemeinschaft sowie 

die Festlegung eines grºÇeren Anteils, wenn sie im Laufe der letzten 6 Monate vor 

Beginn der Zahlungsunfªhigkeit bis zum Abschluss des Insolvenzverfahrens 

geschehen ist.  

  

Insolvenzglªubiger 

Art.616.(1) (geªnd. ï Ab 38 von 2006) Die Insolvenzmasse dient zur Befriedigung 

aller Glªubiger mit Handelsforderungen und mit nicht kommerziellen Forderungen. 

(2) Erst nach vollstªndiger Befriedigung der ¿brigen Glªubiger kann eine Forderung 

beglichen werden, die aus: 

1. gesetzlicher oder vertraglich vereinbarter Verzinsung einer ungesicherten 

Forderung, die nach dem Datum des Beschlusses zur Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens fªllig wird;  

2. (erg. ï AB 38 von 2006) einem dem Gemeinschuldner von einem Gesellschafter 

oder Aktionªr gewªhrten Kredit;  

3. einem unentgeltlichen Geschªft; 

4. (neu ï AB 38 von 2006) den Kosten der Glªubiger in Zusammenhang mit ihrer 
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Beteiligung am Insolvenzverfahren, ausschlieÇlich den Kosten laut Art. 629b 

entstammen, hervorgeht.  

(3) Im Insolvenzverfahren stehen die auslªndischen Glªubiger den Inlªndischen 

gleich.  

  

Geltendmachung der Forderungen 

Art.617.(1) Alle Geld- und Vermºgensanspr¿che an den Gemeinschuldner kºnnen ab 

dem Datum der Gerichtsentscheidung ¿ber die Insolvenzerklªrung geltend gemacht 

werden.  

(2) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Die Vermºgensanspr¿che werden zu ihrem 

Marktpreis per Datum der Entscheidung ¿ber die Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

in Geldanspr¿che transformiert.  

  

Bewahrung der Sicherheiten 

Art.618.(1) Im Insolvenzverfahren bewahrt der Glªubiger seine Rechte in Bezug auf 

eine geleistete Sicherheit.  

(2) (Aufgehoben ï AB 70 von 1998)  

  

Ladung und Insolvenzbekanntmachungen (geªnd. ¦berschrift ï AB 38 von 

2006) 

Art.619.(1) (Geªndert ï AB 84 von 2000) Anlªsslich des Insolvenzverfahrens wird der 

Gemeinschuldner an seiner Geschªftsadresse und die Glªubiger, die im Verfahren 

als Parteien auftreten, werden an der von ihnen angegebenen Adresse im Lande 

geladen. Haben sie ihre Adresse geªndert, ohne das Insolvenzgericht davon in 

Kenntnis gesetzt zu haben, werden alle Ladungen und Unterlagen zur Akte gelegt, 

wobei sie dann als ordentlich ausgehªndigt gelten.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006) Ein Glªubiger mit Auslandssitz und mangels einer 

Adresse im Land, gibt eine Gerichtsadresse im Land an. Wird die Letzte nicht 

angegeben, wird die Ladung zur Eintragung in das Handelsregister bewirkt. 

(3) (Neu ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 2006) Nach der Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens gelten die Glªubiger als benachrichtigt ¿ber Akte, f¿r die kraft 

dieses Gesetzes keine Bekanntmachung im Handelsregister bzw. keine Bekanntgabe 
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nach den Vorschriften des Zivilgesetzbuchs erforderlich ist und die unanfechtbar sind, 

wenn eine Mitteilung ¿ber den jeweiligen Akt in das Buch nach Art.634c Abs.1 

eingetragen wurde.  

(4) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 2006) In den Fªllen, f¿r die dieses 

Gesetz es vorsieht, dass die Vorladung ¿ber das Handelsregister erfolgt, so ist die 

Einladung, die Mitteilung oder die Vorladung spªtestens 7 Tage vor dem Tag der 

Versammlung bzw. der Sitzung bekannt zu machen.  

  

Geb¿hren und Auslagen 

Art.620.(1) (Geªndert ï AB 70 von 1998) F¿r den vom Gemeinschuldner gestellten 

Antrag auf Erºffnung eines Insolvenzverfahrens wird keine Stempelgeb¿hr 

voreingezogen. Sie wird bei der Vermºgensverteilung von der Insolvenzmasse 

eingezogen.  

(2) (Neu ï AB 70 von 1998; erg. ï AB 84 von 2000) Wird der Antrag auf Erºffnung 

eines Insolvenzverfahrens durch einen Glªubiger gestellt oder schlieÇt sich ihm ein 

Glªubiger an, so ist die staatliche Geb¿hr vom Antragsteller bzw. vom sich 

angeschlossenen Glªubiger zu entrichten.  

(3) (Neu ï AB 70 von 1998) Nach der Insolvenzerºffnung werden die anfallenden 

Kosten aus der Insolvenzmasse bestritten. Zu diesem Zweck kann das Gericht dem 

Insolvenzverwalter erlauben, die Verf¿gungen nach Art.658 Abs.1 Ziffer 8 zu treffen.  

(4) (Neu ï AB 70 von 1998) Ist in dem durch das Gericht bestªtigten Sanierungsplan 

nach Art. 705 nicht ein anderes bestimmt, so verurteilt das Gericht den 

Gemeinschuldner mit seinem Beschluss nach Art.707, f¿r die staatliche Geb¿hr sowie 

die Auslagen aufzukommen.  

(5) (Vorheriger Abs.2 ï AB 70 von 1998; geªndert ï AB 84 von 2000) Die f¿r ein zur 

Auff¿llung der Insolvenzmasse gef¿hrtes Gerichtsverfahren sowie f¿r eine 

Aufhebungsklage zu zahlende staatliche Geb¿hr wird nicht voreingezogen.  

(6) (Vorheriger Abs.3, ergªnzt ï AB 70 von 1998, geªnd. ï AB 38 von 2006) Keine 

staatliche Geb¿hr wird f¿r die Eintragung ins Handelsregister von Umstªnden in 

Verbindung mit der Zahlungsunfªhigkeit sowie f¿r die Eintragung oder das 

Ausstreichen eines Verbots nach Art .630 Abs.1 Ziffer 4 oder einer Allgemeinsperre 

eingezogen.  
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Subsidiaritªt 

Art.621. Sofern in diesem Buch keine besonderen Bestimmungen vorliegen, kommen 

die Bestimmungen der Zivilprozessordnung entsprechend zur Anwendung.  

  

Sonderregeln im Insolvenzverfahren 

Art.621a. (Neu ï AB 38 von 2006) (1) AuÇer den in diesen Abschnitt festgelegten 

Regeln werden im Insolvenzverfahren auch folgende Regeln angewandt: 

1. das vom Gesetz bestimmte zustªndige Gericht kann im Einvernehmen der 

Beteiligten nicht geªndert werden; 

2. das Gericht kann auf seiner Weise Tatsachen feststellen und Nachweise 

sammeln, die f¿r die Beschlussfassung von Bedeutung sind. 

(2) AuÇer f¿r die in diesen Abschnitt bezeichneten Klagen, ist das Insolvenzgericht 

ohne das Recht auf  nderung der Gerichtsbarkeit im Einvernehmen der Beteiligten 

auch f¿r folgende zustªndig: 

1. Klagen gegen den Insolvenzverwalter laut Art. 663, Abs. 2 und 3, unabhªngig 

davon, on zum Zeitpunkt der Antragsstellung das Insolvenzverfahren lªuft oder 

abgeschlossen ist; 

2. Klagen im Sinne von Art. 646 und Art. 647. 

(3) Im Insolvenzverfahren finden die Bestimmungen der Zivilprozessordnung 

bez¿glich Folgendes keine Anwendung: 

1. Einstellung des Verfahrens im Einvernehmen der Parteien; 

2. R¿ckzug des Antrags eines Glªubigers auf Erºffnung des Insolvenzverfahrens oder 

Verweigerung des Antrags, nachdem ein Beschluss laut Art. 630, Abs. 1 und 2 oder 

Art. 632 gefasst wurde; 

3. R¿ckzug oder Verweigerung der Klage, gestellt vom Insolvenzverwalter oder 

Glªubiger laut Art. 645, Abs. 3, Art. 646 oder Art. 647. 
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Abschnitt II 

Eintragung und Bekanntmachung  

(geªnd. ¦berschrift ï AB 38 von 2006) 

 

Eintragung der Gerichtsbeschl¿sse (geªnd. ï AB 38 von 2006) 

Art.622. (Geªndert ï AB 70 von 1998, erg. ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 

2006) Die Gerichtsbeschl¿sse nach Art. 272a, Abs.1, Art. 630, Art. 632, Art. 641, Art. 

705, Abs. 2, Art. 707, Art. 709, Abs. 1, Art. 710, Art. 713 Abs. 2, Art.735, Art.744 

Abs.1 und Art. 755 sind ins Handelsregister einzutragen. 

 

Eintragung von Angaben des Insolvenzverwalters und Aufsichtsorgans (geªnd. 

¦berschrift ï AB 38 von 2006) 

Art.623. (1) (geªnd. ï AB 38 von 2006) Name, Telefonnummer, Adresse und E-Mail 

des bestellten Insolvenzverwalters oder provisorischen Insolvenzverwalters und in 

den Fªllen laut Art. 707, Abs. 1. ï der bestellten Mitglieder des Aufsichtsorgans sind 

ins Handelsregister einzutragen.  

(2) Ins Handelsregister sind auch die  nderungen der Umstªnde nach Abs.1 

einzutragen. 

 

Versendung der Gerichtsakten zur Eintragung  

(geªnd. ¦berschrift ï AB 38 von 2006) 

 Art.624. (geªnd. ï AB 70 von 1998, geªnd. ï AB 38 von 2006) Das Gericht hat eine 

Abschrift der Gerichtsakten laut Art. 622 und 623 am Tag der Erlassung oder 

spªtestens am darauffolgenden Tag zur Eintragung ins Handelsregister zu 

versenden. 
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NeununddreiÇigstes Kapitel 

(Vorheriges 35. Kapitel ï AB 83 von 1996) 

Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

 

Abschnitt I 

Beginn des Verfahrens 

 

Erºffnung des Verfahrens 

Art.625. (erg. ï AB 70 von 1998; geªnd. ï AB 84 von 2000; geªndert und ergªnzt ï 

AB 58 von 2003, erg. ï AB 38 von 2006, geªnd. ï AB 12 von 2009, in Kraft ab dem 

01.01.2010) Das Insolvenzverfahren wird auf einen an das Gericht gestellten 

schriftlichen Antrag des Gemeinschuldners oder des Abwicklers oder eines seiner 

Glªubiger nach einem Handelsgeschªft, sowie der Nationalen Einnahmenagentur f¿r 

eine ºffentlichrechtliche Verbindlichkeit gegen¿ber dem Staat oder den Kommunen, 

die in Verbindung mit der Geschªftstªtigkeit des Gemeinschuldners steht, erºffnet.  

  

Anmeldungspflicht 

Art. 626. (1) (Erg. ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 2006) Ein in 

Zahlungsunfªhigkeit oder ¦berschuldung geratener Gemeinschuldner ist verpflichtet, 

innerhalb von 30 Tagen die Erºffnung eines Insolvenzverfahrens zu beantragen.  

(2) (Erg. ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 2006) Der Antrag nach Abs.1 ist vom 

Gemeinschuldner, seinen Erben, vom Verwaltungsorgan oder Vertreter bzw. dem 

Abwickler der Handelsgesellschaft oder einem persºnlich haftenden Gesellschafter zu 

stellen.  

(3) Der Prokurist ist verpflichtet, innerhalb von sieben Tagen den Kaufmann von der 

eingetretenen Zahlungsunfªhigkeit schriftlich in Kenntnis zu setzen.  

(4) Wird der Antrag durch einen Bevollmªchtigten gestellt, so wird die Vorlegung einer 

Sondervollmacht verlangt.  

  

Haftung 

Art. 627. Bei Nichterf¿llung der Anmeldungspflicht haften die Personen gem. Art.626, 
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Abs.2 solidarisch den Glªubigern gegen¿ber f¿r die durch die Verzºgerung 

hervorgerufenen Schªden.  

  

Anlagen zum Antrag 

Art. 628. (1) (Erg. ï AB 84 von 2000) Seinem Antrag hat der Gemeinschuldner 

folgende Unterlagen beizuf¿gen:  

1. (geªnd. ï AB 66 von 2005, geªnd. ï AB 67 von 2008) eine Abschrift vom letzten 

durch den Abschlusspr¿fer beglaubigten Jahresfinanzbericht und der Bilanz per 

Datum der Antragstellung, wenn der Kaufmann laut Gesetz zur Erstellung dieser 

verpflichtet ist;  

2. das Verzeichnis und die Bewertung der Aktiva und Passiva per Datum der 

Antragsstellung;  

3. die Liste der Glªubiger unter Angabe der Adressen, der Art und der Hºhe der f¿r 

ihre Forderungen geleisteten Sicherheiten;  

4. das Verzeichnis des persºnlichen Sachvermºgens und des Sachvermºgens der 

ehelichen Vermºgensgemeinschaft ï f¿r den Einzelkaufmann und den persºnlich 

haftenden Gesellschafter.  

(2) Zusammen mit dem Antrag legt der Glªubiger die belegmªÇigen Nachweise vor 

und gibt die ¿brigen Nachweise ¿ber die Insolvenz des Gemeinschuldners an.  

(3) (Neu ï AB 103 von 1999, erg. ï AB 105 von 2005, in Kraft ab dem 01.01.2006) 

Seinem Antrag hat der Gemeinschuldner oder der Glªubiger zwingend die Unterlagen 

nach Art. 78, Abs. 2 der Steuerprozessordnung beizuf¿gen.  

(4) (Vorheriger Abs.3 ï AB 103 von 1999; ergªnzt ï AB 84 von 2000) In seinem 

Antrag kann der Gemeinschuldner oder der Glªubiger auch einen Plan nach Art. 696 

vorschlagen sowie eine Person, die die Voraussetzungen des Art. 655, Abs.2 erf¿llt 

und vom Gericht im Falle der Erºffnung eines Insolvenzverfahrens zum 

provisorischen Insolvenzverwalter bestellt wird, zu bezeichnen.  

 

G¿ltigkeit der Antragsstellung 

 Art. 628a. (Neu ï AB 38 von 2006) (1) Der Antrag auf Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens seitens eines Glªubigers lºst die G¿ltigkeit der Forderung aus, 

auf welcher der Antrag laut Art. 625 begr¿ndet ist. Die G¿ltigkeit ist f¿r die Dauer des 

Insolvenzverfahrens aufgelºst. 
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(2) F¿r die hinzugetretene Glªubiger laut Art. 629 werden die Bestimmungen von Abs. 

1 zum Zeitpunkt der Antragsstellung zum Beitritt angewandt. 

(3) Wird der Antrag auf Erºffnung des Insolvenzverfahrens durch einen in Kraft 

getretenen Beschluss abgewiesen, gilt seine G¿ltigkeit als nicht unterbrochen. Die 

Unterbrechung der G¿ltigkeit bleibt davon unber¿hrt. 

 

Verhandlung des Antrags 

Art.629. (1) (Neu ï AB 84 von 2000) (erg. ï AB 38 von 2006) Der von einem 

Gemeinschuldner bzw. Abwickler gestellte Antrag auf Erºffnung eines 

Insolvenzverfahrens ist vom Gericht sofort in einer geschlossenen Gerichtssitzung zu 

verhandeln.  

(2) (Ergªnzt ï AB 70 von 1998) Der von einem Glªubiger gestellte Antrag auf 

Erºffnung eines Insolvenzverfahrens ist vom Gericht in einer geschlossenen Sitzung 

unter Vorladung des Gemeinschuldners und Antragsstellers innerhalb von hºchstens 

14 Tagen vom Tag der Antragstellung zu verhandeln.  

(3) (Neu ï AB 84 von 2000) Bis zum Abschluss der ersten Verhandlung im Rahmen 

des Insolvenzverfahrens, das auf Antrag eines Glªubigers eingeleitet wurde, kºnnen 

sich dem auch weitere Glªubiger anschlieÇen, Widerspr¿che eingelegt und 

schriftliche Beweismittel vorgelegt werden.  

(4) (Neu ï AB 103 von 1999) Erf¿llt der Antrag auf Erºffnung eines 

Insolvenzverfahrens alle unter Art.628 bezeichneten Bedingungen, so hat das Gericht 

die Regeln nach den vorstehenden Absªtzen anzuwenden.  

(5) (Neu ï AB 84 von 2000) Das Gericht leitet das Verfahren am Tag der 

Antragstellung ein und hat dar¿ber spªtestens drei Monate nach Erºffnung des 

Verfahrens zu beschlieÇen.  

  

Vorausgehende AbsicherungsmaÇnahmen 

Art.629a (Neu ï AB 70 von 1998) (1) (erg. ï AB 38 von 2006) Vor Beschlussfassung 

¿ber den Antrag auf Erºffnung des Insolvenzverfahrens, kann das Insolvenzgericht, 

falls dies f¿r die Erhaltung des Vermºgens des Gemeinschuldners notwendig ist, 

nach Antrag eines Glªubigers oder von Amts wegen: 

1. einen provisorischen Insolvenzverwalter mit den Befugnissen nach Art. 635, Abs.1 

vorweg bestellen;  



www.ruskov-law.eu 

 

2. die MaÇnahmen nach Art.630, Abs.1, Ziffer 4 zulassen;  

3. (geªnd. ï AB 12 von 2009, in Kraft vom 01.01.2010) die Einstellung der laufenden 

Vollstreckungsverfahren in das Vermºgen des Gemeinschuldners mit Ausnahme 

jener, die nach dem Steuer- und Versicherungsprozessordnung eingeleitet sind, 

veranlassen;  

4. die MaÇnahmen nach Art.642 zulassen;  

5. die MaÇnahmen nach Art.650 treffen.  

(2) Wurde der auf Treffen der MaÇnahmen nach Abs.1 lautende Antrag von einen  

Glªubiger gestellt, so hat sie das Gericht zu treffen, wenn:  

1. in Unterst¿tzung des Antrags des Glªubigers ¿berzeugende schriftliche 

Beweismittel vorgelegt wurden, oder  

2. eine Sicherheit in der von dem Gericht festgelegten Hºhe zum Ausgleich der dem 

Gemeinschuldner zugef¿gten Schªden hinterlegt wird, wenn festgestellt werden 

sollte, dass der Gemeinschuldner nicht zahlungsunfªhig bzw. ¿berschuldet ist.  

(3) Das Gericht kann den Glªubiger auch in den Fªllen nach Abs.2 Ziffer 1 

verpflichten, eine Sicherheit zu hinterlegen.  

(4) Auf die getroffenen AbsicherungsmaÇnahmen haben alle Insolvenzglªubiger 

gleichermaÇen Anspruch.  

(5) Das Gericht kann die AbsicherungsmaÇnahmen aufheben, wenn das Ziel der 

Absicherung durchgesetzt wurde, aufgrund dessen sich deren Fortsetzung er¿brigt.  

(6) Die gerichtliche Bestimmung zur Durchf¿hrung der MaÇnahmen nach Abs.1 ist  

der davon betroffenen Person sowie der Person, die sie verlangt hat, mitzuteilen.  

Die Bestimmung kann innerhalb von sieben Tagen ab Eingang der Mitteilung  

bestritten werden.  

(7) Die Bestimmung zur Durchf¿hrung der MaÇnahmen nach Abs.1 unterliegt der 

sofortigen Vollziehung. Die Anfechtung stellt die Vollziehung nicht ein.  

(8) Die AbsicherungsmaÇnahmen gelten als aufgehoben, wenn der Antrag auf 

Erºffnung eines Insolvenzverfahrens mit einem rechtskrªftigen Beschluss abgelehnt 

worden ist.  

(9) Die getroffenen AbsicherungsmaÇnahmen sind bis zum Datum des Beschlusses 

¿ber die Erºffnung des Insolvenzverfahrens wirksam. Von diesem Tag an wird ihre 
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Wirkung durch die Wirkung des Beschlusses ¿ber die Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens sowie der MaÇnahmen nach Art.630, Abs.1, Ziffer 4 ersetzt. Das 

Gericht kann aufgrund des Art. 630, Abs. 1, Ziffer 4 neue AbsicherungsmaÇnahmen 

treffen sowie die Wirkung der nach der Vorschrift dieses Artikels getroffenen 

MaÇnahmen verlªngern.  

 

Erºffnung des Insolvenzverfahrens  

mangels Vermºgen zur Deckung der Anfangskosten 

Art. 629b. (Neu ï AB 38 von 2006) (1) Ist das vorhandene Vermºgen des 

Gemeinschuldners zur Deckung der Anfangskosten nicht ausreichend, bestimmt das 

Gericht den Betrag, der innerhalb der bestimmtem Frist von den Personen laut Art. 

625 oder eines anderen Glªubigers gezahlt werden m¿ssen, damit die Kosten des 

Insolvenzverfahrens gedeckt werden. Die Bestimmung des Gerichts unterliegt keiner 

Anfechtung und Zwangsvollstreckung, jedoch werden darin die Folgen laut Art. 632, 

Abs. 1 aufgewiesen, sollte der Betrag nicht fristgemªÇ bezahlt werden. 

(2) Die Anfangskosten werden vom Gericht nach der Verg¿tung des provisorischen 

Insolvenzverwalters und die erwarteten Kosten der Insolvenz berechnet. 

(3) Ist der Schuldner eine Personengesellschaft, entscheidet das Gericht ¿ber die 

Vorauszahlung laut Abs. 1 nach Erwªgung des Vermºgens der persºnlich haftenden 

Gesellschafter.  

 

Abschnitt II 

Beschlussfassung 

 

Erºffnungsbeschluss 

Art.630.(1) (Ergªnzt ï AB 70 von 1998) Nach Feststellung der Zahlungsunfªhigkeit 

bzw. der ¦berschuldung hat das Gericht in seinem Beschluss:  

1. (Ergªnzt ï AB 70 von 1998) die Zahlungsunfªhigkeit bzw. die ¦berschuldung zu 

erklªren und ihr Initialdatum zu bestimmen;  

2. das Insolvenzverfahren zu erºffnen;  

3. einen provisorischen Insolvenzverwalter zu bestellen;  

4. eine Sicherheit durch Sperre, Verbot oder andere AbsicherungsmaÇnahmen 
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zuzulassen;  

5. das Datum der ersten Glªubigerversammlung auf spªtestens 1 Monat ab 

Entscheidungsverk¿ndung anzusetzen.  

(2) (Geªndert ï AB 70 von 1998, geªnd. ï AB 84 von 2000; ergªnzt ï AB 58 von 

2003, geªnd. ï AB 12 von 2009, in Kraft ab dem 01.01.2010) Wenn es offensichtlich 

ist, dass die Fortf¿hrung der Tªtigkeit die Insolvenzmasse beeintrªchtigen w¿rde, 

kann das Gericht auf Verlangen des Gemeinschuldners bzw. des Abwicklers, des 

Insolvenzverwalters, der Nationalen Einnahmenagentur oder eines Glªubigers, den 

Gemeinschuldner f¿r zahlungsunfªhig erklªren und seine Tªtigkeit gleichzeitig mit 

dem Erºffnungsbeschluss oder spªter, jedoch vor Ablauf der Frist f¿r die Vorlage 

eines Plans nach Art. 696, auflºsen.  

(3) Der Erºffnungsbeschluss ist allen gegen¿ber wirksam.  

(4) (Neu ï AB 47 von 2009, in Kraft ab dem 23.06.2009) Bei Beschlussfassung ¿ber 

die Erºffnung des Insolvenzverfahrens f¿r einen Wasser- und Abwasserbetreiber 

erlªsst das Gericht die Auflºsung der Tªtigkeit nicht bis zur Bestimmung eines neuen 

Wasser- und Abwasserbetreibers f¿r das gesonderte Gebiet.  

 

Ablehnung des Antrags 

Art.631. Das Gericht lehnt den Antrag ab, wenn es feststellt, dass die Schwierigkeiten 

des Gemeinschuldners als vor¿bergehend anzusehen sind und dass er ¿ber ein 

Sachvermºgen verf¿gt, das zur Deckung der Verbindlichkeiten ausreicht, ohne dass 

dadurch die Interessen der Glªubiger gefªhrdet werden.  

  

Schadensersatz 

Art.631a (neu ï AB 58 von 2003) (1) Wird der Antrag eines Glªubigers auf Erºffnung 

eines Insolvenzverfahrens durch einen rechtskrªftigen Beschluss abgewiesen, so hat 

der Gemeinschuldner ï eine nat¿rliche oder juristische Person ï Anspruch auf 

Schadensersatz, wenn der Glªubiger vorsªtzlich oder aus grober Fahrlªssigkeit 

gehandelt hat.  

(2) Die Pflicht f¿r eine Schadensersatzleistung besteht f¿r alle Vermºgens- und 

immaterielle Schªden, die eine direkte und unmittelbare Folge der Schªdigung sind. 

Die Leistung kann einmalig oder in regelmªÇigen Abstªnden erfolgen.  

(3) Hat der Gemeinschuldner zum Eintritt der Schªden beigetragen, so kann das 
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AusmaÇ des Schadensersatzes herabgesetzt werden.  

(4) Der Schadensersatz f¿r immaterielle Schªden wird vom Gericht nach dem 

Grundsatz der Gerechtigkeit bemessen.  

(5) Wurde der Antrag auf Erºffnung eines Insolvenzverfahrens von mehreren 

Glªubigern gestellt, so haften sie solidarisch.  

  

Beschluss ¿ber die Einstellung des Verfahrens 

Art.632. (geªnd. ï AB 38 von 2006) (1) Reicht das verf¿gbare Sachvermºgen nicht 

zur Deckung der Gerichtskosten in Verbindung mit dem Insolvenzverfahren aus, 

verk¿ndet das Gericht die Zahlungsunfªhigkeit, bestimmt das Initialdatum derselben, 

erklªrt die Insolvenz des Gemeinschuldners und stellt das Verfahren ein. In diesem 

Fall bestimmt das Gericht nicht die Lºschung des Kaufmanns aus dem 

Handelsregister. 

(2) Das eingestellte Insolvenzverfahren kann innerhalb eines Jahres nach Eintragung 

des Beschlusses laut Abs. 1 und Antrag des Schuldners oder eines Glªubigers erneut 

aufgenommen werden. Die Wiederaufnahme wird zugelassen, wenn der Antragsteller 

nachweiÇt, dass ausreichendes Vermºgen vorhanden ist oder den erforderlichen 

Betrag f¿r die Vorauszahlung der Anfangskosten laut Art. 629b hinterlegt. 

(3) In dem wiederaufgenommenen Insolvenzverfahren beginnt die Frist f¿r die 

Forderungsstellung ab Eintragung des Beschlusses laut Abs. 2 zu laufen. 

(4) Wird innerhalb der Frist laut Abs. 2 keine Wiederaufnahme des 

Insolvenzverfahrens beantragt, stellt das Gericht das Insolvenzverfahren ein und 

bewirkt die Lºschung des Schuldners aus dem Handelsregister. 

(5) Die Bestimmungen von Abs. 1-4 werden angewandt, wenn im Laufe des 

Insolvenzverfahrens festgestellt wird, dass das vorhandene Vermºgen des 

Schuldners f¿r die Deckung der Insolvenzverfahrenskosten nicht ausreichend ist. 

 

Erstattung von Vorauszahlungen 

Art. 632a. (Neu ï AB 38 von 2006) Die nach Abs.1 vorausbezalten Betrªge werden 

der Person zur¿ckerstattet, wenn sich die Insolvenzmasse ausreichend erhºht.  

  

 



www.ruskov-law.eu 

 

Anfechtung der Beschl¿sse 

Art.633. (Neu ï AB 38 von 2006) Die Beschl¿sse nach Art.630 und 632 kºnnen 

binnen sieben Tagen nach Eintragung in das Handelsregister angefochten werden.  

  

Sofortige Vollstreckung 

Art.634. Der Beschluss nach Art.630 unterliegt der sofortigen Vollstreckung.  

  

Vierzigstes Kapitel 

(Vorheriges 36. Kapitel ï AB 83 von 1996) 

Wirkung des Erºffnungsbeschlusses 

 

 

Datum der Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

Art.634a. (Neu ï AB 70 von 1998) Vom Datum des Beschlusses nach Art. 630, Abs.1 

an gilt das Insolvenzverfahren als erºffnet. Wurden an diesem Tag Handlungen nach 

Art. 635, Art. 636, Abs. 1, Art. 637, Art. 638 und Art. 646 unternommen, so gilt es, 

dass sie nach der Erºffnung des Insolvenzverfahrens erfolgt sind.  

  

 uÇerung des Gerichts ¿ber Antrªge bei erºffnetem Insolvenzverfahren 

Art.634b (Neu ï AB 84 von 2000) (1) Das Gericht hat sich ¿ber den Antrag eines am 

Insolvenzverfahren Beteiligten binnen 3 Tagen zu ªuÇern, es sei denn, dass in 

diesem Buch eine andere Frist bestimmt ist. Unterliegt der Akt, durch den sich das 

Gericht ªuÇern soll, der Anfechtung, so hat sich das Berufungsgericht binnen 7 Tagen 

vom Eingang der Berufung zu ªuÇern und verbindliche Anweisungen zu erteilen.  

(2) In Abwesenheit des Richters, der das Verfahren verhandelt, benennt der 

Vorsitzende des Insolvenzgerichts einen anderen Richter, der die Verhandlungen 

wªhrend der Abwesenheit weiterf¿hrt.  

(3) ¦ber einen Antrag auf Ablehnung hat sich der Richter, der das Verfahren 

durchf¿hrt, sofort zu ªuÇern. Die Bestimmung, mit der dem Antrag auf Ablehnung 

nicht stattgegeben wird, unterliegt der Anfechtung vor dem Vorsitzenden des 

Berufungsgerichts, der sich dar¿ber binnen 3 Tagen vom Tag der Antragstellung zu 
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ªuÇern hat.  

  

Mitteilungen ¿ber Gerichtsakte 

Art.634c (Neu ï AB 84 von 2000) (1) (erg. ï AB 38 von 2006) Die Handlungen des 

Gemeinschuldners, der Glªubiger, des Glªubigerausschusses, der 

Glªubigerversammlung, des Insolvenzverwalters sowie die Akte des 

Insolvenzgerichts sind in ein Sonderbuch einzutragen, das ºffentlich ist und in der 

Gerichtskanzlei jedem zur Verf¿gung steht. In dasselbe Buch sind auch die 

Beschl¿sse und die Bestimmungen des Berufungs- und des Kassationsgerichts in 

Verbindung mit den gegen die Akte des Insolvenzgerichts eingelegten Berufungen 

einzutragen.  

(2) (geªnd. ï AB 104 von 2007) ¦ber die anfechtbaren Beschl¿sse und 

Bestimmungen des Gerichts, ausschlieÇlich der Bestimmungen von Art. 729, Abs. 1, 

werden den beteiligten Parteien Mitteilungen nach den Vorschriften der 

Zivilprozessordnung verschickt.  

(3) (Neu ï AB 31 von 2005, in Kraft ab dem 10.10.2005) Ist der Gemeinschuldner 

Betreiber und Beteiligter eines Zahlungssystems, eingetragen im Register der 

Bulgarischen Nationalbank, hat das Gericht zusammen mit der Beschlussfassung 

¿ber Erºffnung des Insolvenzverfahrens nach Art. 630 auch die Bulgarische 

Nationalbank ¿ber die Erºffnung des Insolvenzverfahrens in Kenntnis zu setzten, 

indem es den Beschluss an die Bulgarische Nationalbank sendet. 

(4) (Neu ï AB 31 von 2005, in Kraft ab dem 10.10.2005) Ist der Gemeinschuldner 

Betreiber oder Teilnehmer eines Wertpapierabwicklungssystems, hat das Gericht 

zusammen mit der Beschlussfassung ¿ber das Erºffnen des Insolvenzverfahrens 

nach Art. 630 die Wertpapierverwahrstelle ¿ber die Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens in Kenntnis zu setzen, indem es den Beschluss der 

Wertpapierverwahrstelle zusendet. 

(5) (Neu ï AB 31 von 2005, in Kraft ab dem 10.10.2005) Ist der Gemeinschuldner 

Betreiber oder Teilnehmer eines Abwicklungssystems f¿r staatliche Wertpapiere, hat 

das Gericht zusammen mit der Beschlussfassung ¿ber das Erºffnen des 

Insolvenzverfahrens nach Art. 630 die Bulgarische Nationalbank ¿ber die Erºffnung 

des Insolvenzverfahrens in Kenntnis zu setzen, indem es den Beschluss der 

Bulgarischen Nationalbank zusendet. 
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Zusendung von Mitteilungen ¿ber das Insolvenzverfahren f¿r die 

Firmenakte des Gemeinschuldners 

Art.634d (neu ï AB 84 von 2000; ergªnzt in Nr. 58 von 2003) Das Insolvenzgericht 

hat am Tag der Beschlussfassung eine Mitteilung ¿ber den Beschluss nach Art. 630, 

Art.707 Abs. 1 und 2, Art.710, 735, 744 und 755 zur Vervollstªndigung der 

Firmenakte des Gemeinschuldners weiterzuleiten.  

  

Mitteilung ¿ber den Gang des Insolvenzverfahrens f¿r die Firmenakte 

Art.634d (Neu ï AB 84 von 2000, erg. ï AB 58 von 2003, aufgeh. ï AB 38 von 2006) 

  

Beschrªnkung der Rechte des zahlungsunfªhigen Gemeinschuldners 

Art.635.(1) (Ergªnzt ï AB 84 von 2000) Mit der Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

bzw. in den Fªllen nach Art.629a setzt der Gemeinschuldner seine Tªtigkeit unter der 

Aufsicht des Insolvenzverwalters fort. Er kann neue Geschªfte nur mit voreingeholter 

Zustimmung des Insolvenzverwalters und unter Ber¿cksichtigung der MaÇnahmen 

laut Erºffnungsbeschluss oder der Bestimmung nach Art.629a, abschlieÇen.  

(2) Das Gericht kann dem Gemeinschuldner das Recht auf Geschªftsf¿hrung und 

Verf¿gung ¿ber das Sachvermºgen entziehen und dieses Recht dem 

Insolvenzverwalter ¿berlassen, wenn es feststellt, dass der Gemeinschuldner mit 

seinen Handlungen die Interessen der Glªubiger bedroht.  

(3) (Neu ï AB 38 von 2006) Der Gemeinschuldner bzw. seine Organe, wenn er eine 

juristische Person ist, kºnnen im Insolvenzverfahren sowie in Verfahren nach Art. 

621a, Abs. 2, Art. 649 und 694 alle Verfahrenshandlungen, die dem 

Insolvenzverwalter nicht ausdr¿cklich auferlegt wurden, persºnlich oder durch 

Vertreter vornehmen. 

  

Begleichung einer Geldverbindlichkeit 

Art.636. (1) (geªnd. ï AB 38 von 2006) Vom Tag der Verºffentlichung des 

Erºffnungsbeschlusses wird die Begleichung jeder Geldverbindlichkeit dem 

Gemeinschuldner gegen¿ber vom Insolvenzverwalter entgegengenommen.  

(2) (Geªndert ï AB 70 von 1998, geªnd. ï AB 38 von 2006) Die Begleichung einer 

Verbindlichkeit gegen¿ber dem Gemeinschuldner im Zeitraum zwischen dem Datum 
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des Beschlusses ¿ber die Erºffnung des Insolvenzverfahrens und dem Datum der 

Eintragung, ist g¿ltig, wenn der Zahler von der Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

keine Kenntnis gehabt hat oder wenn das Gegebene, obwohl er die Kenntnis hatte, in 

die Insolvenzmasse eingeflossen ist. Die Gutglªubigkeit wird vermutet, bis das 

Gegenteil bewiesen ist. 

  

Vor¿bergehende Einstellung des Gerichtsverfahrens 

Art.637.(1) (Ergªnzt ï AB 84 von 2000) Mit der Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

werden alle gegen den Gemeinschuldner eingeleiteten Gerichts- und 

Schiedsgerichtsverfahren in zivil- und handelsrechtlichen Vermºgenssachen mit 

Ausnahme der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen in Verbindung mit 

Geldforderungen, eingestellt. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn per Tag 

der Erºffnung des Insolvenzverfahrens das Gericht nach einem anderen Verfahren, 

nach dem der Gemeinschuldner Beklagter ist, eine Gegenforderung oder einen 

Widerspruch gegen eine Aufrechnung zur gleichzeitigen Verhandlung zugelassen hat.  

(2) (Geªndert ï AB 70 von 1998, geªnd. ï AB 38 von 2006) Das abgebrochene 

Verfahren wird eingestellt, wenn die Forderung zu den Bedingungen des Art.693 

angenommen wird.  

(3) (Neu ï AB 70 von 1998) Das aufgrund des Abs.1 abgebrochene Verfahren wird 

wiederaufgenommen und fortgesetzt unter der Mitwirkung folgender Personen:  

1. des Insolvenzverwalters und des Glªubigers, wenn die jeweilige Forderung nicht in 

die Liste der von dem Insolvenzverwalter angenommenen Forderungen oder in die 

durch das Gericht bestªtigte Liste nach Art.692 aufgenommen ist;  

2. (geªnd. ï AB 38 von 2006) des Insolvenzverwalters, des Glªubigers und der 

Person, die einen Widerspruch eingelegt hat, wenn die Forderung in die Liste der von 

dem Insolvenzverwalter angenomenen Forderungen aufgenommen ist, dagegen aber 

ein Widerspruch nach der Vorschrift des Art. 692, Abs.2 eingelegt wurde.  

(4) (Neu ï Ab 70 von 1998) Der nach Abs.3 erlassene Beschluss hat 

Feststellungskraft bez¿glich der Beziehungen zwischen dem Gemeinschuldner, dem 

Insolvenzverwalter und allen Insolvenzglªubigern.  

(5) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 2006) Nach Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens ist die Einleitung neuer Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren 

nach zivil- oder handelsrechtlichen Vermºgenssachen gegen den Gemeinschuldner 

unzulªssig, mit Ausnahme folgender Klagen: 
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1. Schutz der Rechte Dritter, die Eigent¿mer von Gegenstªnden sind, welche in der 

Insolvenzmasse befinden; 

2. Arbeitsstreitigkeiten. 

  

Einstellung des Vollstreckungsverfahrens 

Art.638. (1) (ergªnzt ï AB 103 von 1999, geªnd. ï AB 105 von 2005, in Kraft ab dem 

01.01.2006) Mit der Erºffnung des Insolvenzverfahrens werden die 

Vollstreckungsverfahren in das Sachvermºgen, das zur Insolvenzmasse gehºrt, 

eingestellt; ausgeschlossen davon bleibt das Sachvermºgen nach Art.193 der Steuer- 

und Versicherungsprozessordnung.  

(2) (geªnd. ï AB 38 von 2006) Wenn ab Einstellung gem. Abs.1 bis zum Datum der 

Eintragung des Erºffnungsbeschlusses eine Zahlung an die den Anspruch geltend 

gemachten Person ausgef¿hrt worden ist, so flieÇt das Gezahlte wieder in die 

Insolvenzmasse ein.  

(3) (Geªndert und ergªnzt ï AB 70 von 1998) Wurde eine Handlung zugunsten eines 

gesicherten Glªubigers zur Verwertung der Sicherheit unternommen, kann das 

Gericht genehmigen, dass das Verfahren bei bestehender Gefahr, dass die 

Interessen des Glªubigers beeintrªchtigt werden, fortgesetzt wird. Der ¿ber die Hºhe 

der Sicherheit erzielte ¦berbetrag ist in die Insolvenzmasse einflieÇen zu lassen.  

(4) (neu ï AB 58 von 2003, geªnd. ï AB 105 von 2005, in Kraft ab dem 01.01.2006) 

Das ausgesetzte Verfahren wird eingestellt, wenn die Forderung zu den Bedingungen 

des Art.693 geltend gemacht und angenommen wurde. Die im 

Vollstreckungsverfahren vollzogenen dinglichen Arreste und Beschlagnahmen 

kºnnen den Insolvenzglªubigern nicht entgegengehalten werden. Nach Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens sind keine SicherungsmaÇnahmen gegen¿ber dem Vermºgen 

des Gemeinschuldners nach der Ordnung der Zivilprozessordnung bzw. der Steuer- 

und Versicherungsprozessordnung zulªssig.  

  

Forderungen, die nach Erºffnung des Insolvenzverfahrens eingetreten sind 

(geªnd. ¦berschrift ï AB 38 von 2006) 

Art.639. (geªnd. ï AB 38 von 2006) Die Glªubiger, deren Forderungen nach dem 

Datum des Erºffnungsbeschlusses entstanden sind, erhalten eine Zahlung bei 

Fªlligkeit, und wenn sie keine Zahlung bei Fªlligkeit oder bis zur Insolvenzanmeldung 

des Gemeinschuldners erhalten haben, werden sie nach der Ordnung des Art.722 
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Abs.1 befriedigt.  

(2) (Aufgeh. ï AB 38 von 2006) 

 

Besondere Fªlle des Verkaufs 

Art. 639a (Neu ï AB 70 von 1998; aufgehoben ï AB 84 von 2000)  

Art.639b (neu ï AB 58 von 2003) Das Gericht kann dem Insolvenzverwalter erlauben, 

leicht verderbliche bewegliche Sachen sowie weitere Vermºgensgegenstªnde aus 

der Insolvenzmasse auch vor Verk¿ndung der Versilberung zu verkaufen, wenn dies 

f¿r den Unterhalt des Insolvenzverfahrens erforderlich ist.  

 (2) (Neu ï AB 38 von 2006) Der Insolvenzverwalter wickelt den Verkauf nach Art. 1 

durch direkte Vereinbarung ab. 

 

Unterst¿tzung vonseiten des Gemeinschuldners 

Art.640. (1) (Vorheriger Art.640; geªndert ï AB 84 von 2000) Innerhalb von 14 Tagen 

ab Erºffnung des Insolvenzverfahrens hat der Gemeinschuldner dem Gericht und 

dem Insolvenzverwalter folgende Unterlagen vorzulegen:  

1. die benºtigte Information im Zusammenhang mit der Tªtigkeit des Unternehmens 

und mit seinem Sachvermºgen;  

2. (Geªndert ï AB 90 von 1999, geªnd. ï AB 38 von 2006) eine Liste der Zahlungen, 

die in bar oder durch Bank¿berweisungen zu erfolgen haben, die wertmªÇig den 

Betrag von 1200 BGN ¿bersteigen und im Laufe der letzten drei Monate vor dem 

Initialdatum der Zahlungsunfªhigkeit geleistet wurden;  

3. eine Liste der vom Gemeinschuldner im Laufe eines Jahres vor dem Initialdatum 

der Zahlungsunfªhigkeit an verbundenen Personen geleisteten Zahlungen.  

4. (neu ï AB 38 von 2006) notariell beglaubigte Erklªrung, in der die einzelnen 

Gegenstªnde, Vermºgensrecht und Forderungen, Namen und Adressen der 

Schuldner aufgezªhlt sind. 

(2) (neu ï AB 58 von 2003) Der Gemeinschuldner hat dem Gericht oder dem 

Insolvenzverwalter Information ¿ber die Vermºgenslage und seine Geschªftstªtigkeit 

zum Tag der Aufforderung sowie alle damit verbundenen Unterlagen zur Verf¿gung 

zu stellen. Die Information und die Unterlagen sind innerhalb von 7 Tagen nach der 

schriftlichen Aufforderung zur Verf¿gung zu stellen.  
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(3) (neu ï AB 84 von 2000; vorheriger Abs.2, ergªnzt in AB 58 von 2003) Geht der 

Gemeinschuldner seiner Pflicht nach Abs.1 nicht nach, so verhªngt das Gericht 

gegen die schuldige Person eine GeldbuÇe in Hºhe von 500 bis 1000 BGN, 

unterlªsst er seine Pflicht nach Abs.2 so betrªgt die verhªngte GeldbuÇe 1000 bis 

5000 BGN.  

  

Wirkung der Aufhebung des Erºffnungsbeschlusses 

Art. 641. (geªndert ï AB 84 von 2000, Nr. 58 von 2003, geªnd. ï AB 38 von 2006) Im 

Fall der Aufhebung des Beschlusses ¿ber die Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

werden vom Tag, an dem der Beschluss des Obersten Kassationsgerichts in das 

Handelsregister erfolgt ist, auch die auferlegten Verbot und Sperre aufgehoben, die 

Vollmachten des Gemeinschuldners wiederhergestellt und die Vollmachten des 

Insolvenzverwalters entzogen.  

  

SicherungsmaÇnahmen 

Art.642. (erg. ï AB 38 von 2006) Auf Anforderung des Insolvenzverwalters, des 

Gemeinschuldners oder eines der Glªubiger kann das Gericht die laut Gesetz 

vorgesehenen MaÇnahmen zur Sicherung des bestehenden Sachvermºgens des 

Gemeinschuldners zulassen.  

  

Einundvierzigstes Kapitel 

(Vorheriges 37. Kapitel ï AB 83 von 1996) 

Auff¿llung der Insolvenzmasse. 

SicherungsmaÇnahmen 

 

Abschnitt I 

Auff¿llung der Insolvenzmasse 

 

Eintreibung vom nicht eingezahlten Kapital 

Art.643. Ein Beteiligungsanteil oder -apport, die von einem Gesellschafter mit 

beschrªnkter Haftung nicht eingezahlt bzw. nicht eingebracht wurde, werden vom 
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Insolvenzverwalter zur Auff¿llung der Insolvenzmasse eingetrieben.  

  

Vertragsk¿ndigung 

Art.644.(1) Der Insolvenzverwalter kann jeden Vertrag, nach dem der 

Gemeinschuldner Partei ist, k¿ndigen, wenn er ganz oder auch teilweise nicht erf¿llt 

ist.  

(2) Bei Vertragsk¿ndigung hat der Insolvenzverwalter eine K¿ndigungsfrist von 15 

Tagen einzuhalten.  

(3) Auf das Verlangen der Gegenpartei hin hat der Insolvenzverwalter innerhalb einer 

15-tªgigen Frist eine Antwort dar¿ber zu geben, ob er die Wirkung des Vertrags 

fortlaufen lªsst oder den Vertrag k¿ndigt. Bei Ermangelung der Antwort wird vermutet, 

dass der Vertrag gek¿ndigt ist.  

(4) Bei K¿ndigung des Vertrags ist die Gegenpartei berechtigt, einen Schadensersatz 

f¿r die ihr zugef¿gten Schªden zu beanspruchen.  

(5) Die Aufrechterhaltung des Vertrags, nach dem der Gemeinschuldner 

intermittierend Zahlungen leistet, verpflichtet nicht den Insolvenzverwalter, Zahlungen 

auszuf¿hren, die vor dem Datum des Beschlusses ¿ber die Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens ¿berfªllig waren.  

  

Ausgleichsabzug 

Art.645.(1) Ein Glªubiger kann seine Forderung aus eigener dem Gemeinschuldner 

gegen¿ber bestehenden Verbindlichkeit in Ausgleichsabzug bringen, wenn beide 

Verbindlichkeiten vor dem Datum der Entscheidung ¿ber die Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens und zwar als gleichartig und gegenseitig bereits bestanden 

haben und seine Forderung geltend gemacht werden konnte. Wenn seine Forderung 

erst im Laufe des Insolvenzverfahrens oder im Ergebnis des Erºffnungsbeschlusses 

fªllig geworden ist sowie wenn die Gleichartigkeit der beiden Verbindlichkeiten im 

Ergebnis dieses Beschlusses eingetreten ist, kann der Glªubiger den Abzug erst nach 

Eintritt der Fªlligkeit bzw. der Gleichartigkeit vornehmen.  

(2) Die Bekanntmachung des Ausgleichsabzugs ist an den Insolvenzverwalter zu 

richten.  

(3) (Geªndert und ergªnzt ï AB 70 von 1998) Der Ausgleichsabzug kann in Bezug 

auf die Insolvenzglªubiger f¿r nichtig erklªrt werden, wenn der Glªubiger die 
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Forderung und die eigene Verbindlichkeit dem Gemeinschuldner gegen¿ber vor dem 

Datum des Beschlusses ¿ber die Erºffnung des Insolvenzverfahrens erworben hat, 

jedoch aber zum Zeitpunkt des Erwerbs der Forderung oder der Verbindlichkeit 

bereits Kenntnis davon gehabt hat, dass eine Insolvenz bzw. ¦berschuldung 

eingetreten bzw. die Erºffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt worden ist.  

(4) (Geªndert und ergªnzt ï AB 70 von 1998) Nichtig in Bezug auf die 

Insolvenzglªubiger ï ausgenommen der Teil, den der Glªubiger bei der Verteilung 

des versilberten Vermºgens erhalten w¿rde, ï ist der Abzug, den der 

Gemeinschuldner nach dem Initialdatum der Zahlungsunfªhigkeit bzw. der 

¦berschuldung vorgenommen hat, und zwar unabhªngig davon, wann die beiden 

Gegenverbindlichkeiten entstanden sind.  

  

Nichtigkeit von Handlungen und Geschªften 

Art.646.(1) (Geªndert ï AB 70 von 1998) Nichtig in Bezug auf die Insolvenzglªubiger 

sind die nach dem Datum des Beschlusses ¿ber die Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens und die nicht nach der im Verfahren daf¿r vorgesehenen 

Ordnung vorgenommenen:  

1. Begleichung einer Verbindlichkeit, die vor dem Datum des Erºffnungsbeschlusses 

entstanden ist;  

2. Verpfªndung oder Hypothekbelastung eines Rechts oder Sachwertes aus der 

Insolvenzmasse;  

3. Geschªft mit einem Recht oder einem Sachwert, die Bestandteil der 

Insolvenzmasse sind.  

(2) (geªndert ï AB 70 von 1998) Nichtig in Bezug auf die Insolvenzglªubiger ist die 

Durchf¿hrung durch den Gemeinschuldner nach dem Initialdatum der 

Zahlungsunfªhigkeit bzw. der ¦berschuldung folgender Handlungen und Geschªfte:  

1. Begleichung einer Geldverbindlichkeit, ohne R¿cksicht auf die Art und Weise der 

Begleichung;  

2. Jedes unentgeltliche Geschªft mit einem Vermºgensrecht aus der Insolvenzmasse;  

3. Belastung eines Vermºgensrechts aus der Insolvenzmasse mit Pfand, Hypothek 

oder sonstige Sicherheit;  

4. entgeltliche Geschªfte mit einem Vermºgensrecht aus der Insolvenzmasse, bei 

dem das Gegebene das Erhaltene wertmªÇig bedeutend ¿bersteigt.  



www.ruskov-law.eu 

 

(3) (Neu ï AB 103 von 1999) Die Vorschriften der vorstehenden Absªtze finden keine 

Anwendung f¿r die Begleichung durch den Gemeinschuldner ºffentlicher 

Forderungen oder privatrechtlicher Forderungen des Staats, deren 

Zwangseintreibung nach der Vorschrift ¿ber die Eintreibung der ºffentlichen 

Forderungen erfolgt. 

  

Aufhebungsklagen 

Art.647. (Geªndert ï AB 70 von 1998) AuÇer in den laut Gesetz vorgesehenen Fªllen, 

kºnnen folgende vom Gemeinschuldner vorgenommene Handlungen und Geschªfte 

in Bezug auf die Insolvenzglªubiger f¿r nichtig erklªrt werden:  

1. (geªnd. ï AB 38 von 2006) ein unentgeltliches Geschªft mit Ausnahme der 

¿blichen Schenkung zugunsten einer mit dem Gemeinschuldner verbundenen 

Person, die im Laufe der letzten drei Jahre vor der Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

geschlossen wurde;  

2. ein unentgeltliches Geschªft zugunsten eines Dritten, das im Laufe der letzten 2 

Jahre vor Erºffnung des Insolvenzverfahrens abgewickelt wurde;  

3. (Geªndert ï AB 84 von 2000) ein Geschªft gegen Entgelt, bei dem das Gegebene 

das Erhaltene wertmªÇig bedeutend ¿bersteigt, ausgef¿hrt im Laufe der letzten 2 

Jahre vor der Erºffnung des Insolvenzverfahrens;  

4. R¿ckzahlung einer Geldverbindlichkeit durch Eigentums¿bereignung, ausgef¿hrt im 

Laufe der letzten 3 Monate vor Initialdatum der Zahlungsunfªhigkeit, wenn die 

R¿ckzahlung zur Erhºhung des Betrags, den die Glªubiger erhalten w¿rden, gef¿hrt 

hªtte;  

5. (Geªndert ï AB 84 von 2000) Hypothekbestellung, Verpfªndung oder eine andere 

Sicherheitsleistung, vorgenommen im Laufe des letzten Jahres vor Erºffnung des 

Insolvenzverfahrens zugunsten einer bis zu diesem Zeitpunkt ungesicherten 

Forderung;  

6. Hypothekbestellung, Verpfªndung oder eine andere Sicherheitsleistung, 

vorgenommen im Laufe der letzten 2 Jahre vor Erºffnung des Insolvenzverfahrens 

zugunsten einer bis zu diesem Zeitpunkt ungesicherten Forderung eines 

Gesellschafters oder Aktionªrs;  

7. (Geªndert ï AB 84 von 2000, geªnd. ï AB 38 von 2006) ein Geschªft, das im 

Laufe der letzten 2 Jahre vor der Erºffnung des Insolvenzverfahrens abgewickelt 

wurde und die Glªubiger beeintrªchtigt, aus dem eine der Parteien eine mit dem 
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Gemeinschuldner verbundene Person ist.  

  

R¿ckgabe des von einem Dritten Gegebenen 

Art.648. Bei einem Geschªft, in Bezug auf das die Bestimmungen des Art.646 oder 

Art.647 angewandt wurden, unterliegt das vom Dritten Gegebene der R¿ckgabe und, 

wenn das Gegebene nicht zur Insolvenzmasse gehºrt oder Geld geschuldet wird, 

wird der Dritte zum Glªubiger.  

  

Erhebung einer Aufhebungsklage 

Art.649.(1) Eine Klage nach Art.645, Abs.3 und Art.647 kann der Insolvenzverwalter 

und bei einer Tatenlosigkeit seinerseits ï jeder Insolvenzglªubiger und zwar innerhalb 

eines Jahrs ab Erºffnung des Verfahrens erheben.  

(2) (neu ï AB 70 von 1998; geªndert in Nr.84 von 2000) Wird der Klageantrag durch 

den Insolvenzverwalter gestellt, so werden keine staatlichen Geb¿hren im Voraus 

erhoben. Wird der Klage stattgegeben, so ist die zu entrichtende staatliche Geb¿hr 

von der verurteilten Partei zu tragen und wird der gestellte Klageantrag abgelehnt, so 

wird die staatliche Geb¿hr f¿r Rechnung der Insolvenzmasse eingezogen.  

(3) (Vorheriger Abs.2 ï AB 70 von 1998) Die Klage nach Art.645, Art.646 und Art.647 

dieses Gesetzes sowie die Klage nach Art. 135 des Gesetzes ¿ber die 

Schuldverhªltnisse und die Vertrªge, verbunden mit dem Insolvenzverfahren, ist bei 

dem Insolvenzgericht zu erheben.  

  

Abschnitt II 

VerschlieÇung 

 

Verf¿gung ¿ber die VerschlieÇung 

Art.650.(1) Bei bestehender Gefahr vor Vermºgensvergeudung, -vernichtung oder -

betrug kann das Insolvenzgericht die VerschlieÇung von Rªumlichkeiten, 

Ausr¿stungen, Verkehrsmitteln usw., in denen Sachwerte des Gemeinschuldners 

aufbewahrt werden, verordnen.  

(2) Keiner VerschlieÇung unterliegen bewohnbare Wohnungen und Rªumlichkeiten, 

die f¿r die Fortf¿hrung der Tªtigkeit des Gemeinschuldners oder f¿r die 
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Aufbewahrung von Sachwerten, die einem schnellen Verderb ausgesetzt sind, 

gebraucht werden.  

  

Ausf¿hrung der VerschlieÇung 

Art.651. (geªnd. ï AB 43 von 2005, in Kraft ab dem 01.09.2005) Die VerschlieÇung 

wird von einem privaten Gerichtsvollzieher vorgenommen. Das Protokoll ¿ber die 

vorgenommenen Handlungen wird dem Gericht zugesandt. 

 

 

Abschnitt III 

Vermºgenserfassung 

 

Entfernung der Verschlusssiegel 

Art.652. Innerhalb von 3 Tagen nach Amtsantritt hat der Insolvenzverwalter die 

Entfernung der Verschlusssiegel und die Durchf¿hrung einer Bestandsaufnahme von 

Immobiliar und Fahrnis, Geldbestand, Wertgegenstªnden, Wertpapieren, Vertrªgen 

usw., Forderungen des Gemeinschuldners und der im Besitz Dritter befindlicher 

Sachen, zu beantragen.  

  

Durchf¿hrung der Bestandsaufnahme 

Art.653.(1) (geªnd. ï AB 43 von 2005, in Kraft ab dem 01.09.2005) Die 

Vermºgenserfassung wird vom Insolvenzverwalter durchgef¿hrt.  

(2) Der Insolvenzverwalter hat den Gemeinschuldner von den Handlungen gem. 

Abs.1 zu unterrichten.  

(3) Sollte nach Abschluss der Vermºgenserfassung weiteres Sachvermºgen auffindig 

gemacht werden, so bedarf es der Durchf¿hrung einer zusªtzlichen 

Vermºgenserfassung.  

 

Haftung f¿r das verzeichnismªÇig erfasste Sachvermºgen 

Art. 654. Ab Zeitpunkt der Vermºgenserfassung haftet der Insolvenzverwalter f¿r das 

verzeichnismªÇig erfasste Sachvermºgen, wenn es nicht dem Gemeinschuldner oder 
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einem Dritten in Verwahrung ¿bergeben wurde.  

  

Zweiundvierzigstes Kapitel 

Organe und Verwaltung der Insolvenzmasse  

(Vorheriges 38. Kapitel ï AB 83 von 1996) 

 

Abschnitt I 

Insolvenzverwalter 

 

Voraussetzungen 

Art. 655. (1) (geªndert ï AB 70 von 1998) Zum Insolvenzverwalter kann jede 

nat¿rliche Person ernannt werden.  

(2) (Geªndert ï AB 70 von 1998) Der Insolvenzverwalter hat folgenden 

Anforderungen zu gen¿gen:  

1. er darf nicht als volljªhrige Person wegen einer vorsªtzlich begangenen Straftat 

allgemeinen Charakters verurteilt worden sein, es sei denn, dass er rehabilitiert 

wurde;  

2. er darf weder ein Eheteil des Gemeinschuldners oder einer der Glªubiger sein 

noch in Verwandtschaftsbeziehung zu ihnen in gerader Linie und in der Seitenlinie - 

bis zum sechsten, und in der Anheiratslinie - bis dritten Grades, stehen;  

3. er darf kein Insolvenzglªubiger sein;  

4. er darf kein zahlungsunfªhiger Gemeinschuldner sein, dem seine Rechte immer 

noch entzogen sind;  

5. er darf zum Gemeinschuldner oder zu einem Glªubiger in keinen Beziehungen 

stehen, die einen begr¿ndeten Zweifel an seine Unvoreingenommenheit bzw. 

Unparteilichkeit aufkommen lassen;  

6. (Neu ï AB 70 von 1998) er muss einen Hochschulabschluss in 

Wirtschaftswissenschaft oder Rechtswissenschaft und eine berufliche Erfahrung von 

mindestens 3 Jahren haben;  

7. (Neu ï AB 70 von 1998, geªnd. ï AB 58 von 2003) er soll eine 

Qualifikationspr¿fung nach den Bestimmungen von Art. 655a, Abs. 1 erfolgreich 




